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221. Sitzung 

Bonn, Mittwoch, den 4. März 1998 

Beginn: 13.00 Uhr 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Die Sitzung ist 
eröffnet. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. 

Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich folgendes 
bekanntgeben: 

Interfraktionell ist vereinbart worden, die verbun-
dene Tagesordnung um die Ihnen mit der Zusatz-
punktliste vorgelegten Punkte zu erweitern: 

1. Aktuelle Stunde auf Verlangen der Gruppe der PDS: 
Maßnahmen der Bundesregierung im Zusammenhang 
mit dem Rückerwerb von Bodenreformland durch Alt-
eigentümer 

2. Erste Beratung des von den Fraktionen der CDU/CSU 
und F.D.P. eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
die Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile 
in der Strafrechtspflege (NS-AufhG) - Drucksache 13/ 
10 013 - 

3. Beratung der Großen Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Jürgen Meyer (Ulm), Dr. Herta Däubler-Gmelin, Her-
mann Bachmaier, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der SPD: Zeugenschutz im Strafprozeß - Drucksa-
chen 13/5034, 13/8156- 

4. Beratung der Beschlußempfehlung des Ausschusses 
nach Artikel 77 des Grundgesetzes (Vermittlungsaus-
schuß) zu dem Gesetz zur Änderung der Strafprozeß-
ordnung (Gesetz zum Schutz von Zeugen bei Verneh-
mungen im Strafverfahren; Zeugenschutzgesetz - 
ZSchG) - Drucksachen 13/7165, 13/8990, 13/9063, 13/ 
9542, 13/10001- 

Von  der Frist für den Beginn der Beratungen soll, 
soweit erforderlich, abgewichen werden. 

Ferner ist vereinbart worden, die Beratungen des 
Tagesordnungspunktes 10 „Rückführung von Kultur-
gütern" und des Tagesordnungspunktes 15 „Deut-
sche und europäische Unternehmen in  China",  die 
für Donnerstag vorgesehen waren, auf heute vorzu-
ziehen. Außerdem soll der für Donnerstag vorgese-
hene Tagesordnungspunkt 7 „Aktionsprogramm der 
Bundesverwaltung" abgesetzt werden. Sind Sie da-
mit einverstanden? - Ich höre keinen Widerspruch. 
Dann verfahren wir so. 

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 1 auf: 

Fragestunde 
- Drucksache 13/9987 - 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft. Zur Beantwortung steht 

uns der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Hein rich 
Kolb zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 1 des Abgeordneten Michael 
Müller (Düsseldorf) auf: 

Sind nach dem vorliegenden Entwurf des Multilateralen Ab-
kommens zum Investitionsschutz (MAI) Verschärfungen von 
nationalen und europäischen Umweltstandards durch neue Ge-
setze möglich, und wenn nicht, wie wäre dies in Deutschland 
mit der Staatszielbestimmung Umweltschutz in Artikel 20a des 
Grundgesetzes vereinbar? 

Dr. Heinrich L. Kolb, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft: Herr Kollege Müller, ich 
beantworte Ihre Frage wie folgt: Das Multilaterale 
Abkommen für Investitionen, kurz: MAI, erlaubt es 
den Vertragsparteien, ihre nationalen Umweltstan-
dards einschließlich der einschlägigen europäischen 
Regelungen zu verschärfen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine Zusatz-
frage, Herr Müller? 

Michael Müller (Düsseldorf) (SPD): Erste Zusatz-
frage: Ist die Position der Bundesregierung mit dem 
Bundesministerium für Umwelt abgestimmt, und 
wird sie von ihm mitgetragen? 

Dr. Heinrich L. Kolb, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft: Herr Kollege Müller, es ist 
üblich, daß Antworten auf Fragen im Rahmen der 
Fragestunde mit den betroffenen Resso rts abge-
stimmt werden. So ist es auch hier geschehen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage. 

Michael Müller (Düsseldorf) (SPD): Zweitens: Wenn 
es nach Verabschiedung des Abkommens eine deut-
liche Verschärfung im nationalen Bereich gäbe, wäre 
dies vereinbar, oder müßte dies genehmigt werden? 

Dr. Heinrich L. Kolb, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft: Herr Kollege Müller, das 
MAI ist ein inte rnationales Abkommen zur Förde-
rung ausländischer Investitionen. Im Kern geht es 
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Parl. Staatssekretär Dr. Heinrich L. Kolb 

darum, daß ausländische Investitionen nicht schlech-
ter behandelt werden dürfen als inländische. Insofern 
ist das, was im MAI geregelt wird, zunächst einmal 
ganz losgelöst von der Frage zu sehen, wie die natio-
nalen Regeln ausgestaltet sind. 

In einem Punkt soll es allerdings im MAI eine ein-
schlägige Regelung geben: Es soll verhindert wer-
den, daß inländische Standards zugunsten ausländi-
scher Investoren abgesenkt werden. 

Aber zurückkommend auf Ihre Frage: Ich glaube, 
das, was ich eingangs auf Ihre Frage gesagt habe, 
gilt auch hier: Verschärfungen sind auch nach Ab-
schluß des MAI möglich. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Dann kommen 
wir zu Frage 2 des Abgeordneten Michael Müller 
(Düsseldorf): 

Sieht das MAI in seiner jetzigen Fassung die verbindliche 
Einhaltung international vereinbarter ISO- und IEC-Standards 
(Internationale Technische Standards) bzw. die Anwendung 
der bestverfügbaren Umweltschutztechniken bei Investitionen 
vor, und welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, dies 
im Rahmen des MAI zu vereinbaren? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Dr. Heinrich L. Kolb, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wi rtschaft: Herr Kollege Müller, aus-
ländische Investoren sind verpflichtet, die im Gast-
land geltenden Umweltregelungen einzuhalten. 
Hierzu zählen auch international vereinbarte Stan-
dards, soweit diese in nationales Recht umgesetzt 
worden sind. 

Außerdem wird derzeit ein Vorschlag diskutiert, 
wonach die Vertragsparteien in rechtlich nicht ver-
bindlicher Form dazu aufgefordert werden sollen, 
möglichst hohe Umweltstandards einzuhalten und 
sich um eine stetige Verbesserung des Umweltschut-
zes zu bemühen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine Zusatz-
frage, bitte schön. 

Michael Müller (Düsseldorf) (SPD): Ist es im Vertrag 
ausdrücklich erwähnt, daß nationale Standards gel-
ten und daß eine Anpassung beispielsweise in der 
EU automatisch übernommen wird? 

Dr. Heinrich L. Kolb, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft: Herr Kollege Müller, es ist 
vielleicht notwendig, daß ich zunächst einmal darauf 
hinweise, daß es derzeit nur Arbeitstexte gibt, die 
von einer Arbeitsgruppe konzipiert werden. Es gibt 
noch keine Vertragsversionen im engeren Sinne, 
über die von der Hauptverhandlungsgruppe schon 
verhandelt würde. Aber ich wiederhole: Soweit inter-
nationale Vorschriften in nationales Recht umgesetzt 
worden sind, sind diese natürlich auch nach Inkraft-
treten des MAI zu beachten. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage, bitte schön. 

Michael Müller (Düsseldorf) (SPD): Die zweite 
Frage: Wann wird denn der Vertrag wahrscheinlich 
ratifizierungsreif? Wird vorher der Bundestag damit 
befaßt? 

Dr. Heinrich L. Kolb, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wi rtschaft: Es gab, Herr Kollege Mül-
ler, ursprünglich einen Fahrplan, der vorsah, daß die 
OECD-Verhandlungen bis Ap ril 1998 zu Ende kom-
men sollten. Es ist jetzt erkennbar, daß das OECD- 
Ministertreffen im Ap ril wohl noch keinen Abschluß 
der Verhandlungen bringen wird. Es wäre dann auf 
allen Seiten eine Verlängerung des Verhandlungs-
mandates erforderlich. Wir gehen davon aus und hof-
fen, daß ein Abschluß der Verhandlungen noch in 
1998 erreicht werden kann. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Weitere Zusatz-
fragen haben wir nicht. Ich bedanke mich beim Par-
lamentarischen Staatssekretär Dr. Hein rich Kolb. 

Ich rufe jetzt den Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten auf. Zur Beantwortung steht uns der Parlamen-
tarische Staatssekretär Ernst Hinsken zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 3 des Abgeordneten Klaus Ha-
gemann auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung im Zuge der Agenda 2000 
die Chancen auf eine Verlängerung der europäischen Zucker-
marktordnung über das Jahr 2000 hinaus, und welche Positio-
nen konnte die Bundesregierung hierzu im Interesse der deut-
schen Rübenanbauer bislang durchsetzen? 

Ernst Hinsken, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Frau Präsidentin! Herr Kollege Hagemann, die Zuk-
kermarktordnung ist aus der Agenda 2000 vollstän-
dig ausgeklammert. Sie läuft in ihrer derzeitigen 
Ausgestaltung noch bis zum Jahre 2001. 

Die Kommission sieht auf Grund folgender Vorteile 
keinen Änderungsbedarf für die Zuckermarktord-
nung: Die Produktionsmenge ist kontrolliert, so daß 
die Überschüsse in Grenzen gehalten werden. Die 
Marktordnung ist haushaltsneutral gestaltet, so daß 
es keine Finanzierungsprobleme gibt. Die Zucker-
preise sind für Verarbeiter und Verbraucher stabil 
und garantieren den Erzeugern Zuckerrübenpreise 
auf einem zufriedenstellenden Niveau. - Die Bundes-
regierung teilt diese Auffassung der Kommission. 

Vorschläge für die Weiterentwicklung der Zucker-
marktordnung werden voraussichtlich im Jahre 2000 
vorgelegt. Unter Berücksichtigung der bestehenden 
Vorteile der Marktordnung für Rübenbauern, Zuk-
kerwirtschaft und Verbraucher wird die Bundesre-
gierung dann ihre Position festlegen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine Zusatz-
frage, bitte schön. 

Klaus Hagemann (SPD): Vielen Dank, Herr Staats-
sekretär, für die erfreuliche Nachricht, gerade auch 
für die Rübenbauern, die in der Zuckerindustrie ar-
beiten. Sie haben festgestellt, daß bis 2001 alles stabil 
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sei und daß die Kommission die Zuckermarktord-
nung bis 2001 beibehalten will. Wird das auch von 
den einzelnen EU-Mitgliedstaaten so gesehen, wie 
es die Bundesregierung jetzt ausgeführt hat? 

Ernst Hinsken, Parl. Staatssekretär beim Bundes-
minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten: 
Momentan ja. Ich freue mich, wie auch Sie, darüber, 
daß die Zuckermarktordnung zumindest bis zum 
Jahre 2001 Bestand hat. 

Klaus Hagemann (SPD): Vielen Dank, ich habe 
keine weiteren Fragen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich bedanke 
mich beim Parlamentarischen Staatssekretär Ernst 
Hinsken. 

Wir kommen jetzt zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie. Zur Beantwortung steht 
uns der Parlamentarische Staatssekretär Bernd Neu-
mann zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 4 des Abgeordneten Horst 
Schmidbauer (Nürnberg) auf: 

Welche Forschungsprojekte der Firma Alcatel wurden 1995 
bis 1998 von der Bundesregierung an den Standorten dieser Fir-
ma gefördert, und in welchem Umfang war das Projekt „Passive 
optische Komponenten und Optohybride " daran beteiligt? 

Bernd Neumann, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie: Das BMBF hat in den Jahren 1995 
bis 1998 35 Vorhaben mit rund 60 Millionen DM bei 
der Firma Alcatel an Standorten in Deutschland ge-
fördert. Der weit überwiegende Anteil, nämlich 
53,5 Millionen DM, sind zum Standort Stuttga rt  ge-
flossen, 4,1 Millionen DM nach Pforzheim, 0,3 Millio-
nen DM nach Berlin und 2,1 Millionen DM nach 
Nürnberg. 

Bei dem Projekt „Passive optische Komponenten 
und Optohybride" handelt es sich um insgesamt fünf 
Teilprojekte zu diesem Themenkomplex, für die das 
BMBF insgesamt 13,8 Millionen DM zur Verfügung 
stellt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine Zusatz-
frage, bitte. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Herr Staats-
sekretär, ich habe eine Frage zur Mittelzuordnung 
und deren Kontrolle. Mir stehen unterschiedliche An-
gaben zur Verfügung, zum einen die Angabe, die Sie 
eben vorgetragen haben, und zum anderen eine An-
gabe aus dem Betriebsbereich. Diese beiden wider-
sprechen sich zum Teil. 

Meine Frage an Sie: Wird denn vom Ministe rium 
auch die räumliche Zuordnung der Fördermittel kon-
trolliert, oder beziehen Sie sich bei der Kontrolle aus-
schließlich auf die Angaben der Firmen- oder Kon-
zernleitungen? 

Bernd Neumann, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie: Hierbei muß man wissen, wer je-
weils Zuwendungsempfänger ist, wer die Fördermit-
tel bekommt und was dieser dann damit machen 
kann. Ich nehme einmal den von Ihnen konkret an-
gesprochenen Fall, das Projekt „Passive optische 
Komponenten und Optohybride". Der Zuwendungs-
empfänger ist Alcatel Stuttga rt . Er ist ausschließlich 
unser Verhandlungspartner und hat - wie von mir 
bereits gesagt - in dem genannten Zeitraum 13,8 Mil-
lionen DM zur Verfügung gestellt bekommen. 

Nun hat Alcatel Stuttga rt  verschiedene Standorte; 
es handelt sich nicht um Tochterunternehmen, son-
dern um zusätzliche Standorte außerhalb von Stutt-
gart. Einer dieser Standorte ist Nürnberg; do rt  liegt ja 
Ihr Wahlkreis. Unsere Aufgabe ist es nun nicht, die 
Verteilung der Fördermittel auf die Standorte festzu-
legen und zu kontrollieren. Wir können höchstens 
nachfragen, was die Firma innerhalb ihrer Standorte 
macht. Entscheidend ist, daß das Projekt abgewickelt 
wird. So interessieren wir uns im Normalfall nicht für 
die innerbetriebliche Verteilung und wollen uns auch 
nicht dafür interessieren. Das gibt es häufig, daß eine 
Firma den Zuschlag für ein Projekt bekommt und 
dieses Projekt dann an mehreren Standorten abwik-
kelt. Das ist bei Alcatel so gewesen. 

Die Auskünfte, die ich Ihnen zur Beteiligung der 
Standorte gegeben habe, basieren auf den Auskünf-
ten der Firma. Ich habe keinen Grund anzunehmen, 
daß diese falsch sind. Ich will das einmal konkretisie-
ren, obwohl Sie so detaillie rt  nicht gefragt haben. 

Für dieses Projekt, dessen Thema ich jetzt schon 
zweimal genannt habe, sind Mittel in Höhe von 
knapp 1 Million DM nach Nürnberg geflossen. Der 
Standort Nürnberg ist an dem Gesamtprojekt, das 
sich in fünf Teilprojekte aufgliedert, mit zwei Teilpro-
jekten beteiligt. Diese Teilprojekte werden, wie mir 
gesagt worden ist, auch was Nürnberg betrifft, ord-
nungsgemäß abgewickelt. Sie sind wohl Mitte des 
Jahres abgeschlossen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Möchten Sie 
eine weitere Zusatzfrage stellen? 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Nein, 
danke. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Dann kommen 
wir zur Frage 5 des Abgeordneten Horst Schmid-
bauer (Nürnberg): 

Inwieweit sind mit der Gewährung dieser Fördermittel Aufla-
gen hinsichtlich der Arbeitsplätze in Forschung und Produkt-
entwicklung verbunden, in dem Sinne, daß seitens der Firma 
Alcatel bei der Antragsstellung an die Bundesregierung Zusa-
gen hinsichtlich der Sicherung vorhandener oder Schaffung zu-
sätzlicher Arbeitsplätze gemacht wurden, und wie ist gewähr-
leistet, daß die mit Forschungsmitteln aus dem Bundeshaushalt 
entwickelten Produkte auch an Standorten in der Bundesrepu-
blik Deutschland hergestellt werden? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 
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Bernd Neumann, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie: An die Gewährung von Fördermit-
teln des BMBF sind grundsätzlich keine Auflagen 
hinsichtlich von Arbeitsplätzen in Forschung und 
Produktentwicklung gebunden. Fördermaßnahmen 
können nicht von der Verpflichtung zur Schaffung ei-
ner definie rten Zahl von Produktionsstandorten und 
Arbeitsplätzen abhängig gemacht werden. Eine di-
rekte Verbindung von Ergebnissen aus der Förde-
rung von Forschungsvorhaben zu Produkten und Ar-
beitsplätzen ist häufig nicht nachvollziehbar. Im übri-
gen nimmt der Weg von der vom BMBF geförderten 
Forschung bis zu einem möglichen Produkt oder Ver-
fahren meistens Jahre in Anspruch. 

Grundsätzlich gilt, daß Unternehmen, die mit Mit-
teln des BMBF gefördert werden, das Ergebnis ihrer 
Forschung möglichst im Inland verwenden. Trotzdem 
kann es in einer globalisierten Wi rtschaft durchaus 
Sinn machen, Unternehmen auch dann zu fördern, 
wenn die Forschungsergebnisse nur indirekt dem 
Standort Deutschland zugute kommen. Dies wird im 
BMBF jeweils von einer Einzelfallprüfung abhängig 
gemacht. Gerade die Bundesrepublik Deutschland 
als eine weltweit führende Exportnation muß dieser 
Entwicklung offen gegenüberstehen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ihre erste Zu-
satzfrage. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Zu dem er-
sten Teil Ihrer Ausführungen, Herr Staatssekretär, 
meine erste Zusatzfrage: Sie sagen, es gebe keine 
Grundlinie dafür, mit international agierenden Kon-
zernen verpflichtende Vereinbarungen zu treffen, 
daß die eingesetzten Forschungsmittel zumindest 
vorrangig oder ausschließlich dem Produktionsstand-
ort Deutschland zur Verfügung stehen oder ihm zu-
gute kommen sollen. Was würden Sie denn den Ar-
beitnehmern in diesen Betrieben sagen, wenn Sie ih-
nen erklären wollten, daß dafür Millionen von Steu-
ergeldern eingesetzt werden, ohne daß gewisserma-
ßen über diese Steuergelder ein Nutzen für den Ar-
beitsplatz der betreffenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gegeben ist? 

Bernd Neumann, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie: Diese Frage kann nicht mit Ja oder 
mit Nein beantwortet werden, sondern ist differen-
ziert zu beantworten. 

Erstens können wir, was das Ausschöpfen der Er-
kenntnisse von Forschung und Entwicklung angeht, 
auf Grund von EU-Recht keinen Unterschied zwi-
schen Deutschland und den EU-Ländern machen. 
Das wissen Sie. Selbst wenn wir uns natürlich wün-
schen, daß möglichst in Deutschland investiert wird, 
gibt es da keine Grenzen. Wenn wir also von uns 
sprechen, müssen wir von Europa, sprich: den EU- 
Staaten, sprechen. Das gilt von vorneherein. Das 
müssen Sie dann auch den Arbeitnehmern so erklä-
ren. Das hat für uns nicht nur Nachteile, sondern 
auch Vorteile. 

Zweitens ist die Phase, während der wir fördern, 
auf das Projekt bezogen. Dieses Projekt als solches, 
das Forschungsprojekt, wird in der Firma im Inland 
abgewickelt. Durch diese Förderung werden häufig 
Arbeitsplätze im Forschungsbereich gesichert. 

Dann kommt die nächste Phase - das ist nicht im-
mer so -, in der es darum geht, ob aus diesem For-
schungs- und Entwicklungsprojekt nun ein Produkt 
entsteht, mit dem man Geld verdienen kann. Das 
wünschen wir uns; aber wenn das von vornherein 
klar wäre, dann bräuchte man ja nicht mehr zu f or-
schen, sondern könnte gleich produzieren. Das heißt, 
an die Projektförderung schließt sich eine Phase an, 
auf die wir selbst gar keinen Einfluß mehr haben. 

Dennoch gibt es Richtlinien, die sogenannten „Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenba-
sis des BMBF an Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft für Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben" , in welchen solche Fälle angesprochen und ge-
regelt sind. Wir fördern also eine Firma im Inland, 
und das Know-how, welches dabei entsteht, wird für 
eine Produktpalette im Ausland genutzt, wobei ich 
hinzufüge, daß mit „Ausland" immer nur „außerhalb 
der EU" gemeint sein kann. 

Bei Verwertung außerhalb der EU haben wir zu-
mindest die theoretische, in manchen Fällen auch die 
praktische Möglichkeit zurückzufordern, bzw. hier 
haben wir die Möglichkeit, gegebenenfalls gefragt 
zu werden und zuzustimmen. Das klappt in der Re-
gel, wenn es in der Phase der Projektdurchführung 
selbst geschieht. Doch häufig erfolgt das erst Jahre 
später. Wenn dieser Vorgang nicht gemeldet wird, 
dann ist es schwierig, überhaupt die Zustimmung zu 
geben. Von den Vorschriften her können wir sagen: 
Das war nicht angedacht, und das genehmigen wir 
nicht. Im Einzelfall könnten sogar Rückforderungen 
gestellt werden. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Staatsse-
kretär, wir haben noch eine Reihe von Fragen. Viel-
leicht könnten Sie diese Gedanken in Ihre Antwort 
auf diese einfließen lassen. 

Bernd Neumann, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie: Letzte Bemerkung. Ich füge hinzu: 
Das ist im Einzelfall wohl möglich; praktisch aber ist 
es sehr schwer. Im übrigen gibt es viele gute Bei-
spiele dafür, daß die Nutzung von Forschungsergeb-
nissen im Ausland wieder Rückwirkungen auf Ar-
beitsplätze im Inland gehabt hat. Ich könnte hier als 
Beispiel Daimler-Benz und die Brennstoffzellenfor-
schung nennen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Schmid-
bauer, Sie haben noch eine Zusatzfrage. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Ich wollte 
nur noch einmal etwas Bestätigendes dazu hören, 
daß eine Koppelung zwischen Forschungsmittelver-
gabe und Arbeitsplatzgarantien nicht generell aus-
geschlossen ist, sondern daß die Angelegenheit indi- 
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viduell unterschiedlich gehandhabt wird. Habe ich 
das richtig verstanden, Herr Staatssekretär? 

Bernd Neumann, Pari. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie: Nein. Sie vermischen zwei Sach-
verhalte, wenn ich das so sagen darf. Der eine Sach-
verhalt beinhaltet die Frage, ob man die Vergabe von 
Forschungsmitteln an Firmen im Inland an die Zusi-
cherung von Arbeitsplätzen, Ausbildungsplätzen etc. 
koppeln kann. Darauf lautete meine Antwort: Das 
kann man nicht, das geht nicht, das tun wir auch 
nicht; es wäre auch nicht zweckmäßig. Ich beziehe 
mich auf meine Ihnen bereits gegebene Antwort. 

Es gibt einen zweiten Sachverhalt, den Sie auch in 
Ihrer zweiten Frage ansprechen: Wie steht es um den 
Ergebnistransfer von in Deutschland durchgeführten 
Projekten ins Ausland und um die sich daraus erge-
bende Produktentwicklung? In diesem Punkt muß im 
Prinzip eine Zustimmung erfolgen; wir müssen ge-
fragt werden. Wir können sie in Einzelfällen verwei-
gern, was aber sehr schwierig ist. 

Im übrigen ist es ein Geben und Nehmen. For-
schung ist international; sie ist vernetzt. Es gibt nicht 
immer befriedigende Antworten. Aber gehen Sie da-
von aus: Nicht nur von uns zum Teil geförderte Pro-
jekte finden hier und dort im Ausland Anwendung, 
sondern es gilt auch umgekehrt - daran sind wir in-
teressiert -, daß woanders stattfindende Entwicklun-
gen in Deutschland zur Herstellung von Produkten 
führen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Die nächste 
Frage hat Frau Abgeordnete Blank. 

Renate Blank (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, wie 
beurteilen Sie meine These, daß eine Forschungsför-
derung in Deutschland nicht mehr stattfinden würde, 
wenn wir die Fördermittel an eine Arbeitsplatzgaran-
tie - nicht nur im Bereich der Forschung - binden 
würden? 

Bernd Neumann, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie: Ich beantworte die Frage so, indem 
ich Ihnen recht gebe, daß das wahrscheinlich die 
langfristige Folge wäre. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine Zusatz-
frage, Herr Abgeordneter Catenhusen. 

Wolf-Michael Catenhusen (SPD): Herr Staatssekre-
tär, da sich Ihr Ministerium gerne mit Zukunftsinno-
vationen schmückt, will ich Sie fragen, ob es in Ihrem 
Hause gesicherte statistische oder wissenschaftlich 
gestützte Erkenntnisse über den direkten Zusam-
menhang zwischen Forschungsaufwendungen für in-
ternational operierende Unternehmen, wie zum Bei-
spiel Alcatel, und deren Umsetzung dieses Know

-

hows in Produktentwicklung am Standort Deutsch-
land gibt. Oder drücken Sie nur eine Hoffnung aus? 

Bernd Neumann, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie: Ich teile Ihre Auffassung nicht, daß 
das Anlegen von Statistiken mit Innovationen gleich-
zusetzen ist. Wir haben in Deutschland viele Statisti-
ken, aber zuwenig Innovationen. 

Herr Kollege Catenhusen, man kann überhaupt 
keine globalen Aussagen dazu machen. Deswegen 
glaube ich nicht, daß für irgendeinen Bereich solche 
allgemeinen zusammenfassenden Statistiken vorlie-
gen. Vielmehr kann man hier und dort im Einzelfall 
feststellen, wo etwas richtig oder falsch läuft und wo 
man einschreiten muß. Sie erinnern sich an die Dis-
kussion über ASE Wedel. 

Im Hinblick auf die Globalisierung und auf die Ver-
netzung der Forschung im internationalen Bereich, 
die wir ja wollen, ist es sehr schwierig, handfeste Sta-
tistiken anzulegen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Damit sind wir 
am Ende des Geschäftsbereichs des Bundesministeri-
ums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Tech-
nologie. Ich bedanke mich beim Parlamentarischen 
Staatssekretär Bernd Neumann. 

Wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung. Für die Fragen 6 bis 9 
wurde schriftliche Beantwortung beantragt. Die Ant-
worten werden als Anlagen abgedruckt. 

Damit kommen wir zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Gesundheit. Zur Beantwortung 
der Fragen steht uns die Parlamentarische Staatsse-
kretärin Dr. Sabine Bergmann-Pohl zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 12 des Abgeordneten Klaus 
Kirschner auf: 

Teilt die Bundesregierung die Einschätzung, daß Versicher-
ten der deutschen gesetzlichen Krankenkassen für in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU) angefertigten medi-
zinisch notwendigen Zahnersatz ein Festzuschuß nach § 30 
SGB V zu erstatten ist, und gilt umgekehrt, daß für in Nicht-
EU-Staaten angefertigten medizinisch notwendigen Zahnersatz 
ein Zuschuß (§ 30 SGB V) zu den Kosten von den deutschen ge-
setzlichen Krankenkassen nicht erstattet werden kann? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Frau Präsiden-
tin! Herr Kollege Kirschner, unabhängig vom Versi-
chertenstatus können Krankenkassen nach § 18 
SGB V grundsätzlich nur dann die Kosten einer erfor-
derlichen Behandlung ganz oder teilweise überneh-
men, wenn eine dem allgemein anerkannten Stand 
der medizinischen Erkenntnisse entsprechende Be-
handlung einer Krankheit nur im Ausland möglich ist 
und der Medizinische Dienst der Krankenversiche-
rung dies bestätigt hat. Diese Fälle sind in der Regel 
bei der Versorgung mit Zahnersatz nicht gegeben. 

Darüber hinaus ist nach dem Recht der Europäi-
schen Union sowie nach einigen bilateralen Sozial-
versicherungsabkommen die Gewährung von medi-
zinischen Leistungen im Ausland möglich. 

Voraussetzung dafür ist, daß das Krankenversiche

-

rungsrecht des anderen Staates seinerseits die zahn

-

prothetische Versorgung als Leistung der Kranken- 
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versicherung kennt. Weiter ist notwendig, daß es sich 
entweder um einen Notfall während eines Auslands-
aufenthaltes handelt oder daß die zuständige deut-
sche Krankenkasse ihre Genehmigung für die 
Durchführung einer medizinischen Leistung in dem 
anderen EU-Staat bzw. Vertragsstaat erteilt hat. Die 
Genehmigung steht im Ermessen der Krankenkasse. 

Dieser Fall wird jedoch kaum praktisch ange-
wandt, da in den Ländern, die preislich besonders in-
teressant wären - ich nenne beispielhaft Spanien 
und die Niederlande -, Zahnersatz in aller Regel 
nicht zu den Leistungen der sozialen Krankenversi-
cherung gehört. In Nicht-EU-Staaten bzw. in Staaten 
ohne Sozialversicherungsabkommen darf von den 
Kassen kein Festzuschuß für Zahnersatz erstattet 
werden, zum Beispiel in Polen und Ungarn. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ihre Zusatzfrage 
bitte, Herr Abgeordneter Kirschner. 

Klaus Kirschner (SPD): Frau Staatssekretärin, kön-
nen Sie dem Hause mitteilen, um welche Länder der 
EU bzw. Länder, mit denen wir entsprechende So-
zialversicherungsabkommen haben, es sich handelt, 
in denen solche zahnprothetischen Leistungen ge-
währt werden? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Kirschner, das sind in der Regel EU-Staaten. Im Kata-
log der sozialen Krankenversicherung gibt es Zahn-
ersatz in Belgien, Dänemark, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Luxemburg, Österreich, Po rtugal, 
Schweden und Großbritannien. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Weitere Zusatz-
frage, bitte schön. 

Klaus Kirschner (SPD): Habe ich Sie richtig ver-
standen, Frau Staatssekretärin, daß in den von Ihnen 
gerade genannten Ländern ein Versicherter der 
deutschen Krankenversicherung Zahnersatz anferti-
gen lassen kann, wenn der Zahnersatz den Qualitäts-
anforderungen entspricht und der Preis angemessen 
ist und dies vor dem Hintergrund, daß die KZBV 
meint, es müßten immer mehr Leistungen außerhalb 
des GKV-Leistungskatalogs mit den Zahnärzten pri-
vat abgerechnet werden? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Kirschner, ich habe die rechtlichen Grundlagen dafür 
genannt. Es liegt im Ermessen der Krankenkasse, 
hier zuzustimmen. Nur dann wird der Festzuschuß 
übernommen. Das ist aber nicht im Sinne des Geset-
zes, das wir verabschiedet haben; das möchte ich 
hinzufügen. 

Klaus Kirschner (SPD): Aber das Gesetz steht dem 
nicht entgegen? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Das Gesetz 
steht dem nicht entgegen. Allerdings muß die Kran-
kenkasse, wie gesagt, zustimmen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das war die 
dritte Frage. - Ihre Zusatzfrage, Herr Abgeordneter 
Schmidbauer. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Frau Staats-
sekretärin, in Ihrer Antwort ist sichtbar geworden, 
daß hier Weiterungen denkbar sind, die den Rahmen 
einer national orientierten solidarischen Krankenver-
sicherung sprengen könnten. Gibt es denn bei Ihnen 
im Ministerium auch Erkenntnisse zur materiellen 
Dimension angesichts der Entwicklung, daß - was 
von Krankenkassen sogar angeregt wird - Zahner-
satz im Ausland angefertigt wird? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Schmidbauer, ich kann Ihnen in dem Gedanken 
nicht folgen, daß das die solidarische Krankenversi-
cherung finanziell sprengen würde. Im Gegenteil: 
Wenn der Zahnersatz im Ausland billiger angefertigt 
wird, kann das theoretisch nur von Vorteil sein. Ich 
habe allerdings nichts zur Qualität des Zahnersatzes 
gesagt. Sie wissen, daß sich die Versicherten, wenn 
Qualitätsmängel vorhanden sind, mit dem entspre-
chenden Zahnarzt auseinandersetzen müssen. Wenn 
sich dieser weit weg vom Heimatort befindet, könnte 
ich mir vorstellen, daß es Probleme gibt. Insofern 
muß das ein Versicherter mit berücksichtigen, wenn 
er sich im Ausland - mit Zustimmung der Kranken-
kasse - Zahnersatz anfertigen läßt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Wir kommen 
jetzt zur Frage 13 des Abgeordneten Klaus Kirschner: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Rechtslage, wenn 
Zahnärzte ausländische Labors, z. B. in EU-Staaten, im sonsti-
gen europäischen Ausland, in Südostasien usw. beauftragen, 
die zahntechnischen Leistungen zu erbringen? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Kirschner, grundsätzlich können Zahnärzte zahn-
technische Leistungen aus dem Inland oder aus dem 
Ausland beziehen. Entscheidend ist, daß die geliefer-
ten Qualitäten den deutschen Qualitätsstandards 
entsprechen und die gesetzlichen Importbestimmun-
gen eingehalten werden. Über die Einhaltung der in 
Deutschland geforderten Qualitätsstandards wachen 
die Zahnärzte, die die zahntechnischen Arbeiten ein-
gliedern. Im übrigen gelten bei zahntechnischen Ar-
beiten die Vorschriften des Medizinproduktegeset-
zes. 

Auf Grund der bestehenden rechtlichen Rahmen-
bedingungen besteht keine Möglichkeit, ausländi-
sche zahntechnische Labore von der Belieferung 
deutscher Zahnärzte auszuschließen. Außerdem 
würde sich ein derartiges Verhalten als Bumerang für 
die exportorientierte deutsche Dentalindustrie erwei-
sen. 
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Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte schön, Zu-
satzfrage. 

Klaus Kirschner (SPD): Frau Staatssekretärin, Sie 
weisen zu Recht darauf hin, daß Zahnärzte ausländi-
sche Labors beauftragen können. Sollte ein dann 
möglicher Preisvorteil Ihrer Ansicht nach zugunsten 
des Zahnarztes oder zugunsten des Patienten ausfal-
len? 

Dr. Sabine Bergmann -Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Kirschner, natürlich muß es zugunsten des Versicher-
ten ausgehen. Wenn ein Zahnarzt zahntechnische 
Leistungen im Ausland bezieht und diese Leistungen 
als Eigenleistung deklariert, um höhere deutsche 
Preise in Rechnung stellen zu können, ist dies recht-
lich unzulässig. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz

-

frage, bitte schön. 

Klaus Kirschner (SPD): Frau Staatssekretärin, wie 
stellt die Bundesregierung denn sicher, daß ein sol-
cher möglicher Preisvorteil dem Patienten tatsächlich 
zugute kommt? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Kirschner, über die Einhaltung der gesetzlichen Vor-
schriften wacht die jeweilige Kassenzahnärztliche 
Vereinigung bzw. im Bereich der privatzahnärztli-
chen Versorgung die Zahnärztekammer, die unter 
der Aufsicht der zuständigen Landesbehörde steht. 
Sollte einzelnen Beteiligten ein Fall von gefälschten 
Rechnungen bekannt werden, so wäre es die Auf-
gabe dieser Stellen, dagegen vorzugehen. Gegebe-
nenfalls können auch die Gerichte eingeschaltet wer-
den. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Dann haben wir 
eine weitere Zusatzfrage des Abgeordneten Schmid-
bauer. Bitte schön. 

Horst Schmidbauer (Nürnberg) (SPD): Frau Staats-
sekretärin, wie verhindert die Bundesregierung 
einen möglichen Mißbrauch, der in der Praxis darin 
bestehen kann, daß ein Zahnarzt, der über ein eige-
nes Labor verfügt, Zahnersatz im Ausland bestellt 
und einkauft, einen gewissen Bearbeitungsvorgang 
im eigenen Labor vornimmt und dann die Leistung 
gegenüber seinen Patienten nicht mehr als Impo rt 

 abrechnet, sondern als vollwertige Leistung nach 
deutscher Gebührenordnung oder deutscher Kosten-
ordnung? 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Parl. Staatssekretärin 
beim Bundesminister für Gesundheit: Herr Kollege 
Schmidbauer, nach meiner Auffassung muß er den 
Preis des Impo rts in Rechnung stellen und darf nur 
seine eigenen technischen Leistungen zusätzlich be-
rechnen. Das müßten, wie ich vorhin gesagt habe, 
die KZVen überwachen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Damit sind wir 
am Ende des Geschäftsbereiches des Bundesministe-
riums für Gesundheit. Ich bedanke mich bei der 
Parlamentarischen Staatssekretärin Dr. Sabine Berg-
mann-Pohl. 

Wir kommen jetzt zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Verkehr. Zur Beantwortung steht 
uns der Parlamentarische Staatssekretär Johannes 
Nitsch zur Verfügung. 

Ich rufe die Frage 14 des Abgeordneten Horst Ku-
batschka auf: 

Aus welchen Gründen wird eine Tiefe von 3,1 m und eine 
Breite von 90 m bei der Engstelle der Donau in Höhe der nieder-
bayerischen Stadt Vilshofen geschaffen, wenn diese Werte fluß-
aufwärts nicht erreicht werden, und wer hat die politische Ent-
scheidung hierüber getroffen? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Herr Kubatschka, die herzu-
stellende Fahrrinnentiefe im Bereich des Bürgerfel-
des wird unterteilt in einen tieferen Abschnitt strom-
abwärts von Vilshofen und einen weniger tiefen Ab-
schnitt stromaufwärts von Vilshofen. Der stromab-
wärts gelegene Teil wird an die unterstromig bereits 
vorhandene Fahrrinnentiefe von 2,90 Meter bei 
Niedrigwasser angepaßt, damit die dortigen Liege-
plätze wasserstandsunabhängig erreicht werden 
können. Die Herstellungstiefe ergibt sich auf Grund 
einer für Unterhaltungsbaggerungen notwendigen 
Tiefenreserve von 0,2 Meter mit insgesamt 3,1 Meter 
unter Niedrigwasser. 

Mit der Herstellung der Liege- und Koppelstelle in 
Vilshofen wird die Dispositionsfreiheit und Wi rt

-schaftlichkeit der Schiffahrt verbessert. Diese Liege-
stelle ermöglicht der Schiffahrt einen erheblichen 
Zeitvorteil bei der Disposition und der Überwindung 
der hinsichtlich der Fahrrinnentiefe als Engstelle zu 
betrachtenden Donaustrecke Straubing-Vilshofen. 

Die Fahrrinnentiefe des stromaufwärts gelegenen 
Teils orientiert sich an der Gleichwertigkeit der Abla-
detiefen zwischen Niedrigwasser- und Mittelwasser-
abfluß bei den derzeitigen Verhältnissen in der frei-
fließenden Strecke Straubing-Vilshofen. Hierzu ist 
eine Fahrrinnentiefe von 2,95 Meter unter Mittelwas-
ser notwendig. Bezogen auf den ENR entspricht dies 
einer Fahrrinnentiefe von mindestens 2 Metern. 

Die Fahrrinnenbreite von 90 Metern im Bereich 
des Bürgerfeldes ergibt sich auf Grund der von der 
Versuchsanstalt für Binnenschiffbau in Duisburg 
durchgeführten Untersuchungen und Versuchsfahr-
ten für eine sichere Begegnung von 22,8 Meter brei-
ten Schiffsverbänden. 

Die dem Ausbau des Bürgerfeldes zugrunde lie-
genden Fahrrinnenabmessungen wurden von dem 
Träger des Vorhabens, also der Bundesrepublik 
Deutschland, im Einvernehmen mit dem Freistaat 
Bayern festgelegt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage? - 

Bitte. 
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Horst Kubatschka (SPD): Herr Staatssekretär, teilt 
die Bundesregierung die Auffassung, daß durch die 
Maßnahmen, die eine Tiefe von 3,10 Metern und 
eine Breite von 90 Metern vorsehen, ein Ausbau fluß-
aufwärts zwischen Straubing und Vilshofen nicht 
vorbestimmt wird? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Diesen Standpunkt teilt die 
Bundesregierung. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Die zweite Zu-
satzfrage. Bitte schön, Herr Kubatschka. 

Horst Kubatschka (SPD): Wann ist der Baubeginn 
dieser Maßnahme? Und: Verzögert ein etwaiger Erör-
terungstermin den Baubeginn? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Für das von mir beschrie-
bene Bürgerfeld sind die Baumaßnahmen für 1998 
und 1999 geplant. Das heißt, in diesem Jahr müßte es 
zu einem Baubeginn kommen; Verzögerungen sind 
mir bis jetzt nicht avisiert worden. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Die nächste Zu-
satzfrage. Bitte, Frau Dr. Angelica Schwall-Düren. 

Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD): Herr Staatsse-
kretär Nitsch, welche ökologischen Ausgleichsmaß-
nahmen sind bei dieser Baumaßnahme vorgesehen? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Es handelt sich bei diesen 
Maßnahmen ja nicht um irgendwelche Überflutun-
gen von Landschaftsflächen; vielmehr beziehen sich 
diese Maßnahmen lediglich auf das Flußbett. Diese 
Maßnahmen werden in Anbetracht der zurückge-
stellten Maßnahmen in bezug auf die Staustufen - 
über sie muß im Jahre 2000 entschieden werden - im 
Hinblick auf eine Erleichterung des Schiffsverkehrs 
durchgeführt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Wir kommen 
jetzt zur Frage 15 des Abgeordneten Horst Ku-
batschka: 

Welche Kosten entstehen bei einer Ausbaggerung der Donau 
im Raum Vilshofen auf 3,1 m Tiefe und 90 m Breite, und welche 
Kosten würden bei einer Ausbaggerung auf 2,5 m Tiefe und 
80 m Breite anfallen? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Die Baukosten für den Aus-
bau des Bürgerfeldes betragen rund 25 Millionen 
DM. Sie setzen sich zusammen aus rund 17 Millionen 
DM für die von mir beschriebenen flußregelnden 
Maßnahmen und rund 8 Millionen DM für die An-
passung der Straßenbrücke Vilshofen. 

Eine eventuelle Reduzierung der Fahrrinnenab-
messungen auf 80 Meter Breite und 2,50 Meter Fahr-
rinnentiefe würde nach überschlägigen Ermittlungen 
der Rhein-Main-Donau AG zu Einsparungen bei den 

Baggerarbeiten in Höhe von rund 2 Millionen DM 
führen. Das wären also rund 8 Prozent der vorgese-
henen Gesamtkosten. Solche knappen Abmessun-
gen würden aber zu einer extremen Minderung der 
Nutzung des Liege- und Leichterplatzes führen. Des-
halb wären sie nicht sinnvoll. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage? - 
Bitte schön, Herr Abgeordneter Kubatschka. 

Horst Kubatschka (SPD): Herr Staatssekretär, war 
die Engstelle bei Vilshofen - also das Bürgerfeld - ein 
Schwerpunkt der Schiffsunfälle an der deutschen 
Donau? Wie verteilen sich die Schiffsunfälle auf der 
gesamten deutschen Strecke? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Das kann ich Ihnen im Mo-
ment nicht sagen. Das kann ich Ihnen gern schriftlich 
geben, wenn Sie das haben wollen. 

(Horst Kubatschka [SPD]: Ja, das will ich!) 

Im Moment bin ich darauf nicht vorbereitet. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage. Bitte schön. 

Horst Kubatschka (SPD): Kann das anfallende 
Schüttgut für flußbauliche Maßnahmen zur Verbes-
serung der Schiffahrtsverhältnisse oberhalb von Vils-
hofen bis nach Straubing verwendet werden? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Die Grundzielstellung die-
ser Maßnahme im Bürgerfeld ist die Anpassung der 
Möglichkeiten des Schiffsbetriebes oberhalb von 
Vilshofen dahin gehend, daß die bereits oberhalb der 
Staustufe Kachlet bestehenden Verhältnisse erreicht 
werden. Wir beseitigen also einen Engpaß, der sich 
aus den Differenzen zwischen den Verhältnissen 
oberhalb des Kilometers 2250 und den Verhältnissen 
zwischen den Kilometern 2250 und 2246 ergibt; Sie 
kennen ja die Verhältnisse. Der bestehende Engpaß 
wird beseitigt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Nächste Zusatz-
frage, bitte, Frau Dr. Angelica Schwall-Düren. 

Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD): Herr Staatsse-
kretär, habe ich Sie richtig verstanden, daß Sie eine 
Vertiefung eines Flußbettes nicht als einen Eingriff in 
ein Ökosystem verstehen und deswegen keine ökolo-
gischen Ausgleichsmaßnahmen für geboten halten? 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Der Zusammen-
hang mit der ursprünglichen Frage ist nur noch 
schwer zu erkennen. Aber bitte schön, Herr Staatsse-
kretär. 
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Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Ich habe eben auf die Frage 
des Abgeordneten Kubatschka geantwortet: Wir be-
seitigen einen Engpaß zwischen dem Kilometer 2250 
und dem Kilometer 2246, indem wir einige Untiefen 
beseitigen und eine glatte Sohlenlinie herstellen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Vielen Dank.  - 
Die  Fragen 16, 17 und 18 werden schriftlich beant-
wortet. Die Antworten werden als Anlagen abge-
druckt. 

Wir kommen zur Frage 19 der Abgeordneten Gila 
Altmann (Aurich): 

Welche gegenüber den vorliegenden Erkenntnissen (u. a. aus 
ERNO-Studie, HSVA-Gutachten sowie der Entschließung aller 
Fraktionen des Niedersächsischen Landtages vom 4. Februar 
1998) neuen Fakten hat die von der Bundesregierung in der 
Antwort auf die Kleine Anfrage „Sicherheit in der Deutschen 
Bucht III" (Antwort: Drucksache 13/9970) angekündigte Prü-
fung, ob es angesichts der besonderen Sicherheitslage in der 
Deutschen Bucht angezeigt ist, „die [...] Mehrzweckschiffe 
auch künftig durch private Bergungsschlepper zu ergänzen", 
zum Gegenstand, und wann wird vor dem Hintergrund des 
zum 31. März 1998 auslaufenden Chartervertrages für den 
Hochseeschlepper „Oceanic" ein Ergebnis vorliegen? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Frau Abgeordnete Altmann, 
die angekündigte Prüfung bezieht sich auf die Erpro-
bung des Gewässerschutzschiffes „Neuwerk" nach 
dessen Werftauslieferung sowie auf gemeinsame 
Übungen der bundeseigenen Schiffe „Mellum" und 
„Neuwerk" , die, wie Ihnen bekannt ist, für den Not-
schleppeinsatz vorgesehen sind. 

Mit den Ergebnissen aus diesen Prüfungen wird im 
Herbst 1998 gerechnet. Das Bundesverkehrsministe-
rium hat Vorsorge getroffen, daß bis zu diesem Zeit-
punkt zusätzliche Notschleppkapazität zur Verfü-
gung steht. Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung 
wird die erforderlichen Verhandlungen führen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage, 
bitte schön, Frau Altmann. 

Gila Altmann (Aurich) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Meine Frage geht dahin, ob - möglicherweise 
auch parallel dazu - Gespräche mit den Nachbarn 
geplant sind, zum Beispiel mit den Holländern, mit 
dem Ziel, langfristig ein gemeinsames Sicherheits-
konzept auf die Beine zu stellen. 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Die Bundesregierung hat 
mit der Indienststellung der „Neuwerk" noch in die-
sem Jahr und der Erprobung des Zusammenwirkens 
zwischen der „Neuwerk" und der „Mellum" die er-
forderliche Vorsorge, die in diesem Raum notwendig 
ist, getroffen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage, bitte schön. 

Gila Altmann (Aurich) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich finde es ein bißchen unfair, daß ich meine 
zweite Frage hergeben muß, bloß weil Sie meine er-
ste Zusatzfrage nicht beantwortet haben. Aber ich 
mache es trotzdem. 

Noch einmal: Auf einer Veranstaltung, die sich mit 
der Sicherheit in der Deutschen Bucht befaßt hat und 
bei der auch Herr Hintz zugegen war, hat es auch 
von seiten der Holländer, die ihrerseits für fünf Jahre 
den Schlepper „Waker" gechartert haben, den kla-
ren Appell gegeben, ein internationales Sicherheits-
konzept zu initiieren. Meine Frage ist, ob es neben 
der Prüfung, die Sie gerade zum wiederholten Male 
angesprochen haben, Gespräche gibt, die auf eine 
internationale Zusammenarbeit hinsichtlich eines ge-
meinsamen Sicherheitskonzeptes in der Deutschen 
Bucht zielen. 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Wir sind ständig in Gesprä-
chen mit unseren Nachbarn, vor allem wenn es um 
die Sicherheit in der Deutschen Bucht geht. Die Emp-
fehlungen, die auf der 35. Umweltministerkonferenz 
in Lüneburg in diesem Jahr zu diesem Punkt gefaßt 
worden sind, werden von der Bundesregierung um-
gesetzt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Dann kommen 
wir jetzt zur Frage 20 der Abgeordneten Gila Alt-
mann (Aurich): 

Welchen Stand haben die Verhandlungen zwischen dem 
Bund, der Deutschen Bahn AG und der Indust rie zur Risikoab-
grenzung und Lastenaufteilung beim Transrapid-Projekt Ham-
burg - Berlin für die Fälle 

- eventueller Ausfall des Gesamtsystems über einen Zeitraum 
von mehr als drei Monaten, 

- Kostensteigerungen beim Bau des Fahrweges, 

- mangelnde Erlöse durch - wegen des Wegfalls des Halte-
punktes Hamburg-Moorfleet - nicht realisierte Fahrgastprogno-
sen 

erreicht, und bis wann wird die Bundesregierung das Parlament 
über die diesbezüglichen Verhandlungsergebnisse unterrich-
ten? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär. 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Frau Altmann, Gegenstand 
der von Ihnen angesprochenen Verhandlungen der 
am Projekt Magnetbahn Berlin-Hamburg Beteiligten 
ist jetzt die vertragliche Umsetzung der Vereinbarun-
gen des Eckpunktepapiers vom 25. April vorigen 
Jahres. In diesem Zusammenhang werden natürlich 
auch die Investitionskosten des Fahrweges über-
prüft. 

Nach den Vereinbarungen des Eckpunktepapiers 
hat die Industrie unter anderem auch die Verantwor-
tung für die dauerhafte Verfügbarkeit des Gesamtsy-
stems im laufenden Bet rieb nach Inbetriebnahme 
übernommen. 

Zu Ihrem nächsten Punkt: Hinsichtlich des Halte-
punktes Moorfleet hat sich die Deutsche Bahn AG als 
zukünftiger Betreiber der Magnetschnellbahn für 
eine zeitnahe Realisierung ausgesprochen. Hierfür 



20160 	Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode - 221. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 4. März 1998 

Parl. Staatssekretär Johannes Nitsch 

sprechen insbesondere bet riebliche und wirtschaftli-
che Gründe. 

Zusammenfassend geht die Bundesregierung da-
von aus, daß die Vertragsverhandlungen zwischen 
den Partnern zu einem positiven Ergebnis führen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte eine Zu-
satzfrage, Frau Altmann. 

Gila Altmann (Aurich) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Zuerst einmal möchte ich feststellen, daß Sie 
die schriftliche Frage nur teilweise beantwortet ha-
ben, weil auch ganz klar nach dem Zeitpunkt gefragt 
worden ist. Es wurde gefragt, wann mit dem Ende 
der Vertragsverhandlungen und dem Abschluß zu 
rechnen sei. Ich bitte, das nachzutragen. 

Ansonsten möchte ich fragen: Sie haben gerade 
von der dauerhaften Verfügbarkeit gesprochen, die 
die Industrie zu garantieren hat. Es gibt einen Artikel 
vom 4. März, aus dem hervorgeht, daß das Konsor-
tium nur bereit sei, die Kosten eines Betriebsausfalls 
bis zu einer Dauer von drei Monaten zu tragen, daß 
der Bahn AG das Risiko zu hoch sei und daß der 
Streckenbau ohne Einigung zwischen Herstellern 
und Betreibern nicht starten kann, es sei denn, die 
Bundesregierung übernähme die Haftung. Ist diese 
Annahme richtig, und wenn ja, wann wird das Parla-
ment daran beteiligt? Das schließt die Frage nach 
dem Zeitpunkt des Abschlusses der Verträge mit ein. 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Frau Abgeordnete Altmann, 
es ist sicherlich bei jedem Vertrag so, daß für einen 
Ausfall gegenseitige Vereinbarungen zwischen den 
Partnern zu treffen sind. Es kann nicht ein Dritter in 
Anspruch genommen werden, der irgendwelche Ko-
sten übernehmen soll. Die Bundesregierung wird 
diesbezüglich nicht in das Verhältnis eintreten. Die 
Partner müssen sich schon selbst einigen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Frage, 
bitte schön. 

Gila Altmann (Aurich) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich versuche es noch einmal. Die Frage lau-
tete: Wann ist mit dem Abschluß der Verträge zu 
rechnen, und wann wird das Parlament mit der Ge-
samtthematik noch einmal betraut? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Wir werden Sie nach Ab-
schluß der Verträge in gewohntem Maße informie-
ren. Wir sind in die Verhandlungen nicht einbezo-
gen, und wir werden diese Verhandlungen auch 
nicht stören. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage, 
Frau Dr. Enkelmann, bitte schön. 

Dr. Dagmar Enkelmann (PDS): Herr Staatssekretär, 
Sie haben vorhin gesagt: auf der Grundlage des Eck-
wertepapiers von April. Ich muß jetzt einmal rückfra

-

gen. Danach kam allerdings die vom Bundesrech-
nungshof angeforderte Wirtschaftlichkeitsberech-
nung. Auf Grundlage welcher Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung werden diese Verhandlungen jetzt geführt, 
und welchen Einfluß könnte eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung haben, die möglicherweise im Ergebnis 
des Raumordnungsverfahrens vorgelegt wird? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Ich sagte gerade: Wir haben 
im April vorigen Jahres gemeinsam ein Eckpunkte-
papier vereinbart. Die Verhandlungen sind zur Aus-
füllung dieses Eckpunktepapiers zu führen, und die 
Bundesregierung - das habe ich bereits in meiner 
Antwort gesagt - geht davon aus, daß die Verhand-
lungen bald zu einem positiven Ende geführt wer-
den. Anschließend werden wir Sie informieren. 

(Dr. Dagmar Enkelmann [PDS]: Das ist aber 
keine Antwort!) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage, 
Herr Catenhusen, bitte schön. 

Vielleicht könnten wir die Gesprächszirkel ein we-
nig einstellen, dann wäre es auch für den Staats-
sekretär einfacher. 

Wolf-Michael Catenhusen (SPD): Ja, der Kollege 
Blüm stört im Moment. 

(Dr. Norbert  Blüm [CDU/CSU]: Entschuldi

-

gung!) 

Die Frage an den Herrn Staatssekretär lautet: 
Rechnen Sie damit oder halten Sie es für möglich, 
daß die Verhandlungen noch vor der Bundestags-
wahl abgeschlossen sein werden und eine entspre-
chende Information noch vor der Bundestagswahl an 
das Parlament erfolgen kann? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Auf eine so konkrete Frage 
kann ich auch eine konkrete Antwort geben: Ja, wir 
werden noch in dieser Legislaturpe riode darüber in-
formieren. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Dann kommen 
wir jetzt zu der Frage 21 der Abgeordneten Frau 
Dr. Angelica Schwall-Düren: 

Verfügt die Bundesregierung gegenwärtig über ausreichende 
Fakten, die Aufschluß darüber geben, in welcher Zusammen-
setzung Herbizidchemikalien von Zügen der Deutschen 
Bahn AG (6 Spritzzugkombinationen und über 20 Zweiwege-
spritzfahrzeuge) zur Durchführung von Entkrautungsverfahren 
zugelassen und verwendet werden, und erfolgt eine - auch der 
Öffentlichkeit zugängliche - Dokumentation über die Gesamt-
menge des Chemikalieneinsatzes? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Frau Dr. Schwall-Düren, die 
Deutsche Bahn AG verwendet für Entkrautungsmaß-
nahmen auf Gleisanlagen ausschließlich ein von der 
Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirt- 
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Schaft zugelassenes Blattherbizid mit dem Wirkstoff 
Glyphosat bzw. Glyphosat-Trimesium. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage, 
bitte, Frau Dr. Schwall-Düren. 

Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD): Herr Staatsse-
kretär, liegen der Bundesregierung Erkenntnisse vor, 
welche Gesamtmengen an diesen Mitteln verwendet 
werden - das war ja schon Bestandteil meiner schrift-
lichen Frage - und vor allen Dingen welche Wirkun-
gen diese derzeit verwendeten Mittel zur Entkrau-
tung der Gleisanlagen beispielsweise hinsichtlich 
der Halbwertszeit, also der Abbaurate, und damit der 
Beeinträchtigung der Bodenfunktion, der Durchläs-
sigkeit, der Belastung des Grundwassers und der ge-
sundheitlichen Auswirkungen haben? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Zu der ersten Teilfrage: Es 
liegen der Bundesregierung entsprechende Erkennt-
nisse vor. Zu der zweiten Teilfrage: Dies betrifft Ihre 
zweite schriftliche Frage. Wenn Sie erlauben, würde 
ich diese dann gleich mit beantworten. 

Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD): Ich habe aber 
noch eine Zusatzfrage zu meiner ersten schriftlichen 
Frage. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Dann haben Sie 
gleich drei Zusatzfragen. - Damit rufe ich auch 
Frage 22 der Abgeordneten Dr. Angelica Schwall

-

Düren auf: 

Welche vorsorgenden Maßnahmen zur Verringerung etwai-
ger Risiken für das Grundwasser - im Hinblick auf den fortge-
setzten Einsatz von Herbiziden auf Gleisanlagen der Deutschen 
Bahn AG - hat die Bundesregierung getroffen oder unterstützt, 
gerade auch deshalb, weil die Bundesregierung noch im Januar 
1996 erklärt hatte, sie könne eine endgültige Beurteilung zur 
Grundwassergefährdung nicht treffen, da dazu - nach der da-
maligen Sichtweise der Bundesregierung - ergänzende Gut-
achten abgewartet werden sollten (Fragestunde vom 31. Januar 
1996, Plenarprotokoll 13/82, S. 7175 A)? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Uns liegen die Ergebnisse 
der Fresenius-Studie, also der wissenschaftlichen 
Untersuchungen über die Auswirkungen des derzei-
tigen Herbizideinsatzes im Gleisbereich unter beson-
derer Berücksichtigung - so, wie Sie das gesagt ha-
ben - des Grundwasserschutzes, noch nicht vor. Sie 
werden nach unseren Informationen der Deutschen 
Bahn AG im Herbst 1998 übergeben. 

Als vorsorgliche Maßnahme zur Verringerung der 
Risiken für das Grundwasser hat die Bundesregie-
rung bereits mit der Zweiten Verordnung zur Ände-
rung der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung 
vom 24. Januar 1997 die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln mit dem Wirkstoff Diuron auf Gleisan-
lagen verboten. Zuvor hatte die DB AG in einer Pres-
seinformation mitgeteilt, daß sie auf die Anwendung 
von diuronhaltigen Mitteln auf ihren Gleisen verzich-
tet. 

Die Ausbringung der Mittel erfolgt von durch die 
Deutsche Bahn AG beauftragten Fachunternehmen 
unter Beachtung aller einschlägigen staatlichen An-
ordnungen und Bestimmungen. Es werden beson-
dere Spritzfahrzeuge eingesetzt, die eine randscharfe 
Ausbringung des Pflanzenschutzmittels auf dem ei-
gentlichen Gleisbereich einschließlich der schma-
len Randwege gewährleisten. Bahnböschungen und 
-einschnitte werden nicht mit Pflanzenschutzmitteln 
behandelt; sie bleiben als ökologische Nischen erhal-
ten. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage, 
bitte, Frau Dr. Schwall-Düren. 

Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD): Zunächst zu 
meiner ersten schriftlichen Frage die Zusatzfrage: 
Was sagt die Bundesregierung zu dem Vorwurf, daß 
Restbestände von Herbiziden, die für die Landwirt-
schaft produziert und später wegen ihrer Giftigkeit, 
wegen ihrer Gesundheitsgefährdung verboten wor-
den waren, anschließend auf Betreiben der Chemie-
produzenten auf DB-Anlagen ausgebracht worden 
sind? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: In welchem Zeitraum? 

Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD): Das soll bis in 
das Jahr 1996 passiert sein. Diese Aussagen liegen 
vor. 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Ich habe deshalb nachge-
fragt, weil, glaube ich, im Jahre 1996 eine ähnliche 
Frage gestellt wurde. Anläßlich dieser Fragestellung 
im Deutschen Bundestag gab es damals die Presseer-
klärung, von der ich gesprochen habe. Vielleicht ist 
das der von Ihnen angesprochene Zeitpunkt. Ich 
kann Ihre Frage jetzt nicht messerscharf beantwor-
ten. Ich könnte Ihnen aber eine schriftliche Antwort 
geben, wenn Sie darauf bestehen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zweite Zusatz-
frage, bitte schön. 

Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD): Denkt die Bun-
desregierung daran, regelmäßige Kontrollen durch-
zuführen bzw. den Gesundheitsbehörden uneinge-
schränkte Kontrollmöglichkeiten für die Gleispflege

-

maßnahmen zu geben, damit die Maßnahmen, die 
Sie vorhin angekündigt haben, im Sinne der Vor-
sorge tatsächlich durchgeführt werden? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Die Gleisanlagen gehören 
der Deutschen Bahn AG. Die Deutsche Bahn AG 
wird die Gesundheitsbehörden auf der Grundlage 
dieses Gutachtens, das über mehrere Vegetationspe-
rioden erstellt wird, über den jetzigen Zustand inf or-
mieren und daraus auch Ableitungen für die Zukunft 
ziehen können. 
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Vizepräsidentin Michaela Geiger: Sie haben noch 
eine Frage? 

Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD): Ja. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte. 

Dr. Angelica Schwall-Düren (SPD): Hat die Bun-
desregierung Auskünfte darüber eingeholt, welche 
umweltorientierten Praktiken zur Gleisentkrautung 
die Deutsche Bahn seit 1996 entwickelt hat, wie sie 
es in ihrer Selbstverpflichtung, die Sie vorhin selbst 
erwähnt haben, angekündigt hatte? 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Ich habe in meiner Antwort 
betont, daß es ein Blattherbizid ist, das nur die grü-
nen Teile der Pflanzen, die an der Bahnböschung 
wachsen, niedrig hält. Das ist die Maßnahme, die die 
Deutsche Bahn AG gegenwärtig realisie rt . 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Zusatzfrage des 
Abgeordneten Kubatschka, bitte schön. 

Horst Kubatschka (SPD): Herr Staatssekretär, oft 
sind nicht das Herbizid oder das eingesetzte Mittel, 
sondern die Abbauprodukte giftig. Ist auch das Ab-
bauprodukt dieses Mittels auf seine Giftigkeit kon-
trolliert worden? 

Ich möchte noch etwas klarstellen: Sie haben vor-
hin von der Bahnböschung gesprochen. Es geht aber 
um den Gleiskörper. Dies sage ich nur, damit es 
keine Mißverständnisse gibt. 

Johannes Nitsch, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Verkehr: Ich habe in meiner Antwort 
gesagt: Die Bahnböschung wird nicht behandelt. Ich 
meinte immer den Gleiskörper, der freigehalten wird. 
Insofern korrigiere ich das. Ich danke Ihnen vielmals. 

Genau dieses Thema liegt der Fresenius-Studie zu-
grunde. Die DB AG läßt auch kontrollieren, was mit 
den Abbauprodukten im Untergrund passiert. Soweit 
ich informiert bin, wird die Fresenius-Studie auch 
Aussagen darüber treffen, welche Reststoffe do rt 

 noch aus der Zeit der Behandlung mit Diuron vorhan-
den sind und welche Auswirkungen diese auf das 
Grundwasser oder andere Dinge haben werden. Dies 
wird also eine umfassende Studie sowohl über die al-
ten Behandlungsmethoden als auch über die jetzigen 
Behandlungsmethoden sein. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Damit sind wir 
am Ende des Geschäftsbereichs des Bundesministeri-
ums für Verkehr. Ich bedanke mich bei Staatssekre-
tär Nitsch. 

Wir kommen jetzt zum Geschäftsbereich des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit. Zur Beantwortung steht uns der Parla

-

mentarische Staatssekretär Walter Hirche zur Verfü-
gung. 

Ich rufe die Frage 23 der Abgeordneten Anneliese 
Augustin auf: 

Wie bewertet die Bundesregierung die Ergebnisse des Gieße-
ner Instituts für Hygiene- und Umweltmedizin zum gesundheit-
lichen Gefahrenpotential von Kompostierungsanlagen, die auf 
einer Expertentagung des Regierungspräsidiums Darmstadt 
vorgestellt wurden (Bericht der „Hessische Niedersächsische 
Allgemeine" vom 26. Februar 1998)? 

Walter Hirche, Parl. Staatssekretär bei der Bun-
desministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit: Frau Präsidentin! Meine Damen und Her-
ren! Liebe Kollegin Augustin, das Institut für 
Hygiene- und Umweltmedizin der Universität Gie-
ßen führte im Auftrag des hessischen Umweltmini-
steriums und im Auftrag von drei Anlagenbetreibern 
Messungen von Keimbelastungen in der Umgebung 
hessischer Kompostierungsanlagen und eine Befra-
gung der Anwohner solcher Anlagen über atem-
wegsbezogene Beschwerden durch. 

Die endgültigen Ergebnisse des Gutachtens liegen 
bisher weder dem zuständigen Landesministerium 
noch der Bundesregierung vor. Nach Auskunft des 
Auftraggebers des Gutachtens erfolgt derzeit noch 
die Auswertung der Befragung der Anlieger von 
Kompostierungsanlagen. Erst nach Abschluß dieser 
Auswertung sind Aussagen darüber möglich, ob bei 
Anwohnern dieser Kompostierungsanlagen Atem-
wegserkrankungen in erhöhtem Umfang auftreten 
oder nicht. 

Expertengespräche, die in den letzten Jahren sei-
tens des Bundes und der Länder durchgeführt wur-
den, haben bislang keinerlei Anhaltspunkte dafür 
ergeben, daß für Bürger, die in der Nähe von Kom-
postierungsanlagen wohnen, erhöhte Risiken von 
Atemwegserkrankungen bestehen. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Eine Zusatz-
frage, Frau Augustin? 

Anneliese Augustin (CDU/CSU): Ich habe keine 
Zusatzfrage. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Dann können 
wir als letzte Frage noch die Frage 24 der Abgeord-
neten Anneliese Augustin aufrufen: 

Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung zu gesund-
heitlichen Risiken biologischer Abfallbehandlungsanlagen für 
Anwohner vor? 

Walter Hirche, Parl. Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit: Es liegen keine Erkenntnisse darüber vor - 
das habe ich vorhin bereits gesagt -, daß für Anwoh-
ner in der Umgebung von Kompostierungsanlagen 
erhöhte gesundheitliche Risiken bestehen. Verschie-
dene Fachgespräche haben ergeben, daß die aus den 
Anlagen emittie rten Organismen in der Atmosphäre 
in der Regel stark verdünnt werden, so daß sich die 
Konzentrationen in der Luft bereits nach einer Entfer-
nung zwischen 50 und 300 Metern vielfach nicht 
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mehr von normalen Hintergrundbelastungen unter-
scheiden dürften. 

Erkenntnisse darüber, ob Keime in höheren Konzen-
trationen auf Grund besonderer geographischer, 
oder genauer: topographischer Verhältnisse auch 
über größere Entfernungen transportiert werden, 
werden von dem Gutachten des Gießener Instituts 
für Hygiene und Umweltmedizin erwartet. Hinsicht-
lich der Kompostierungsanlagen selbst ist seit lan-
gem bekannt, daß innerhalb dieser Anlagen mit sehr 
hohen Keimbelastungen zu rechnen ist. Sie sind das 
Ergebnis der gleichen intensiven biologischen Zer-
setzungsprozesse, wie sie zum Beispiel auch in der 
freien Natur vorkommen. 

Auffällige Unterschiede im Krankheitsbild von Per-
sonen, die als Beschäftigte von Kompostierungsanla-
gen mit sehr hohen Keimkonzentrationen konfron-
tiert sind, im Vergleich zu anderen Arbeitnehmern 
sind bislang allerdings nicht belegt. Um das gesund-
heitliche Risiko von Beschäftigten in Kompostie-
rungsanlagen auf der Grundlage medizinischer Un-
tersuchungen zu klären, führt derzeit die Bundesan-
stalt für Arbeitsmedizin ein Forschungsvorhaben 
durch, dessen Ergebnisse im Jahr 1998 veröffentlicht 
werden. Eine besondere Vorsicht im Umgang mit 
biologisch abbaubarem Mate rial ist jedoch generell 
für den Personenkreis geboten, dessen Immunsystem 
gravierend beeinträchtigt ist. Dies betrifft zum Bei-
spiel Personen in der Nachbehandlung einer Organ-
transplantation. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte schön, eine 
Zusatzfrage, Frau Augustin. 

Anneliese Augustin (CDU/CSU): Herr Staatssekre-
tär, wären Sie bereit, dieses sensible Thema weiter 
zu beobachten und, wenn neue Erkenntnisse vorlie-
gen, Bericht zu erstatten, entweder schriftlich zu mei-
nen Händen oder an wen auch immer, der sich dafür 
interessiert? 

Walter Hirche, Parl. Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit: Das sage ich gerne zu, Frau Kollegin Augu-
stin. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Damit sind wir 
am Ende des Geschäftsbereichs des Bundesministeri-
ums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. 
Ich bedanke mich beim Parlamentarischen Staatsse-
kretär Walter Hirche. 

Die Fragen 36 und 37 des Abgeordneten Dr. Burk-
hard Hirsch sind vom Fragesteller zurückgezogen 
worden. 

Wir sind damit am Ende der heutigen Fragestunde. 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf: 

2. Erste Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU und F.D.P. eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Förderung der Beteili-
gung der Arbeitnehmer am Produktivvermö

-

gen und anderer Formen der Vermögensbil-
dung der Arbeitnehmer (Drittes Vermögens-
beteiligungsgesetz) 

- Drucksache 13/10012 -
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung (federführend) 
Finanzausschuß 
Ausschuß für Wirtschaft 
Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Haushaltsausschuß 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für 
die Aussprache eine Stunde vorgesehen. - Ich höre 
keinen Widerspruch. Dann ist dies so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wo rt  hat der Ab-
geordnete Hans-Peter Repnik, CDU/CSU-Fraktion. 

Hans-Peter Repnik (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben 
heute ein erfreuliches und, wie ich meine, auch wich-
tiges Thema auf der Tagesordnung, nämlich die ver-
besserte Beteiligung der Arbeitnehmer am Produk-
tivvermögen. 

(Brigitte Baumeister [CDU/CSU]: Sehr gut!) 

Privateigentum ist eine wesentliche Grundlage der 
persönlichen Freiheit und ein konstitutives Prinzip 
der sozialen Marktwirtschaft. Eine breite Streuung 
des Eigentums, vorrangig beim Wohneigentum, aber 
nicht zuletzt auch beim Produktivvermögen, festigt 
unsere Wirtschafts- und unsere Gesellschaftsord-
nung. In einer Zeit, in der angesichts sehr verantwor-
tungsbewußter Tarifabschlüsse in den vergangenen 
Jahren der Zuwachs des Vermögens bei den Arbeit-
nehmern auf der einen Seite gering, bescheiden ist 
und andererseits eine Diskussion um das Sharehol-
der-Value-Prinzip und über steigende Aktienkurse 
geführt wird, ist es wichtig, daß wir uns gerade die-
ses Themas annehmen. 

Wir alle wissen: Privates Eigentum fördert eigen-
verantwortliches und kreatives Denken und Han-
deln. Es sichert die persönliche Unabhängigkeit, 
und, wenn ich gerade an die Alterssicherung denke, 
die persönliche Vermögensbildung dient nicht zu-
letzt auch der sozialen Sicherheit. 

Aber, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, 
solidarische Sicherung setzt auch wi rtschaftliche Pro-
sperität voraus. Gerade diesem dient die Anlage in 
investives Kapital. 

Ludwig Erhard bringt die Zusammenhänge wie 
folgt auf den Punkt: 

Die Konzentration des Produktivvermögens ist 
kein Kennzeichen der sozialen Marktwirtschaft 
und kein Schicksal. Sie kann und muß durch 
marktwirtschaftliche Ordnungspolitik überwun-
den werden. Eine Vermögenspolitik der sozialen 
Marktwirtschaft beteiligt alle durch Vermögens-
besitz an den Unternehmen. Ihr Ziel ist eine Ge-
sellschaft von Teilhabern. 

Diesem Ziel, liebe Kolleginnen und Kollegen, fühlen 
wir uns nach wie vor verpflichtet. 
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Es gibt Themen, die in einzelnen Parteien mit be-
stimmten Köpfen, mit bestimmten Persönlichkeiten 
verbunden werden. Deshalb will ich in diesem Zu-
sammenhang einen Kollegen aus meiner Fraktion 
ansprechen, der sich wie kein zweiter über Jahr-
zehnte hinweg gerade dieses Themas angenommen 
hat. Das ist Wolfgang Vogt. Nicht zuletzt seinem be-
harrlichen Nachhaken und Betreiben ist es zu ver-
danken, daß wir heute soweit sind, wie wir mit dieser 
ersten Lesung sind. Ein herzliches Dankeschön, 
Wolfgang Vogt, für dieses langjährige Engagement! 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Wir haben - das wissen wir - mit unserer Vermö-
genspolitik in der Vergangenheit viel erreicht. Die 
Verteilung des Vermögens in Deutschland ist gleich-
mäßiger geworden. Aber selbstkritisch müssen wir 
natürlich auch beleuchten, daß dies in erster Linie 
auf das Grundvermögen zutrifft. Diese durchaus 
positive Bilanz wird durch eine inzwischen zwar bes-
sere, aber nach wie vor geringe Streuung des Pro-
duktivvermögens getrübt. 

Genau an diesem Punkt setzen wir mit unserem 
Gesetzentwurf an. Er soll die Förderung der Vermö-
gensbildung weiter verbessern und vor allem zu ei-
ner gleichmäßigeren Verteilung des Produktivvermö-
gens in unserer Gesellschaft beitragen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, haben wir eine Reihe von Maßnah-
men in diesen Gesetzentwurf geschrieben: 

Erstens. Wir heben die Einkommensgrenzen von 
27 000 bei Alleinstehenden bzw. 54 000 DM bei Ver-
heirateten auf 35 000 und 70 000 DM an. Das ist eine 
gewaltige Steigerung. Selbstverständlich hätten wir 
gerne noch höhere Einkommensgrenzen gewählt. 
Angesichts der finanziellen Situation der öffentlichen 
Haushalte sahen wir uns dazu leider nicht in der 
Lage. 

Aber vielleicht muß man einmal übersetzen, was 
dies heißt, welche Arbeitnehmer mit welchem Brutto-
einkommen darunter fallen. Ein Alleinstehender 
ohne Kinder: 41 000 DM, ein Verheirateter ohne Kin-
der: 80 000 DM. Ein verheirateter Arbeitnehmer mit 
zwei Kindern fällt jetzt immerhin bis zu einem Brutto-
einkommen von 94 000 DM unter diese Förderung. 
Damit haben wir mehr als zwei Drittel aller Arbeit-
nehmer in der Bundesrepublik Deutschland in diese 
Förderung einbezogen. Ich glaube, dies ist ein ge-
waltiger, auch qualitativ interessanter Schritt. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Zweitens. Die Beteiligungen am Produktivvermö-
gen werden besonders gefördert. Zusätzlich zum be-
stehenden Förderbetrag von 936 DM, der zukünftig 
für das Bausparen reservie rt  sein wird, soll es einen 
zweiten Förderkorb für Beteiligungen am Produktiv-
vermögen in einer Größenordnung von 800 DM addi-
tiv zu diesem ersten Förderkorb geben. 

Wir haben uns natürlich auch mit den Vermögens-
verhältnissen zwischen den neuen und den alten 
Bundesländern auseinandergesetzt. Wir müssen fest-
stellen, daß es einen erheblichen Nachholbedarf ge-
rade in den neuen Bundesländern gibt. Deshalb ha-
ben wir über die Präferierung des Produktivvermö

-

gens hinaus die neuen Bundesländer noch einmal 
mit einer Präferenz versehen: 1 000 DM Förderbetrag 
pro Jahr. Dies bedeutet, daß wir in den neuen Bun-
desländern mehr als eine Verdoppelung der Förde-
rung bei der Vermögensbildung haben. Auch dies 
ist, glaube ich, eine ganz wichtige Maßnahme und 
ein Signal an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer gerade in den neuen Bundesländern. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Drittens. Wir haben den Förderhöchstsatz für in-
ner- und außerbetriebliche Beteiligungen am Pro-
duktivvermögen auf 20 Prozent festgesetzt. Damit 
geben wir den Arbeitnehmern ganz besondere An-
reize, sich am Produktivvermögen zu beteiligen, weil 
dieser Satz doppelt so hoch wie die Förderung für an-
dere vermögenswirksame Leistungen ist. 

Viertens. Wir haben - darauf kam es uns an - eine 
staatliche Förderung auch dann gewährleistet, wenn 
die Tarifpartner die Verwendung der vermögens-
wirksamen Leistungen tarifvertraglich auf Beteili-
gungen und Bausparen konzentrieren. Wir möchten 
die Tarifpartner mit dieser Erweiterung nachhaltig 
ermuntern, sich dieses Themas anzunehmen und so 
die Idee einer investiven Verwendung eines Teils des 
Lohnes voranzutreiben. Die Beteiligung der Arbeit-
nehmer am Produktivvermögen eröffnet nach unse-
rer festen Überzeugung mit diesem Entwurf der Ta-
rifpolitik neue Spielräume. Wir würden es uns wün-
schen, wenn die Tarifpartner diese Spielräume auch 
nachhaltig in Anspruch nehmen würden. Wir glau-
ben, daß die verteilungspolitische Diskussion bei Ta-
rifverhandlungen durchbrochen werden könnte, 
wenn die Arbeitnehmer an den Gewinnen der Unter-
nehmen beteiligt würden. 

Dabei ist uns eines wichtig - dies war in der Dis-
kussion ein ganz wesentlicher Punkt - : Die Wahlfrei-
heit des Arbeitnehmers bleibt erhalten. Er selbst 
muß zwischen den Formen der Beteiligung und dem 
Anlageinstitut frei wählen können. Hier darf, ja, muß 
Wettbewerb herrschen. Nur der Wettbewerb kann 
den notwendigen Druck ausüben, daß die Anlage im 
Interesse der Arbeitnehmer ertragsorientiert bleibt. 
Denn so ist eine Kontrolle durch den Markt gegeben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir ha-
ben uns überlegt, ob wir im Zusammenhang mit 
§ 19 a Einkommensteuergesetz Korrekturen bei der 
Mitarbeiterbeteiligung vornehmen sollten. Wir ha-
ben darauf verzichtet und verweisen auf die Steuer-
reform. 

Wir wollen mit diesem Gesetzentwurf die Voraus-
setzungen dafür schaffen, daß sich durch eine ver-
stärkte Beteiligung am Produktivkapital und damit 
an den Unternehmensgewinnen die Einkommenssi-
tuation der Arbeitnehmerhaushalte in mittlerer Frist 
verbessert. Für Unternehmen bedeutet die Förde-
rung der Beteiligung am Produktivvermögen die 
Chance, mehr Eigenkapital, und zwar auf günstige 
Art und Weise, zu bilden. Dadurch wird die Finanzie-
rung von Investitionen erleichtert. Neue Arbeits-
plätze können geschaffen bzw. vorhandene gesichert 
werden. Gerade für junge, innovative, kapitalschwa-
che Unternehmen und auch für den mittelständi- 
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schen Bereich bietet sich hier eine Möglichkeit, gün-
stig zu zusätzlichem Eigenkapital zu kommen. Mit 
diesem Gesetzentwurf leisten wir einen weiteren 
Beitrag zu mehr Wachstum und Beschäftigung. 

Wir schließen an Erfahrungen an, die in diesem 
Zusammenhang im angelsächsischen Bereich ge-
macht worden sind. Deshalb haben wir in den För-
derkatalog nicht nur direkte Beteiligungen einbezo-
gen, sondern eine ganze Reihe von Maßnahmen, die 
wir in den letzten Monaten zum Beispiel im Rahmen 
der Diskussion zum Thema Finanzmarktförderungs-
gesetz neu auf den Markt gebracht haben. 

Wir hoffen, daß von diesen Maßnahmen intensiv 
Gebrauch gemacht wird. Ich möchte schon heute die 
Opposition sehr herzlich einladen, sich, diesem Ge-
danken verpflichtet fühlend, anzuschließen und mit-
zumachen. 

(Hans-Eberhard Urbaniak [SPD]: Wir haben 
ja Sie aufgefordert!) 

Wir haben in den nächsten Wochen in den Aus-
schüssen und Anhörungen die Chance, das Thema 
zu vertiefen. Ich hoffe auch, daß sich der Bundesrat, 
der hier ebenfalls zu Rate gezogen und seine Zustim-
mung erteilen muß, im Sinne der besseren Vermö-
gensbildung und Beteiligung der Arbeitnehmer am 
Produktivkapital konstruktiv in dieses Verfahren ein-
bringt. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter, denken Sie bitte an die Redezeit. 

Hans-Peter Repnik (CDU/CSU): Ich glaube, die Si-
tuation am Arbeitsmarkt und bei der Einkommens-
entwicklung der Arbeitnehmer erfordert dieses kon-
struktive Mitwirken. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort hat 
jetzt der Abgeordnete Ottmar Schreiner, SPD-Frak-
tion. 

Ottmar Schreiner (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Die Aufforderung bzw. 
Bitte des Kollegen Repnik an die Opposition gerich-
tet mitzumachen, war im Prinzip überflüssig. Seit 
1996, also seit gut zwei Jahren, liegt dem Deutschen 
Bundestag ein Antrag der SPD-Bundestagsfraktion 
zur verstärkten Förderung der Arbeitnehmerschaft, 
was die Beteiligung an Produktivkapital anbelangt, 
vor. Wir haben, wie ich finde, einen wesentlich aus-
gereifteren Vorschlag präsentiert, der in den vergan-
genen Jahren und Monaten auf breite Zustimmung 
auch der Fachleute gestoßen ist. Gemessen an dem, 
was wir dem Bundestag präsentiert haben, ist das, 
was Sie seit wenigen Stunden hier vorgelegt haben, 
eher nach dem Motto zu beurteilen: Der Berg kreißt 

und gebiert ein Mäuslein. Was Sie hier vorlegen, ist 
ein Mäuslein. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 

PDS) 

Ich will versuchen, Ihnen dies in aller Kürze zu er-
läutern. Die Ausgangslage ist völlig unstreitig und so 
nicht mehr hinnehmbar. Etwa 3 Prozent der bundes-
deutschen Bevölkerung verfügen über mehr als 
80 Prozent des gesellschaftlichen Produktivkapitals. 
Die untere Hälfte der Bevölkerung, die unteren 
50 Prozent der Bevölkerung, verfügt über weniger 
als 4 Prozent des gesamtgesellschaftlichen Vermö-
gens. Das ist eine Situation, wie sie in kaum einem 
anderen europäischen Land vorgefunden werden 
kann. Diese Situation ist völlig unannehmbar. Inso-
weit ist zumindest bei der Ausgangsbetrachtung 
Konsens vorhanden. 

Daß die Koalition hier eher an den Wahlkampf 
denkt, zeigt bereits das Verfahren, Herr Kollege Rep-
nik. Am Montag dieser Woche war avisiert worden, 
daß heute die erste Lesung Ihres Gesetzentwurfes 
stattfindet. Am Montag dieser Woche verfügten wir 
aber noch nicht über einen Gesetzentwurf der Koali-
tion. Dies ist ein völlig untragbares Verfahren. Noch 
gestern hatte die Koalition die Faxgeräte bedient, um 
Änderungsanträge durchzugeben. Das hat mit einem 
seriösen Verfahren überhaupt nichts mehr zu tun. 

Sie hatten vor knapp vier Jahren in Ihrer Koaliti-
onsvereinbarung verabredet, die Beteiligung der Ar-
beitnehmerschaft am Produktivkapital deutlich stär-
ker zu fördern. Sie hatten über dreieinhalb Jahre 
Zeit. In diesen dreieinhalb Jahren ist so gut wie 
nichts geschehen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD - Gerd 
Andres [SPD]: Das ist leider wahr!) 

Und jetzt, gewissermaßen auf der Zielgeraden dieser 
Legislaturpe riode, kommen Sie mit einem Gesetzent-
würfchen, das an der Grundsituation im wesentli-
chen nichts ändern wird. 

Wenn man sich die Ausgangsüberlegungen etwas 
genauer vor Augen hält, wozu eigentlich die ver-
stärkte Beteiligung der Arbeitnehmerschaft am Pro-
duktivkapital gedacht war, bleibt davon so gut wie 
nichts mehr übrig. Ich zitiere den sehr verehrten, 
noch amtierenden Bundesarbeitsminister, den Kolle-
gen Blüm, aus der Zeitung „Die Woche" vor wenigen 
Wochen: 

Die Renten zu kürzen, ohne die Vermögensbil-
dung in Arbeitnehmerhand verstärkt zu fördern, 
das sei nicht sozialer Umbau, sondern Abbau und 
sozialpolitische Heuchelei, stellte Bundesarbeits-
minister Norbe rt  Blüm fest ... 

Dem ist nur zuzustimmen. In der Tat: Alle Berech-
nungen, die uns zur Verfügung stehen, signalisieren, 
daß, wenn es zu den von Ihnen geplanten Rentenkür-
zungen kommt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in den unteren Lohngruppen später eine Rente 
erhalten, die unterhalb der Sozialhilfeschwelle liegt, 
daß selbst Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit 
mittlerem Lohneinkommen später eine Rente erhal- 
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ten, die nur knapp oberhalb der Sozialhilfe liegt. In-
soweit ist dem völlig zuzustimmen. 

Nur, Sie müßten hier einmal erklären, Herr Kollege 
Blüm, wieso das, was hier jetzt als Gesetzentwurf 
präsentiert wird, dafür sorgen kann, die Rentenkür-
zungen im Alter so auszugleichen, daß die betroffe-
nen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann als 
Rentnerinnen und Rentner auch ein Auskommen an 
ihrem Lebensabend haben. Wie soll das denn durch 
diesen Gesetzentwurf bewerkstelligt werden? Das, 
was Sie hier der deutschen Bevölkerung vortragen, 
ist doch pure Heuchelei. Das hat überhaupt nichts 
mit einem angemessenen Ausgleich der von Ihrer 
Koalition betriebenen Rentenkürzungen zu tun. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der PDS) 

Der Kollege Eppelmann, auch ein verdienter 
Christdemokrat vor dem Herrn, hat am 13. Januar in 
der „FAZ" zum besten gegeben: 

Nach Ansicht der Sozialausschüsse ist die Beteili-
gung der Arbeitnehmer am Produktivkapital die 
intelligente Alternative „zu den verstaubten For-
derungen nach einer expansiven Lohnpolitik" . 

Wer hat denn eigentlich eine expansive Lohnpolitik 
gefordert, Herr Kollege Eppelmann? 

(Hans-Peter Repnik [CDU/CSU]: Lafon

-

taine!)  

- Wissen Sie, Herr Kollege Repnik, von wem der Be-
griff „expansive Lohnpolitik" ist? Der Beg riff „expan-
sive Lohnpolitik" ist in den 60er und 70er Jahren von 
dem Nestor der katholischen Soziallehre geprägt 
worden, von Oswald von Nell -Breuning. Wenn man 
Oswald von Nell-Breuning heute unter Christdemo-
kraten zitiert, dann schlagen Sie das Kreuzzeichen, 
weil einige von Ihnen ihn für den Leibhaftigen hal-
ten. So weit sind wir gekommen. So tief sind Sie in 
der Tat gesunken. 

(Beifall bei der SPD) 

Von einer expansiven Lohnpolitik war überhaupt 
nicht die Rede. Die Rede war von einer produktivi-
tätsorientierten Lohnpolitik, übrigens einer Lohnpoli-
tik, die von Oswald von Nell-Breuning immer wieder 
gefordert worden ist. 

Schauen Sie sich die Entwicklung der letzten Jahre 
an! Schauen Sie sich die Reallohnentwicklung und 
die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen an! Dann 
werden Sie feststellen, daß die niedrigen Reallöhne 
der letzten Jahre keineswegs, wie von Ihnen immer 
wieder behauptet worden ist, zu einer vermehrten 
Beschäftigung geführt haben. Es gibt vielmehr enge 
Zusammenhänge mit der von Jahr zu Jahr gestiege-
nen Arbeitslosigkeit. 

Der Kollege Eppelmann hat den Diskussionsstand 
in der Koalition noch vor wenigen Wochen als „histo-
rischen Durchbruch und als einen Riesenerfolg für 
die CDA" gefeiert. Nun will ich Ihnen einfach einmal 
deutlich machen, was der Kern dieses Gesetzentwur-
fes ist. 

Der Kern dieses Gesetzentwurfes besteht aus zwei 
kleinen Verbesserungen: 

Erstens wird die Einkommensgrenze von 27 000 
DM für Ledige und 54 000 DM für Verheiratete auf 
35 000 DM bzw. 70 000 DM, bis zu der die Arbeitneh-
mersparzulage beantragt werden kann, erhöht. Das 
ist die erste bescheidene Verbesserung. 

Zweitens wird die Sparzulage von 10 auf 20 Prozent 
für Beteiligungen am Produktivkapital bis zu 800 DM 
jährlich erhöht. 

Das ist alles. Das sind die beiden kleinen Verbesse-
rungen. Hier von einem „historischen Durchbruch", 
von einem „Riesenerfolg" zu reden, bedeutet, die 
Tatsachen geradezu auf den Kopf zu stellen. 

Sie diskutieren den Stand der Dinge heute ja we-
sentlich nüchterner. Ich zitiere Ihnen heute einmal 
aus der „Frankfurter Rundschau" : 

Sozialausschüsse lehnen Vermögensbildungs-
plan ab. 

Ja, was denn nun? Wo ist denn der Riesenerfolg? Wo 
ist der historische Durchbruch? 

Es heißt in der „Frankfurter Rundschau" von heute 
weiter: 

Gegen den Widerstand der CDU-Arbeitnehmer-
gruppe haben sich am Dienstag die Fraktionsfüh-
rungen von CDU/CSU und FDP auf einen Koaliti-
onsentwurf zur Förderung der Beteiligung von 
Arbeitnehmern am Produktivvermögen verstän-
digt ... Die CDU-Sozialausschüsse kritisieren be-
sonders die auf Druck der FDP und der Woh-
nungsbaupolitiker der Union in den Entwurf auf-
genommene „Wahlfreiheit" von Bausparen und 
Beteiligungssparen, von der sie strukturelle 
Nachteile für eine breitere Vermögensbeteili-
gung am Produktivkapital befürchten. Der er-
hoffte Durchbruch für den Investivlohn mit Unter-
stützung der Tarifvertragsparteien sei mit diesem 
Koalitionskompromiß nicht gelungen, hieß es. 

(Gerd Andres [SPD]: Hört! Hört!) 

Das ist CDA heute morgen, verbreitet über die 
„Frankfurter Rundschau". 

Vor wenigen Wochen sagten die gleichen Fürsten 
der CDA: „Riesenerfolg", „historischer Durchbruch". 
Was gilt denn jetzt eigentlich? Wen wollen Sie ei-
gentlich mit solchen Sprüchen veräppeln? Wen wol-
len Sie da eigentlich durch den Ring führen? Was 
gilt? 

(Gerd Andres [SPD]: Eppelmann, der Bett

-

vorleger!) 

- Ja, Eppelmann, der Veräppelmann. - Das geht nun 
wirklich nicht. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Entweder es ist ein Riesenerfolg, oder es ist ein miß-
ratenes Stück. Sie können nicht beides gleichzeitig 
behaupten. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Eppelmann kann 
das!) 
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Ich sage Ihnen: Das sind zwei kleine, bescheidene 
Verbesserungen, gemessen an der gegenwärtigen 
Situation. Das ist dann aber auch schon alles. Viel 
Lärm um wenig - nicht um nichts, aber um wenig. 

Wir bieten Ihnen hier von seiten der SPD-Bundes-
tagsfraktion ausdrücklich an, unverzüglich Verhand-
lungen aufzunehmen, um zu einem wirksamen Ge-
setzentwurf zu kommen. Wir bieten Ihnen das aus-
drücklich an, weil Sie wissen, daß die entsprechen-
den Regelungen zustimmungsbedürftig im Bundes-
rat sind. Sie können hier nicht machen, was Sie wol-
len. Sie brauchen uns. Wir wollen kein langes Ver-
fahren. Wir wollen nicht Monate ein Hickhack ha-
ben. Wir wollen mit Ihnen möglichst schnell an einen 
Tisch kommen, um zu bereden, wie man zu einer 
sinnvollen, vertretbaren und auch wirksamen Lösung 
kommen kann. 

Die SPD wird dabei versuchen, entscheidende Ver-
besserungen im Beratungsverfahren durchzusetzen: 

Erstens. Die Förderung von Beteiligungen am ei-
genen Unternehmen oder - wenn dies nicht möglich 
ist - an überbetrieblichen Fonds. Hierzu soll es eine 
rechtliche Klarstellung geben, die den Tarifvertrags-
parteien einen sicheren Verhandlungsrahmen bietet. 

Zweitens. Anhebung der Einkommensgrenzen für 
eine staatliche Zulage bei Beteiligung am Produktiv-
kapital auf 50 000 bzw. 100 000 DM,  je  nachdem, ob 
ledig oder verheiratet. Die Zulage sollte außerdem in 
den neuen Ländern 25 Prozent betragen, weil hier 
ein besonderer Nachholbedarf besteht. 

Schließlich wollen wir eine Risikoabsicherung für 
betriebliche Mitarbeiterbeteiligung, die bei Ihnen 
völlig fehlt. Diese bet riebliche Risikoabsicherung 
muß obligatorisch sein, damit Arbeitnehmer im Falle 
einer Insolvenz ihres Unternehmens neben ihrem Ar-
beitsplatz nicht auch noch ihr dem Arbeitgeber über-
lassenes Sparkapital verlieren. 

Das sind die Kernpunkte, über die wir mit Ihnen 
gerne ins Gespräch kommen. Ein solches Konzept 
würde den Spielraum für Tarifverhandlungen erheb-
lich erweitern, da Investivlöhne im eigenen Unter-
nehmen oder zumindest im Unternehmenssektor ver-
bleiben, aber den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern trotzdem einen ordentlichen Ertrag brin-
gen. 

Abschließend: Der Koalitionsentwurf ist dagegen 
eine Mischung aus unterschiedlichen Konzepten, 
eine Folge von im Grunde unvereinbaren Positionen 
innerhalb der Koalition. Trickreich ist auch die Verla-
gerung der Finanzierung auf die Jahre 2006 fol-
gende, wenn Sie längst in der Opposition sind. Wenn 
die Prämie aber erst im nachhinein ausgezahlt wird, 
sinken erstens die Rendite und zweitens die Motiva-
tion für in der Breite angelegte Vermögensbeteili-
gungen. 

Sie haben es nun in der Hand. Wenn Sie mit uns 
reden, tragen Sie mit dazu bei, daß es rasch zu einem 
brauchbaren und vernünftigen Abschluß kommt. 

Sind Sie dazu nicht bereit, haben Sie auch dieses 
Manöver endgültig als Wahlkampfmanöver entlarvt. 

Schönen Dank. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der PDS) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Abgeordne-
ter Andres, die Art, wie Sie Herrn Abgeordneten Ep-
pelmann tituliert haben, das war kein parlamentari-
scher Ausdruck. 

Das Wort  erteile ich jetzt der Abgeordneten Marga-
reta Wolf, Bündnis 90/Die Grünen. 

Margareta Wolf (Frankfurt) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Sehr geehrte Frau Präsidentin! Herr Kol-
lege Repnik, mir ging es ähnlich wie dem Kollegen 
Schreiner. Ich habe gestern abend den letzten Ent-
wurf Ihres Gesetzentwurfes gelesen, und ich muß sa-
gen: Ich war wütend. Herr Kollege Vogt, Herr Kol-
lege Eppelmann, man kennt das ja schon in der Ko-
alition: Wenn die CDA hier explizit gelobt wird, dann 
ist es immer ein gutes Zeichen, daß Sie sich nicht 
durchgesetzt haben, weil von Ihren Vorschlägen, die 
ich mit viel Interesse begleitet habe, relativ wenig 
übriggeblieben ist. 

Wir wissen alle: Die Debatte um die Brückenbil-
dung zwischen Arbeit und Kapital, um Beteiligung 
am Produktivkapital, beschäftigt die Wissenschaft 
und die Politik seit Jahren. Jetzt hat sich die Bundes-
regierung auf die Suche nach dem Ei des Kolumbus 
gemacht und siehe da - ich sage: leider -: Dieses Ei 
ist verdammt faul. 

Dieser Gesetzentwurf macht deutlich, daß Sie ein 
Thema, das in der Tat für das gesamtgesellschaftliche 
Gleichgewicht ganz wichtig ist, als Wahlkampfthema 
benutzen und umfunktionieren. Wenn Sie, Herr Rep-
nik, sagen: „Individuelles Eigentum ist eine wesent-
liche Grundlage persönlicher Freiheit und Vorsorge 
und somit eine tragende Säule unserer sozialen 
Marktwirtschaft", dann ist das richtig. Wir müssen 
uns aber doch anschauen, wie die von Ihnen produ-
zierte Realität nach 15 Jahren aussieht. Da ich mit 
Oswald von Nell-Breuning aufgewachsen bin, kann 
ich Ihnen nur sagen: Sie konterkarieren Oswald von 
Nell-Breuning, den Vater der Vermögensbildung und 
der katholischen Soziallehre. Die Verteilungssitua-
tion in diesem Lande hat sich mitnichten verbessert, 
sie hat sich verschlechtert. 

(Gerd Andres [SPD]: Das stimmt!) 

Ich sage Ihnen, wie sich die gesamtwirtschaftli-
chen Daten zwischen 1992 und 1997 entwickelt ha-
ben. Während das Bruttoinlandsprodukt um 16,9 Pro-
zent anstieg, erhöhten sich die Einkommen aus Un-
ternehmertätigkeit und Vermögen netto um 46,8 Pro-
zent, die Lohn- und Gehaltssumme erhöhte sich hin-
gegen netto um 3,1 Prozent. Die Zahl der Beschäftig-
ten ging um 2,1 Millionen zurück. Trotzdem lag das 
Aufkommen aus veranlagter Einkommen-, Kapitaler-
trag- und Körperschaftsteuer bei einem Minus von 
6,9 Prozent unter dem Niveau von 1992. Das Lohn-
steueraufkommen hingegen wies ein Plus von 20 Pro- 
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zent gegenüber 1992 auf. So viel zu der Verteilungs-
frage. Wir alle wissen doch, daß sich heute 80 Prozent 
des Produktivvermögens in der Hand von nur 3 Pro-
zent der Bevölkerung befinden und 32 Prozent der 
Gewinne aus Kapitalanlagen lediglich 3 Prozent der 
Bevölkerung zufließen. Da ist es zynisch, heute zu 
behaupten, in der Verteilungsfrage gebe es eine Än-
derung hin zu mehr Gerechtigkeit. Das, meine Da-
men und Herren, stimmt nicht. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 

PDS) 

Wann begreifen Sie endlich, daß Placeboeffekte 
keine strukturellen Probleme in diesem Lande lösen? 
Es kann doch nicht sein, daß den Menschen seit Jah-
ren erst das Geld aus der Tasche gezogen wird und 
sie anschließend eine klitzekleine Sparzulage erhal-
ten. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Gutsherrenart!) 

- Das hat etwas von Gutsherrenart. - Ich finde, das 
Thema eignet sich überhaupt nicht zu Wahlkampf-
zwecken. 

Im Klartext heißt das, um hier noch einmal Ihre ge-
radezu revolutionären Reformen vorzustellen: Wer in 
Form von Wohneigentum als auch in Form von Betei-
ligungen spart , kann einen maximalen Subventions-
betrag von 160 DM jährlich für Beteiligungen und für 
Wohneigentum einen Förderbetrag von 93,60 DM 
geltend machen. Und selbst wenn Sie für die Men-
schen in Ostdeutschland eine maximale Förderung 
pro Person und Jahr von zusätzlich 20 DM vorsehen, 
meine Damen und Herren, die Sie bis zum Jahr 2004 
begrenzen, so kann ich Ihnen nicht abnehmen, daß 
Sie tatsächlich glauben, damit Fehlentwicklungen 
entgegenwirken zu können. Ganz im Gegenteil erin-
nert mich diese Art von Ostförderung nach dem 
Motto 5 mal 20 gleich 100 an die 100 DM Begrü-
ßungsgeld, die Sie den Ostdeutschen 1989 gezahlt 
haben, und an sonst überhaupt gar nichts. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Die Menschen in diesem Land haben Angst - das 
wissen Sie auch - und leiden unter realen Einkom-
mensverlusten. Da kommen Sie mit Zuckerstücken, 
das reicht nicht aus. Mit Freiheit und Vorsorge hat 
das schon gar nichts zu tun. Es ist endlich an der Zeit, 
eine überfällige soziale, gerechte und transparente 
Einkommensteuerreform in diesem Land durchzuset-
zen. Dann steigen die Nettolöhne in Deutschland, 
und die Gerechtigkeitslücke wird geschlossen. Dann 
können die Menschen auch tatsächlich eine Vorsorge 
betreiben, die diesen Namen verdient. Es besteht 
kein Zweifel und ist Konsens, daß wir eine Reform 
der Vermögensbildung und eine Brücke zwischen 
Arbeit und Kapital brauchen. 

Meine Fraktion hat in ihrem Einkommensteuer-
konzept die Grundlagen für eine wirkliche Reform 
der Vermögensbildung gelegt. Wir rücken bei der 
Reform der Vermögensbildung die Funktion in den 
Mittelpunkt, die das Vermögen für Menschen tat-
sächlich hat: Sie dient dem Aufbau eines sicheren 

Polsters für die Zukunft. Wir brauchen neue und at-
traktive Formen der Vermögensbildung, die auch 
den zu erwartenden Strukturveränderungen in der 
Bevölkerung und den entsprechenden Auswirkun-
gen auf die Alterssicherung gerecht werden. In die-
sem Punkt, in dem Sie, Herr Schreiner, Herrn Blüm 
aus der Zeitung „Die Woche" zitiert haben, hat er tat-
sächlich recht. 

Es müssen neue Formen der Beteiligung vieler am 
gesellschaftlichen Wohlstand entwickelt werden; die 
Eigentumsfrage muß neu gestellt werden. Vor allem 
die jüngere Generation kann und will sich doch nicht 
mehr ausschließlich auf die gesetzliche Rentenversi-
cherung verlassen. 

Wir legen einen Vorschlag mit dem klaren Ziel der 
Verbesserung der Altersvorsorge vor. Beiträge - so 
haben wir es uns in unserem Einkommensteuerkon-
zept schon vorgesehen -, die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer für ihre Vorsorge tätigen, werden 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversi-
cherung von der Besteuerung freigestellt. Hierzu 
zählen die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung wie auch private Aufwendungen für Vorsorge. 
Insgesamt sind das zirka 2500 DM im Monat. Viele 
Verbände und die Rentenversicherungsträger - wir 
reden mit vielen Leuten darüber - finden diesen Vor-
schlag wirklich weitsichtig und der gesellschaftli-
chen Entwicklung angemessen. 

Der Arbeitgeber kann die Arbeitnehmer dabei un-
terstützen. Selbständige werden abhängig Beschäf-
tigten bei der Besteuerung gleichgestellt. Dieser Ge-
danke fehlt bei Ihnen völlig. Sie wissen, welche Bela-
stungen gerade auf kleine und mittlere Unternehmen 
zukommen. 

Die Vermögensbildung wird in unserem Konzept 
zu einem Baustein weiterentwickelt, der die bisheri-
gen Systeme der Alterssicherung sinnvoll und zu-
kunftsweisend ergänzt. 

Wenn Sie Investitionen in Produktivkapital tat-
sächlich anregen wollen, dann frage ich Sie: Wo 
bleibt denn im Dritten Finanzmarktförderungsgesetz 
die Gleichstellung der Anlageformen? Do rt  sind Sie 
doch wieder vor den Lebensversicherungen einge-
knickt! Abermals werden die Investitionen in Immo-
bilien und in Lebensversicherungen solchen in Pro-
duktivkapital bevorzugt. Sie haben hier ein Placebo 
vorgeführt. Sie sind gar nicht mehr in der Lage und 
haben gar nicht mehr die Kraft, eine Umverteilung 
mit Verteilungsgerechtigtkeit in dieser Gesellschaft 
tatsächlich zu evozieren. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 

PDS) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich erteile jetzt 
das Wort  dem Abgeordneten Dr. Günter Rexrodt. 

Dr. Günter Rexrodt (F.D.P.): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Bei der vermögenspoliti-
schen Initiative, wie wir sie hier heute diskutieren 
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wollen, handelt es sich um einen der letzten offenen 
Punkte aus dem sogenannten 50-Punkte -Programm. 
Wir haben vor zwei Jahren gesagt, daß wir in dieser 
Legislaturperiode auf diesem Gebiet etwas machen 
wollen. Das hat überhaupt nichts mit Wahlkampf zu 
tun. Das wird jetzt von Ihnen abgewischt und nieder-
gemacht. Vielmehr ist es eine Aktivität, die wir er-
greifen, weil wir meinen, daß dieses Thema in den 
letzten Jahren sträflicherweise vernachlässigt wor-
den ist: von den Tarifparteien, den Arbeitgebern, den 
Arbeitnehmern, auch von der Politik. 

Wenn Sie auf Ihre Initiative von 1996 verweisen, 
dann können Sie uns nicht weismachen, daß Ihnen 
das nun ein besonderes Herzensanliegen, ein beson-
ders wichtiger Punkt sei. Ich sage das auch gar nicht 
für unsere Seite. 

(Hans-Eberhard Urbaniak [SPD]: Wie immer 
schätzen Sie uns falsch ein!)  

Das ist leider ein Punkt, der 25 oder 30 Jahre lang 
vernachlässigt worden ist. Das ist bitter. Wir müssen 
da etwas tun; denn Teilhabe am Produktivvermögen 
schafft Verantwortung und im übrigen mehr Sicher-
heit bei der Altersvorsorge. Das brauchen wir, und 
das forde rt  und fördert Leistungsbereitschaft und 
Selbständigkeit. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Darauf setzen wir in unserer Politik. Deshalb haben 
der Bundesarbeitsminister Blüm, der Bundeswirt-
schaftsminister und die Koalitionsfraktionen auf die-
sem Gebiet aktiv etwas erarbeitet. 

An Eigentum generell und an Eigentum am Pro-
duktivkapital im besonderen fehlt es in den unteren 
Einkommensgruppen. Hier müssen wir denn auch 
mit der staatlichen Förderpolitik ansetzen. Man kann 
natürlich immer sagen: Wir würden uns bei der Ein-
kommensgrenze, beim förderbaren Betrag oder beim 
Fördersatz mehr wünschen. Man kann immer mehr 
wünschen. 

Der vorliegende Gesetzentwurf ist ein Einstieg, 
nicht mehr und nicht weniger. Kein Mensch stellt 
sich hierhin und sagt: Das war's denn, und das soll's 
denn auch für die Zukunft gewesen sein. Nein, das 
ist ein Einstieg. Dieser Einstieg muß in der nächsten 
Legislaturperiode ausgebaut und ergänzt werden, 
insbesondere, wenn es darum geht, zusätzliche Maß-
nahmen, auch Fördermaßnahmen, im Zusammen-
hang mit der Altersvorsorge ins Auge zu fassen. 

(Beifall bei der F.D.P. sowie bei Abgeordne

-

ten der CDU/CSU) 

Der Weg zu einer breiteren Vermögensbildung 
darf nicht zu einem Zwangssystem führen. Vermö-
gensbildung braucht Freiheit und Freiwilligkeit: 
Wahlfreiheit für den Arbeitnehmer bei der A rt  der 
Anlagen und Freiwilligkeit bei Vereinbarungen in 
den Betrieben. Das ist auch im vorliegenden Gesetz-
entwurf der zentrale Punkt. Wenn diese Wahlmög-
lichkeit innerhalb des Produktivkapitals durch die 
Tarifparteien eingeschränkt wird, dann entfällt die 

Förderung für den Arbeitnehmer. Wir wollen diese 
Wahlfreiheit; darauf werden wir bestehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Arbeitnehmer muß im übrigen, was die Institute 
angeht, die Freiheit behalten, do rt  anzulegen, wo er 
will. Beides ist für eine liberale Eigentumsordnung 
unverzichtbar. 

Eine besondere Förderung der Tariffonds lehnen 
wir ab. Ich weiß sehr wohl - das klang beim Kollegen 
Schreiner an -, daß einige von Ihnen mit diesen 
Fonds die Hoffnung auf eine ganz andere Wirt-
schaftsstruktur verbunden hatten. Das ist, Herr Kol-
lege Schreiner, die Diskussion von vorgestern. Eine 
dritte Ebene der Mitbestimmung braucht die deut-
sche Wirtschaft bestimmt nicht. 

(Hans-Eberhard Urbaniak [SPD]: Aber ja! 
Die ist ganz bitter nötig!) 

Was nötig ist, ist ein funktionierender Wettbewerb, 
nicht ein Kartell der Tarifparteien. Es ist im übrigen 
verwegen, zu glauben, daß Verbands- und Gewerk-
schaftsamateure für die einzelnen Arbeitnehmer bes-
sere Erträge erwirtschaften als Profis, die ausschließ-
lich auf die Anlage spezialisiert sind. 

Mit diesem Gesetzentwurf, den wir, wie vor zwei 
Jahren angekündigt, noch in dieser Legislaturperi-
ode verabschieden - nichts da mit Wahlkampf -, set-
zen wir ein wichtiges Signal, nicht mehr und nicht 
weniger. Trotz der schwierigen Haushaltslage blei-
ben wir in der Vermögenspolitik handlungsfähig. 
Neben der Wohneigentumsförderung, die weiter be-
stehenbleibt und ausgebaut wird, machen wir einen 
zweiten, also einen zusätzlichen Korb auf. Für die 
Anlage in Produktivkapital wird ein Betrag von 
800 DM zulagebegünstigt sein. Der Fördersatz wird 
auf 20 Prozent verdoppelt. Das ist schon gesagt wor-
den. 

Das ist für mich ein ganz besonders wichtiger 
Punkt, damit Produktivkapital neben dem klassi-
schen Wohneigentum in Deutschland an Attraktivität 
gewinnt. Produktivkapital verdient eine besondere 
Förderung. Deshalb wollen wir einen Fördersatz von 
20 Prozent und nicht nur von 10 Prozent. 

Ich meine, daß wir mit dieser Regelung vielen Ar-
beitnehmern die bisher nicht in Produktivkapital in-
vestiert haben wichtige Impulse geben. Das ist ein 
Beitrag, den Markt für Beteiligungen in Deutschland 
attraktiver zu machen. 

Was die Fördervarianten angeht - ich will sie nicht 
abtun nach dem Motto: das ist nichts; der Berg 
kreißte und gebar ein Mäuslein -, möchte ich sagen: 
Durch die Verschiebung der Einkommensgrenzen 
von 27 000 bzw. 54 000 DM auf 35 000 DM bzw. 70 000 
DM können 3 Millionen Arbeitnehmer in Deutsch-
land mehr gefördert werden, Herr Kollege Schreiner. 
Ich glaube, diese Tatsache kann sich sehen lassen. 
Man kann sie nicht einfach vom Tisch wischen. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Bei der Aufzählung dessen, was sich geändert hat, 
haben Sie einen wichtigen Punkt vergessen. Es han-
delt sich um die besondere Regelung, daß wir für die 
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Beschäftigten in den neuen Ländern eine zusätzliche 
Präferenz bereitstellen wollen. Der Förderbetrag soll 
hier bei 1000 DM und nicht bei 800 DM liegen. Ich 
habe mich persönlich für diese Präferenz sehr einge-
setzt. Es ist angesichts der unterschiedlichen histori-
schen Entwicklung in Ost und West meines Erach-
tens dringend notwendig, daß wir hier etwas tun. Ich 
freue mich, daß der Koalitionspartner dieser Rege-
lung zugestimmt hat. 

In den neuen Bundesländern hatten die Menschen 
40 Jahre lang keine Chance, Beteiligungskapital zu 
bilden. Sie haben auch heute noch nicht das Gefühl, 
Eigentümer an den Produktivmitteln in den neuen 
Ländern zu sein. Der höhere Förderbetrag leistet ei-
nen Beitrag - nicht mehr und nicht weniger -, um 
dieses Ungleichgewicht zwischen Ost und West ab-
zubauen. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Ich will noch eine weitere erfreuliche Regelung er-
wähnen, die auch einfach unter den Tisch gekehrt 
wird. Wir wollen den § 19a Einkommensteuergesetz, 
also den steuer- und sozialabgabenfreien Betrag von 
300 DM, erhalten. Wenn eine Abschaffung des § 19 a 
Einkommensteuergesetz im Zuge der Steuerreform 
erfolgen sollte, dann müssen wir uns für die Kompen-
sation etwas anderes einfallen lassen. Man könnte 
beispielsweise den förderbaren Betrag von 800 DM 
auf 1100 DM erhöhen. 

Die gegenwärtigen vermögenspolitischen Aktivitä-
ten werden im übrigen durch das Dritte Finanz-
marktförderungsgesetz, das Kapitalaufnahmeerleich-
terungsgesetz und das Gesetz über Kontrolle und 
Transparenz im Unternehmensbereich ergänzt. Alles 
zielt in die gleiche Richtung: mehr Beteiligung am 
Produktivkapital. 

Das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist aber 
- spätestens in der nächsten Legislaturpe riode -: Wir 
brauchen auch eine große Steuerreform. Die Bürger 
müssen stärker von Steuern und Abgaben entlastet 
werden. Dann haben sie größere Spielräume bei der 
Vermögensbildung. Ich halte das neben all dem, was 
wir hier machen, für das Wichtigste, das gemacht 
werden muß. Danach können wir neue Formen der 
Altersvorsorge einführen. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU - 
Ulrich  Heinrich [F.D.P.]: Das ist der richtige 

Weg!) 

Wir haben bei dem, was wir im 50-Punkte-Pro-
gramm angekündigt haben, Wo rt  gehalten. Wir neh-
men immerhin 1,1 Milliarden DM in die Hand. Der 
Zug ist wieder in Fahrt gekommen. Er hat viel zu 
lange auf dem Abstellgleis gestanden. Ich sage das 
in alle Richtungen des Hauses. Die Weichen sind 
richtig gestellt. Vermögenspolitik wird ein wichtiger 
Bestandteil der Reformpolitik der Bundesregierung 
bleiben. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Mutiges Pfeifen im 
Walde ist das!) 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU - 
Gerd  Andres [SPD]: Der Bundesladen

-

schlußminister!) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort  hat 
jetzt der Abgeordnete Manfred Müller, PDS. 

Manfred Müller (Berlin) (PDS): Liebe Kolleginnen! 
Liebe Kollegen! Verehrte Frau Präsidentin! Es ist 
wahr: Die Vermögensverteilung in der Bundesrepu-
blik ist unbefriedigend. Das ist hier von allen, auch 
von den Vertretern der Koalition, wieder bestätigt 
worden. Nun ist das keineswegs neu und wird mit 
großer Regelmäßigkeit seit mehr als 30 Jahren be-
klagt. Neu ist lediglich, daß es unter dieser Bundesre-
gierung eine so gewaltige Umverteilung von unten 
nach oben gegeben hat, daß die Vermögensverhält-
nisse nicht mehr als unbef riedigend, sondern als 
skandalös bezeichnet werden müssen. 

(Beifall bei der PDS - Ul rich Heinrich 
[F.D.P.]: Quatsch mit Soße!) 

Die Einkommensverluste der abhängig Beschäftig-
ten und die Gewinnexplosionen der vergangenen 
eineinhalb Jahrzehnte haben zu einer sozialen Spal-
tung geführt, die auch durch die großzügigsten ver-
mögensbildenden Maßnahmen nicht rückgängig ge-
macht werden kann. 

Nehmen wir nur das vergangene Jahr: 1997 stie-
gen die Einkünfte aus unselbständiger Arbeit nomi-
nal um lediglich 0,2 Prozent. Das heißt, daß sie real 
niedriger als im Vorjahr waren. Aber die Einkommen 
aus Unternehmen und Vermögen stiegen um satte 
8,9 Prozent. Das heißt, sie kletterten 44mal so schnell 
wie die Arbeitseinkommen. Wenn die Arbeitsein-
kommen 1997 im gleichen Maße gestiegen wären 
wie das Volkseinkommen, nämlich um 2,7 Prozent, 
dann hätten die abhängig Beschäftigten rund 66 Mil-
liarden DM mehr erhalten müssen. Das heißt, daß 
sich die Schere zwischen Gewinnen und Arbeitsein-
kommen in nur einem Jahr um weitere 66 Milliarden 
DM geöffnet hat. 

In dieser Situation bringen Sie einen Antrag ein, 
der angeblich eine gerechtere Vermögensverteilung 
bewirken soll und dabei nicht einmal in der Lage ist, 
einen minimalen Bruchteil der Einkommensverluste 
eines einzigen Jahres auszugleichen. 

Im August des vergangenen Jahres teilte die Bun-
desregierung auf Grund einer Kleinen Anfrage der 
PDS mit, daß die Zahl der an Unternehmen beteilig-
ten Beschäftigten, die Zahl der Unternehmen, an de-
nen eine Beteiligung besteht, und auch das Beteili-
gungsvermögen in den vergangenen beiden Jahr-
zehnten kräftig gestiegen seien. Derzeit - so wird da 
stolz aufgeführt - besitzen 2 Millionen Beschäftigte 
in 2000 Unternehmen ein Produktivvermögen von 
20 Milliarden DM. Was aber verschweigen Sie damit? 
Sie verschweigen, daß die abhängig Beschäftigten, 
die rund 70 Prozent der Erwerbstätigen ausmachen, 
in ihren Unternehmen gerade einmal 0,35 Prozent 
des reproduzierbaren Sachvermögens besitzen. 
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Damit aber nicht genug: Sie verschweigen nicht 
nur, wie lächerlich dieser Anteil ist, sondern Sie lü-
gen sich auch noch darüber hinweg, daß die Vermö-
gensverteilung während Ihrer Regierungszeit nicht 
gerechter, sondern ungerechter geworden ist. 

(Beifall bei der PDS) 

Seit 1986- so heißt es in der Antwort der Bundesre-
gierung - hat sich das Produktivvermögen in Arbeit-
nehmerhand um 5,8 Milliarden DM erhöht. Das sind 
in 12 Jahren rund 40 Prozent. Aber im gleichen Zeit-
raum sind allein die flüssigen Mittel der Produktions-
unternehmen um mehr als das Dreifache, nämlich 
um 138 Prozent, gestiegen. Was von der Bundesre-
gierung als wachsende Beteiligung der Arbeitneh-
mer am Produktivvermögen verkauft wird, ist also 
das genaue Gegenteil, nämlich ein Rückgang der Be-
teiligung am Produktivvermögen. Sie haben in Ihrer 
Regierungszeit die Beteiligung der Arbeitnehmer am 
Produktivvermögen nicht verbessern können, son-
dern Sie haben sie verschlechtert. 

Wenn Sie nun einen ganz einfachen Taschenrech-
ner zur Hand nehmen und einen Blick in Ihre eige-
nen Statistiken werfen, dann müßte Ihnen eigentlich 
klarwerden, daß Ihre angebliche Initiative zur Förde-
rung der Vermögensbildung nicht einmal weiße 
Salbe ist. Die von Ihnen verabreichte Salbe ist nicht 
nur unwirksam, sondern sie ist auch schädlich: er-
stens, weil sie von einer wirklich gerechten Vertei-
lung des Volksvermögens abhält, 

(Ulrich Heinrich [F.D.P.]: So dreist war nicht 
einmal Schreiner!) 

und zweitens, weil es Ihnen gar nicht um Vermö-
gensbildung, sondern um Lohnsenkung geht. 

(Beifall bei der PDS) 

Denn wie man aus der „FAZ" vom 13. Februar erfah-
ren konnte, wollen die Kollegen Schäuble, Solms und 
Glos mit dem vorliegenden Antrag hauptsächlich ei-
nes schaffen: einen Anreiz zur Zurückhaltung bei 
den Tariflöhnen. 

(Walter Hirche [F.D.P.]: Das ist im Interesse 
der Arbeitsplätze ein sinnvolles Vorgehen! 

Sie wollen die Arbeitslosigkeit!) 

Das ist offen und ehrlich, und das sollten Sie dann 
auch sagen: Sie wollen, daß die Lohnentwicklung 
auch in Zukunft jämmerlich hinter den Entwicklun-
gen der Gewinne und Vermögenseinkommen hinter-
herhinkt. 

(Walter Hirche [F.D.P.]: O Gott!) 

Aber nennen Sie diese Strategie zur Lohnsenkung 
bitte schön nicht Bildung von Vermögen in Arbeit-
nehmerhand, wenn Sie dem Vorwurf der Heuchelei 
entgehen wollen. 

Danke schön. 

(Beifall bei der PDS - Walter Hirche [F.D.P.]: 
Sie trauen den Gewerkschaften aber wenig 

zu!) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Ich erteile das 
Wort  jetzt dem Bundesminister für Arbeit und Sozial-
ordnung, Dr. Norbe rt  Blüm. 

Dr. Norbert  Blüm, Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung: Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren! Zuerst alle Schlagworte wie „Mäuslein", 
„Zuckerstücke", „Placebo", „Begrüßungsgeld" bei-
seite und die Tatsachen genannt: Wir erhöhen die 
Sparzulage für Beteiligungen von 10 auf 20 Prozent. 
Wir erweitern zweitens den Begünstigungsrahmen 
von 936 DM auf 1 736 DM bzw. für die neuen Länder 
auf 1936 DM. Damit wächst die Sparzulage von 
heute 94 DM auf 254 DM - das sind 160 DM mehr als 
bisher -, für die Arbeitnehmer in den neuen Ländern 
auf 294 DM. Der Kreis der zu begünstigenden Arbeit-
nehmer wird größer: zwei Drittel. Das Ganze kostet 
1,1 Milliarden DM mehr. 

Jetzt mögen die Arbeitnehmer entscheiden, ob die 
erwähnten Schlagworte stimmen oder nicht. Ich 
sage: Wir haben etwas angekündigt, und wir haben 
unser Versprechen eingelöst. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Ganz schlimm wird es, Herr Müller, wenn sich die 
PDS zum Fürsprecher der Beteiligung am Kapital, 
am Produktivvermögen macht. In der DDR waren die 
Arbeitnehmer am Produktivvermögen so beteiligt, 
wie ich am Finanzamt beteiligt bin. Privatvermögen 
war das nicht. Sie waren nicht als Arbeitnehmer Trä-
ger des Unternehmens; das ist unser Ziel. 

(Gerhard Jüttemann [PDS]: Da gab es 
wenigstens noch Arbeit! Heute haben wir 

keine mehr!) 

Meine Damen und Herren, ich will auf den Unter-
schied aufmerksam machen. In der klassenlosen Ge-
sellschaft des Sozialismus hat niemand Produktivka-
pital, 

(Dr. Dagmar Enkelmann [PDS]: Woher 
haben Sie das?) 

in der sozialen Marktwirtschaft sollen es alle haben. 
Das ist der elementare Unterschied zwischen sozialer 
Marktwirtschaft und Sozialismus. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Sie können ihn am Eigentum erkennen. 

(Dr. Dagmar Enkelmann [PDS]: Sie sollten 
mal Marx lesen!) 

- Ich habe den Marx sehr gut gelesen. 

Ich möchte vier Gründe für eine stärkere Beteili-
gung am Produktivvermögen nennen. 

Erster Punkt, gesellschaftspolitisch: Wohlstand für 
alle und Eigentum für alle - das waren die zwei gro-
ßen Ziele von Ludwig Erhard. Dem ersten Ziel sind 
wir näher gekommen, als viele bei der Einführung 
der sozialen Marktwirtschaft geträumt haben, jeden-
falls näher als in der Planwirtschaft. Denn die Leute 
waren in Leipzig nicht fauler als in Frankfurt; trotz-
dem haben wir das Wohlstandsgefälle. Das basiert 
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darauf, daß wir dort  Staatswirtschaft und hier soziale 
Marktwirtschaft hatten. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Dem zweiten Ziel, Eigentum für alle, sind wir nicht 
so nahe gekommen wie dem ersten Ziel. Das gehört 
zur Wahrheit. Nur 11 Prozent der Arbeiterhaushalte 
in Westdeutschland besitzen Aktien, nur 18 Prozent 
der Angestelltenhaushalte. In Ostdeutschland sind es 
jetzt 3 Prozent bei den Arbeitern - die haben aufzu-
holen - und 6 Prozent bei den Angestellten. Nur 
6 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland sind an 
ihrem arbeitgebenden Unternehmen beteiligt. Das 
ist ein Zustand, den wir überwinden wollen. 

(Dr. Heiner Geißler [CDU/CSU]: Sehr rich

-

tig!) 

Nach Regierungsantritt hat die Bundesregierung 
schon 1983 die Vermögenspolitik stärker auf die Be-
teiligung der Arbeitnehmer am Kapital der Unter-
nehmen ausgerichtet. Die Konzeption war nicht wir-
kungslos. Die Beteiligungen im Rahmen des Vermö-
gensbildungsgesetzes sind von 2 Prozent 1983 auf 
10 Prozent 1993 gewachsen. 

Ich bekenne ausdrücklich: Eigentum in Arbeitneh-
merhand, Mitträgerschaft der Wi rtschaft ist eine ur-
alte Idee der christlichen Soziallehre - aus Mitarbei-
tern  Miteigentümer zu machen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ein weiterer Punkt bezieht sich auf den wirt-
schaftspolitischen Aspekt. Die Beteiligung der Ar-
beitnehmer stärkt die Investitionskraft der Unterneh-
men. Investitionen führen zu mehr Arbeitsplätzen; 
mehr Arbeitsplätze verringern die Arbeitslosigkeit. 
Die Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivver-
mögen wird auch deren Motivation stärken. Sie sind 
dann ja am Betrieb beteiligt und sind nicht nur Ar-
beitnehmer. Aus Mitarbeitern sind Miteigentümer 
geworden. 

Ich komme zu dem tarifpolitischen Aspekt. Dazu 
bekenne ich mich ausdrücklich. 

(Ottmar Schreiner [SPD]: 16 Jahre Zeit 
gehabt!) 

Die Tarifpolitik erhält durch den Investivlohn und 
die investive Ertragsbeteiligung neue Spielräume. 
Was haben Arbeitnehmer denn von einer Lohnpoli-
tik, die nur auf den Konsumlohn orientiert ist? Wenn 
bei den Tarifverhandlungen mehr herausgeholt wird, 
als gut ist, gibt es entweder Inflation oder Arbeitslo-
sigkeit. Die Idee eines gerechten Lohnes kann auf 
dieser Schiene allein nicht umgesetzt werden. Das 
sind die alten Bretter des Marxismus. Demgegenüber 
sage ich: Wenn man Verteilungsgerechtigkeit anstre-
ben will, muß man sich auf zwei Schienen bewegen  - 
es  sei denn, man würde die Investitionen negieren. 
Wenn man das täte, würde man allerdings das Saat-
gut vernichten, das man braucht, wenn man Arbeits-
plätze schaffen will. 

Im übrigen, Herr Kollege Schreiner, ist Ihnen eine 
kleine Verwechslung unterlaufen. Die expansive 
Lohnpolitik war die Idee von Viktor Agartz. Ver-
wechseln Sie ihn nicht mit von Nell-Breuning. We

-g

en dieser Idee von der expansiven Lohnpolitik ist 
Viktor Agartz aus seiner Position im DGB gedrängt 
worden. Dabei mitgeholfen, daß Agartz gekippt 
wurde, hat Oswald von Nell-Breuning. So ist das. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Herr Minister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
Schreiner? 

Dr. Norbert Blüm, Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung: Bitte. 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Bitte schön. 

Ottmar Schreiner (SPD): Herr Minister, sind Sie be-
reit, zur Kenntnis zu nehmen, daß ich meinerseits be-
reit bin, Ihnen einschlägige Zitate des sehr verehrten 
Oswald von Nell-Breuning zur Verfügung zu stellen? 
Dort sagt er nämlich, daß die Generallinie der pro-
duktivitätsorientierten Lohnpolitik darin besteht, daß 
die Reallöhne der Arbeitsproduktivität folgen sollten. 
Es seien aber Zeiten denkbar, in denen eine expan-
sive Lohnpolitik angesagt sei, die über den Produkti-
vitätsfortschritt hinausgehe, weil die rein produktivi-
tätsorientierte Lohnpolitik die bestehenden unge-
rechten Vermögensverhältnisse auf Dauer zemen-
tiere. Dies sei unerträglich. 

Dies ist der Kerngedanke von Oswald von Nell

-

Breuning und nicht der von Viktor Agartz. 

Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, daß ich 
meinerseits bereit bin, Ihnen das schriftlich zur Ver-
fügung zu stellen? 

Dr. Norbert Blüm, Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung: Frau Präsidentin, wenn Sie mir die 
Zeit geben, machen wir jetzt ein Seminar über die 
Lohnpolitik des DGB. 

(Ottmar Schreiner [SPD]: Das ist Oswald 
von Nell-Breuning gewesen!) 

- Ja, ja. Seien Sie doch nicht so aufgeregt. Ich erkläre 
es Ihnen ganz langsam, zum Mitschreiben. 

(Abg. Ottmar Schreiner [SPD] will wieder 
Platz nehmen - Zurufe von der CDU/CSU 

und der F.D.P.: Stehen bleiben!) 

- Herr Schreiner, Sie dürfen sich schon setzen; darin 
bin ich großzügig. 

Also: Die Idee der expansiven Lohnpolitik stammt 
von Viktor Agartz. Sie besagte, daß man auf den in-
vestiven Teil keine Rücksicht nehmen sollte. Dage-
gen hat Oswald von Nell-Breuning von Anfang an 
gesagt, daß eine Einkommenspolitik auf zwei Beinen 
stehen müsse, auf dem Konsumlohn und dem Inve-
stivlohn. Das ist der qualitative Unterschied zwi-
schen Viktor Agartz und seinen sozialistischen Vor-
stellungen auf der einen Seite und den Ideen der Ein-
heitsgewerkschaft, die nicht zuletzt von Oswald von 
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Nell-Breuning beeinflußt wurden, auf der anderen 
Seite. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge

-

ordneten der F.D.P.) 

Ich bekenne mich dazu, der Tarifpolitik neue Spiel-
räume zu geben. Dazu gehören allerdings auch Tarif-
partner, die das wollen. Deshalb ist dieses Gesetz 
auch ein Aufruf an die Sozialpartner - nicht nur an 
die Gewerkschaften, sondern auch an die Arbeitge-
ber -, in den Tarifverhandlungen die neuen Chancen 
zu nutzen. Beide Seiten waren schon einmal weiter, 
als sie es heute sind. Auch auf seiten der Arbeitgeber 
gab es unter dem Präsidenten Schleyer eine größere 
Bereitschaft zu einer Tarifpolitik, die auch die Investi-
tionen mehr unterstützte als heute. Deshalb mein 
Aufruf: Gesetze sind nur ein Stück Papier. Entweder 
nutzen die Sozialpartner die neuen Möglichkeiten, 
oder sie verschanzen sich in den Gräben der alten 
Verteilungskämpfe. 

Ich beziehe mich jetzt auf einen sozialpolitischen 
Punkt: Eigentum schafft Sicherheit. Die gesetzliche 
Alterssicherung wird durch die Eigentumsbildung in 
Arbeitnehmerhand ergänzt. Die kollektiven Alterssi-
cherungssysteme wachsen nicht mehr wie in der Ver-
gangenheit. Das versucht die SPD als Rentenkürzung 
darzustellen. Dabei handelt es sich aber um keine 
Rentenkürzung. Ich wiederhole ständig: Wer von 
Rentenkürzungen spricht, der sagt Unwahrheiten. 
Die Renten steigen nämlich. Sie steigen nur nicht 
mehr so sehr wie in der Vergangenheit. 

(Gerd Andres [SPD]: 64 Prozent sind wohl 
mehr als 70 Prozent! - Ottmar Schreiner 
[SPD]: 3 ist mehr als 4! Das ist der neue 

Adam Riese!) 

- Was sind Sie denn so aufgeregt, wenn ich Sie bei 
Unwahrheiten erwische? Das muß man doch anspre-
chen. 

Die Renten steigen: Aus einer Rente in Höhe von 
2 000 DM wird im Jahre 2030 eine Rente in Höhe von 
4 300 DM - nach meinen Berechnungen. Ohne Re-
form wären es 4 500 DM. Aber auch 4 300 DM bedeu-
ten meines Erachtens eine Steigerung. Natürlich ist 
sie allerdings nicht so hoch wie ohne Reform. Ich bin 
es leid, daß man bei jeder Reform diese Penetranz 
der Unwahrheiten attackieren muß. Machen Sie die 
Leute nicht verrückt! 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. - 
Gerd  Andres [SPD]: Aus 70 wird 64, Nobbi! 

- Weitere Zurufe von der SPD) 

- Warum sind Sie denn so aufgeregt, meine Damen 
und Herren? Ich trage nur den Inhalt des Gesetzent-
wurfes vor. 

Solidarität, Selbstverantwortung und Selbstvor-
sorge müssen sich ergänzen. Ich bin nicht dafür, alles 
auf die Selbstvorsorge abzustellen, aber auch nicht 
dafür, alles auf der gesetzlichen Solidarität abzula-
den. Es muß eine neue Balance werden. Wenn man 
das will, muß man der Selbstverantwortung und der 
Selbstvorsorge auch neue Chancen schaffen. Das ist 
kein akademisches Argument. Deshalb: Eigentums-
bildung in Arbeitnehmerhand. 

Im Zusammenhang mit der Steuerreform, die dies-
mal nicht zustande gekommen ist, wollen wir die pri-
vate Altersvorsorge stärker stützen, und zwar ge-
rade in den Einkommensgruppen, die es aus eigener 
Kraft nicht schaffen. Eine Verkäuferin mit einem Mo-
natslohn von 1 800 DM hat wenig Reserve für private 
Vorsorge. Wer es mit der privaten Vorsorge und der 
Selbstverantwortung ernst nimmt, der darf es nicht 
dabei belassen, daß sie auf dem Papier stehen, der 
muß sie in der Realität verankern. Deshalb: Eigen-
tumsbildung in Arbeitnehmerhand und Stützung der 
privaten Vorsorge in jenen Einkommensgruppen, die 
es besonders schwer haben. 

(Gerd Andres [SPD]: Und Senkung des Ren

-

tenniveaus!) 

Das ist unser Zukunftsentwurf. 

Es wird immer nach den Visionen gefragt. Sozial-
politiker waren immer konkret. Eine Gesellschaft der 
Teilhabe, eine Gesellschaft der Eigentümer ist eine 
Vision, ist aber auch eine konkrete Aufgabe. Deshalb 
ist der Gesetzentwurf ein Fortschritt hin zu diesem 
Ziel, aus Arbeitnehmern Mitarbeiter, aus Mitarbei-
tern Miteigentümer der Wirtschaft zu machen. Das 
gehört zu einer Vision, die nicht utopisch, sondern 
ganz konkret ist. Ihr nähern wir uns heute mit einem 
konkreten Gesetzentwurf, der - um es noch einmal 
zu sagen - uns den Fortschritt einer Konzentration 
auf Beteiligung bringt: Die Arbeitnehmersparzulage 
für Beteiligungen wird auf 20 Prozent angehoben, 
während die Bausparförderung nur 10 Prozent be-
trägt. Somit liegt der Schwerpunkt auf Beteiligung. 
Denn man muß auch berücksichtigen, daß bei dieser 
Eigentumsform Kursrisiken vorhanden sind. 

Der Schwerpunkt dieses Gesetzentwurfes liegt in 
der Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivver-
mögen und dient dem Ziel, das in der sozialen Markt-
wirtschaft ebenso wichtig ist wie „Wohlstand für 
alle": „Eigentum für alle" ist ein konstitutives Merk-
mal unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. 
Daran arbeiten wir, nicht mit Schlagworten, sondern 
mit einem konkreten Gesetzentwurf. Deshalb bin ich 
froh, daß er zustande gekommen ist. Wir machen un-
sere Hausaufgaben. Es bewegt sich in Deutschland 
mehr, als viele zur Kenntnis nehmen. Es müssen aber 
auch alle mitmachen. Deshalb mein Appell an die So-
zialpartner, dieses Gesetz zu nutzen! 

Frau Wolf, Sie haben vom „Begrüßungsgeld" ge-
sprochen. Es kostet aber 1,1 Milliarden DM mehr. 
Unser Vorschlag ist ein wichtiger Beitrag, um Bewe-
gung in die alte Einkommenspolitik zu bringen. Wir 
brauchen sie, auch wegen der Arbeitsplätze. Der Ge-
setzentwurf schafft die Voraussetzung dafür, daß Ar-
beitsplätze durch Investitionen geschaffen werden. 
Kein Arbeitnehmer kann gegen Investitionen sein. 
Aber wenn er durch seine Lohnzurückhaltung Inve-
stitionen ermöglicht, dann ist es ein Gebot der Ge-
rechtigkeit, daß er an den Investitionen beteiligt 
wird. Das schafft Akzeptanz für eine vernünftige 
Lohnpolitik. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 
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Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort hat 
jetzt der Abgeordnete Hans-Eberhard Urbaniak, 
SPD-Fraktion. 

Hans-Eberhard Urbaniak (SPD): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund hat zu dem Entwurf der Koalitionsfrak-
tionen Stellung genommen und kommt zu der Er-
kenntnis: Dies wird kein großer Wurf werden. - Herr 
Hirche, Sie brauchen nicht zu lachen; erinnern Sie 
sich an Hannover, dann müssen Sie weinen. - Ich 
will nur sagen, daß der DGB die Parteien auffordert, 
zusammen eine vernünftige Lösung herbeizuführen. 
Es ist bereits gesagt worden, daß wir uns gern daran 
beteiligen wollen. 

Hier haben zwei Minister gesprochen: Herr Rex-
rodt, der keinen Schwung in die Wirtschaft bringt, 
weshalb wir nicht von der hohen Zahl von Arbeitslo-
sen herunterkommen, und der Kollege Blüm, der für 
die sozialen Rückschritte und Einschränkungen ver-
antwortlich ist. Das war schon sehr interessant. 

Jetzt haben sich beide auf diesen Koalitionsentwurf 
geeinigt, dessen Grundlage, nämlich die Vermögens-
bildung in Arbeitnehmerhand voranzutreiben, wir 
als Sozialdemokraten bereits 1952 gefordert haben. 

Unser Entwurf aus dem Jahre 1996 hatte das be-
sondere Spezifikum, daß in Ostdeutschland etwas 
geschehen müsse. Es ist nichts getan worden, und 
unser Entwurf ist nicht aufgegriffen worden; denn er 
findet im Entwurf der Koalition keinen Widerhall. 

Ich wende mich nun Minister Rexrodt zu, weil er 
sich zu einigen Fragen geäußert hat, die in der Politik 
anstehen. Er hat die Mitbestimmung ziemlich mies 
dargestellt. Ich nenne hier nur unseren Standpunkt: 
Wir treten weiterhin für die paritätische Mitbestim-
mung ein, werden sie verfolgen und, wenn es poli-
tisch gegeben ist, auch durchsetzen. Da gibt es über-
haupt kein Vertun. 

(Beifall bei der SPD) 

Der zweite Punkt: Wir können uns doch mit unse-
ren Aufsichtsräten, in denen Gewerkschaften und 
Arbeitnehmer mitwirken, in der miesen Situation, in 
der sich die Wirtschaft befindet, sehen lassen. Den-
ken wir daran, was alles an Arbeitsplätzen bei VW 
gesichert worden ist! 

Sie sagen: Wenn Tariffonds geschaffen werden, 
dann kommen unfähige Gewerkschaftsvertreter. So 
habe ich das verstanden. Iwan Herstatt mit seiner 
Bank in Köln war ein Fachmann. Er ist ganz schnell 
in die Pleite geraten. Wenn Sie das also so abwegig 
diskutieren, ist das nicht in Ordnung. Fachleute ha-
ben wir in allen Bereichen. Sie wollen es nur nicht 
aus ideologischen Gründen. Damit liegen Sie im Ge-
gensatz zu unserer Meinung völlig verkehrt. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun zum Produktivvermögen: Wir sagen hier 
klipp und klar: Macht das mit uns zusammen! Wir 
haben in unserem Entwurf deutlich herausgestellt: 
Handlungsmöglichkeiten der Tarifvertragsparteien 
für vermögenspolitische Vereinbarungen müssen 

klargestellt und abgesichert werden. Wir müssen 
klarstellen, daß Tarifverträge zur Begründung über-
betrieblicher Vermögensbeteiligungen rechtlich zu-
lässig sind. Wir brauchen Regelungsbefugnisse der 
Tarifvertragsparteien, um gemeinsame Einrichtun-
gen und Vermögensfonds zu schaffen, darüber hin-
aus solche Fonds, die auch uneingeschränkt geför-
dert werden müssen, wenn die Tarifvertragsparteien 
die obligatorische Anlage der vermögenspolitischen 
Leistungen in solchen Fonds verbindlich festlegen. 
Wir müssen das Mitarbeiterkapital bei Insolvenzen 
sichern und die Mitarbeiter vor Verlusten schützen. 
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 

Was die Frage der Sparmöglichkeiten und der Ver-
mögensbildung angeht, zitiere ich, Herr Rexrodt, ei-
nen auserwählten Fachmann, nämlich Horst Köhler, 
den DSGV-Präsidenten, der sagt: Wir erwarten keine 
Wende zum Besseren, was die Sparmöglichkeiten 
angeht; denn die Leute haben Nettolohnverluste hin-
nehmen müssen, und sie können einer Sparbildung, 
wie sie gewünscht ist, überhaupt nicht folgen. - So-
weit ein Fachmann. Ein Zitat eines Amateurs habe 
ich hier im Moment nicht, Herr Rexrodt, kann ich 
aber demnächst nachliefern. 

Ich fordere die Koalitionsfraktionen und die Bun-
desregierung auf, sich auch daran zu erinnern, was 
die Ministerpräsidenten in Auftrag gegeben haben 
und was der Ministerpräsident von Hessen, Herr Ei-
chel, dazu erarbeitet und veröffentlicht hat. Die Ver-
mögensbildung aus der Sicht des Investivlohnes wird 
also ebenfalls zur Debatte stehen. Es kann nur ein 
guter Wurf werden, wenn wir diese Dinge zusammen 
machen. 

Meine Damen und Herren, in welcher Situation be-
raten wir diesen Antrag eigentlich? 1980 haben wir 
in Westdeutschland 67 000 Vermögensmillionäre ge-
habt. 1993 - das ist die letzte Zahl - waren es 131000. 
In diesem Zeitraum, also von 1980 bis 1993, hatte 
überwiegend diese Bundesregierung die Verantwor-
tung. 

1980 haben wir 922 000 Sozialhilfeempfänger ge-
habt. 1996 waren es 2,8 Millionen. Mit denen müssen 
Sie einmal über Vermögensbildung sprechen. Der 
Hintergrund für eine breite Entwicklung ist durch 
Ihre Politik zerstört worden; ich denke dabei an die 
Konkurse, die Insolvenzen, die negativen Zuwächse 
bei Lohn und Gehalt und die Arbeitslosenzahl. 

Aus dem Grunde sage ich hier ganz deutlich: 
Wenn Sie etwas erreichen wollen, dann geht das nur 
zusammen mit den Sozialdemokraten. 

In der „Frankfurter Rundschau" lese ich: „CDA 
droht mit SPD-Unterstützung". Da steht weiter: 

„Notfalls mit einer Gruppeninitiative aus CDA, 
SPD und Grünen" , pflegt Eppelmann seit neue-
stem zu drohen. Für den kleineren Bonner Koali-
tionspartner wäre dies allerdings eine Kampfan-
sage. 

Aber das ist Ihre Sache, Kollege Eppelmann. Sie ha-
ben dies gesagt. 

Auch Ihnen geht der Entwurf ja nicht weit genug. 
Wir sind bereit, nach unseren Grundsätzen und mit 
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den positiven Elementen, die im Entwurf enthalten 
sind, eine vernünftige Kombination zu erarbeiten, 
damit wir endlich von dieser schlimmen Belastung 
wegkommen. 

3 Prozent der Bevölkerung verfügen über 80 Pro-
zent des Produktivvermögens. Ein Skandal! Dies hat 
sich zwischen 1982 und 1998 entwickelt. Wer ist da-
für verantwortlich? Selbstverständlich diese Koalition 
und die Bundesregierung. Daran, Herr Rexrodt und 
Kollege Blüm, geht kein Weg vorbei. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das Wort hat 
jetzt der Abgeordnete Rainer Eppelmann, CDU/ 
CSU-Fraktion. 

Rainer Eppelmann (CDU/CSU): Verehrte Frau Prä-
sidentin! Geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Ich 
versuche es einmal ein bißchen nachdenklicher, als 
es der geschätzte Vorredner Schreiner getan hat. 
Zum Glück bin ich seit neun Jahren Bürger der Bun-
desrepublik Deutschland und seit ein paar Jahren 
nicht ganz unwesentlich in der CDA beschäftigt. Von 
daher weiß ich, seit wann sich die CDA mit dem Ge-
danken verbesserter Vermögensbildung und dem In-
vestivlohngedanken herumgeschlagen und immer 
wieder gequält hat. Unter uns sitzen einige Zeitzeu-
gen, die dazu eine Menge sagen könnten. 

Ich habe aber nicht gelesen, daß der Investivlohn-
gedanke das Lieblingskind der Sozialdemokraten 
seit anno dazumal gewesen ist - dieser Eindruck ist 
heute fast entstanden - und daß Sie, Herr Schreiner, 
seit 25 Jahren der wirkungsvollste Unterstützer die-
ser Gedanken sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. - 
Ottmar Schreiner [SPD]: Sie gehören zur 
Regierungskoalition! Sie haben dazu seit 

16 Jahren die Möglichkeit!) 

Ich weiß, daß die CDA immer wieder versucht hat, 
Verbündete bei den Gewerkschaften, den Arbeitge-
bern und bei anderen politischen Parteien zu finden. 
Das ist leider erst in den letzten Jahren gelungen. 
Das sollten Sie fairerweise dazusagen. Ich finde es 
schäbig, daß Sie eine Sache mit einer Leistung von 
über 1 Milliarde DM als Mäuschen diskreditieren. 

Ich stehe hier - Sie können nicht so weit sehen, des-
wegen sage ich es Ihnen - mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge. Das gebe ich ehrlich zu. 

(Gerd Andres [SPD]: Ich stehe hier und 
kann nicht anders!) 

- Hör doch einmal zu! - Das weinende Auge - ein 
wenig traurig - habe ich deswegen, weil nicht alle 
Wünsche in Erfüllung gegangen sind. Aber wenn ich 
Sie höre, habe ich den Eindruck, daß ich der einzige 
bin, der es bei der parlamentarischen Arbeit ab und 
zu erlebt, daß nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. 
Ich habe gelernt: Ohne Kompromisse geht es nicht. 
Das, was wir heute vorlegen, ist offensichtlich der zur 
Zeit angesichts der finanziellen Schwierigkeiten, in 
denen wir stecken, und angesichts unterschiedlicher 

Meinungen, die wir zu diesem Thema haben, einzig 
mögliche Kompromiß. 

Nun bin ich aber auch schon bei dem lachenden 
Auge. Ich bin froh darüber, daß wir an einer Stelle, 
an der es offensichtlich ungeheuer schwer ist, einen 
Schritt voranzugehen, einen Schritt vorwärts gehen, 
und zwar nicht bloß irgendwohin, sondern in die 
richtige Richtung. Ich gebe Ihnen gerne noch einmal 
recht, indem ich sage: Ich wäre gerne noch einen 
oder zwei Schritte weiter gegangen. Aber nehmen 
Sie doch zur Kenntnis: Es ist nach meiner Überzeu-
gung ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. 
Lassen Sie uns diesen Schritt nun gemeinsam in die 
richtige Richtung gehen und sagen: Das muß an die-
ser Stelle doch nicht das Ende der parlamentarischen 
Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland sein. 

Darum bin ich froh darüber, daß dieser Gesetzent-
wurf heute vorliegt. Er bringt verbesserte Möglichkei-
ten der Vermögensbildung. Er ist ein deutlicher Ein-
stieg in eine Investivlohnregelung. Wenn man will, 
kann man noch dazusagen: Er geht nicht auf Kosten 
anderer. Er bewirkt eine weitere zusätzliche Förde-
rung für die Arbeitnehmer in den neuen Bundeslän-
dern, in denen - wenn ich daran erinnern darf - nicht 
nur mit 800 DM, sondern mit 1000 DM gefördert wird. 

Meine herzliche Bitte lautet: Nehmen Sie zur 
Kenntnis, daß es nach jahrelangem erfolglosem Be-
mühen nun in nicht ganz einfachen Zeiten gelungen 
ist, hier ein Stück weiterzukommen. Lassen Sie uns 
dies gemeinsam tragen und darüber nachdenken, 
was im Blick auf eine zusätzliche Altersversorgung 
oder eine noch deutlichere Förderung des Investiv-
lohngedankens in der nächsten Legislaturpe riode 
weiter getan werden kann. 

(Vorsitz : Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch) 

Allein mit einem Blick auf den 27. September 1998 
und offensichtlich davon geprägten Formulierungen 
bis hin zu „Zimmereinrichtungen" erreichen wir in 
bezug auf dieses Thema nichts und werden der 
Würde dieses Anliegens nicht gerecht. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich schließe 
die Aussprache. Interfraktionell wird die Überwei-
sung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 13/10 012 
an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse 
vorgeschlagen. Gibt es dazu anderweitige Vor-
schläge? - Das ist nicht der Fall. Dann ist die Über-
weisung so beschlossen. 

Ich rufe den Zusatzpunkt 1 auf: 

Aktuelle Stunde 
auf Verlangen der Gruppe der PDS 

Maßnahmen der Bundesregierung im Zusam-
menhang mit dem Rückerwerb von Bodenre-
formland durch Alteigentümer 

Ich eröffne die Aussprache und gebe dem Abge-
ordneten Dr. Günther Maleuda das Wort. 
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Dr. Günther Maleuda (PDS): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In ihrem Antrag zur Durchfüh-
rung der heutigen Aktuellen Stunde zur Haltung der 
Bundesregierung zur aktuellen Diskussion über die 
Bodenreform geht die Abgeordnetengruppe der PDS 
davon aus, daß die Öffentlichkeit über die tatsächli-
chen Sachverhalte in dieser Hinsicht informiert wer-
den muß. 

Das Interesse ist groß. Inzwischen haben sich Lan-
desregierungen, Landesparlamente, Fraktionen, Mi-
nisterpräsidenten, Minister, Agrargenossenschaften, 
Neueinrichter und Vertreter der Verbände der Bau-
ern in den neuen Bundesländern geäußert und zum 
sogenannten Scholz-Papier Stellung genommen. Pro-
test und Widerspruch sind deutlich geworden. 

Die „Berliner Zeitung" von heute schreibt: „Ost-
deutsche sehen weiter Klärungsbedarf." Ich meine, 
das ist eine sehr wichtige Feststellung. Von Aushöh-
lung der Bodenreform, Zerstörung der ostdeutschen 
Agrarstrukturen und Ignoranz ist die Rede. Immer 
mehr Bäuerinnen und Bauern erkennen, daß hinter 
diesem Strategiepapier die gleichen Personen und 
die gleiche Gier nach Boden stehen, 

(Cornelia Schmalz-Jacobsen [F.D.P.]: Bei der 
Gier wäre ich sehr vorsichtig!) 

die schon Ende 1996 hinter der vierten Novelle zum 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz standen. 

Wir meinen, das Scholz-Papier - inzwischen auch 
von der Bundesregierung begrüßt - bedient nur eine 
Klientel: die Alteigentümer. Für sie sollen der Orts-
ansässigkeitsnachweis erleichtert, eine Mehrfachbe-
rechtigung eingeführt, eine Nachbesserungsklausel 
angewendet und Zahlungserleichterungen gewährt 
werden, um nur einige Fakten zu nennen. „Agra 
Europe" vom 23. Februar schreibt: 

Das Scholz-Papier wird umgesetzt - Bundes-
finanzministerium beseitigt Zweifel an der Ver-
bindlichkeit des Zwischenberichts des CDU/ 
CSU-Arbeitskreises. 

Meine Damen und Herren, wenn von einem Zwi-
schenbericht die Rede ist, dann heißt das doch nur, 
daß weitere Erleichterungen für den Zugang der Alt-
eigentümer zu Boden zu erwarten sind. Uns würde 
heute schon interessieren, wie die Arbeit auf diesem 
Gebiet weitergehen soll. 

Daß es in der Auseinandersetzung so weit kommen 
konnte, liegt vor allem in den koordinierten Aktionen 
der Alteigentümer begründet. Hunderttausende DM 
wurden für Medienkampagnen ausgegeben. Ich ver-
weise nur auf eine Großanzeige im „Spiegel" 9/98. 
Teure Gutachten wurden finanziert, die beweisen 
sollen, daß die gegenwärtige Bodenprivatisierung für 
die Bundesregierung ein Verlustgeschäft bedeuten 
würde. 

Durch eine Demonstration anläßlich des CDU-Par-
teitages und die Anträge von sechs CDU-Kreis- und 
Landesverbänden aus den alten Bundesländern zur 
Bodenreform an den Parteitag wurde der Forderung 
Nachdruck verliehen, die Alteigentümer beim Bo-
denerwerb besserzustellen. 

Selbst internationale Verbindungen wurden für 
das gleiche Vorhaben aktiviert. Ich meine, dazu zählt 
nicht zuletzt das Auftreten von Herrn Gorbatschow 
am letzten Sonntag in Berlin. Seine Ausführungen 
haben bei weitem nicht nur bei den ehemaligen Mi-
nisterpräsidenten der DDR, Hans Modrow und Lo-
thar de Maizière, Verwunderung ausgelöst. 

Wir richten den Blick natürlich auch nach Brüssel, 
denn es bleibt abzuwarten, wie die Europäische Kom-
mission in Sachen Flächenerwerb entscheiden wird. 

Meine Damen und Herren, jede Übertragung von 
Grund und Boden an die Alteigentümer schmälert 
letztlich die Produktionsbasis und Existenzgrundlage 
der ostdeutschen Landwirtschaft, 

(Dr. Rupert  Scholz [CDU/CSU]: Das ist 
ja Quatsch! Unverfrorenheit! Dreistigkeit 

bleibt Dreistigkeit!) 

ganz gleich, ob dies als Naturalausgleich oder indi-
rekt als vergünstigter Flächenerwerb vonstatten 
geht. - Ich meine, den Boden kann man nur einmal 
vergeben und nur einmal nutzen. Darüber wird 
heute noch sehr grundsätzlich zu sprechen sein. 

(Beifall bei der PDS) 

Wir haben den Eindruck, daß mit dem Scholz-Pa-
pier und den weiteren zu erwartenden Aktivitäten 
der Regierungskoalition am Ende ihrer Regierungs-
zeit vollendete Tatsachen geschaffen werden sollen. 

Die Abgeordnetengruppe der PDS ist dafür, nicht 
nur den restlichen Bestand der Bodenreform zu si-
chern, sondern auch deren Ergebnisse. Ein Ergebnis 
ist heute, daß über 1 Million Hektar Bodenreformland 
staatliches Eigentum sind. Mit der Verknüpfung von 
Entschädigung und Bodenverwertung wurde das 
Einfallstor für die Unterwanderung der Bodenreform 
geschaffen. 

Unsere Abgeordnetengruppe forde rt  folgende Lö-
sungen: erstens eine Korrektur des totalen Privatisie-
rungsauftrags des Treuhandgesetzes, zulässig müs-
sen auch die langfristige Verpachtung und Vergabe 
von Nutzungsrechten an die gegenwärtigen Bewirt-
schafter sein; zweitens die unentgeltliche Eigentums-
übertragung von Naturschutzflächen in gesicherten 
und einstweilig gesicherten Naturschutzgebieten an 
Länder und Kommunen und schließlich drittens die 
Übertragung der Verwaltung und Verwertung des 
einstigen volkseigenen Bodens in die Hände der 
Länder, wofür die eingespielten Strukturen der 
BVVG als Mehrländeranstalt der neuen Bundeslän-
der genutzt werden könnte. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege, 
Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Dr. Günther Maleuda (PDS): Herr Präsident, ich 
komme zum Schluß. 

Offensichtlich ist in Sachen Bodenreform mehr in 
Bewegung, als allgemein bekannt ist. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der PDS) 
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Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe dem 
Abgeordneten Professor Rupe rt  Scholz das Wort . 

Dr. Rupert  Scholz (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Bei-
trag, den wir eben gehört haben, spricht Bände an 
Dreistigkeit und Unverfrorenheit. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge

-

ordneten der F.D.P.) 

Ich kann es leider nicht anders sagen: Es ist die SED, 
es sind die deutschen Kommunisten gewesen, die 
unendlich viel Unheil auch in dieser Frage für Men-
schen und menschliche Schicksale ange richtet haben 
und sich heute hier hinstellen und meinen, daß sie 
für eine Reform einstehen. 

(Zuruf von der PDS: Natürlich!) 

Sie wissen ganz genau, daß diese Bodenreform 
Tausende von Bauern und Kleinbauern in die Vertrei-
bung gezwungen hat, daß Menschenrechte in gra-
vierender Weise verletzt worden sind. Nicht einmal 
ein Wort  in dieser Richtung haben Sie hier eben ge-
sagt. Das spricht Bände. 

Über den rechtlichen Bestand dieser Bodenreform 
zu streiten und zu sprechen ist schwierig. Es ist nach 
wie vor eine schwärende und schmerzhafte Wunde 
für viele Menschen in unserem Lande. Wohlgemerkt, 
nicht in Ost und/oder West, sondern es betrifft unser 
ganzes Land. Es betrifft die Menschen, die Opfer 
sind, die teilweise im Westen, teilweise im Osten 
sind. Das muß man ganz klar sehen. 

Wir haben diese schmerzende Wunde im Zusam-
menhang mit dem Einigungsvertrag zu schließen 
versucht. Daß das hier ein großer Kompromiß gewe-
sen ist, der auch künftig auf der Grundlage der Be-
wahrung der gesetzlichen Grundlagen bestehen 
bleiben wird, ist unbestritten. 

Aber Menschen in unserem Lande - das ist nicht 
nur ein Thema von Landwirtschaft oder ähnlichem, 
das gilt überall -, die gesetzliche Rechte wahrneh-
men, haben ein Recht darauf, daß man ihnen im Be-
reich von Vollzugsschwierigkeiten, Bürokratiehemm-
nissen und ähnlichem hilft. Um nichts anderes geht 
es hier. Dieses Recht haben allerdings auch die von 
Ihnen in schamloser Weise geschmähten Alteigentü-
mer. Sie haben das ganz genauso wie diejenigen, die 
heute Landwirtschaft in den neuen Bundesländern 
betreiben. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Wir haben den Kompromiß für die Menschen zu 
finden, die ihre Heimat in den vergangenen Jahr-
zehnten gefunden haben, die zu achten, zu respek-
tieren und zu schützen sind. Wir haben aber auf der 
anderen Seite auch jenen Menschen gerecht zu wer-
den, denen Unrecht geschehen ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Wir wissen alle, daß die Gerechtigkeitslücke zwi-
schen 1945 und 1949 nicht 50 Jahre danach geschlos-
sen werden kann. Das wissen wir alle sehr wohl. 
Aber wir haben uns zu bemühen, den Menschen je

-

denfalls dort  das Schicksal, ihr Los etwas leichter zu 
machen, wo dies möglich ist. Um nichts anderes geht 
es. 

Wenn Sie sich auf jene Maßnahmen, die Vertreter 
meiner Fraktion mit der Bundesregierung bespro-
chen und vereinbart haben, beziehen, dann kann ich 
hierzu nur folgendes zusammenfassend sagen: Es 
geht um Ausgleich, Versöhnung und Erleichterung 
und um nichts anderes. Es geht darum, daß viele Ver-
besserungen, die erreicht werden können, im übri-
gen nicht nur Alteigentümern, sondern im selben 
Umfang auch ostdeutschen Pächtern und Walderwer-
bern zugute kommen. 

Wenn hier behauptet wird, daß Menschen total ver-
unsichert würden - bis hin zu den unverzeihlichen 
Äußerungen etwa eines Herrn Ringstorff im meck-
lenburg-vorpommerschen Landtag kürzlich, wo ein-
fach falsche Fakten und Daten genannt worden sind, 
mit der erklärten Zielrichtung, wirk lich zu diskredi-
tieren und zu verunsichern -, dann machen Sie sich 
mitschuldig, wenn es eben nicht zu Versöhnung und 
Ausgleich kommt, wie wir ihn in dieser ganz schwie-
rigen Frage in unserem Lande brauchen. 

Dafür stehen wir mit unserer Politik. Darum bemü-
hen wir uns. 

(Zuruf des Abg. Dr. Uwe Küster [SPD]) 

- Auch der Herr Bergner sieht das so. Fragen Sie ihn 
doch. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Deswegen kritisiert 
er das?) 

Daß es in Einzelfällen natürlich unterschiedliche 
Auffassungen gibt, daß es auch aus unterschiedli-
chen Biographien von Menschen heraus in der Wahr-
nehmung Unterschiede gibt, ist doch ganz selbstver-
ständlich. Aber um so mehr hat man sich um ein Zu-
sammenkommen und um Ausgleich zu bemühen. 
Man hat nicht zu hetzen, auszugrenzen und Men-
schen weiter zu verunglimpfen, 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

die alle in einer Weise - insofern gemeinsam - Opfer 
der unseligen deutschen Teilung waren, Opfer jener 
Seite waren. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe dem 
Abgeordneten Rolf Schwanitz das Wo rt . 

Rolf Schwanitz (SPD): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Scholz, ich 
könnte es mir jetzt leichtmachen und Zitate aus den 
Reihen der CDU anführen. Das will ich gar nicht tun. 
Dazu sind die Dinge viel zu ernst. 

Ich nenne drei Gründe, weswegen die Vorschläge 
aus der sogenannten Scholz-Arbeitsgruppe - der 
Name ist ja nun einmal gefallen - für uns völlig unan-
nehmbar sind. 
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Der erste Punkt, den ich ansprechen will, ist: Das, 
was hier vorgeschlagen worden ist, untergräbt nach 
unserer Auffassung einen der am schwierigsten ge-
fundenen politischen Kompromisse der letzten Legis-
laturperiode, und zwar den Kompromiß im Rahmen 
des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgeset-
zes und der darauf aufbauenden Flächenerwerbsver-
ordnung. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der PDS) 

Ich erinnere noch einmal: 1993/1994 anderthalb 
Jahre dauernde politische Auseinandersetzungen 
hier in diesem Haus, eine tief zerstrittene Koalition 
damals, zwei Vermittlungsverfahren und nicht nur 
Sozialdemokraten, sondern natürlich auch CDU-Poli-
tiker aus in großer Koalition regierten ostdeutschen 
Ländern auf der Widerspruchsebene, die dann zum 
Schluß einen Kompromiß gefunden haben, in der Ab-
sicht, die ostdeutsche Landwirtschaft nach vorne zu 
bringen, - einen sensiblen Kompromiß zwischen den 
Interessen der Alteigentümer auf der einen Seite und 
den Interessen der ortsansässigen Bauern in Ost-
deutschland auf der anderen Seite. - Übrigens, 
meine Damen und Herren von der Koalition, auch 
das sind Alteigentümer. - Das zu gefährden, werfe 
ich Ihnen an dieser Stelle vor. 

Zweiter Punkt. Ich glaube, die Bundesregierung - 
gestern war ja in einer Presseerklärung zu lesen, die 
Bundesregierung begrüße das Ganze; das hat jetzt 
die hohen Weihen - gefährdet damit nicht nur das, 
was ich im ersten Punkt ansprach, sondern die Bun-
desregierung hat im nachhinein auch die Öffentlich-
keit belogen. 

Herr Bohl, Sie selber sitzen hier im Saal. Wie oft ha-
ben wir in den letzten zwei Jahren im Rahmen von 
Anfragen, die aus unseren Reihen gestellt wurden, 
nachdem Vorstöße von den Alteigentümern kamen - 
das ging ja bis in die letzten Tage in Form einer An-
nonce im „Spiegel" usw. - und der Bundesjustizmini-
ster fernab von der Linie des Bundeskabinettes 
meinte, p rivate Dinge persönlich in Publikationen 
vorantreiben zu müssen, thematisiert, wie die Hal-
tung der Bundesregierung ist? Sie haben hier in die-
sem Raum heilige Eide geschworen, daß es nicht zu 
einem Aufbiegen des von mir schon genannten 
schwierigen Kompromisses kommt. Ich sage Ihnen: 
Sie haben die Öffentlichkeit getäuscht. Das Bild, das 
Sie hier abgeben, zeigt etwas völlig anderes. 

Dritter Punkt. Es ist ja lächerlich, Herr Scholz, sich 
heute hier hinzustellen und so zu tun, als ginge es 
um Verwaltungsvereinfachungen. Selbstverständlich 
geht es um einseitig verliehene besondere Privile-
gien. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Richtig!) 

Da geht es um Kaufpreisstundungen, um Zinsen, auf 
die künftig verzichtet wird, um die Abmilderung der 
Degression, um einen Verkaufsstopp und um eine 
vorweggenommene Erbfolge. Da soll also jetzt je-
mand begünstigt werden, der noch gar nicht geerbt 
hat, der künftig eventuell einmal erben soll. 

Ich glaube, Sie haben den Blick völlig dafür verlo-
ren, was hier in der Vergangenheit bei anderen Fra-
gen geregelt worden ist. Es ist noch nicht einmal ein 
Jahr her, da haben wir hier die Frage der Verbesse-
rung der Leistungen für SED-Opfer diskutiert. Da-
mals hatte die SPD-Seite vorgeschlagen: Laßt uns bei 
den Erben etwas verändern. Damals haben wir ge-
sagt: Es sollen auch die Kinder und die Ehefrauen, 
soweit sie von Repressionsmaßnahmen schwer mit-
betroffen waren, bezogen auf die Kapitalentschädi-
gungen anspruchsberechtigt werden. 

Darauf haben Sie geantwortet: Nein. Jetzt legen 
Sie für die Alteigentümer eine vorweggenommene 
Erbfolge vor. Sie haben den Blick völlig dafür verlo-
ren, was Sie für andere berechtigte Kreise, die teil-
weise ein viel schärferes Schicksal im Sinne der Be-
troffenheit erlitten haben, in der Lage und bereit wa-
ren, politisch zu tun. 

Meine Damen und Herren, wir lehnen das katego-
risch ab. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe dem 
Abgeordneten Dr. Otto Graf Lambsdorff das Wo rt . 

Dr. Otto Graf Lambsdorff (F.D.P.): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! Die 
F.D.P.-Fraktion begrüßt die Absicht der Bundesregie-
rung, den Vollzug des Entschädigungs- und Aus-
gleichsleistungsgesetzes und der Flächenerwerbs-
verordnung zu verbessern. Die Erwerbsvorausset-
zungen, zum Beispiel die Anwendung der Härtef all-
klausel und ähnliche Fragen, bedürfen dringend ei-
nes klärenden Wortes. Der Bundesfinanzminister 
wird die BVVG im Rahmen seiner rechtlichen Mög-
lichkeiten anweisen, solchen neuen Grundsätzen zu 
folgen. 

Die Länder, die das Entschädigungs- und Aus-
gleichsleistungsgesetz ausführen, werden aufgefor-
dert, für ein zügiges Verfahren zur Erteilung der 
EALG-Bescheide zu sorgen. Diese Bescheide sind ja 
die Voraussetzung für die Berechnung des Erwerbs-
umfangs, für die Ausstellung der Schuldenverschrei-
bungen und für die Anrechnung der Ausgleichslei-
stung auf den Kaufpreis. 

Die Verbesserungen dienen zu Recht denjeni-
gen, die zwischen 1945 und 1949 Opfer kommunisti-
scher Enteignungen und Willkürmaßnahmen wur-
den. - Darunter, Herr ehemaliger Vorsitzender einer 
Bauernpartei, waren eine Menge Bauern, keines-
wegs nur die von Ihnen immer zitierten Großgrund-
besitzer. - 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Daß hier eine moralische und materielle Pflicht zur 
Wiedergutmachung besteht, ist von mir an dieser 
Stelle zuletzt am 16. Januar letzten Jahres für die 
F.D.P.-Fraktion vorgetragen worden. Damals wie 
heute sehen sich die Alteigentümer mitunter einer 
„wiederverschaffungsunfreundlichen Administra- 
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tion" - so hat es Bundesjustizminister Schmidt-Jort-
zig treffend formuliert - gegenüber. Das soll und wird 
sich hoffentlich ändern. 

Uns geht es um eine unbürokratische Anwendung 
eines Gesetzes, das wir nach zwei Vermittlungsver-
fahren in der letzten Legislaturperiode - nur zähne-
knirschend, sage ich - beschlossen haben. Wir kön-
nen an diesem Gesetz nichts ändern. Jeder weiß: Da-
für gibt es weder im Bundestag noch im Bundesrat 
eine Mehrheit. 

Aber, Herr Schwanitz, daß hier das EALG unter-
graben werden soll, ist völlig an den Haaren herbei-
gezogen. Ich sage es noch einmal: Es geht um eine 
sachgerechte, den Berechtigten gegenüber anwen-
dungsfreundliche Auslegung und Handhabung des 
Gesetzes. Wir haben immer wieder erlebt, daß in ei-
nem Sinne gehandelt wurde, der nicht dem Geist des 
Gesetzgebers entsprach. In der damaligen Debatte 
habe ich Ihnen Beispiele dafür vorgetragen. 

(Werner Labsch [SPD]: Dem Heiligen Geist!) 

- Es geht nicht um den Heiligen Geist. Davon verste-
hen Sie vermutlich auch wenig. 

(Werner Labsch [SPD]: Es geht schlicht und 
einfach um die Umkehr der Bodenreform, 
um nichts anderes! - Dr. Uwe Küster [SPD]: 
So etwas Überhebliches habe ich lange 

nicht mehr gehört!) 

- Ich finde es schon merkwürdig, wie eng frühere 
Kommunisten und Sozialdemokraten im Rahmen von 
Positionen, bei denen es um Privateigentum geht, zu-
sammen agieren. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU - 
Dr.  Dagmar Enkelmann [PDS]: Man merkt, 

daß Sie keine Ahnung haben!) 

Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat konn-
ten auf der Grundlage der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts erst nach jahrelangen Aus-
einandersetzungen und zwei Vermittlungsverfahren 
mit dem Entschädigungs- und Ausgleichsleistungs-
gesetz eine Entschädigungsregelung zustande brin-
gen. Sie enthält, auf Drängen der F.D.P., wenigstens 
bescheidene Ausgleichsleistungen, die über den La-
stenausgleich hinausgehen. Alle, die damit nicht zu-
frieden sind, seien daran erinnert, daß dasselbe Ent-
schädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz in Art. 9 
ein „Vertriebenenzuwendungsgesetz " enthält. Ich 
muß das nicht im einzelnen darlegen. 

Bei allem Verständnis für die von der sogenannten 
Bodenreform Betroffenen läßt sich heute ernsthaft 
nichts mehr an dieser Regelung des EALG ändern. 
Es geht um notwendige, im Gesetz vorgesehene und 
als Spielraum des Gesetzes gegebene Erleichterun-
gen und nicht darum, wie die PDS hier glauben ma-
chen will, den LPG-Nachfolgern als kaufberechtigten 
Pächtern die Existenzgrundlage zu nehmen. 

Wenn ich hier allerdings von Herrn Maleuda höre, 
daß man sich berühmt, es seien 1 Million Hektar Flä-
che im Staatsbesitz, dann sage ich: Der Staat soll die

-

sen Besitz, der gestohlen worden ist, so schnell wie 
möglich loswerden. Er gehört nicht in Staatsbesitz. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Meine Damen und Herren, ich warne davor, den 
Alteigentümern falsche Hoffnungen zu machen; das 
sage ich auch an Ihre Adresse, Herr Kollege Scholz. 
Ich denke, der Bericht Ihrer Kommission hat solche 
Hoffnungen geweckt. Es hat ja Proteste aus Ihrer ei-
genen Partei gegeben, die gezeigt haben, daß die 
Hoffnungen falsch waren. 

(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Das ist wohl 
wahr!) 

Ich warne aber auch davor, die Bevölkerung in den 
neuen Bundesländern zu verunsichern. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Das ist doch längst 
passiert!) 

Die Pächter der betroffenen landwirtschaftlichen Flä-
chen brauchen sich nicht um ihre berechtigten An-
sprüche auf Agrarflächen zu sorgen. Sie sollten sich 
nicht von der PDS, von der Partei der Schuldigen, 
verunsichern lassen. 

Die F.D.P.-Fraktion sieht sich in ihrer Haltung be-
stärkt: Da die Änderung des zustimmungsbedürfti-
gen Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgeset-
zes nicht möglich ist, will die Bundestagsfraktion we-
nigstens erreichen, daß die ohnehin bescheidenen 
gesetzlichen Ausgleichsmaßnahmen einschließlich 
des verbilligten Verkaufs an Alteigentümer bzw. de-
ren Erben nach dem Flächenerwerbsprogramm zü-
gig und unbüroraktisch durchgeführt werden. Die le-
gitimen Rechte der Besitzer und Nutzer der Vermö-
gensgegenstände werden dabei in keiner Weise be-
schränkt. Ich verstehe beim besten Willen nicht, 
warum Sie sich dagegen auflehnen, daß ein Gesetz 
so beschlossen werden soll, wie wir es hier verab-
schiedet haben. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort der Abgeordneten Steffi Lemke. 

Steffi Lemke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ver-
ehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kol-
legen! Pünktlich zum niedersächsischen Landtags-
wahlkampf veröffentlicht die CDU-Bundestagsfrak-
tion einen Zwischenbericht zu den „Enteignungen 
1945 bis 1949", also nicht etwa zum EALG, sondern 
zur Bodenreform in der damaligen sowjetischen Be-
satzungszone. 

Seitdem jagt eine CDU-Distanzierung die andere; 
Dementis werden im Dutzend nachgereicht, und Er-
klärungen werden zuhauf verabschiedet. Dies alles 
soll der höheren Effektivität von Verwaltungsabläu-
fen dienen. Eine Änderung des EALG ist angeblich 
nicht gewollt. Statt dessen müßte es jedoch heißen: 
Die CDU kann nicht; denn sie weiß genau, daß sie 
dafür hier keine parlamentarische Mehrheit finden 
würde; denn dann müßten ihre ostdeutschen Bun- 
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destagsabgeordneten Farbe bekennen, wie sie zu 
dieser Thematik stehen, anstatt sich in der komforta-
blen Situation zu befinden, Erklärungen zu verab-
schieden, sich von einer Politik zu distanzieren, die 
von ihrer Fraktion betrieben wird. 

Wenn es tatsächlich um eine Entbürokratisierung 
ginge, sollte man sich meines Erachtens zuerst mit 
der entsprechenden Vollzugsbehörde - in dem Falle 
der BVVG - zusammensetzen, über den Vollzug dis-
kutieren, Kritikpunkte herausfiltern und mit dieser 
Behörde Vorschläge vereinbaren. Die BVVG wurde 
laut den Pressemeldungen, die es dazu gegeben hat, 
offensichtlich nicht in die Gespräche des zuständigen 
Arbeitskreises der CDU/CSU-Fraktion mit einbezo-
gen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist falsch!) 

Der Öffentlichkeit wurde mit diesem Papier von 
der CDU/CSU-Fraktion nach der verpatzten Novelle 
zum Landwirtschaftsanpassungsgesetz nun wieder-
holt eine absolut schlampige Arbeit vorgelegt - und 
dies in einem Problembereich, der meines Erachtens 
eine Debatte mit Augenmaß erfordert und keinesfalls 
zum Wahlkampfthema mißbraucht werden darf. 

Die Bodenreform ist für viele Menschen mit schwe-
rem persönlichen Leid verbunden; das ist heute an-
gesprochen worden. Betroffen waren nicht nur 
Kriegsverbrecher oder Großgrundbesitzer. Es sind 
Familien zerstört und Existenzen vernichtet worden. 
Nichtsdestotrotz werden Sie altes Unrecht nicht mit 
neuem Unrecht wiedergutmachen können. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der PDS) 

Ich glaube nicht, daß den Menschen, denen tat-
sächlich Unrecht widerfahren ist, mit einer aufge-
heizten Debatte über Landbesitz, Millionenbeträge 
und Wählerstimmen geholfen wird. Ich plädiere da-
für, die historische und die politische Auseinander-
setzung um die Bodenreform voneinander zu tren-
nen. Die derzeitige Debatte, von Ihnen im nieder-
sächsischen und ostdeutschen Wahlkampf angesta-
chelt, die an die Substanz der deutschen Vereinigung 
geht, blockiert die wirtschaftliche Entwicklung des 
ländlichen Raumes in den neuen Bundesländern und 
die Möglichkeit eines Nebeneinanders in den Dör-
fern. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der PDS) 

Ich mache Ihnen zum Vorwurf, daß das, was Sie 
beklagen - dieses persönliche Leid, das es im Zuge 
der Bodenreform gegeben hat -, von Ihnen auf eine 
Art  und Weise für den Wahlkampf instrumentalisiert 
wird, die Ihnen wirklich die Schamröte ins Gesicht 
treiben sollte. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der PDS) 

Bündnis 90/Die Grünen lehnt eine Änderung des 
mühsam erzielten Kompromisses zum EALG ab. Eine 
Revision der Bodenreform wird es mit uns nicht ge-
ben. Eine Entbürokratisierung des Flächenverkaufs 
für alle Erwerbsberechtigten - in Ihrem Papier ist nur 

von einer einzigen Gruppe der Erwerbsberechtigten 
die Rede - würde auch in den neuen Bundesländern 
auf breite Zustimmung stoßen. Die im Scholz-Papier 
unterbreiteten Vorschläge entsprechen dem jedoch 
keineswegs und sind inakzeptabel. 

Insbesondere die geplante Aufhebung der Ver-
pachtungspflicht wird von Bündnis 90/Die Grünen 
abgelehnt. Wir brauchen Rechtssicherheit für die 
wirtschaftenden Bet riebe und keine erneute Gefähr-
dung vorhandener Arbeitsplätze. Ich bezweifle au-
ßerdem, daß dieser Vorschlag der CDU juristisch 
haltbar ist, da er im eklatanten Widerspruch zu einer 
klaren Regelung im Gesetzestext steht. Von daher 
ausschließlich von einer Beseitigung von Vollzugsde-
fiziten zu sprechen müßte Ihrem juristischen Sach-
verstand eigentlich zuwiderlaufen. Aber wir haben 
beim Landwirtschaftsanpassungsgesetz ja eine ähnli-
che Debatte gehabt. Auch die vorgesehene Erweite-
rung des Kreises der Erwerbsberechtigten und der 
vereinfachte Nachweis der Ortsansässigkeit werden 
von Bündnis 90/Die Grünen abgelehnt. 

Ich finde es verdammt peinlich, was Sie mit dieser 
Debatte losgetreten haben. Den ostdeutschen Lan-
desverbänden der CDU auf diese Art und Weise eine 
neue Rote-Socken-Kampagne unterzujubeln und die 
Politikgrößen von Seite über Merkel bis Bergner 
durch die Bank als Politdeppen dastehen zu lassen 
dürfte der CDU im Wahlkampf in den kommenden 
Monaten auf die Füße fallen. Den ihnen zugedachten 
Märtyrerstatus kaufen ihnen die Ostdeutschen inzwi-
schen jedenfalls nicht mehr ab. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort  dem Abgeordneten Dr. Michael Luther. 

(Zuruf von der SPD: Jetzt einmal Haltung 
zeigen!) 

Dr. Michael Luther (CDU/CSU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Selbstver-
ständlich werde ich Haltung zeigen. Damit es klar 
und deutlich ist, sage ich vorweg: Die CDU ist die 
Partei der deutschen Einheit. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Lachen bei der 
SPD) 

Die PDS - das zeigt auch die heutige Debatte wieder 
ganz deutlich - ist die Partei der deutschen Teilung. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Wer die deutsche Einheit will, der muß sich auch den 
Fragen der deutschen Einheit stellen. Wer etwas so 
Kompliziertes wie die deutsche Einheit gestalten 
will, der muß wissen, daß es unterschiedliche Gege-
benheiten und Vorstellungen gibt, die man auch in 
einer Partei diskutieren können muß. 

(Werner Labsch [SPD]: Verkrochen habt ihr 
euch 1989/90!) 
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In der CDU geht das; die Koalition leistet das. 

(Zuruf von der SPD: Kommen Sie einmal 
zur Sache! Wie war denn das?) 

Es ist festzustellen: Enteignung war, ist und bleibt 
Unrecht, insbesondere wenn sie - wie in den Jahren 
von 1945 bis 1949 - verbunden mit Exzessen gesche-
hen ist. Diejenigen, die davon von 1945 bis 1949 be-
troffen waren, beklagen noch heute - ich denke, 
nicht zu Unrecht -, daß das damals so war. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der F.D.P.) 

Auf dem letzten Bundesparteitag der CDU sind sol-
che Fragen vorgetragen worden. Die CDU hat sich 
auf dem Bundesparteitag mit diesem Thema beschäf-
tigt. Es ist aber vollkommen klar - dazu steht auch 
die CDU/CSU-Bundestagsfraktion -, daß wir bei den 
beschlossenen Regelungen bleiben: 

Erstens. Auch wenn die Enteignung Unrecht war, 
ist das Ergebnis der Bodenreform nicht mehr rückab-
wickelbar, selbst wenn die PDS versucht, in den 
neuen Bundesländern einen anderen Eindruck zu er-
wecken. Das würde zu neuen Verwerfungen führen; 
das ist uns allen klar. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Zweitens. Wir stehen zur Gemeinsamen Erklärung, 
die die Koalitionsregierung und die de Maizière-Re-
gierung 1990 unterzeichnet haben. Sie haben den Ei-
nigungsvertrag formuliert, das Vermögensgesetz ent-
wickelt, das Entschädigungs- und Ausgleichslei-
stungsgesetz erstritten und die Flächenerwerbsver-
ordnung erstellt. 

(Zuruf von der SPD: Wer hat denn nun die 
Presseerklärung gegeben? Waren Sie denn 

nun dabei oder nicht?) 

Das Bundesverfassungsgericht hat unsere Auff as
-sung  bislang immer bestätigt. Wir hoffen, daß es uns 

auch bei dem Entschädigungs- und Ausgleichslei-
stungsgesetz folgt. Eine Frage ist offen - ich verweise 
auf den Artikel in der „FAZ" von gestern -, nämlich 
die, was die EU-Kommission tut. Unabhängig davon 
ist es aber wünschenswert - ich denke, sogar gebo-
ten -, 

(Zuruf von der SPD: Waren Sie nun dabei 
oder nicht?) 

daß man versucht, zusätzliche Verärgerungen in die-
sem komplizierten Prozeß zu vermeiden und ihnen 
entgegenzuwirken, also unnötige Bürokratie zu be-
seitigen. Dazu hat uns der Bundesparteitag beauf-
tragt. Damit hat sich die CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion in den letzten Wochen beschäftigt. 

Sicher ist es wahr - das habe ich auch öffentlich 
kritisiert und will es auch an dieser Stelle tun -: Die 
erste Fassung dieses Zwischenberichtes hat zu Miß-
verständnissen geführt. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: „Mißverständnisse" 
nennt ihr das jetzt?) 

Die interessie rte Öffentlichkeit, insbesondere die 
PDS und die SPD in den neuen Bundesländern, hat 

diese mißverständlichen Formulierungen bewußt 
falsch ausgelegt 

(Zuruf von der SPD: Das werden wir auch 
weiterhin machen!) 

und eine Kampagne entfacht, die den Eindruck be-
wirken soll, als ob die Koalition die Bodenreform 
rückabwickeln will. Das will sie nicht. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU - 
Rolf  Schwanitz [SPD]: Waren Sie denn nun 

dabei oder nicht?) 

Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt auch 
die Endredaktion des Zwischenberichtes vorliegen. 
Wenn wir in dieser Debatte heute Gelegenheit fin-
den, diese endgültige Fassung Punkt für Punkt zu 
diskutieren, werden Sie zu dem gleichen Ergebnis 
kommen, zu dem auch ich komme: Es handelt sich 
um keine Gesetzesänderung und um keinen Wider-
spruch zur Flächenerwerbsverordnung. 

(Renate Jäger [SPD]: Das ist doch nur ein 
Alibi!)  

Es ist vielmehr schlicht und einfach gemäß unserem 
Auftrag der Versuch, bürokratische Hemmnisse zu 
beseitigen. Das führt dazu, daß alle zur Teilnahme 
am Flächenerwerbsprogramm Berechtigten - das 
sind Alteigentümer, aber auch Wiedereinrichter, 
Neueinrichter und Agrargenossenschaften - schnell 
und unbürokratisch von der Flächenerwerbsverord-
nung profitieren können. Ich denke, das dient der 
Befriedung. Daß Sie das im Bundestagswahljahr 
1998, meine Damen und Herren von der PDS und der 
SPD, politisch nicht wollen, das ist offensichtlich. 
Deswegen sage ich noch einmal das, was ich am An-
fang gesagt habe: Die Partei der deutschen Einheit 
ist die CDU. 

Danke. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Cornelia Schmalz-Jacobsen [F.D.P.]) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort dem Abgeordneten Hans-Joachim Hacker. 

Hans-Joachim Hacker (SPD): Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr 
Dr. Luther, wie konnten Sie diesen Spagat überste-
hen, 

(Zuruf von der SPD: Und das auf glitschi

-

gem Boden!) 

den Spagat von der deutschen Einheit bis zu dem 
mißlungenen Scholz-Papier, an dem Sie - das ist 
nicht ganz klar - mitgewirkt haben. Im Schweriner 
Landtag haben Sie sich davon distanziert. Hier 
scheint Ihr Weg zu dem Papier wieder geöffnet zu 
sein. Ich kann das nicht verstehen. Ich möchte das in 
einen Zusammenhang mit dem Artikel zur Frage der 
Bodenreform bringen, den der Bundesjustizminister, 
Herr Professor Schmidt-Jortzig, am 2. Dezember 
1996 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit 
der Überschrift „Alles ist irrational" geschrieben hat. 
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Insbesondere seit dieser Zeit verfolgt uns wieder 
diese Diskussion. 

Genauso irrational ist die Debatte insgesamt, die 
von der Koalition in der Frage der Bodenreform - ge-
nauer gesagt: in der Frage der Enteignungen auf be-
satzungsrechtlicher und besatzungshoheitlicher 
Grundlage von 1945 bis 1949 in der SBZ - geführt 
wird. Diesen Eindruck gewinne ich auch heute wie-
der. Hier werden Nebelargumente vorgetragen, und 
auf die eigentlichen Fragen wird nicht eingegangen. 

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Klaus

-

Jürgen Warnick [PDS]) 

Diese Debatte wird seit dem Einigungsprozeß ge-
führt. Sie wird von Aktivisten einer Lobby geschickt 
inszeniert und gesteuert; sie hatte ihren letzten Hö-
hepunkt in der beabsichtigten 4. LAG-Novelle, die 
von den Koalitionsfraktionen - leider auch von den 
CDU- und F.D.P.-Abgeordneten aus den neuen Län-
dern mitgetragen - in den Deutschen Bundestag ein-
gebracht wurde. 

Immer wieder hatten Vertreter der Bundesregie-
rung - die Zeugen hierfür sitzen ja unter uns - die 
Rechtsbeständigkeit der Regelungen zur Bodenre-
form gegenüber dem Parlament verbal bestätigt. Das 
tatsächliche Denken und - schlimmer noch - Agieren 
wenigstens eines nicht einflußlosen Teils der Koali-
tionsfraktionen sieht jedoch ganz anders aus. Herr 
Bundesminister Schmidt-Jortzig hat in dem bereits 
zitierten „FAZ"-Artikel tragende Grundsätze des 
Einigungsvertrages zu den Vermögensfragen ge-
nauso wie die diesbezügliche Folgegesetzgebung in 
Frage gestellt. Seine Aufforderung an das Bundes-
verfassungsgericht, die geltende Rechtslage als ver-
fassungswidrig zu bewerten, ist eine Brüskierung 
des Parlamentes und des Bundesrates. Diese Position 
hat der Bundesminister auch heute in einer Anhö-
rung im Rechtsausschuß nicht korrigiert; er steht po-
litisch nicht zu diesem schwer erkämpften Kompro-
miß. Er hat politisch eine andere Haltung. Das sollten 
wir alle zur Kenntnis nehmen; das sollten wir überall 
dort deutlich machen, wo wir dazu gefragt sind. 

(Joachim Gres [CDU/CSU]: Das stimmt so 
überhaupt nicht! Das hat er doch überhaupt 
nicht gesagt! Bleiben Sie doch bei der 

Wahrheit! Naßforsch!) 

In der andauernden Diskussion um die Enteig-
nungsmaßnahmen auf besatzungsrechtlicher und be-
satzungshoheitlicher Grundlage möchte ich deren hi-
storische Ursachen und den politischen Kontext in 
Erinnerung bringen, wie er sich 1990 bei der Vorbe-
reitung der deutschen Einheit tatsächlich herausge-
bildet hatte. Ich bin nicht bereit, Herr Professor 
Scholz und Herr Luther, mir die selektive Geschichts-
wahrnehmung, die Sie haben, zu eigen zu machen. 

(Dr. Rupe rt  Scholz [CDU/CSU]: Wenn hier 
jemand selektiv ist, dann redet der gerade 

da vorne!) 

Denn Sie haben alles verdrängt, was zu den Ursa-
chen, den Umständen und Rahmenbedingungen der 
Bodenreform gehörte. Sie haben verdrängt, wie es 
dazu gekommen ist, daß Menschen diese kleinen 

Flächen zugeteilt wurden. Sie haben verdrängt, wie 
es dazu gekommen ist, daß 11 Millionen Deutsche 
ihre Heimat verloren haben. Dies alles zusammenge-
nommen bildet den historischen und politischen Hin-
tergrund dafür, daß wir uns im Jahre 1990 in diesem 
komplizierten Prozeß genau zu diesen Grundpfeilern 
bekannt haben, die in den Vereinbarungen vom 
15. Juni 1990 verankert sind, die am Ende Eingang in 
den Einigungsvertrag gefunden haben und die in die 
Änderung des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland aufgenommen worden sind. 

Der Deutsche Bundestag hat zur Festschreibung 
dieser Verpflichtung, nämlich der Verpflichtung aus 
dem Einigungsvertrag, im weiteren den Art. 143 des 
Grundgesetzes neu gefaßt. Ich zitiere Art. 143 Abs. 3: 

Unabhängig vom Absatz 1 und 2 haben Artikel 41 
des Einigungsvertrags und Regelungen zu seiner 
Durchführung auch insoweit Bestand, als sie vor-
sehen, daß Eingriffe in das Eigentum auf dem in 
Artikel 3 dieses Vertrages genannten Gebiet 
nicht mehr rückgängig gemacht werden. 

Ich stelle hier auch die Frage, wie man praktisch 
vorankommen will, wenn man so wie Sie diskutiert. 
Wir denken in diesem Zusammenhang nicht nur an 
die Bodenreform, sondern auch an andere Eigen-
tumseingriffe, zum Beispiel im Industriebereich. Wir 
denken natürlich auch an die Gruppen, die Herr 
Schwanitz schon angesprochen hat, nämlich an die 
Opfer der SED-Diktatur, die sagen: Der Deutsche 
Bundestag hat unser Schicksal nicht richtig gewür-
digt. - Das ist richtig. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege, 
Ihre Redezeit ist beendet. 

Hans-Joachim Hacker (SPD): Wir denken auch an 
die große Gruppe der Millionen von Vertriebenen, 
die fragen: Wie kommt es eigentlich, daß wir, die wir 
alles verloren haben, nur 4000 DM bekommen und 
andere weit größere Entschädigungsbeträge erhal-
ten? 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege, 
Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Hans-Joachim Hacker (SPD): Herr Präsident, ich 
komme zum Schluß. 

Wer das im Wahlkampf instrumentalisiert - in Nie-
dersachsen oder in Sachsen-Anhalt -, der spielt mit 
dem Feuer. Ich kann Sie nur auffordern: Unterschrei-
ben Sie die Schweriner Resolution! Sie hält an dem 
Kompromiß fest und führt zur sozialen und damit zur 
politischen Sicherheit in dieser Frage. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten der PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort  dem Abgeordneten Ul rich Junghanns. 
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Meine Damen und Herren! Herr Schwanitz, weil Sie 
die Grundlagen dieses Kompromisses in Frage stel-
len und so apologetisch reden, 

(Rolf Schwanitz [SPD]: Wer macht das? Sie 
machen das!) 

möchte ich Ihnen einmal in Erinnerung rufen und 
auch in Richtung PDS sagen, was Grundlage des 
Kompromisses aus agrarpolitischer Sicht für das 
EALG zur Verwendung oder zur Verwertung des 
Grundbesitzes war: 

Erstens. Das Eigentum der Siedler, das die Zeit der 
DDR überlebt hat, ist gesichert. Dieses Eigentum ist 
in dieser Republik so sicher wie noch nie. 

(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Nur bedingt!) 

- Nein, Herr Hacker, Sie wissen genau, daß das gesi-
chert ist. 

Zweitens. Eine weitere Grundlage des Kompromis-
ses in bezug auf das EALG war, daß das in Staats-
hand befindliche Land und der in Staatshand befind-
liche Wald nicht in Staatshand bleiben, sondern auf 
dem vom EALG vorgezeichneten Wege über die 
Pacht einer Privatisierung nach den geltenden Rege-
lungen zugeführt werden. Wir ziehen die Lehren aus 
der Vergangenheit und sagen, daß wir das Land 
nicht in staatlicher Hand behalten. Das ist eine wich-
tige Voraussetzung, um im Rahmen dieses Kompro-
misses weiter diskutieren zu können. 

(Dr. Gerald Thalheim [SPD]: Stichwort: Be

-

sitzwechselverordnung!) 

- Ja, genau. - Diese Grundlagen bestehen; es geht 
überhaupt nicht an, daß man sie in Zweifel zieht. 

Ich frage: Worum geht es eigentlich bei der Siche-
rung der Bodenreform? Es geht darum, daß das, was 
an Eigentum entstanden ist, gesichert wird. Das 
Eigentum ist in diesem Land so sicher wie noch nie. 

Das EALG ist ein Kompromiß. Es ist für wahltakti-
sche Schachzüge nicht geeignet. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Lassen Sie doch die 
Finger davon!) 

Die Materie ist zu kompliziert und zu leicht zu miß-
brauchen, als daß sie dafür benutzt werden sollte. 
Wir haben eine gemeinsame Verantwortung dafür, 
daß dieser Mißbrauch nicht stattfindet. Was ich bis-
her gehört habe, dient nicht unbedingt der Verteidi-
gung dieses Kompromisses. Es dient eigentlich nur 
der unterschwelligen Infragestellung. Dagegen 
wende ich mich mit aller Entschiedenheit. 

Es ist jedem Beteiligten von Anfang an klar gewe-
sen - ich war über vier Jahre an der Diskussion zu 
diesem Gesetz beteiligt -, daß dieses Gesetz von al-
len Seiten geprüft wird. Das ist eine Angelegenheit, 
die politisch keine Freude bereitet, die aber gutes 
Recht ist. Heute werden hier Regelungen in Frage 
gestellt, die mit der Wiedergutmachung von erlitte-
nem Unrecht im Zusammenhang stehen. Wiedergut-
machung war ein Auftrag dieses Gesetzes und ein 
Anliegen all derer, die dieses Gesetz gemacht haben. 

In dieser Angelegenheit tätig zu werden, um erlit-
tenes Unrecht zumindest zu lindern, war der Auftrag, 
den wir von der Partei erhalten haben. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Der SED!) 

- Der CDU. 

Ich will Ihnen sagen: Das hat auch die ostdeut-
schen Bauernverbände bewogen, am 15. Januar 1998 
mit der Arbeitsgemeinschaft der Grundbesitzerver-
bände und der Arbeitsgemeinschaft für Agrarfragen 
ein gemeinsames Forderungspapier auf den Tisch zu 
legen, in dem gleiche Forderungen diskutiert und 
niedergeschrieben sind. 

(Zuruf von der SPD) 

- Sie haben das Papier offenbar nicht gelesen. Wis-
sen Sie, was darin für eine Arbeit steckt? Haben Sie 
mit den Bauernverbänden Ostdeutschlands darüber 
gesprochen? 

(Werner Labsch [SPD]: Natürlich!) 

- Dann ist es ja gut. Dann wissen Sie es ja besser als 
die, die gegenwärtig zurufen. 

(Weiterer Zuruf von der SPD) 

- Er hat es unterschrieben. 

Deshalb möchte ich an dieser Stelle von unserer 
Seite und insbesondere aus agrarpolitischer Sicht 
hervorheben: Wer dieses Papier als einseitige Bevor-
zugung der westdeutschen Alteigentümer oder als 
einseitige Benachteiligung der ostdeutschen Bauern 
auslegt, macht böse Unterstellungen. Das ist falsch. 
Mit diesem Papier sind die Rechte aus dem EALG für 
keinen ostdeutschen Landwirtschaftsbetrieb gekürzt 
worden. 

(Beifall bei der CDU/CSU - Widerspruch 
des Abg. Dr. Uwe Küster [SPD]) 

- Es ist nichts gekürzt worden, und Sie wissen das. 

Zweitens möchte ich hervorheben, daß die darin 
enthaltenen Aufträge, insbesondere zur Finanzie-
rung des Landerwerbs, auch für ostdeutsche An-
spruchsberechtigte gelten. Jeder, der ostdeutsche 
Anspruchsberechtigte kennt und sieht, wie sehr sie 
am Landerwerb interessiert sind, sich aber im Hin-
blick auf die Finanzierung ausgeschlossen fühlen, 
weiß, daß in dieser Richtung etwas getan werden 
muß, damit die Finanzierungsmöglichkeiten auch für 
die anspruchsberechtigten ostdeutschen Bauern ver-
bessert werden. 

(Werner Labsch [SPD]: Das steht doch d rin!) 

Nach zweifellos kontroverser Debatte in den eige-
nen Reihen möchte ich an dieser Stelle noch einmal 
hervorheben, was eigentlich klar ist, aber nach den 
Mängeln im Zwischenbericht und der - ich sage ein-
mal: unprofessionellen - Veröffentlichung mancher 
Papiere nun noch einmal in einem Abschlußbericht 
klargestellt werden muß: Die gesetzliche Pflicht, 
langfristige Pachtverträge auf insgesamt 18 Jahre zu 
verlängern, war, ist und bleibt unantastbar. Bei den 
getroffenen Erbregelungen muß die Kommerzialisie-
rung von Ausgleichsleistungen verhindert werden. 
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Schließlich muß der vorgenommene Verkaufsstopp 
an nicht berechtigte Dritte - 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege, 
Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Ulrich Junghanns (CDU/CSU): - nach unserer Auf-
fassung so ausdefiniert werden, daß sinnfällige Ver-
wertungen durch die BVVG nicht in Frage gestellt 
werden. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge

-

ordneten der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort  dem Abgeordneten Dr. Gerald Thalheim. 

Dr. Gerald Thalheim (SPD): Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! In der schon erwähnten 
Ausgabe „Agra Europe" vom 23. Februar wirft der 
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Grundbe-
sitzerverbände den Kritikern des Scholz-Papiers vor, 
eine bewußt geschürte Stimmungsmache und eine 
gezielte Verunsicherung der Landwirte herbeizufüh-
ren. Da kann ich nur sagen: Hier irrt der Prinz. Ver-
unsichert werden die Landwirte in den neuen Län-
dern durch die unzähligen Versuche, die Bodenre-
form auszuhebeln. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten der PDS und der Abg. Steffi Lemke 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]) 

Wir alle kennen die B riefe, Artikel und Anzeigen, die 
uns ständig zugehen. Hätten wir sie alle aufgehoben, 
würden sie mittlerweile Aktenordner füllen. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Mindestens!) 

Herr Professor Scholz, Sie haben die Tonlage ange-
sprochen. Gerade in diesen Artikeln und Briefen 
wird die Tonlage vorgegeben, die Sie hier kritisieren. 
Die Alteigentümer hätten gut daran getan, den 
EALG-Kompromiß anzuerkennen, zumal vor allem 
für diejenigen, die tatsächlich, wie es so schön heißt, 
auf das „Land der Väter" zurückwollten, sehr gute 
Bedingungen geschaffen wurden. Sie kennen ihre 
ehemaligen Flächenpachten. Das hat auch die Zu-
stimmung der SPD-Bundestagsfraktion gefunden. 
Wir wollen und werden all diejenigen unterstützen, 
die im Osten investieren und Arbeitsplätze schaffen. 
Darunter sind auch viele Alteigentümer. Das begrü-
ßen wir. 

Was wir aber ablehnen, sind Spekulationen. Davon 
haben wir im Osten genug. 

(Beifall bei der SPD) 

Das ist auch der Grund, Herr Scholz, weshalb wir Ihr 
Papier ablehnen. 

Ich komme zu einigen Punkten. Da ist erstens die 
Ortsansässigkeit der Pächter, die aufgeweicht wer-
den soll. Das heißt nichts anderes, als daß die Altei-
gentümer künftig nur noch so tun müssen, als wür-
den sie auf das Land der Väter zurückkehren wollen, 

und nicht mehr tatsächlich ihren Lebensmittelpunkt 
am Betriebsstandort in den neuen Ländern suchen 
müssen. 

(Dr. Rupert  Scholz [CDU/CSU]: Haben Sie 
mal was vom Einwohnermeldeamt gehört?) 

Zweitens soll die Verpflichtung zur Verlängerung 
der Pachtverträge auf 18 Jahre für die nicht selbst 
wirtschaftenden Alteigentümer aufgehoben werden. 
Was heißt das? Das heißt, das Land denjenigen zu 
entziehen, die es jetzt nutzen. Wenn das keine Ver-
unsicherung ist, dann frage ich Sie, von was wir hier 
eigentlich reden. 

(Beifall bei der SPD und der PDS sowie der 
Abg. Ulrike Höfken [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

-

NEN]) 

Drittens soll in die notariellen Kaufverträge eine 
sogenannte Sprechklausel aufgenommen werden. 
Mit der Sprechklausel soll künftigen Entscheidungen 
der EU-Kommission vorgegriffen werden. Es waren 
die Alteigentümer, die in Brüssel geklagt haben. 
Auch das ist eine enorme Verunsicherung derjeni-
gen, die eine Kaufoption haben und das Land heute 
gepachtet haben. 

In einem weiteren Punkt irrt der Prinz, wenn er 
den Verkaufsstopp der ehemals volkseigenen Güter 
gegen „Profiteure und Spekulanten" gerichtet sieht - 
so  der Originalton. Betroffen von dem Verkaufsstopp 
sind viele ostdeutsche Geschäftsführer, die mit der 
BVVG gegenwärtig in Kaufverhandlungen im Rah-
men einer MBO-Privatisierung stehen. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Richtig! Genau das 
ist es!) 

Es geht also auch hier wieder ganz eindeutig gegen 
ostdeutsche Interessen. Auch das ist ein Stück Ver-
unsicherung, das von dieser Gruppe herbeigeführt 
wird. 

Für das Ganze gibt es eigentlich nur eine Schluß-
folgerung: das alles abzulehnen. Es wird nur der PDS 
weitere Wähler zutreiben. 

Wichtig ist, Vertrauen und Sicherheit zu schaffen, 
das heißt, für eine langjährige Verpachtung einzutre-
ten. Die SPD hat einen entsprechenden Antrag über 
den Abschluß 18jähriger Pachtverträge vorgelegt. 
Das wird Investitionen und Arbeitsplätze im ländli-
chen Raum der neuen Länder sichern. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 

PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Es spricht für 
die Bundesregierung die Parlamentarische Staatsse-
kretärin Irmgard Karwatzki. 

Irmgard Karwatzki, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Bodenreform ist eine histori-
sche Tatsache, die wir als solche im Rahmen der Wie-
dervereinigung akzeptieren mußten. Alle damit ver- 
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bundenen Interessen im nachhinein auszugleichen 
ist schlicht unmöglich. Wir haben deshalb den best-
möglichen Weg gewählt und im Entschädigungs-  
und Ausgleichsleistungsgesetz den Erwerb von Bo-
denreformland gesetzlich geregelt. 

Eine Novellierung dieses EALG ist dabei nach Auf-
fassung der Bundesregierung ausgeschlossen und 
kommt nicht in Betracht. Ich verweise an dieser 
Stelle auch auf die Erklärung von Bundesminister 
Bohl vom 2. März 1998. Herr Kollege Schwanitz, do rt 

 steht geschrieben: 

Die Bundesregierung hält an den Vereinbarun-
gen zur Unumkehrbarkeit der Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der sog. Bodenreform fest. 

Nichts anderes steht da rin. 

(Rolf Schwanitz [SPD]: Dann lassen Sie das 
doch! Sie machen den Kompromiß kaputt! - 
Dr.  Uwe Küster [SPD]: Finger weg von all 

diesen Dingen!) 

Ich sage das nur, weil Sie eben etwas anderes unter-
stellt haben. Ich selbst habe dies in der Fragestunde 
des Deutschen Bundestages am 12. November 1997 
ebenfalls ausgeführt. 

Das Konzept des Flächenerwerbs nach dem Aus-
gleichsleistungsgesetz ist und bleibt außerordentlich 
komplex. Das haben wir hier gerade schon gehört. Es 
beinhaltet Erwerbsmöglichkeiten für bestimmte Er-
werbsberechtigte mit unterschiedlichen persönlichen 
und betrieblichen Voraussetzungen. Hier knüpfen 
wir ebenfalls an die historischen Tatsachen an und 
haben einen gerechten Ausgleich unter den Beteilig-
ten gesucht. 

Zwischenzeitlich hat sich bei der Durchführung 
von Gesetz und Verordnung eine Reihe von rechtli-
chen Fragen ergeben. Dies ist beim Vollzug von Vor-
schriften absolut nichts Ungewöhnliches. Aufgabe 
des Bundesministeriums der Finanzen ist es, über 
solche Fragen unter Auslegung von Gesetz und Ver-
ordnung in konkreten Anwendungsfällen zu ent-
scheiden. Wir sind natürlich auch hierbei um einen 
gerechten Ausgleich der oftmals gegensätzlichen 
Interessen bemüht. 

Vor diesem Hintergrund müssen auch die fortdau-
ernden Kontroversen um die Rechte der Alteigentü-
mer geprüft und beurteilt werden. Um hier einen Bei-
trag zur dauerhaften Bef riedung zu leisten, hat Fi-
nanzminister Dr. Waigel im Grundsatz entschieden, 
daß Verkäufe an Nichtberechtigte vorübergehend 
ausgesetzt werden. 

(Rolf Schwanitz [SPD]: Per Telefonat hat er 
das gemacht! Das ist wie in einer Bananen

-

republik!) 

Dies bedeutet gleichzeitig: Alle nach dem EALG Be-
rechtigten, das heißt die Enteigneten und die ost-
deutschen Erwerbsinteressenten, können nach wie 
vor alle ihre Erwerbsmöglichkeiten ausschöpfen. 
Eine von der PDS unterstellte unzulässige Privilegie

-

rung kann ich darin beim besten Willen nicht erken-
nen. 

(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Steht doch im 
Text drin! - Dr. Uwe Küster [SPD]: Einfach 
einmal einen kundigen Blick hineinwerfen!) 

Letztlich geht es darum, Verzögerungen im Voll-
zug zu vermeiden, die Kaufbereitschaft zu fördern 
und auch den notwendigen Investitionen im land-
und forstwirtschaftlichen Bereich der neuen Bundes-
länder den Weg zu bereiten. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich in die-
sem Zusammenhang den vom Herrn Kollegen Pro-
fessor Scholz gegründeten Arbeitskreis „Flächener-
werb" ansprechen. Dieser Arbeitskreis hat dem Bun-
desministerium der Finanzen eine Reihe von Vor-
schlägen unterbreitet. Sie sind teilweise auf Verbes-
serungen für frühere Eigentümer, teilweise aber 
auch auf das Interesse aller Erwerber ausgerichtet. 

Der am 12. Februar 1998 vorgestellte Zwischenbe-
richt des Kollegen Scholz hat leider offensichtlich zu 
Mißverständnissen geführt. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Ach, bloß noch Miß

-

verständnisse sind das!) 

Aber auch dem Arbeitskreis ging es darum, den Voll-
zug des bereits geltenden Rechtes zu verbessern. Je-
der Kaufberechtigte soll möglichst schnell und ohne 
bürokratische Hemmnisse sein Erwerbsrecht aus-
üben können. Ich kann auch hierin nicht erkennen, 
daß gesicherte Rechtspositionen der ostdeutschen Er-
werbsberechtigten - ich nenne beispielhaft den 
Pächtervorrang - in irgendeiner Weise geschmälert 
werden. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort  dem Abgeordneten Dr. Gregor Gysi. 

Dr. Gregor Gysi (PDS): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Kollege Scholz, Sie haben ja länger 
über die Bodenreform und ihre - - 

(Dr.  Rupert  Scholz [CDU/CSU]: „Kollege" 
muß nicht sein!) 

- Gut. 

(Heiterkeit bei der PDS) 

Das Problem ist nur, daß wir beide uns das nicht aussu-
chen können. Auch ich hätte lieber andere Kollegen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der PDS) 

Sie sind hier noch einmal auf die Bodenreform an 
sich zu sprechen gekommen und haben dabei auch 
das Unrecht angesprochen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Sehr schön! - 
Wir werden sehen, was jetzt kommt! - Ich 

bin sehr gespannt!) 

Auch ich will etwas Grundsätzliches zur Bodenre

-

form sagen. Es gibt keine Bodenreform - sie ist ja im- 
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mer mit Enteignung und mit einer Neuverteilung von 
Eigentum verbunden -, die von den Betroffenen 
nicht in sehr unterschiedlicher Weise empfunden 
wird. Das ist doch ganz klar. Wer im Rahmen einer 
Bodenreform enteignet wird, meint, daß ihm Unrecht 
widerfahren ist; diejenigen - wie übrigens viele Ver-
triebene zur damaligen Zeit -, die dadurch Boden be-
kommen, empfinden das als eine gerechte Maß-
nahme. 

(Dr. Gerald Thalheim [SPD]: Was ihnen 
dann weggenommen worden ist! Besitz

-

wechsel vor Ort! Jetzt aber mal ruhig, Herr 
Gysi!) 

Nur vergessen Sie dabei eines: Vorher gab es einen 
Weltkrieg, und das Land wurde in vier Besatzungszo-
nen aufgeteilt. Die sowjetische Besatzungsmacht war 
es, die diese Maßnahmen durchgeführt hat. 

(Reinhard Freiherr von Schorlemer [CDU/ 
CSU]: Kommunisten haben das durchge

-

führt!) 

Daß es dabei zu Exzessen gekommen ist, ist unbe-
stritten; daß dabei im Einzelfall Unrecht passierte, ist 
ebenfalls unbestritten. Mit dieser Maßnahme war 
aber auch eine wirtschaftspolitische Zielsetzung ver-
bunden. Dahinter stand natürlich auch der Gedanke 
einer neuen Gerechtigkeit in bezug auf die Vertei-
lung von Eigentum. 

(Reinhard Freiherr von Schorlemer [CDU/ 
CSU]: Erst die Leute totschlagen und dann 

verteilen! Das haben wir gerne!) 

- Passen Sie einmal auf. Weil Sie so tun, als ob es sich 
dabei um eine Idee gehandelt hätte, die nur auf einer 
Seite zu finden war, möchte ich Ihnen aus dem Grün-
dungsaufruf der CDU Sachsen vom 25. August 1945 
zitieren: 

(Zuruf von der CDU/CSU: Da steht nichts 
von totschlagen drin!)  

Eine umfassende ländliche und gärtnerische 
Siedlung muß unter weitgehender Heranziehung 
des Großgrundbesitzes einer möglichst großen 
Zahl von Deutschen den Zugang zu eigener 
Scholle und zu selbständiger Arbeit eröffnen. Die 
wirtschaftliche Sicherung eines freischaffenden 
Bauerntums und die Ansiedlung der Landarbei-
ter sind ein unerläßlicher Bestandteil jeder dauer-
haften Aufbaupolitik und verlangen den stärk-
sten Ausbau des ländlichen Genossenschaftswe-
sens. 

So die CDU Sachsen im Jahre 1945. 

(Beifall bei der PDS) 

Ich kann auch noch aus Kapitel V des Ahlener Pro-
gramms von 1947 zitieren. Da hieß es: 

Bei allen Reformen der deutschen Wirtschaft, 
mag es sich um Bodenreform, Neuaufbau der in-
dustriellen Wirtschaft oder Neugestaltung des 
Verhältnisses zwischen Arbeitnehmern und Be-
trieb handeln, ist das erste und vornehmste Ziel 
das Wohl des gesamten Volkes. 

Da hat sogar noch die CDU West eine Bodenreform 
gefordert, was selbstverständlich auch mit Enteig-
nungen verbunden gewesen wäre. Daß Sie Ihre eige-
nen Programme nie realisiert haben, ist eine andere 
Frage. Aber die Forderung haben Sie damals gestellt, 
1945 ebenso wie 1947. Insofern sollten Sie Ihr histori-
sches Verhältnis dazu noch einmal überdenken. 

(Beifall bei der PDS) 

Noch etwas halte ich für ganz wichtig: Mit den Ent-
eignungen von 1946 - das ist ein großer Unterschied 
zu der heutigen Diskussion - hatten sich die Betroffe-
nen weit mehr als 40 Jahre abgefunden. Sie hatten 
inzwischen einen ganz anderen Lebensmittelpunkt, 
sie hatten eine ganz andere Form, ihren Lebensun-
terhalt zu gestalten, zumeist - aber nicht nur - in den 
westlichen Ländern. Wenn Sie jetzt täglich versu-
chen, eine Bodenreform rückgängig zu machen, 
dann greifen Sie unmittelbar in das Schicksal der 
Menschen hier und heute ein - in das Schicksal von 
Leuten, die nie und nimmer damit gerechnet haben, 
die dieses Land teilweise seit mehr als 40 Jahren be-
stellt oder darauf gewohnt haben. 

(Beifall bei der PDS) 

Es ist ein Kompromiß gefunden worden, mit dem 
Sie sich nie abgefunden haben. Weil Ihre Klientel 
eine bestimmte Gruppe von Alteigentümerinnen und 
Alteigentümern ist - die sich übrigens auch sehr un-
terschiedlich verhalten; das muß man in diesem Zu-
sammenhang einmal hinzufügen -, versuchen Sie, 
diese immer wieder zu bedienen. Dabei ist es Ihnen 
egal, daß Sie damit täglich die landwirtschaftlichen 
Nachfolgeeinrichtungen der LPG und viele Men-
schen in den neuen Bundesländern verunsichern. Sie 
sollen eben nicht glauben, daß das endgültig ihr Ei-
gentum ist; sie sollen davon ausgehen, daß es ihnen 
eines Tages doch noch weggenommen wird. Auch 
deshalb gab es diese Geschichte mit Gorbatschow, 
auch deshalb hat man behauptet, das sei gar keine 
Bedingung der Vereinigung gewesen etc. Warum 
können Sie sich denn nicht einfach einmal mit dieser 
historischen Tatsache abfinden? Warum können Sie 
den Menschen in den neuen Bundesländern nicht 
endlich sagen: Es hat eine Bodenreform gegeben, 
und bei der bleibt es, so wie das völkerrechtlich ver-
einbart worden ist; mögen andere Entschädigungen 
oder sonst etwas bekommen, aber wir greifen in 
diese Struktur nicht mehr ein. 

Wenn die EU-Kommission entscheiden sollte, daß 
der bevorzugte Ankauf durch die Nachfolgeeinrich-
tungen der LPG eine Art Beihilfe ist, dann lösen Sie 
in den neuen Bundesländern eine Notstandssituation 
aus. Wenn Sie dann Krokodilstränen weinen, glaubt 
Ihnen das kein Mensch, weil jeder davon ausgeht, 
daß Sie genau das anstreben, daß Sie auf eine solche 
Entscheidung der EU-Kommission hoffen. 

(Beifall bei der PDS) 

Wenn es in diesen Fragen schon um Ehrlichkeit 
geht: Herr Junghanns - auch Herr Luther -, ich hätte 
gerne Ihre Meinung zur Bodenreform in den Jahren 
1988 oder 1989 gehört. Während Sie heute von „Un-
recht" sprechen, klang das bestimmt ganz anders, als 
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Sie noch der Stellvertreter von Herrn Maleuda wa-
ren. 

(Beifall bei der PDS sowie bei Abgeordne

-

ten der SPD) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege 
Gysi, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Dr. Gregor Gysi (PDS): Ein letzter Satz: Wer das in 
der DDR alles mitgemacht hat und heute einen sol-
chen Wandel vollzieht, sollte Herrn Maleuda und an-
deren nicht Unehrlichkeit vorwerfen. Er hat seinen 
Standpunkt nie so gewandelt, wie Sie es - je nach 
politischer Situation - getan haben. 

(Beifall bei der PDS sowie bei Abgeordne

-

ten der SPD) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort dem Abgeordneten Joachim Gres. 

Joachim Gres (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Herr Gysi, daß 
Sie sich jetzt als Verteidiger der Bodenreform darge-
stellt haben, verwundert mich eigentlich nicht. Denn 
diese Bodenreform ist nicht ausschließlich von den 
Sowjets eingeleitet worden, sie ist unter tatkräftiger 
Hilfe der Kommunisten durchgeführt worden. 

(Dr. Gregor Gysi [PDS]: Der CDU!) 

Es waren Kommunisten, Herr Gysi, die damals, 1945, 
Menschen erschlagen haben. Es waren Kommuni-
sten, 

(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Und Christdemokraten!) 

die die damaligen Bauern von ihren Gütern vertrie-
ben haben. Es waren Kommunisten, die damals 
Elend über die Menschen gebracht haben. Es waren 
Kommunisten, die historisch gewachsene Strukturen 
zerschlagen haben. Das ist die historische Wahrheit. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Wenn Sie das hier im nachhinein verteidigen, kann 
ich das verstehen, weil Sie früher selber Kommunist 
waren. Es ist ein starkes Stück, daß wir uns das hier 
anhören müssen. 

(Dr. Gregor Gysi [PDS]: Daß Sie nachträg

-

lich das unterstützen, was die Faschisten 
getan haben, sagt eine Menge über Sie aus, 

Herr Gres!) 

Wir haben mit unserer Kommission versucht, das 
aufzugreifen, was in den letzten vier Jahren, nach 
Verabschiedung des EALG, aufgelaufen ist. Im prak-
tischen Vollzug hat es viele Probleme und Fragen ge-
geben, weil die Lebenswirklichkeit in den neuen 
Bundesländern, weil die faktischen Verhältnisse bei 
den betroffenen Menschen - sowohl bei den früheren 
Eigentümern als auch bei den Wiedereinrichtern und 
den Neueinrichtern - viel komplexer sind, als wir 
und die Verwaltungen und Behörden dies seinerzeit 
vorausgesehen haben. 

 

Ziel der Arbeit des von Professor Scholz geleiteten 
Arbeitskreises war es deshalb, nach vielen Gesprä-
chen mit Sachkundigen und Betroffenen einen Bei-
trag dazu zu leisten, die im Vollzug des EALG aufge-
tretenen Erschwernisse und Probleme zu beheben 
und zu einem schnelleren und effektiveren Ablauf 
der Behördenentscheidungen zu kommen. Eine ir-
gendwie gea rtete Gesetzesänderung, eine irgendwie 
geartete Schmälerung der Rechte der Wiedereinrich-
ter und Neueinrichter oder gar ein Unterlaufen der 
Regelungen der Gesetze war nie beabsichtigt und ist 
mit den Vorschlägen der Union nicht verbunden. 

Meine Damen und Herren, es sind keine Beispiele 
gebracht worden, die diesen Vorwurf rechtfertigen 
würden. Insbesondere werden die Erwerbsrechte der 
landwirtschaftlichen Unternehmen in den neuen 
Bundesländern in keiner Weise eingeschränkt. Diese 
Unternehmen können die von ihnen gepachteten 
Flächen in den vom EALG vorgesehenen Umfang 
nach wie vor erwerben. Hier gibt es keinerlei Abstri-
che. Es gehört deshalb schon ein ganz gehöriges 
Maß an Demagogie dazu, wenn die SPD in Kenntnis 
des Scholz-Papiers von einem „Stopp der Privatisie-
rung ehemaliger volkseigener Güter und Flächen" 
spricht. Davon ist kein Wort wahr. 

(Dr. Uwe Küster [SPD]: Genau das passiert 
vor Ort!)  

Richtig ist lediglich, daß in einem Punkt des Pa-
piers angeregt wurde, daß Verkäufe dieser Flächen 
an Nichtberechtigte, also ausdrücklich nicht an pach-
tende Neueinrichter oder pachtende Wiedereinrich-
ter einschließlich LPG-Nachfolger, vorübergehend 
ausgesetzt werden sollen, soweit an dem Landerwerb 
derzeit ein Berechtigter kein Interesse zeigt. Dadurch 
soll verhindert werden, daß außenstehende Kaufin-
teressenten, Investoren, die da zum Beispiel Golf-
plätze bauen wollen, an den Berechtigten vorbei 
Fakten schaffen. Diese Forderung entspricht im übri-
gen dem gemeinsamen Forderungspapier der Ost-
bauernverbände. Es ist mir völlig unverständlich, wie 
man zum Beispiel diese vernünftige Maßnahme in ei-
ner so demagogischen Form, wie von der SPD ge-
schehen, als eine „Destabilisierung der bestehenden 
landwirtschaftlichen Unternehmen" darstellen kann. 
Das Gegenteil ist der Fall. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Ein anderes Beispiel: Es wird in dem Papier klarge-
stellt, daß Erbenansprüche nicht aufeinander ange-
rechnet werden, weil zum Beispiel eine Person das 
Erbe des Vaters und des Onkels angetreten hat. Es 
handelt sich doch hier um eine bare Selbstverständ-
lichkeit; denn wenn der Vater und der Onkel noch 
lebten, könnten sie unabhängig voneinander Land 
erwerben. Es ist schiere Demagogie, wenn diese 
Klarstellung von SPD-Seite als „Chance der Ritter 
zur Restaurierung des Großgrundbesitzes " darge-
stellt wird. 

Will die SPD denn den betroffenen Personenkreis 
in Sippenhaft nehmen und ihnen das Erbrecht weg-
nehmen? Wen will die SPD eigentlich schützen? 
Wenn Sie damit die LPG-Spitzen stützen wollen, 
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dann will ich Ihnen einmal sagen, was Ihr neuer Spit-
zenkandidat, Herr Schröder, von denen hält: 

Im Osten sind die früheren LPGs mit Leuten be-
setzt, die das Wort Bauer kaum schreiben kön-
nen. 

Das ist die Wahrheit, das sagt Ihr eigener Spitzen-
kandidat von diesen Leuten. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge

-

ordneten der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, so ließe sich jeder Vor-
schlag des Arbeitskreises der Union Punkt um Punkt 
darstellen. Wir wollen einen Beitrag zum Ausgleich 
zwischen den Positionen der Beteiligten in Anerken-
nung der komplexen und vielschichtigen Lebens-
wirklichkeit leisten. Wir glauben, daß das im Inter-
esse aller Beteiligten ist. Deshalb sollten die sich jetzt 
ergebenden Diskussionen mit Ruhe und Umsicht ge-
führt werden. Für irgendeine, von PDS und SPD be-
wußt im Wahlkampfinteresse geschürte, Aufgeregt-
heit besteht kein Anlaß. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort  dem Abgeordneten Dr. Uwe Küster. 

(Reinhard Freiherr von Schorlemer [CDU/ 
CSU]: Äußern Sie sich mal zu Schröders 

Aussage!) 

Dr. Uwe Küster (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! In 
mehrseitigen Anzeigen drohen die Alteigentümer Ih-
nen von der CDU/CSU und natürlich auch Ihnen von 
der F.D.P. mit Liebes-, mit Stimmentzug. Wenn es 
Politik wird, daß jemand droht und Sie springen, 
dann ist die Republik schon weit gekommen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: O Gott!) 

In den letzten Wochen sind ganze Seiten vom Ver-
band der Alteigentümer mit solchen Anzeigen voll-
gedruckt worden. Einige von Ihnen nehmen diese 
auf und versuchen, daraus Politik zu machen. Sie 
versuchen, einen schwer gefundenen Kompromiß zu 
zerstören. 

 
Es ist gesagt worden, wie das von allen Seiten er-

lebt wird. Dazu gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sa-
gen. Jetzt wird an diesem komplizierten Kompromiß 
seitens einer Partei, die ein paar Schwierigkeiten hat 
- ich kann das verstehen; Schröder hat Ihnen gezeigt, 
daß es durchaus schwierig ist, mit ihm umzugehen -, 
herumgefummelt. Mit dieser Drohung zu leben, müs-
sen Sie lernen. Das wird die Zukunft zeigen. 

Entscheidend ist aber der politische Umgang mit 
den Problemen. Weil Sie Angst haben, daß Macht-
verlust droht, kuschen Sie. Es gibt aber berechtigte 
Länderinteressen. Diese, natürlich besonders die ost-
deutschen Länderinteressen, interessieren Sie über-
haupt nicht. Sie lassen sie außen vor. Erst jetzt, nach-
dem ein Papier mit einem Kompromiß vorliegt, auf 
das das Kabinett gestern die Hand gelegt hat, fällt es 
dem Kanzleramtsminister ein, daß man mit den ost

-

deutschen Ländern reden sollte. Welches Verhältnis 
haben Sie eigentlich zu den Ländern? Die Länder ha-
ben, glaube ich, ein berechtigtes Interesse, an die-
sem Diskussionsprozeß beteiligt zu werden. 

(Heinrich-Wilhelm Ronsöhr [CDU/CSU]: 
Reden Sie doch mal über Gerhard Schröder 
und das, was er dazu gesagt hat! - Joachim 
Gres [CDU/CSU]: Was hat Gerhard Schrö

-

der dazu gesagt?) 

Meine Damen und Herren, ich kann nur davor 
warnen, an diesem Status quo herumzufummeln. Sie 
zündeln an dieser Stelle. Das gibt einen Flächen-
brand. Ich warne davor. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten der PDS) 

Es geht auch nicht darum, daß Sie jetzt einseitig In-
teressen wahrnehmen. Denken Sie daran: Es ist ein 
Kompromiß, an dem alle Seiten, alle Länder mühsam 
mitgearbeitet haben. 

Ich will auch auf die Position eingehen, die der 
CDU-Bundesvorstand dazu einnimmt. Der hat das 
Papier gestern begrüßt, fand das sehr schön. 

(Joachim Gres [CDU/CSU]: Waren Sie 
dabei?) 

Ich zitiere hier ausdrücklich den CDU-Vize Bergner, 
Sachsen-Anhalt, der diesen Punkt substantiell kriti-
siert hat. Er konnte sich da nicht durchsetzen. 

(Rolf Schwanitz [SPD]: Er hat zugestimmt!) 

Ich will es einmal auf den Punkt bringen: Die ost-
deutsche CDU hat hier eine Statistenrolle; das ist 
ganz klar. 

(Tilo Braune [SPD]: Pappkameraden! - Wei
-terer Zuruf von der SPD: Nicht nur hier!  - 

Joachim  Gres [CDU/CSU]: Was sagt ihr 
denn zu Schröder? Ihr seid die Könige der 

gespaltenen Zunge!) 

- Wunderbarer Mann! Ihr habt verloren; das ist in 
Ordnung. 

Ich komme nun zu dem anderen Punkt, zu der 
mangelnden Rücksichtnahme auf ostdeutsche Inter-
essen: Sie verunsichern. Das führt dazu, daß Investi-
tionen gerade auch im Bereich der volkseigenen Gü-
ter geschoben werden. Sie meinen, da tut sich nichts. 
Gerade in dem Bereich tut sich aber sehr viel. Die 
Verunsicherung ist dort sehr groß! 

Ich habe den Eindruck, Sie wollen jetzt versuchen, 
unterhalb der Gesetzgebungsebene den Geist der 
Flächenerwerbsverordnung zu verfälschen. 

(Tilo Braune [SPD]: So ist es! - Weitere 
Zurufe von der SPD) 

- Da haben sie nicht mehr viel Zeit; das ist genau 
richtig. 

(Joachim Gres [CDU/CSU]: Welche volksei

-

genen Güter meinen Sie eigentlich?) 
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Die ostdeutschen CDU-Abgeordneten haben na-

türlich begriffen, daß dies eine brandheiße Sache für 
ihre Länder ist. 

(Rolf Schwanitz [SPD]: Sehr spät!) 

- Sehr spät, natürlich; manche haben während der 
Sitzungen offensichtlich geschlafen. - Tatsache ist, 
daß Sie jetzt erst merken, daß an Ihnen vorbei eine 
politisch brisante Geschichte entwickelt wurde. 

Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Herrn Krüger ein-
gehe, der das einen „informellen Arbeitskreis" 
nennt, muß ich fragen: Mein Gott, wie weit wollen 
Sie das noch runterhängen? Hier gab es doch im ver-
gangenen Jahr aus Leipzig einen eindeutigen Auf-
trag des Parteitages der CDU. Das hängen Sie runter 
nach dem Motto: Es war ja gar nicht so; wir wollen ja 
gar nichts machen. 

Tatsache ist, daß Sie versuchen, an dieser Stelle die 
ostdeutschen CDU-Kolleginnen und - Kollegen in 
Ihrer Fraktion zu überfahren. Machen wir uns nichts 
vor. Herr Luther meint, jetzt ist alles in Butter. 

(Beifall des Abg. Dr. Michael Luther [CDU/ 
CSU]) 

Er war nicht dabei. Dann war er doch dabei. Ich bin 
dankbar, Herr Scholz, daß Sie das aufgeklärt haben. 
Offensichtlich war er dabei. Aber er hat wahrschein-
lich nicht ganz begriffen, auf was er sich da eingelas-
sen hat. 

(Heinrich-Wilhelm Ronsöhr [CDU/CSU]: 
Herr Luther weiß, was er will!) 

Jetzt ist er in der Notlage, daß er das, was dort pas-
siert ist, in Ostdeutschland verantworten muß. Davor 
wird ihm schon jetzt angst und bange. Da haben Sie 
recht. Am 27. September wird die Rechnung präsen-
tiert. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der PDS) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Für die Bun-
desregierung spricht der Bundesminister Fried rich 
Bohl. 

(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Herr Bohl, 
stellen Sie das jetzt klar!) 

Friedrich Bohl, Bundesminister für besondere Auf-
gaben: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Erstens. Sicherlich könnte man zu vielen 
Beiträgen der Opposition etwas anmerken. Dem will 
ich zwar nicht nachgeben, aber an die Adresse des 
Abgeordneten Gysi doch sagen: Man muß natürlich 
schon zwischen rechtsstaatlich möglichen und kor-
rekten Enteignungen, die auch mit Entschädigungs-
zahlungen verbunden sind, und der konfiskatori-
schen Wegnahme von Eigentum unterscheiden, wie 
das in der Zeit 1945 bis 1949 in den neuen Bundes-
ländern - damals in der Sowjetischen Besatzungs

-

zone - geschehen ist. Daß das Unrecht war, sollte in 
diesem Hohen Hause nicht bestritten werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. - 
Dr.  Uwe Küster [SPD]: Das bestreitet auch 

niemand!) 

- So ist es. Ich sage es auch nur noch einmal. 

Zweitens. Ich möchte noch einmal ganz klar sagen, 
daß für die Bundesregierung die von 1945 bis 1949 
insoweit geschaffenen Tatsachen unumkehrbar sind. 
Dazu haben wir uns in der deutsch-deutschen Erklä-
rung vom 15. Juni 1990 verpflichtet. Wir haben uns 
dazu im Einigungsvertrag und auch im Zwei-plus-
Vier-Vertrag bekannt. Insofern ist hierzu nichts 
Neues zu sagen. 

Auch die Aussagen, die der ehemalige Partei- und 
Staatschef Michail Gorbatschow vor kurzem getätigt 
hat, können daran nichts ändern. Diese Aussagen 
sind für die Bundesregierung nicht nachvollziehbar. 
Ministerpräsident a. D. de Maizière und andere ha-
ben dazu auf Grund der Aktenlage und ihrer Erinne-
rung das Notwendige gesagt. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat das zweimal bestätigt. Insofern 
brauchen wir das nicht ständig zu wiederholen. Die 
Enteignungen von 1945 bis 1949, die rechtswidrig 
waren, werden auf Grund der Verfassungslage, zu 
der sich die Bundesregierung ausdrücklich bekennt, 
nicht rückgängig gemacht. 

Drittens. Insoweit ist meiner Ansicht nach auch die 
Besorgnis, die hier geäußert wird, unzutreffend. Herr 
Abgeordneter Gysi und meine Herren Redner von 
der SPD, vor Ihnen steht jemand, der in der deut-
schen Öffentlichkeit, in den Medien und in Anzei-
gen, als Lügner, Heuchler, Betrüger und was weiß 
ich bezeichnet wird, weil er der Auffassung ist, daß 
die sogenannte Bodenreform unumkehrbar ist. Vor 
diesem Hintergrund - das werden Sie mir vielleicht 
nachsehen - sind die Vorwürfe, die Sie an die 
Adresse der Bundesregierung und damit auch an 
mich richten, wir wollten die Bodenreform durch die 
Vorschläge der Scholz-Kommission wieder rückgän-
gig machen, geradezu absurd. Sie würden auch kei-
nen Widerhall finden. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Viertens. Meine Damen und Herren von der Oppo-
sition, es ist nicht richtig, Herr Kollege Küster, was 
Sie behaupten, daß wir gesagt hätten, nun wollten 
wir auch einmal mit den Ländern sprechen. Ich habe 
mich als jemand - das darf ich in aller Unbescheiden-
heit sagen -, der maßgeblich an dem Zustandekom-
men des EALG beteiligt war, immer dazu bekannt, 
daß wir an den Regelungen festhalten und dies nur 
zusammen mit den Ländern hinbekommen. Sie müs-
sen die Regelungen ja ausführen. 

Nachdem die Vorschläge der Scholz-Kommission 
vorliegen, die ich auf Grund einer gewissenhaften ju-
ristischen Prüfung für gut geeignet halte - hier kann 
man anderer Meinung sein; das ist dann ein fachli-
cher Streit, aber kein Streit um die Grundsätze -, 
werden sie jetzt mit den Ländern besprochen. 

(Rolf Schwanitz [SPD]: Die haben Sie doch 
sofort vollzogen, Herr Bohl!) 
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- Nein, wir haben den Stopp vollzogen, 

(Rolf Schwanitz [SPD]: Na also!) 

den Verkaufsstopp an die Nichtberechtigten. Das hat 
Ihnen aber doch der Kollege Gres in aller Klarheit ge-
sagt. 

(Rolf Schwanitz [SPD]: Was wollen Sie denn 
dann noch über den Stopp reden?) 

Es geht nicht um die nach dem EALG Berechtigten, 
die Sie vertreten, Herr Schwanitz. Ich bitte Sie, wir 
müssen ein Mindestmaß an intellektueller Redlich-
keit bewahren. Was Sie sagen, stimmt doch nicht. Es 
geht um die Nichtberechtigten. 

(Widerspruch des Abg. Rolf Schwanitz 
[SPD]) 

- Herr Schwanitz, Sie können es zum Beispiel als 
falsch bezeichnen, daß die kurzfristigen Verpachtun-
gen konsumiert werden. Aber Sie können das nicht 
als Aushebeln der Bodenreform bezeichnen. Wir ha-
ben über 1 Million Hektar Land langfristig verpach-
tet. Nur diese sind vom EALG geschützt. Alles an-
dere stimmt nicht, Herr Maleuda. 50 000 Hektar Land 
sind kurzfristig verpachtet. Selbst wenn man diesen 
Vorschlag für fachlich falsch hält, kann man nicht 
den Vorwurf erheben, daß damit bei einem Verhält-
nis von über 1 Million Hektar zu 50 000 Hektar die 
Bodenreform ausgehebelt wird. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Das ist für mich schwer nachvollziehbar. Das muß ich 
wirklich sagen. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Auch der erhobene Vorwurf ist absurd. Ich bitte, 
die Dinge doch wirklich nüchtern zu betrachten und 
sich unter Kontrolle zu halten. Wer hat sich denn in 
Brüssel für das EALG engagiert und eingesetzt und 
es verteidigt? Diese Bundesregierung. Woher neh-
men Sie eigentlich die Berechtigung, jetzt den Vor-
wurf zu erheben, wir wollten sozusagen über den 
Weg Brüssel dieses Gesetz aushebeln? Sprechen Sie 
mit den zuständigen Generaldirektionen, sprechen 
Sie mit den zuständigen Kommissaren! Wir sind da-
für, daß dieses Gesetz in dieser Fassung durch-
kommt. Ob es durchkommt, weiß ich nicht. Eines 
möchte ich aber schon klarstellen: daß diese Bundes-
regierung und diese Mehrheit ein Gesetz im Bundes-
tag verabschiedet hat, das dann keine Zustimmung 
im Bundesrat und im Vermittlungsausschuß gefun-
den hat. Wenn es aber in der Fassung des Bundesta-
ges und der Koalition im Bundesrat beschlossen wor-
den wäre, dann hätte Brüssel keine Einwände. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Die Unsicherheit, die wir jetzt haben, ist - ich will 
es neutral formulieren - durch die SPD, durch die 
neuen Länder entstanden. Ich habe Verständnis für 
Ihr Petitum, das Sie damals, im Jahre 1994, im Bun-
desrat vorgetragen haben; das kann ich nachvollzie-
hen. Die Unsicherheit, die wir jetzt haben, ist da-
durch entstanden. Ich werfe Ihnen das nicht vor. Ich 
finde es nur geradezu absurd, daß man eine so 
schwierige Mate rie, bei der man auch unterschiedli

-

cher Meinung sein kann, so hochputscht und zum 
Anlaß nimmt, Emotionen zu schüren. Das ist der Be-
deutung des Themas nicht angemessen, es ist der 
Komplexität der Materie nicht angemessen, und es 
ist auch den Gefühlen der Alteigentümer wie derer, 
die jetzt dort  beruflich tätig sind, schlicht und einfach 
nicht angemessen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Deshalb,wird die Bundesregierung diesen schwie-
rigen Weg weitergehen, der genau in der Mitte ist. 
Die Alteigentümer haben ihre Rechte nach dem Ge-
setz, und diese werden wir, soweit es möglich ist, 
auch auf dem Verwaltungswege befördern. Auch die 
jetzt dort Tätigen haben ihre Rechte nach Verfassung 
und Gesetz, und auch diese werden gegen Herrn 
Gorbatschow und andere verteidigt. Das ist die Posi-
tion dieser Bundesregierung. Daran halten wir fest. 

Ich wäre dankbar, wenn die heutige Debatte viel-
leicht nicht nur ein Stück Sachaufklärung leisten 
würde, sondern auch dazu beitragen würde, daß die 
Gespräche, die wir jetzt mit den neuen Ländern auf-
nehmen, in einem Klima stattfinden, daß wir in dieser 
Sache ein Stück weiterkommen und nicht weitere 
Hürden aufbauen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort  dem Abgeordneten Günter Ma rten. 

Günter Marten (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Seit zwei Wochen sorgen einige 
Seiten Papier, nämlich der Zwischenbericht des Ar-
beitskreises Enteignungen 1945 bis 1949 der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion, für Wirbel um die Bodenre-
form im Osten Deutschlands und die rechtliche Be-
wältigung 50 Jahre danach. Dieser Zwischenbericht 
hat zum Ziel, Erschwernisse und Probleme faktischer 
Art zu beheben, die bei der Durchführung des Ent-
schädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes, 
EALG, und der darauf beruhenden Flächenerwerbs-
verordnung entstanden sind. Verwaltungstechnische 
Dinge sollen effektiver und Verwaltungsentschei-
dungen beschleunigt werden, nicht mehr und nicht 
weniger. 

(Hans-Joachim Hacker [SPD]: Vorrangig

-

keit!) 

Gesetzesänderungen sind nicht vorgesehen. Trotz-
dem irritiert dieser Zwischenbericht gerade im Osten 
sowohl Landwirte als auch Politiker. Sie sehen es als 
einen Versuch an, den Einigungsvertrag zu unterlau-
fen und das EALG sowie die Bodenreform auch über 
Brüssel auszuhebeln, und das ist falsch. Nach dem 
Einigungsvertrag können durch die Bodenreform 
enteignete Alteigentümer Land, das zu DDR-Zeiten 
Volkseigentum wurde, nicht zurückverlangen. Die 
Umkehrbarkeit der Enteignungen der Jahre 1945 bis 
1949 hatten die DDR-Regierung und die Sowjetunion 
im Zuge der Aushandlung der Verträge zur deut-
schen Einheit verlangt und auch jeweils beschlossen. 
Im Anschluß daran folgte die Gemeinsame Erklärung 
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der beiden deutschen Regierungen zur Regelung of-
fener Vermögensfragen vom 15. Juni 1990. Diese ist 
dann zum Bestandteil des Einigungsvertrages gewor-
den. 

Mein Wahlkreis liegt in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Dieses nördliche Bundesland wäre von Altei-
gentümeransprüchen ganz eindeutig am stärksten 
betroffen. Rund 500 000 Hektar Bodenreformland, 
also etwa die Hälfte der Landwirtschaftsfläche, sind 
noch nicht verkauft. Bei meinen Gesprächen mit 
Landwirten vor Ort wurde eines deutlich: Sie stört 
hauptsächlich ein Punkt: die nicht mehr erforderliche 
Verlängerung der Pacht nach dem Verkauf. Die Be-
triebe brauchen ein langfristiges Pachtrecht. Anson-
sten sind Investitionen in den Sand gesetzt. Über die-
sen Punkt müßte meines Erachtens nachverhandelt 
werden; denn diese Planungssicherheit ist nur über 
einen Pachtzeitraum von mindestens 18 Jahren ge-
währleistet. 

(Zuruf von der SPD: Unserem Antrag zu

-

stimmen!) 

Außerdem muß der Verkauf an alle Berechtigten nun 
endlich losgehen. Dies deckt sich mit einem Schrei-
ben des Bauernverbandes Mecklenburg-Vorpom-
mern an mich, der auch zu Einzelfragen Stellung ge-
nommen und marginale Veränderungen angemeldet 
hat. Hier decken sich viele Dinge mit dem, was in 
dem Bericht, dem sogenannten Scholz-Bericht, ent-
halten ist. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Ent-
scheidung vom 23. April 1991 den Restitutionsan-
spruch für verfassungsgemäß erklärt und nach einer 
neuerlichen Prüfung mit Beschluß vom 18. April 1996 
diese Aussage bekräftigt. Auch der Deutsche Bun-
destag hat die Ergebnisse und die Unantastbarkeit 
der ostdeutschen Bodenreform des Jahres 1945 bis 
1949 bestätigt. 

Diese gesetzlichen Grundlagen sind - das wissen 
wir alle - nicht mehr rückgängig zu machen. Wir wol-
len das auch in Zukunft nicht tun. Wir haben uns im-
mer eindeutig für die Belange unserer Landwirt-
schaft eingesetzt und vor allen Dingen vieles zugun-
sten der Bauern durchgesetzt. Meiner Meinung nach 
bestand überhaupt kein Grund, heute mit einer Ak-
tuellen Stunde eine Debatte zu entfachen, die nur 
dazu beiträgt, mit alten Kamellen unbegründete 
Ängste zu schüren. 

Gerade der SPD-Landwirtschaftsminister Funke 
aus Niedersachsen trat nämlich in Leipzig im Auf-
trage seines Ministerpräsidenten vehement für die 
Rechte und Interessen der Alteigentümer ein. Wer 
trotz besseren Wissens immer wieder aufs Neue das 
Gerede vom sogenannten Angriff auf die Bodenre-
form beginnt, also über das Schüren von Ängsten bei 
vielen Menschen im Osten versucht, Wahlkampf zu 
betreiben, der handelt unlauter und in höchstem 
Maße unverantwortlich. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Ich räume ein: Wir müssen zukünftig den Betroffe-
nen noch mehr, noch intensiver und eindeutiger die 
Sorge davor nehmen, daß die gesetzlich verankerten 

Regelungen nun auf dem Verwaltungsweg umgan-
gen werden sollen. Das ist nicht der Fall. Wir Abge-
ordneten aus den neuen Ländern verstehen die Unsi-
cherheit der Betroffenen und setzen uns für eine un-
mißverständliche Formulierung des Berichts ein, der 
dann als Grundlage für Gespräche der Bundesregie-
rung mit den Bundesländern dienen soll, so wie es 
begrüßenswerterweise der CDU-Bundesvorstand be-
reits beschlossen hat. 

Dazu ein Beispiel. Auf Seite 10 des Zwischenbe-
richtes werden unter Punkt 2 die Ansprüche der Mit-
eigentümer angesprochen. Man könnte den Ein-
druck gewinnen, daß der Berechtigungskreis ausge-
weitet werden soll. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege, 
Ihre Redezeit ist zu Ende. 

Günter Marten (CDU/CSU): Das ist aber seitens der 
Verfasser nicht beabsichtigt. Weitere marginale Ver-
änderungen und die bereits angesprochene Verpach-
tungsverpflichtung wären schon ausreichend, um 
sich schnell auf eine von allen getragene Lesart zu ei-
nigen. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege, 
Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

(Abg. Franz Peter Basten [CDU/CSU] mel-
det sich zu einer Zwischenfrage) 

Günter Marten (CDU/CSU): Nein, ich möchte das 
jetzt geschlossen zum Ende bringen. 

(Heiterkeit) 

Der Kollege kann gerne in einer Kurzintervention 
dazu noch einmal seine Meinung darlegen. 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Herr Kollege, 
ich gebe Ihnen noch einen Satz. Dann ist Ihre Rede-
zeit beendet. 

Günter Marten (CDU/CSU): Ich komme zum 
Schluß. - Auch die Länder haben ein berechtigtes In-
teresse daran, bestehende Blockaden abzubauen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Die Aktuelle 
Stunde ist damit beendet. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 3 a und 3 b so-
wie den Zusatzpunkt 2 auf: 

3. a) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Volker Beck (Köln), Winfried Nachtwei, 
Christa Nickels, weiteren Abgeordneten 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Aufhebung nationalsozialistischer 
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Unrechtsurteile und zur Nichtigkeit natio-
nalsozialistischer Rechtsvorschriften 
- Drucksache 13/9747 - 
Überweisungsvorschlag: 

Rechtsausschuß (federführend) 
Innenausschuß 

b) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Herta Däubler-Gmelin, Hermann Bach-
maier, Dr. Michael Bürsch, weiteren Abge-
ordneten und der Fraktion der SPD einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Auf-
hebung nationalsozialistischer Unrechtsur-
teile in der Strafrechtspflege und von Steri-
lisationsentscheidungen der ehemaligen 
Erbgesundheitsgerichte 
- Drucksache 13/9774 -  
Überweisungsvorschlag: 

Rechtsausschuß (federführend) 
Innenausschuß 
Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

ZP2 Erste Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU und F.D.P. eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes über die Aufhebung national-
sozialistischer Unrechtsurteile in der Straf-
rechtspflege (NS-AufhG) 
- Drucksache 13/10013 - 
Überweisungsvorschlag: 

Rechtsausschuß (federführend) 
Innenausschuß 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für 
die Aussprache eine Stunde vorgesehen. - Ich sehe 
und höre keinen Widerspruch. Dann ist es so be-
schlossen. 

Ich eröffne die Aussprache und gebe dem Abge-
ordneten Norbert  Geis das Wort. 

Norbert Geis (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Wir diskutieren 
heute in erster Lesung über die Gesetzentwürfe der 
SPD, der Grünen sowie der Koalition zur Aufhebung 
von NS-Unrechtsurteilen und darüber hinaus über 
die beantragte Aufhebung der Entscheidungen der 
Erbgesundheitsgerichte. 

Man könnte angesichts dieser Debatte sehr schnell 
fragen: Warum das jetzt nach 50 Jahren? Es gab doch 
Länderregelungen, zumindest in den westlichen 
Bundesländern, nach denen rehabilitie rt  worden ist. 
Es könnte der Eindruck entstehen, in den vergange-
nen 50 Jahren sei nichts geschehen. Im Gegenteil: Es 
ist eine ganze Reihe von Urteilen aufgehoben wor-
den. Die diesbezüglichen Länderregelungen haben 
funktioniert. Daran gab es eigentlich nie ernsthaften 
Zweifel. Wir haben in den vergangenen Monaten 
und Wochen immer wieder darauf hingewiesen, weil 
uns dies notwendig erschien und nicht der Eindruck 
entstehen darf, als sei in den letzten 50 Jahren des 
Bestehens der Bundesrepublik Deutschland insoweit 
nichts passiert. Das wäre ein fataler Eindruck. Wir 
haben uns in den letzten 50 Jahren immer wieder mit 
unserer Vergangenheit beschäftigt. Unsere Vergan-
genheit wird uns auch in Zukunft immer wieder ein- 

holen. Das wird nicht ausbleiben. Dieses dunkelste 
Kapitel unserer Geschichte wird uns bis zum Ende 
unserer Geschichte bleiben. 

Darauf hinzuweisen erscheint mir notwendig, da-
mit der falsche Eindruck, der zunächst entstehen 
konnte, nicht bestehenbleibt. Der Bundestag hat sich 
in einer ganzen Reihe von Gesetzen mit der Rehabi-
litierung und der Wiedergutmachung von Nazi-
unrecht beschäftigt. Er hat zur Wiedergutmachung 
gemeinsam, oft einstimmig ein Finanzvolumen von 
insgesamt mindestens 100 Milliarden DM beschlos-
sen. Natürlich gab es immer wieder Diskussionen 
darüber, ob man nicht über die Länderregelungen 
hinaus eine bundeseinheitliche Regelung für die 
Aufhebung von Strafurteilen treffen solle. Aber 
schon der erste Bundesminister der Justiz, Thomas 
Dehler, hat dies damals mit dem Hinweis zurückge-
wiesen, daß solche Rehabilitierungsmöglichkeiten 
bereits auf Länderebene existierten und deshalb kein 
Bedürfnis bestehe. 

Wir müssen uns bei dieser Diskussion auch immer 
wieder darüber im klaren sein, daß wir nicht alles 
Unrecht, das damals geschehen ist, wiedergutma-
chen können, einfach deshalb nicht, weil es nicht nur 
um Sondergerichtsurteile geht, sondern auch um Ur-
teile der ordentlichen Gerichte, nicht nur um Urteile, 
die sich auf reine Naziunrechtsgesetze stützen, son-
dern auch um Urteile, die sich auf Gesetze stützen, 
die noch heute existent sind, die aber in einer vielfäl-
tigen und heute nicht mehr verifizierbaren Weise ge-
beugt bzw. mißbraucht worden sind. Dessen müssen 
wir uns bewußt sein. 

Wir müssen auch wissen, daß wir mit pauschalen 
Regelungen vorsichtig umgehen müssen. Der ehe-
malige Bundesminister der Justiz, Engelhard, hat 
1989 den Versuch unternommen, eine bundesein-
heitliche Regelung vorzulegen, und hat damals aus-
drücklich keine pauschale Aufhebung von NS-Un-
rechtsurteilen vorgesehen, sondern eine Aufhebung 
auf Antrag hin. 

Die SPD und die Grünen gehen den Weg der pau-
schalen Aufhebung. Wir differenzieren in unserem 
jetzt vorgelegten Gesetzentwurf. Wir sagen: Pauschal 
aufgehoben werden sollen auf jeden Fall Urteile, die 
sich ausschließlich auf NS-Unrechtsgesetze stützen. 
Wenn es sich aber um Urteile handelt, die sich teil-
weise auf NS-Unrecht und teilweise auf noch heute 
bestehende Gesetze stützen, dann sehen wir in unse-
rem Entwurf nach wie vor die Einzelaufhebung vor. 
Ich meine, daß diese Differenzierung unbedingt an-
gezeigt und notwendig ist. 

In dieser Debatte sollten auch die kritischen Stim-
men nicht überhört werden, die sich gegen eine vom 
Gesetz her vorgesehene Rehabilitierung nun mit der 
Begründung wenden, ein solcher späterer Freispruch 
durch Rehabilitierung würde dem heldenhaften Mut 
der Widerstandskämpfer nicht gerecht. Klaus von 
Dohnanyi hat in einem Rundfunkinterview im Juli 
1996 erklärt, daß die Bemühungen um Rehabilitie-
rung ein absurdes Ziel verfolgten, weil die Wider-
standskämpfer längst durch die Geschichte rehabili-
tiert  seien. In der Tat, durch ihren Opfergang haben 
sie vielmehr uns, das deutsche Volk, rehabilitie rt . 
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Ich meine aber, daß es nicht nur um die prominen-
ten Opfer geht. Es geht auch um die vielen Opfer, die 
nicht so im Vordergrund gestanden haben, die aber 
dennoch Opfer von Naziunrecht sind. Für sie brau-
chen wir eine Rehabilitierung. Deswegen waren die 
Rehabilitierungsgesetze der Länder richtig. Und des-
wegen ist es sicherlich richtig, sich heute noch Ge-
danken darüber zu machen, ob wir nicht eine bun-
deseinheitliche Regelung brauchen. 

Ich habe schon betont, daß in den alten Bundeslän-
dern eine Rehabilitierungsmöglichkeit besteht. Sie 
besteht aber nicht in den neuen Bundesländern. Es 
gibt zwar eine Rehabilitierungsmöglichkeit in Thü-
ringen, vielleicht auch - das ist noch nicht ganz her-
aus - in Brandenburg. Aber wie auch immer - es gibt 
sie nicht in den übrigen neuen Bundesländern. 

Unsere Idee, die Idee der CDU/CSU-Fraktion, war, 
die neuen Bundesländer aufzufordern, selbst, in ei-
gener Kompetenz, in ihrem Bereich eine entspre-
chende Rehabilitierung einzuführen, so wie das die 
alten Bundesländer schon 1946 gemacht haben. Die 
neuen Bundesländer denken daran aber offenbar 
nicht. Dort steht, mit Recht, die Rehabilitierung der 
Opfer des DDR-Regimes im Vordergrund. Weil dies 
so ist, meinen wir, daß wir nun doch durch eine bun-
deseinheitliche Regelung dafür Sorge tragen müs-
sen, daß diese Lücke in Deutschland geschlossen 
wird. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen 
Sie mich kurz auf die Begründung der einzelnen Ge-
setzentwürfe eingehen. Die SPD und auch die Grü-
nen begründen ihr Gesetzesvorhaben damit, daß die 
Länderregelungen zum großen Teil in Vergessenheit 
geraten seien und deswegen eine bundeseinheitliche 
Regelung notwendig sei. 

Nun ist das Vergessen von Gesetzen kein seriöser 
Grund, ein neues Gesetz zu erlassen. Diese kann 
man ja aus dem Vergessen wieder herausholen und 
an die Öffentlichkeit bringen. Es gab immerhin eine 
Initiative um Frau Bärbel Bohley, die gefordert hat, 
daß Bonhoeffer durch einen Beschluß des Bundesta-
ges rehabilitie rt  werden solle - völlig in Unkenntnis 
darüber, daß Bonhoeffer, wie das Landgericht Berlin 
1996 auf einen entsprechenden Antrag hin festge-
stellt hat, bereits im Jahre 1946 durch das Gesetz 
Bayerns rehabilitiert worden ist. 

Wir brauchen auch, wie ich meine, kein eigenes 
Bundesgesetz, weil die Ländergesetze unterschied-
lich sind. Man kann sich natürlich darüber unterhal-
ten, ob man zur größeren Klarheit nicht doch ein 
bundeseinheitliches Gesetz braucht. Eigentlich aber 
ist das in einem Bundesstaat hinzunehmen. Es gibt 
immer unterschiedliche Denkweisen und unter-
schiedliche Regelungen. Insgesamt aber - das sei 
festgestellt - haben die in den westlichen Bundeslän-
dern bestehenden Regelungen bislang funktioniert. 

Man darf auch nicht übersehen, daß in der Zeit der 
sozialliberalen Koalition der Gedanke an eine bun-
deseinheitliche Regelung, überhaupt an Rehabilitie-
rung völlig stumm geworden ist. Bundeskanzler 
Schmidt hat in seiner Regierungserklärung 1974 er-
klärt, daß dieses Kapitel abgeschlossen sei. Auf eine 

entsprechende Anfrage des Abgeordneten Fritz Witt-
mann hat am 19. Dezember 1974 der damalige Parla-
mentarische Staatssekretär aus dem Bundeskanzler-
amt erneut erklärt, daß auch die strafrechtliche Reha-
bilitierung von Naziunrecht abgeschlossen sei. Das 
muß man sich einmal vergegenwärtigen. 

Auch der Bundestag hat in seinem Beschluß vom 
14. November 1984, als es darum ging, die Volksge-
richtshofsurteile für nichtig zu erklären, in der Be-
gründung ausgeführt, daß ja Gesetze in den Bundes-
ländern bestünden und diese eine ausreichende 
Grundlage zur Aufhebung von Naziunrecht, soweit 
es auf strafrechtlicher Seite geschehen ist, böten. 

Auch 1990, als auf Grund einer Bundesratsinitia-
tive der Bundestag für die ehemalige britische Besat-
zungszone partiell Bundesrecht zur Rehabilitierung 
von Naziunrecht geschaffen hat, gab es zunächst ein-
mal keinen Gedanken an eine bundeseinheitliche 
Regelung. 

Ferner wird immer wieder behauptet, man könne 
heute nach diesen Gesetzen in den Ländern keine 
Anträge mehr stellen. Das ist ebenso falsch. Das be-
weist letztendlich die Entscheidung des Landgerich-
tes Berlin aus dem Jahre 1996, das den Antrag aus-
drücklich für zulässig erklärt hat. Im übrigen ent-
spricht es der geltenden Rechtsprechung, daß solche 
Anträge nach wie vor möglich sind. 

Aber heute, nach 50 Jahren, können andere Wer-
tungen und andere Gesichtspunkte durchaus Anlaß 
dafür sein, ein bundeseinheitliches Gesetz zu schaf-
fen. Ich meine, daß wir uns von der CDU/CSU-Frak-
tion zusammen mit der F.D.P. in der Koalition mit 
Recht dazu entschlossen haben, nun doch eine bun-
deseinheitliche Regelung zu schaffen; einmal, weil 
wir der Auffassung sind, daß in den neuen Bundes-
ländern eine Lücke existiert, die geschlossen werden 
muß, zum anderen, weil wir meinen, daß ein Anlaß 
besteht, bestimmte formell noch bestehende Urteile 
auch formell aufzuheben. 

Das gilt zum Beispiel für Urteile von Gerichten in 
den ehemals von der deutschen Wehrmacht besetz-
ten Gebieten, insoweit Ausländer verurteilt worden 
sind. Wenn Deutsche verurteilt worden sind, hatten 
sie nach dem Zuständigkeitsergänzungsgesetz schon 
immer die Möglichkeit, sich rehabilitieren zu lassen. 
Aber das gilt nicht für Ausländer. Diese Urteile - zu-
mindest im Verhältnis von Ausländern zu Wehr-
machtsgerichtsurteilen - bestehen formell heute 
noch, wenn sie auch keine Wirkung mehr haben. Wir 
meinen, sie sollten auch formell aufgehoben werden. 
- Das sind für uns die wichtigsten Gründe, weshalb 
wir meinen, eine bundeseinheitliche Regelung ver-
suchen zu müssen. 

Das gilt auch für die Standgerichte. Wir sind der 
Auffassung, daß die Standgerichte - das wird in der 
Rechtswissenschaft weithin vertreten - im Grunde 
genommen ein juristisches Nullum sind, weil sie kei-
nerlei rechtsstaatlichen Maßstäben entsprechen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
ihre Urteile sind formell in der Welt. Sie müssen des- 
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halb - das ist wohl richtig - auch formell aufgehoben 
werden, ohne daß wir damit nachträglich diesen 
standgerichtlichen Urteilen in irgendeiner Weise 
eine juristische Legitimation, einen juristischen An-
strich verleihen. Das wäre der falsche Weg. Das wol-
len wir damit nicht. Aber wir wollen sie, weil sie for-
mell in der Welt sind, auch formell aufheben, und das 
in einer pauschalen Weise. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, im Ge-
gensatz zur SPD und zu den Grünen sehen wir je-
doch keine pauschale Aufhebung von Urteilen vor, 
die wegen Fahnenflucht ergangen sind, und zwar 
deswegen nicht, weil Fahnenflucht schon vor 1933 - 
auch mit Todesfolgen - verurteilt werden konnte. Wir 
sind der Meinung, daß solche Urteile, die in anderen 
demokratischen Ländern auch heute noch möglich 
sind, nicht pauschal, sondern nur im Einzelfall aufge-
hoben werden können. Da gibt es allerdings - das 
darf dabei nicht untergehen - genügend Urteile, die 
Unrecht sind. Wir haben uns ja darüber im Mai letz-
ten Jahres in einer Entschließung des Bundestages 
geeinigt. Wir meinen, daß eine Einzelfallentschei-
dung hier notwendig ist. 

Das gilt auch für die Wahlfeststellung. Nach dem 
SPD-Entwurf und dem der Grünen soll die Wahlfest-
stellung aufgehoben werden, die 1935 von der Nazi-
gesetzgebung erlassen worden ist. Aber die Wahl-
feststellung hat die Rechtsprechung schon vor 1933 
gehandhabt, und nach ihr sprechen die heutigen Ge-
richte immer noch Recht. Diese Wahlfeststellung wol-
len wir aufrechterhalten. Insofern meinen wir, daß 
wir dem SPD-Entwurf und dem Entwurf der Grünen 
nicht folgen können. Deswegen halte ich es für rich-
tig, einen eigenen Entwurf vorzulegen. 

Überhaupt meine ich, daß die Hauptkritik an dem 
Entwurf der SPD und dem der Grünen darauf basiert, 
daß dort eine zu rigorose Pauschalaufhebung vorge-
sehen wird. Wir sind für eine Differenzierung. Wir 
meinen, daß diese differenzierte Betrachtungsweise 
angezeigt ist. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch sagen: Unsere 
eigentliche Aufgabe kann nicht in der Rehabilitie-
rung von Naziunrecht in den letzten 50 Jahren be-
stehen. Das ist sicherlich eine wichtige Aufgabe. 
Aber wichtiger ist die Aufgabe - darauf möchte ich 
hinweisen -: Rehabilitierung von Unrecht, das in der 
ehemaligen DDR ergangen und das noch längst nicht 
aufgehoben ist. 

(Zuruf des Abg. Volker Beck [Köln] [BÜND

-

NIS 90/DIE GRÜNEN]) 

- Damit will ich nicht, Herr Beck, die Richtigkeit ei-
nes solchen Gesetzes, das wir heute in erster Lesung 
beraten, hintanstellen. Aber ich möchte in diesem 
Zusammenhang zweifellos darauf hingewiesen ha-
ben. Ich halte es für richtig. 

Danke schön. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Burkhard Hirsch: Ich gebe das 
Wort der Abgeordneten Frau Dr. Herta Däubler

-

Gmelin. 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Eigentlich hatten wir uns 
ja - so lautete der Konsens der vergangenen zwei 
Jahre - darauf vorbereitet, über die Frage der Auf he

-b

ung  der NS-Unrechtsurteile und ihres formellen 
Scheins der Gültigkeit an Hand eines Gesetzent-
wurfs zu reden, den der Bundesjustizminister in den 
Bundestag einbringen sollte. Wir hatten deshalb un-
sere Gesetzentwürfe zurückgestellt, weil wir der 
Meinung waren und sind, daß die Wiedergutma-
chung nationalsozialistischen Unrechts und deswe-
gen auch die Aufhebung nationalsozialistischer Un-
rechtsurteile eine Sache aller Verfassungsparteien 
dieses Hauses sei. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne-
ten der F.D.P.) 

An diesem Grundsatz hätten wir gerne festgehalten; 
er muß gar nicht weiter begründet werden. Man 
kann es sowieso nicht besser tun, als es Adolf Arndt 
schon 1956 in seinem berühmten Aufsatz „Warum 
und wozu Wiedergutmachung" herausgestellt hat. Er 
hat damals gesagt: 

Wir bedürfen heute 

- das war Mitte der 50er Jahre, damals war Anlaß da-
für vorhanden - 

der  Erkenntnis, daß Unrecht schändet, und zwar 
den schändet, der Unrecht tut oder in dessen Na-
men es verübt wird. Wiedergutmachung tut des-
halb uns allen not, auf daß wir vor uns selbst wie-
der ehrlich werden und den vom Unrecht Verletz-
ten die Versöhnung mit ihrem Volk und ihrem 
Staat ermöglichen. 

Und unter Hinweis auf Theodor Heuss, den damali-
gen Bundespräsidenten, fügte er hinzu: 

Es geht für die sittlich denkenden Menschen um 
die Wiedergutmachung an ihnen selber. 

Sehr wahr! 

Gerade deshalb haben wir eine um so größere Ent-
täuschung empfunden, als gegen Ende letzten Jah-
res die CDU/CSU-Fraktion erklärte: Erstens brau-
chen wir kein Bundesgesetz; zweitens gibt es dafür 
keinen Bedarf, und zum dritten sind wir der Meinung 
- so befand die CDU/CSU-Bundestagsfraktion -, daß 
der vom Bundesjustizminister fertiggestellte Referen-
tenentwurf nicht in den Bundestag eingebracht wer-
den soll. Uns hat das geärgert, weil diese Stellung-
nahme in der bruchlosen Kontinuität von Stellung-
nahmen seit 1950 stand, an denen bisher jeder Ver-
such gescheitert war, diese NS-Unrechtsurteile, die 
bis heute den formalen Schein des Rechts für sich be-
anspruchen konnten, aufzuheben. Das ging seit 1950 
so, als Zinn und Adolf Arndt zusammen mit der übri-
gen sozialdemokratischen Bundestagsfraktion den 
ersten Gesetzentwurf eingebracht haben. 

Auch deswegen hat uns die CDU-Erklärung be-
sonders geärgert, weil wir in der Zwischenzeit ja wis-
sen, wie unterschiedlich die bestehenden landesge-
setzlichen Regelungen sind, wie wenig sie zusam-
menpassen und wie lückenhaft die Rechtsanwen-
dung im einzelnen ist, so daß wir heute selbstver- 
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ständlich den Bedarf einer einheitlichen, bundesge-
setzlichen Regelung bejahen müssen. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten der F.D.P.) 

Ich finde es deswegen sehr gut - lassen Sie mich das 
ausdrücklich sagen -, daß der Kollege Geis nach dem 
Beschluß der CDU/CSU-Bundestagsfraktion von ge-
stern und nach dem Beschluß der F.D.P.-Fraktion von 
dieser Woche heute erklärt hat, daß die Union jetzt 
bereit ist einzulenken. 

Lassen Sie mich aber an dieser Stelle noch einmal 
sehr deutlich sagen, daß wir, die Sozialdemokraten, 
die Initiative zu dieser Debatte heute nicht deswegen 
ergriffen haben, damit jetzt die Auseinandersetzung 
von der Ebene des Allgemeinen auf die Ebene der 
Details verlagert wird. Wir werden darauf bestehen, 
daß der Gesetzentwurf dieses Bundestages zur Auf-
hebung der NS-Unrechtsurteile noch in dieser Legis-
laturperiode verabschiedet wird und in das Bundes-
gesetzblatt kommt. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der PDS sowie bei Abgeord

-

neten der F.D.P. - Norbe rt  Geis [CDU/CSU]: 
Wir sind sehr dafür!) 

Ich sage das deshalb, verehrter Herr Geis, weil ich 
hoffe, daß Sie nochmals überdenken, was Sie gerade 
gesagt haben. Ich meine nämlich in der Tat, daß Sie 
einige Ihrer Überlegungen revidieren müßten. Sie 
werden gleich sehen, welche ich meine. 

Lassen Sie mich noch einmal auf die leidvolle Ge-
schichte dieses Gesetzesvorhabens rekur rieren, ohne 
daß ich jetzt in gleicher Weise wie Sie die Kette der 
Schuldzuweisungen fortsetze. Wir hätten dazu zwar 
allen Anlaß. Aber warum sollten wir das tun? Das 
verdunkelt doch nur die Gemeinsamkeiten des Ziels 
auf der Wegstrecke, die wir jetzt in den kommenden 
drei Monaten gemeinsam gehen müssen. 

Die aktuelle Diskussion ist ja bekanntlich vor zwei 
Jahren erneut aufgeflammt, als sich eine Bürger-
initiative darüber Sorgen machte, daß selbst das so-
genannte Urteil des SS-Standgerichtes gegen Diet-
rich Bonhoeffer, den bekannten Theologen und Wi-
derstandskämpfer und Mitglied der Bekennenden 
Kirche, der Anfang April 1945 in Flossenbürg ermor-
det wurde, nachdem gegen ihn ein Scheingerichts-
verfahren stattgefunden hatte, heute noch formalen 
Bestand hätte. 

Die Sorge dieser Bürgerinitiative und der Öffent-
lichkeit war unbegründet. Das wissen wir, Herr Geis. 
Sie war deswegen unbegründet, weil eben - das hat 
das Kammergericht natürlich auch herausgestellt - in 
Bayern unter Ministerpräsident Hoegner die Prokla-
mation Nummer 3 des alliierten Kontrollrats aus dem 
Jahre 1945 wie in den anderen Ländern der amerika-
nischen Zone auf diese Weise umgesetzt worden 
war. 

Nur: Das Problem besteht darin - wir haben es 
auch schon vor zwei Jahren gesehen -, daß das bei 
Dietrich Bonhoeffer zwar relativ einfach festzustellen 
war, bei anderen aber nicht. Ich darf Sie an das erin-
nern, was sich noch 1996 an Peinlichkeiten um 

Propst Lichtenberg abgespielt hat. Propst Lichten-
berg war 1942 durch ein NS-Sondergericht deswe-
gen verurteilt worden, weil er in Predigten Kritik an 
der Behandlung von Behinderten und Kranken und 
an Judendeportationen durch die NS-Stellen geübt 
hatte. Das Landgericht Berlin konnte, weil Berlin 
eben zu einem speziellen besatzungsrechtlichen Ge-
biet gehörte, nur auf Antrag der Angehörigen ent-
scheiden, daß dieses Urteil auch formal keinen Be-
stand mehr hat. Damit komme ich zum Kern des Pro-
blems, nämlich zu den unstimmigen und lückenhaf-
ten gesetzlichen Regelungen - je nach Besatzungszo-
nen und Ländern - im Nachkriegsdeutschland. Wel-
che Peinlichkeit damals in Berlin! Wenige Tage bevor 
der Papst dorthin kam und Propst Lichtenberg selig-
gesprochen hat, hat man es gerade noch geschafft, 
dieses Unrechtsurteil aufzuheben. 

Andere Fälle, zum Beispiel der des Theologen Pe-
ter Gapp, sind nicht gelöst. Sie haben Hans von Doh-
nanyi erwähnt. Es gibt andere Widerstandskämpfer, 
deren Angehörigen man nur raten konnte, sich des-
wegen, weil diese Scheinurteile zufällig in bestimm-
ten territorialen Bereichen gesprochen worden wa-
ren, die später dann besatzungs- und länderrechtlich 
spezifischen Regelungen unterlagen, mit einem An-
trag um Aufhebung an ein bundesrepublikanisches 
Gericht zu wenden. 

Viele dieser Angehörigen haben dies meiner An-
sicht nach völlig zu Recht abgelehnt. Sie haben es 
abgelehnt, einen Antrag bei einem bundesrepublika-
nischen rechtsstaatlichen Gericht zu stellen, weil 
schon dieser Schritt bedeutet hätte, daß sie zunächst 
einmal hätten anerkennen müssen, daß das, was da-
mals gegen Hans von Dohnanyi und viele andere an 
Unrecht begangen worden war, auch nur den Schim-
mer einer Vermutung des Rechts für sich hatte in An-
spruch nehmen können. Das ist falsch. 

Die Verfahren und deren Rechtsgrundlagen in der 
Nazizeit waren Unrecht. Es kann und konnte nie-
mandem zugemutet werden, so zu tun, als sei das 
auch nur formal Recht. Ich wi ll  hier noch einmal aus-
drücklich feststellen, daß unser Rechtsstaat insge-
samt eine genuine Bringschuld hatte und hat, diese 
NS-Unrechtsurteile aufzuheben, 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

und zwar ein für allemal, grundsätzlich und durch 
eine bundesrechtliche Regelung. 

Nochmals: Wir brauchen diese bundesrechtliche 
Regelung deshalb, weil, ausgehend von der Kontroll-
ratsproklamation, die Umsetzungen je nach Besat-
zungszone unterschiedlich waren: Mal hatten sie mit 
und mal ohne Antrag vonstatten zu gehen, sie liefen 
unter Beachtung ganz unterschiedlicher Fristen, 
auch unter Beachtung unterschiedlicher, nicht über-
einstimmender Sachgebiete. 

(Vorsitz: Vizepräsidentin Dr. Antje Voll

-

mer) 

Wir brauchen sie natürlich auch noch aus einem 
ganz anderen, aus einem praktischen Grund. Die da-
malige Justizsenatorin Berlins, Frau Dr. Peschel-Gut- 
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zeit, die heute Justizsenatorin in Hamburg ist, hat vor 
zwei Jahren anläßlich der Überprüfungen durch das 
Kammergericht festgestellt, daß allein in Berlin - zu-
gegeben in einem Bereich, wo durch das Wüten des 
Volksgerichtshofs und anderer zentraler Sonderge-
richte besonders viele Fälle angefallen sind - mehr 
als 200 000 NS-Unrechtsurteile diskriminiert seien, 
mehr als 200 000 Urteile ausschließlich in Berlin! Sie 
hat auch gesagt, wie sich diese Zahl zusammensetzt: 
Es waren rund 7000 Entscheidungen des Volksge-
richtshofs, mehr als 10 000 diskriminierte Entschei-
dungen des Reichsgerichts, mehr als 40 000 Entschei-
dungen der Hoch- und Landesverratssenate beim 
Kammergericht, mehr als 50 000 Entscheidungen der 
Berliner Sondergerichte und mehr als 75 000 Ent-
scheidungen der Kriegsgerichte in Berlin. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie 
dazu noch die Hunderttausende von Entscheidungen 
der sogenannten Erbgesundheitsgerichte, die wir 
ausdrücklich mit einbeziehen wollen, hinzunehmen, 
dann werden Sie feststellen, daß ein Antragsverfah

-r

en oder eine Einzelfallprüfung nicht nur aus grund-
sätzlichen Erwägungen nicht in Betracht kommt, 
sondern einfach auch deswegen, weil sie außerhalb 
jeder praktischen Möglichkeit liegt. Deswegen brau-
chen wir eine gesetzliche Aufhebung aller dieser 
Entscheidungen, und wir brauchen sie schnell. 

Was ist nun unsere konkrete Aufgabe für die näch-
sten Wochen? Wir haben ja nicht mehr viel Zeit, weil 
wir darauf bestehen, daß entweder im April oder im 
Mai die abschließende Lesung dieses Gesetzes statt-
findet. Wir werden das anmahnen. Wir sind der Mei-
nung, daß es jetzt unsere Aufgabe ist, die vorgeleg-
ten Gesetzentwürfe zusammenzubringen. Wenn man 
guten Willen mitbringt, ist das nicht schwer, weil sie 
sich inhaltlich ähneln. Wir sind dankbar, daß sich der 
Bundesjustizminister - das ist nicht verwunderlich, 
weil er der Bitte von zahlreichen Seiten, nicht nur 
dieses Hauses, gefolgt ist; er hat auch die Bitte der 
Justizministerkonferenz umgesetzt - an die Systema-
tik des sozialdemokratischen Gesetzentwurfs von 
1950 gehalten und eine Aufhebung der Urteile qua 
Gesetz vorgesehen hat. Ich halte das für vernünftig. 

Es wäre auch schon 1950 vernünftig gewesen. Der 
damalige Justizminister Dehler, verehrter Herr Kol-
lege Geis, hat dem nicht nur unter Behauptung feh-
lenden Bedarfs, was aus heutiger Sicht - wie wir wis-
sen - ein großer Irrtum gewesen ist, sondern auch 
deswegen widersprochen, weil er gemeint hat, der 
rechtsstaatliche Grundsatz der Rechtssicherheit stehe 
dem entgegen. Was er damals gesagt hat, fand ich 
nicht sehr klug. Aber auch große Leute können irren. 

Wir wollen - damit komme ich zu unserem Gesetz-
entwurf - aber noch etwas mehr. Ich gehe jetzt auf 
das ein, was Sie gesagt haben, Herr Kollege Geis. 
Wir bitten Sie ausdrücklich darum, die Judikate der 
sogenannten Erbgesundheitsgerichte mit einzube-
ziehen. Wir wissen, daß es dazu im Justizministerium 
einen Referentenentwurf gibt. Auch das wundert uns 
nicht; die Vorarbeiten sind auch hier schon etwas äl-
ter. Wir sind der Meinung, auch diese Entscheidun-
gen können und müssen einbezogen werden. 

Ich darf Ihnen vor Augen führen, worum es dabei 
geht. Auf Grund des Erbgesundheitsgesetzes, dieses 
frühen Nazigesetzes, das am 1. Januar 1934 in Kraft 
getreten ist, sind Hunderttausende von Menschen - 
selbstverständlich gegen ihren Willen - aus ideologi-
schen Gründen sterilisiert worden: Menschen, die ei-
nen Klumpfuß hatten; Menschen, die ein Gehörlei-
den hatten; Menschen, die blind waren; depressive 
Menschen und Menschen mit geistigen Behinderun-
gen. 350 000 Menschen - ich wiederhole: 350 000 -
sind sterilisiert worden, das heißt, für ihren folgenden 
Lebensweg verkrüppelt worden. Von diesen Men-
schen, die dieses schwere Schicksal erdulden muß-
ten, leben heute noch über 50 000. 

Ich bin ganz sicher, daß auch Sie solche Menschen 
kennen. Ich kenne einige. Ich weiß, wie schwer sie 
an diesen Leiden getragen haben und wie sehr sie 
darauf hoffen, daß ihnen endlich Gerechtigkeit wi-
derfährt, soweit das überhaupt noch möglich ist. Mit 
der Aufhebung dieser Sterilisationsentscheidungen, 
dieses NS-Unrechts, können wir ihnen Gerechtigkeit 
widerfahren lassen. Deswegen sind wir zum Handeln 
aufgerufen und müssen das auch tun. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN 
und der F.D.P.) 

Ich komme zu einem weiteren Punkt, den Sie, Herr 
Geis, angesprochen haben. Sie wollen, daß Urteile 
durch die gesetzliche Aufhebungsbestimmung, die 
wir beschließen wollen, nicht für aufgehoben erklärt 
werden, wenn sie sich auf Recht stützen, das vor dem 
30. Januar 1933 erlassen wurde. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Und heute noch 
gilt!)  

Sie haben insbesondere den Fall der Deserteure er-
wähnt. Hierbei geht es um das Militärstrafgesetz-
buch aus dem Jahre 1926. Ich glaube, daß das, was 
Sie gesagt haben, nicht Ihr Ernst sein kann, obwohl 
Ihnen ein erster Blick einen gewissen Schein von 
Vernunft zuspricht. Aber sofort, wenn Sie ins Detail 
gehen, beginnen die Probleme: Wenn zum Beispiel 
im Jahre 1942 ein Nazi-Kriegsgericht einen jungen 
Soldaten, der bei der zweiten Dese rtion erwischt wor-
den war, zum Tode verurteilte, handelte es sich na-
türlich genauso um nationalsozialistisches Unrecht, 
wie wenn das Urteil auf Grund einer anderen Bestim-
mung ergangen wäre. Das gilt auch, obwohl diese 
Bestimmung bereits 1926 im Militärstrafgesetzbuch 
stand. 

Ich glaube, es kann niemandem verborgen blei-
ben, daß der Unterschied zwischen der Weimarer 
Zeit und der NS-Zeit ein gravierender und ein grund-
sätzlicher ist, ein prinzipieller Unterschied. 

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Gerald 
Häfner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]) 

Deshalb und auch deswegen, weil die Wehrbeauf-
tragte ausdrücklich darauf hingewiesen hat, daß die 
Bundeswehr als demokratische und unserer Verfas-
sung verpflichtete Armee auf ihren eigenen Traditio-
nen aufbauen und weder die Traditionen der Nazi-
wehrmacht noch die der Wehrmacht der Weimarer 
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Zeit in sich aufnehmen sollte, bitten wir Sie, diese 
Überlegungen nochmals zu überdenken. 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Gestatten Sie 
eine Zwischenfrage des Kollegen Geis? 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Bitte schön. 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Bitte, Herr Kol-
lege Geis. 

Norbert  Geis (CDU/CSU): Frau Kollegin, wir sind 
selbstverständlich bereit, alle Überlegungen mit zu 
bedenken. Aber stimmen Sie mit mir überein, daß 
dann, wenn es richtig ist - wie Sie gesagt haben -, 
daß es allein Naziunrecht war, daß im Jahre 1942 ein 
Deserteur zum Tode verurteilt worden ist, alle Ur-
teile, die auf Gesetzen beruhen, die noch heute Gül-
tigkeit haben, die aber auf Grund von Rechtsbeu-
gung Naziunrecht sind, pauschal aufgehoben wer-
den müßten? Gehen wir da nicht zu weit, Frau Kolle-
gin? 

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Sie 
springen zu kurz!) 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Nein, Herr Kol-
lege Geis, ich glaube nicht, daß wir zu weit gehen. 
Meine Bitte ist, daß Sie sich das noch einmal überle-
gen. Auch ich kenne die Bestimmungen der §§ 70 
und 71 des Militärstrafgesetzes aus dem Jahre 1926. 
Ich habe schon gesagt: Ich habe ein gewisses Maß an 
Verständnis für den Schein der demokratischen Legi-
timität eines Gesetzes aus der Weimarer Zeit. Seine 
Anwendung in der Nazizeit war aber eine spezifisch 
nationalsozialistische, also nicht eine, die erst im Ein-
zelfall überprüft werden muß oder kann. Deswegen 
sollten Sie Ihre Ausnahmeforderung noch einmal 
überdenken, und wir sollten erneut darüber reden. 
Ich sehe kommen, daß Sie erneut viele Fälle neuen 
Unrechts auftun, wenn Sie an dieser Ausnahme fest-
halten. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe noch einen zweiten Bereich, den ich Ih-
nen sehr deutlich vor Augen führen will. Wir haben 
diesen Fehler übrigens in § 3 unseres Gesetzentwur-
fes übernommen. Wir haben ja im wesentlichen den 
Gesetzentwurf des Justizministeriums eingebracht, 
allerdings um die Erbgesundheitsgerichte ergänzt, 
weil wir ein gemeinsames Vorgehen mit Ihnen als 
absolut vordringlich erachtet haben. In § 3 unserer 
beiden Gesetzentwürfe steht die Bestimmung, wo-
nach die gesetzliche Aufhebung nicht gelten solle, 
soweit Wiedergutmachungsurteile oder Urteile zur 
Beseitigung nationalsozialistischen Unrechtes in der 
Bundesrepublik Deutschland, also von bundesrepu-
blikanischen Gerichten, erlassen worden sind. Auch 
das klingt zunächst scheinbar vernünftig. Aber ich 
sage Ihnen: Es ist es nicht. Ich will Ihnen an Hand ei-
nes schrecklichen Falles, den Sie wahrscheinlich 
auch kennen, schildern, warum nicht. 

Es handelt sich um die Tragödie, die mit der Verur-
teilung des jüdischen Berliner Kaufmanns Goldmann 
begann. Ihn hatte der Volksgerichtshof 1942 wegen 
Spionage bzw. Hochverrat und Landesverrat - darauf 
kam es dem Volksgerichtshof gar nicht so an - zum 
Tode verurteilt. Die Anweisung von Blutrichter Freis-
ler, daß Juden vor dem Volksgerichtshof auf jeden 
Fall zum Tode verurteilt werden müssen, ist uns auch 
heute gegenwärtig. Goldmann wurde dann auch er-
mordet. 

Die Angehörigen von Herrn Goldmann - jetzt be-
ginnt der zweite Akt, der schon in der Bundesrepu-
blik spielt - haben in den 60er Jahren in Berlin beim 
dafür zuständigen Landgericht die Aufhebung dieses 
Schandurteils des Volksgerichtshofs beantragt. Das 
Landgericht Berlin hat in seinem Urteil lakonisch 
festgestellt, daß - was auch immer so vernünftig 
klingt - Hochverrat und Spionage überall auf der 
Welt bestraft würden; das sei kein typisch nationalso-
zialistisches Unrecht. Damit, was der Volksgerichts-
hof war, hat man sich gar nicht auseinandergesetzt. 
Damals war es in weiten Teilen der bundesrepublika-
nischen Justiz trotz des Eides auf unser Grundgesetz 
noch üblich, diesen Spruchkörper für ein Gericht zu 
halten. 

Das Landgericht hat das Urteil des Volksgerichts-
hofs ernst genommen. Es hat es aufgehoben und ab-
geändert, indem es die Strafe für den ermordeten jü-
dischen Kaufmann auf fünf Jahre festgesetzt hat. Das 
ist schon peinlich genug. Aber dann haben sich die 
Angehörigen an das Kammergericht gewandt, und 
darauf folgte ein neuer und noch schlimmerer Akt 
der Peinlichkeit: Das Kammergericht hat 1966 in ei-
ner Entscheidung, die zur Pflichtlektüre aller jungen 
Juristen gehören sollte, weil darin die Rechtsfehler-
haftigkeit und die Verkennung der verfassungsrecht-
lichen Bindung bundesrepublikanischer Gerichte 
exemplarisch negativ nachgelesen werden können, 
zunächst die Frage gestellt, was das eigentlich solle; 
Herr Goldmann habe doch offensichtlich spioniert; 
den Tatbestand des Volksgerichtshofs hat man ein-
fach übernommen. Prinzipiell, so sagte das Kammer-
gericht, gebe es an diesem Urteil nichts auszusetzen. 
Dann hat es sogar das Landgericht Berlin kritisiert. 
Das sei nämlich nicht berechtigt gewesen, die Strafe 
auf fünf Jahre herunterzusetzen, sondern hätte min-
destens auf lebenslänglich erkennen müssen. 

(Margot von Renesse [SPD]: O Gott! Nein!) 

Stellen Sie sich das vor: Diese Peinlichkeit dauerte 
an! In den 80er Jahren hat es dann ja der Bundestag 
nach langen Mühen geschafft, den Volksgerichtshof 
als das zu bezeichnen, was er war, nämlich als Na-
ziunrechtsspruchkörper, und seine Judikate als Un-
rechtsurteile. Daraufhin haben sich die Angehörigen 
von Herrn Goldmann an den Bundestag gewandt. 
Dann hat der Petitionsausschuß getagt. Das Bundes-
justizministerium hat recherchiert. Wissen Sie, zu 
welcher Lösung man dann gekommen ist, weil es 
eben nicht möglich war, mit der Mehrheit dieses 
Hauses eine abschließende bundesgesetzliche Rege-
lung zur Aufhebung dieser Urteile zu beschließen? - 
Man  hat den 1942 ermordeten Kaufmann Goldmann 
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begnadigt - Peinlichkeiten der bundesrepublikani-
schen Rechtsprechung, die wir nicht länger wollen. 

Natürlich hat es auch andere Urteile bundesrepu-
blikanischer Gerichte zur Wiedergutmachung und 
zur Aufhebung von NS-Urteilen gegeben. Aber die 
würden gar nicht berührt, wenn dem Vorschlag, den 
ich jetzt machen will, gefolgt würde. Wir sind der 
Meinung, wir müssen § 3 ersatzlos streichen. Dann 
sind nämlich die NS-Urteile aufgehoben. Damit ist 
dann auch diesen Peinlichkeiten bundesrepublikani-
scher Nachfolgeurteile der Boden entzogen, und es 
bleibt dabei, daß diese NS-Urteile einschließlich der 
Judikate der NS-Erbgesundheitsgerichte ein für alle-
mal aufgehoben sind. 

Lassen Sie mich kurz zusammenfassen: Wir halten 
eine vernünftige bundesrechtliche Regelung für 
längst überfällig. Wir wollen, daß sie in den kommen-
den Wochen vom Deutschen Bundestag verabschie-
det wird und noch in dieser Legislaturpe riode ins 
Bundesgesetzblatt kommt. Ich freue mich, daß wir 
heute morgen übereingekommen sind, daß der 
Rechtsausschuß des Bundestages bereits in der näch-
sten Sitzung mit den Beratungen beginnen wird. Im 
April dieses Jahres hätten wir mit dem Gedenktag 
zur Ermordung von Pastor Bonhoeffer einen passen-
den Anlaß, um die Beratungen im Rechtsausschuß 
abzuschließen. Am 8. Mai kommt dann der nächste 
Gedenktag, an dem wir hier im Bundestagsplenum 
das Unsere tun könnten, nämlich das Gesetz verab-
schieden. 

Ich bitte Sie darum, zusammen mit uns diesen 
langlebigen und peinlichen, diesen für unseren 
Rechtsstaat beschämenden Schandfleck zu beseiti-
gen. Ich hoffe, daß wir das gemeinsam schaffen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, der F.D.P. und der PDS sowie bei 

Abgeordneten der CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt der Abgeordnete Volker Beck. 

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der Ge-
setzgeber muß endlich eine klare Trennlinie zwi-
schen NS-Unrecht und Recht und Gesetz ziehen. 

Bis gestern galt noch die Maxime des Kollegen 
Geis, der ein Gesetz zur Aufhebung von NS-Un-
rechtsurteilen im Jahre 1998 für „übereilt" hielt. Ihr 
Unbehagen bei diesem Gesetzesprojekt hat man Ih-
rer Rede deutlich angemerkt. Jetzt ist die Koalition in 
letzter Minute auf den Kurs der Opposition einge-
schwenkt. Dazu sage ich: Gut so! Weiter so, meine 
Damen und Herren! Aber bei Ihrem waghalsigen 
Schlingerkurs haben Sie einige wichtige Anliegen 
einfach über Bord gehen lassen. Ihr Gesetzentwurf 
klammert immer noch große Bereiche des NS-Un-
rechts aus. Dazu gleich mehr. 

Vorab eine grundsätzliche Bemerkung. Es ist schon 
beschämend, daß sich der Bundestag 1998 erstmalig 
umfassend mit der Frage der Aufhebung von NS-Un

-

rechtsurteilen mit dem Ziel befaßt, hier gemeinsam 
zu einem Ergebnis zu kommen. Es ist wirklich höch-
ste Zeit. Es ist beschämend, daß eine Vielzahl solcher 
Urteile immer noch rechtlichen Bestand hat, daß sie 
nach der geltenden Gesetzeslage nicht aufgehoben 
werden können. 

Ich nenne nur ein Beispiel, das uns beschäftigt hat, 
das Schicksal des wegen Fahnenflucht zum Tode ver-
urteilten und öffentlich hingerichteten Offiziers Jo-
hann Stangassinger. Seine Angehörigen haben jah-
relang kein für die Rehabilitierung zuständiges Ge-
richt gefunden. Vom Bundesjustizminister haben sie 
die Antwort bekommen: Die Rechtsgrundlagen für 
eine Rehabilitierung Ihres Vaters sind nicht vorhan-
den. - Als sie dann erfuhren, als zuständiger Ge-
richtsort komme München in Frage, erhielten sie do rt 

 wiederum die Antwort, die Antragsfrist für Neuan-
träge zur Rehabilitierung sei nach der in Baye rn  gel-
tenden Rechtslage abgelaufen. Die Hinterbliebenen 
sind von Pontius zu Pilatus geschickt worden und ste-
hen am Ende weiterhin mit leeren Händen da. Es 
gibt eine Vielzahl solcher Fälle - Menschen, die nach 
der Volksschädlingsverordnung, nach der Kriegsson-
derstrafrechtsverordnung oder als Homosexuelle 
strafrechtlich verurteilt wurden. Man hat ihnen bis 
heute nicht den Makel, vorbestraft zu sein, genom-
men. Die mehr als 350 000 Entscheidungen der Erb-
gesundheitsgerichte haben formal noch immer 
Rechtskraft. Das müssen wir endlich abstellen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD) 

Wir erkennen ausdrücklich an, daß der Koalitions-
entwurf viele richtige Gedanken enthält, die wir zur 
Grundlage des weiteren Gesetzgebungsverfahrens 
machen können. Diese richtigen Vorstellungen fin-
den sich deshalb auch in den Gesetzesvorschlägen 
von SPD und Bündnis 90/Die Grünen wieder. Aber 
es gibt auch gravierende Defizite in der Koalitions-
vorlage. Wir können es den Opfern nicht zumuten, 
daß NS-Urteile weiterhin Bestand haben, weil in den 
50er und 60er Jahren die Rechtsgrundlage mangel-
haft war oder weil ehemalige NS-Richter Rehabilitie-
rungen abgelehnt haben. Wenn der Bundestag dies 
heute rechtlich anders bewe rtet, muß er auch eine 
Aufhebung dieser Fehlurteile in einem für die Opfer 
würdevollen Verfahren mit in diesem Gesetz vorse-
hen. Das wirft verfassungsrechtliche Probleme auf. 
Wir haben in unserem Gesetzentwurf .ein Verfahren 
aufgezeigt, mit dem wir diese Probleme bewältigen 
und den Opfern ihre Würde zurückgeben können. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS

-

SES 90/DIE GRÜNEN und der SPD) 

Nicht nur die Verurteilungen auf Grund bestimm-
ter Nazigesetze waren Unrecht, sondern diese Ge-
setze und Vorschriften selbst. Ich nenne beispielhaft 
die Volksschädlingsverordnung oder die Polizeiver-
ordnung für die Kennzeichnung von Juden. Deshalb 
wollen wir diese Bestimmungen selbst per Bundes-
tagsbeschluß als rechtlich nichtig, als Unrecht von 
Anfang an, einstufen. Es muß deutlich gemacht wer-
den: Diese Vorschriften konnten wegen des großen 
Ausmaßes des ihnen innewohnenden Unrechts von 
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Anfang an keine rechtliche Geltung für sich bean-
spruchen. 

Bei der wichtigen Frage der Deserteure enthält der 
Koalitionsentwurf Unklarheiten. Der Bundestag hat 
in seiner Entscheidung vom Mai 1997 hinsichtlich 
der Urteile gegen Deserteure, Kriegsdienstverweige-
rer und Wehrkraftzersetzer die Unrechtserklärung 
nicht nur auf die Todesurteile bezogen. Wir sollten 
daher dafür sorgen, daß das Rehabilitierungsgesetz 
an diesem Punkt sprachlich und rechtlich Klarheit 
schafft. Alle Urteile gegen Wehrmachtsdeserteure 
müssen hier mit hinein. Da darf es kein Deuteln und 
Wackeln geben. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS

-

SES 90/DIE GRÜNEN) 

Wenigstens um einen Bereich wollen wir den Kata-
log der aufzuhebenden Verurteilungen erweitern. Es 
sind dies die Strafurteile, die in der NS-Zeit gegen 
Homosexuelle ergangen sind. Ich spreche dabei von 
der Bestrafung einvernehmlicher sexueller Handlun-
gen zwischen Erwachsenen im Sinne der §§ 175 und 
175 a Nr. 4 des Reichsstrafgesetzbuchs. Die NS-Justiz 
hat 50 000 Verurteilungen nach § 175 ausgesprochen. 
Zum Unrecht an den Homosexuellen schweigt sich 
der Koalitionsentwurf aber einfach aus. 

Meine Damen und Herren von der F.D.P, Ihre Par-
tei hatte in den 60er Jahren große Verdienste bei der 
Überwindung des nationalsozialistischen Homosexu-
ellen-Strafrechts im § 175. Aber wie können Sie dann 
heute in Ihrem Gesetzentwurf, der von Ihrem 
Bundesjustizminister federführend mitausgearbeitet 
wurde, die Rehabilitierung der von den Nazis verur-
teilten Homosexuellen einfach ausklammern? Sie ha-
ben offensichtlich Ihre eigene Geschichte vergessen. 
Ich möchte Sie heute daran erinnern, daß wir diesen 
Fehler korrigieren. 

Ausgeklammert sind auch die Entscheidungen der 
Erbgesundheitsgerichte über Sterilisierungen. Seit 
vielen Jahren kämpfen Zwangssterilisierte mit aller 
Kraft um eine Rehabi litierung. Jetzt werden sie schon 
wieder ausgegrenzt. Wie wollen Sie das den Betroffe-
nen erklären? Die Entscheidungen der NS-Erbge-
sundheitsgerichte, nach denen 350 000 Menschen 
zwangssterilisiert wurden, waren Verfolgungsmaß-
nahmen des NS-Regimes, typisches NS-Unrecht. Sie 
müssen aufgehoben werden. Das gehört in dieses 
Gesetz. 

Meine Damen und Herren, Ihr Gesetzentwurf ist 
ein Torso. Ich fordere Sie auf, gemeinsam mit der Op-
position zu einer wirklich umfassenden Regelung zu 
kommen. Es darf einfach nicht passieren, daß ein 
NS-Aufhebungsgesetz Menschen ausgrenzt und 
neue Ungerechtigkeiten schafft. NS-Unrechtsurtei-
len darf nicht dadurch der rechtsstaatliche Segen er-
teilt werden, daß wir sie aus diesem Aufhebungspro-
zeß, aus dieser Rehabilitierungsmaßnahme ausgren-
zen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Denn mit der Aufhebung des NS-Unrechts wollen 
wir den Opfern ihre Würde zurückgeben. Das sind 
wir den Verfolgten und ihren Hinterbliebenen schul

-

dig. Das sind wir unserer Selbstachtung als Rechts-
staat schuldig. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
bei der SPD und der PDS) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Zu einer Kurzin-
tervention erhält der Kollege Geis das Wo rt . 

Norbert  Geis (CDU/CSU): Frau Präsidentin! Der 
Kollege Beck hat mir vorgeworfen, ich hätte in einer 
Presseerklärung verlauten lassen, man solle jetzt 
nicht übereilt zu einer bundesgesetzlichen Regelung 
aufrufen. Aus der Begründung geht klar hervor, auf 
was sich dieses „übereilt" bezieht, nämlich darauf, 
daß wir die Bundesländer aufgefordert haben, von 
ihrer Kompetenz Gebrauch zu machen und selbst 
eine Regelung zu finden. Darauf bezog sich das. 
Wenn man es auf die zurückliegenden 50 Jahre be-
zöge, wäre dieses Wort  „übereilt" in der Tat nicht 
verständlich. Aber darauf bezog es sich ja ausdrück-
lich nicht. 

Ich möchte noch auf eines hinweisen: Der Bundes-
tag hat, zunächst in der entsprechenden Begründung 
der Entschließung des Rechtsausschusses, dargelegt, 
daß 1946 das Erforderliche getan worden sei, um Na-
ziunrecht aufheben zu können. Im Januar 1985 hat 
der Bundestag diese Entschließung einstimmig - 
auch mit den Stimmen der Grünen - verabschiedet. 
Offenbar waren also auch die Grünen dieser Auffas-
sung; sonst hätten sie ja nicht zugestimmt. 1988 hat 
der Hamburger Senator für Justiz Curilla in seiner 
Rede im Bundesrat zu diesem Thema ausdrücklich 
erklärt, daß die Länderregelungen ausreichend 
seien, um die Unrechtsurteile, soweit sie strafrechtli-
cher Natur sind, aufzuheben. 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Bitte. 

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Werter Kollege Geis, in aller Kürze: Ich verstehe 
nicht, warum Sie die ganze Zeit begründen, daß der 
Gesetzentwurf, den die Koalitionsfraktionen jetzt 
doch eingebracht haben, eigentlich nicht nötig ge-
wesen wäre. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Das habe ich ja 
gesagt, Herr Beck, warum wir das machen!) 

Zudem haben wir als Bundestag nicht so gehan-
delt, wie Sie das schildern. Ich darf Sie an ein Gesetz 
von 1990 erinnern, mit dem wir das in der englischen 
Zone geltende Aufhebungsrecht haben korrigieren 
müssen. Im Fall des „Altonaer Blutsonntags" ging es 
darum, daß die Tat vor dem 30. Januar 1933 stattfand, 
die Verurteilung aber unter Naziherrschaft, weshalb 
das Urteil nicht rechtsstaatlich war. Dies hatten die 
geltenden Rehabilitierungsgesetze nicht vorgesehen. 
Wir als Bundesgesetzgeber haben das korrigiert. 

Mir kommt dieses Verweisen auf die Länder wie 
eine politische Ausflucht vor. Ich verstehe auch nicht, 
daß wir diese Debatte immer noch führen. Ich plä- 
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diere dafür: Schwamm drüber! Sie haben sich eines 
Besseren besonnen, warum auch immer. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Das habe ich 
erklärt! Darauf gehen Sie nicht ein!)  

Jetzt liegen Gesetzentwürfe auf dem Tisch. Ich 
werbe darum, die Lücken, die Ihr Gesetzentwurf 
meines Erachtens noch aufweist - die Oppositions-
fraktionen haben unterschiedliche Vorschläge ge-
macht, wie man diese Probleme in den Griff kriegen 
kann -, gemeinsam mit uns zu schließen. 

Mein Wunsch ist es, daß wir zu einer Lösung kom-
men, die von allen Fraktionen des Deutschen Bun-
destages getragen wird. Denn wir als demokratische 
Parteien in dem Rechtsstaat Bundesrepublik 
Deutschland sollten klipp und klar sagen - ohne 
Wenn und Aber -, daß wir einen klaren Strich zwi-
schen unserem Rechtssystem und dem NS-Unrecht 
ziehen. 

Das heißt für mich auch, Herr Geis - Stichwort: 
Deserteure -, daß wir den grundsätzlich anderen 
Charakter des NS-Staates erkennen. Auch wenn es 
normal ist, daß es in Staaten, in denen Befehl und 
Gehorsam in den jeweiligen Armeen gilt, einen An-
spruch auf Gehorsam in der Armee gibt und daß 
Nichtgehorsam in allen Rechtsordnungen strafbe-
wehrt ist, ist das trotzdem nicht auf das NS-Regime 
übertragbar, weil dieses einen verbrecherischen An-
griffskrieg geführt hat und deshalb eine Verurtei-
lung des Deserteurs, auch wenn er mehrmals deser-
tiert ist, niemals recht ist, obwohl in der Begründung 
Ihres Gesetzentwurfes, Herr Kollege von Klaeden, 
nachzulesen ist, daß auf Mehrfachdesertionen auch 
schon in der Weimarer Republik die Todesstrafe 
stand. Diese Fälle sollen daher nicht rehabilitie rt 

 werden. 

Das würde bedeuten, daß das NS-Regime einen 
Anspruch auf Gehorsam gehabt hätte. Ich bestreite 
den, und ich denke, wir sollten ihn gemeinsam be-
streiten. Die Wehrmacht und die Bundeswehr haben 
nichts miteinander zu tun. Wie immer man zur Bun-
deswehr stehen mag, darüber sollte Einigkeit im 
Hause bestehen. Deshalb sollten wir klipp und klar 
alle Wehrmachtsdeserteure rehabilitieren. Ich hoffe, 
daß ich der Bemerkung von Herrn von Klaeden ent-
nehmen kann, daß hier ein Prozeß des Nachdenkens 
stattfindet und nicht alle in der Koalition die Details 
dieses Gesetzentwurfs kennen. 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Jetzt erteile ich 
dem Kollegen Detlef Kleine rt  das Wort. 

Detlef Kleine rt  (Hannover) (F.D.P.): Frau Präsiden-
tin! Meine sehr verehrten Damen! Meine Herren! Es 
sind hier Menschenschicksale dargestellt worden, 
die noch heute erschütternd auf uns alle wirken müs-
sen. Es ist zusätzlich dargestellt worden - es mußte 
dargestellt werden -, wie mit diesen Schicksalen juri-
stisch später, auch in unserer Justiz, umgegangen 
worden ist. Das fand in einer Weise statt, die den 
Ausdruck „Beschämung" tatsächlich in zu vielen 
Fällen rechtfertigt, wobei die ordentlichen Urteile, 
die sicherlich sogar - darüber spricht man nicht so  

viel - in der Mehrheit gewesen sind, daran gar nichts 
ändern; denn jeder einzelne so schreckliche Fall 
wäre ein Fall zuviel. 

Deshalb haben wir mit den erst nach sehr langer 
Zeit erarbeiteten Entschließungen zu den Urteilen 
des Volksgerichtshofs und schließlich erst in jüngerer 
Zeit zu den Urteilen der Kriegsgerichte noch nicht al-
les bereinigt, was aus unserer schrecklichen Vergan-
genheit noch übriggeblieben ist. Dieser Einsicht kön-
nen und wollen wir uns nicht verschließen. 

Daß wir dabei aufeinander zugehen, zeigt schon 
die Technik der Entwürfe, die sehr eng miteinander 
verwandt sind. Dieses Aufeinanderzugehen muß na-
türlich, wenn es sinnvoll sein soll, in allerkürzester 
Zeit zu Ergebnissen führen. Ich frage mich, warum 
wir erst nach 50 Jahren zu dieser Diskussion kom-
men. Ich habe den Verdacht, daß die Ferne vieler un-
serer Bürger, auch vieler derjenigen, die hier im 
Raum sitzen, zur damaligen Zeit und zu den Urteilen 
und der Art , wie sie zustande gekommen sind - in 
welchen Verstrickungen mögen einzelne Richter ge-
wesen sein? -, den Entschluß, hier zu einer generel-
len Bereinigung zu kommen, erleichtert hat und daß 
früher wegen all dieser Verstrickungen und des Ein-
blicks in Details die Kraft zu einem solchen Entschluß 
gefehlt hat. 

Dabei spielen auch Dinge eine Rolle, wie Frau 
Däubler-Gmelin sie bei Thomas Dehler erwähnt 
hat. Die Frage der Rechtssicherheit, die es nun 
nicht erst in dieser Bundesrepublik oder in der Zeit 
des Nationalsozialismus gab, sondern die seit Jahr-
hunderten von Bedeutung gewesen ist und immer 
gegen die Frage der Gerechtigkeit im Einzelfall ab-
gewogen werden mußte, ist sicher nicht nur für 
Thomas Dehler schwierig zu entscheiden gewesen, 
sondern sie mag seinerzeit sicherlich auch noch von 
vielen praktischen Schwierigkeiten überlagert ge-
wesen sein, mit denen wir heute nicht mehr zu 
kämpfen haben. Deshalb wollen wir uns der Auf-
gabe stellen. 

Wir danken dem Bundesjustizminister für seine 
Vorlage. Wir danken genauso den anderen Fraktio-
nen für ihre Vorlagen, die ja - ich sagte es bereits - in 
einem recht engen Zusammenhang mit unserer Vor-
lage stehen. Wir werden uns mit den Einzelheiten al-
lerdings in schwierigeren Beratungen und viel aus-
führlicher zu befassen haben, als das heute angedeu-
tet werden kann. 

Herr Beck, Sie haben hier das höchst wünschens-
werte Ziel aufgezeigt, zu einer klaren Trennung zwi-
schen nationalsozialistischem Unrecht und einer ge-
ordneten und normalen Rechtsprechung zu kommen. 
Ich glaube, das ist eine Verkennung der historischen, 
der menschlichen und der tatsächlichen, Situation, in 
der sich die Gerichte in nationalsozialistischer Zeit 
befunden haben. Sie befinden sich allerdings immer 
wieder in besonderen Situationen. So klare Trennun-
gen, wie Sie sie wollen, wünscht man sich. Sie sind 
theoretisch schön. Sie würden vieles viel handhabba-
rer machen. Aber wir wollen zufrieden sein, wenn 
wir hier zu einem einigermaßen brauchbaren Ergeb-
nis kommen. Ich bin sehr dankbar, wenn wir uns alle 
gemeinsam darum bemühen. Mehr als ein brauchba- 
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res Ergebnis werden wir leider, Herr Beck, nicht er-
reichen. 

(Beifall bei der F.D.P., der CDU/CSU und 
der SPD) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt der Abgeordnete Uwe-Jens Heuer. 

Dr. Uwe-Jens Heuer (PDS): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Am 14. Januar mußte der 
Justizminister zunächst erklären, daß die von ihm be-
reits im März 1997 angekündigte Gesetzesinitiative 
zur Aufhebung der strafrechtlichen NS-Urteile an 
Widerständen in der Regierungskoalition gescheitert 
sei. Nachdem als Reaktion darauf noch im Januar 
zwei recht akzeptable Gesetzentwürfe der Opposi-
tion zu dem gleichen Gegenstand eingebracht wur-
den, habe auch ich heute früh in meinem Postfach 
doch noch einen Gesetzentwurf der Regierungsfrak-
tionen gefunden. Die Geschäftsordnung sieht da eine 
Dreitagefrist vor. Eine sorgfältige Bewe rtung dieses 
Entwurfs ist unter solchen Umständen ausgeschlos-
sen. Immerhin: Mehr Freude ist im Himmel über ei-
nen Sünder, der Buße tut, als über hundert Gerechte. 

(Heiterkeit und Beifall bei der PDS, der SPD 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - 
Eckart von Klaeden [CDU/CSU]: Und das 

von der PDS!) 

Herr Geis hat sich in seiner Presseerklärung - und 
heute erneut - gegen den nach seiner Meinung fal-
schen Eindruck verwahrt, der Wiedergutmachung 
von NS-Unrecht sei in den vergangenen mehr als 
50 Jahren nicht ausreichend Genüge getan worden. 
Außerdem sah er zu diesem Zeitpunkt noch keinen 
Handlungsbedarf für eine bundeseinheitliche Rege-
lung. Das hat er jetzt bestätigt. 

Immerhin hat auch der 5. Senat des Bundesge-
richtshofs kürzlich von einer insgesamt fehlgeschla-
genen Auseinandersetzung mit der NS-Justiz ge-
sprochen. Es gab, wie Professor Dr. Günter Spendel 
aus Würzburg in der „Zeitschrift für Rechtspolitik", 
2/97, formulierte, einen regelrechten „Widerwillen", 
die ,,NS-Justizverbrechen tatkräftig zu verfolgen". 
Der Bundesgerichtshof selbst hat sich in seiner 
Rechtsprechung in den 50er Jahren als unfähig er-
wiesen, Unrechtsentscheidungen der NS-Strafjustiz 
entsprechend zu charakterisieren. Zahlreiche straf-
rechtliche Urteile im Geiste des NS-Unrechts sind bis 
heute nicht aufgehoben. Frau Däubler-Gmelin hat 
mit den Urteilen des Landgerichts von Berlin und des 
Kammergerichts von 1966 auf besonders eindrucks-
volle Fälle hingewiesen. 

Es hat sich tatsächlich zuwenig getan, um eine Än-
derung herbeizuführen. Dabei übersehe ich nicht, 
daß es gerade in jüngster Zeit auch positive Entwick-
lungen gab - so auch die Verurteilung des „Angriffs- 
und Vernichtungskrieges" nach 1939 als „vom natio-
nalsozialistischen Deutschland verschuldetes Verbre-
chen" durch den Deutschen Bundestag am 15. Mai 
vergangenen Jahres. 

Es wurde im Verlauf der Vorarbeiten - das haben 
wir alle verfolgt - deutlich, daß es eine große Un

-

kenntnis über die relevanten Rechtsvorschriften gab. 
Die komplizierte und unbef riedigende Rechtslage 
bedingt ganz wesentlich die Notwendigkeit einer 
bundeseinheitlichen Rechtsordnung. 

Die Rechtsvorschriften sind offenbar außerordent-
lich zersplittert und sehr unterschiedlich. Überwie-
gend bestehen sie auch aus wenig bekannten besat-
zungsrechtlichen Vorschriften und Ländergesetzen. 
Natürlich müssen wir darüber im Rechtsausschuß 
noch im Detail beraten. Aber ich meine, die Gesetz-
entwürfe von SPD und Bündnis 90/Die Grünen und 
in bestimmtem Umfang auch der Entwurf der Regie-
rungsparteien zeigen vernünftige Wege auf, um die 
aufhebungswürdigen Fälle zu erfassen. Die Aufhe-
bung aller formal noch bestehenden strafrechtlichen 
Unrechtsurteile würde möglich. 

Ich stimme dem Gesetzentwurf von Bündnis 90/ 
Die Grünen auch insoweit zu, als dieser den Opfern 
den Status von Verfolgten des Nationalsozialismus 
im Sinne des BEG zuspricht. Auch die pauschale 
Aufhebung der entsprechenden Urteile und Ent-
scheidungen sowie die Regelung einer Nichtigkeit 
finden meine Zustimmung. Über die Listen werden 
wir uns noch verständigen. Hierzu ist heute in bezug 
auf den Entwurf der Koalitionsfraktionen schon eim-
ges Kritisches gesagt worden. 

Es sind weitere Fragen aufzuwerfen wie die, wie es 
in diesem Zusammenhang mit der Rehabi litierung 
und einer angemessenen Entschädigung aussieht. 
Man sollte noch einmal diskutieren, ob es nicht auch 
um bestimmte Unrechtsurteile der Zivil-, Arbeits- 
und Verwaltungsgerichte gehen kann. 

Man kann auch nicht darüber hinwegsehen, wenn 
in Ostdeutschland einem standhaften Widerstands-
kämpfer wie dem heute 95jährigen Bernhard Quand 
in Mecklenburg-Vorpommern, der im Nazideutsch-
land zehn Jahre in Gefängnissen und Konzen-
trationslagern verbrachte, seine Entschädigungs-
rente mit der Begründung entzogen wird, unter an-
derem Ministerpräsident in Mecklenburg und Mit-
glied des Staatsrates der DDR gewesen zu sein. 

Noch ein kritisches Wort  - Herr Geis wird das von 
mir gewöhnt sein - von mir: Herr Geis, Sie haben ge-
sagt, die Rehabilitierung des DDR-Rechts sei wichti-
ger als die Rehabilitierung des NS-Unrechts. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Mindestens ge

-

nauso wichtig!) 

Ich sehe in dieser Feststellung eine Verharmlosung 
des NS-Unrechts. Das steckt auch hinter der Tatsa-
che, daß die Abgeordneten der Regierungsparteien 
im 12. Bundestag keinen Moment Bedenken hatten, 
ihre Zustimmung dazu zu geben, daß damals pau-
schal alle Urteile in den Waldheim-Prozessen aufge-
hoben wurden. Sie hatten dagegen lange Zeit 
Schwierigkeiten, analoge Regelungen für die hier 
behandelten NS-Urteile zu finden. Die Urteile der 
Waldheim-Prozesse - ohne Zweifel gab es dabei in 
krasser Weise Verletzungen rechtsstaatlicher Prinzi-
pien - waren nicht nur Urteile gegen Unschuldige, 
sondern auch gegen Kriegsverbrecher, gegen SS- 
und KZ-Schergen, gegen Gestapo-Leute und Kriegs-
richter. 
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Ich meine, wir sollten zügig vorgehen. Ich unter-
stütze sehr nachdrücklich das, was Frau Däubler

-

Gmelin gesagt hat: Wir müssen noch in dieser Legis-
laturperiode zu einer gemeinsamen Entscheidung 
kommen. Ich bin der Meinung, das sind wir uns 
selbst schuldig. 

Danke schön. 

(Beifall bei der PDS sowie bei Abgeordne

-

ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt der Abgeordnete Ecka rt  von Klaeden. 

Eckart  von Klaeden (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst möchte 
ich feststellen: Ich finde es gut, daß wir hier einen 
breiten Konsens darüber haben, daß wir ein Gesetz 
zur Aufhebung der NS-Unrechtsurteile brauchen. 
Ich möchte der Kollegin Frau Professor Däubler

-

Gmelin ausdrücklich darin zustimmen, daß es mit et-
was gutem Willen auch möglich ist, dieses Gesetz in 
dieser Legislaturpe riode auf den Weg zu bringen und 
zu verabschieden. 

(Dr. Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Sehr gut!) 

Für uns sind insbesondere drei Punkte relevant, 
die dazu führen, daß eine bundesgesetzliche Rege-
lung notwendig ist. Das sind einmal die standgericht-
lichen Entscheidungen, die heute formal noch be-
stehen. Das sind die Urteile der deutschen Gerichte 
in Besatzungszonen gegenüber Ausländern, und das 
ist die Situation, die durch die fünf neuen Länder ent-
standen ist. 

Ich möchte aber auch sagen, lieber Kollege Beck, 
daß ich den Zungenschlag Ihrer Rede ein wenig 
überheblich fand. Wenn man Ihnen zuhörte, mußte 
man geradezu den Eindruck gewinnen, als hätten 
vorangegangene Politikergenerationen in der Bun-
desrepublik Deutschland nicht den klaren Tren-
nungsstrich zwischen NS-Unrecht und Rechtsstaat-
lichkeit gezogen. Ich glaube, das kann man ihnen 
nicht vorwerfen. 

Ich finde es gut, daß wir heute auch über die Ent-
scheidungen der sogenannten Erbgesundheitsge-
richte sprechen. Die Frage des Lebensschutzes hat 
unserer Fraktion immer besonders am Herzen gele-
gen. Sie liegt ihr weiter am Herzen. Diese Legislatur-
periode ist durch die Behandlung von Fragen des Le-
bensschutzes besonders geprägt: Transplantations-
gesetz, Bio-Medizin-Konvention, § 218 Strafgesetz-
buch. Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf 
hinweisen, daß der Bundestag bereits in der 11. Le-
gislaturperiode auf Vorschlag des Rechtsausschusses 
beschlossen und festgestellt hat, daß die im Gesetz 
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom 14. Juli 
1933 vorgesehenen und auf der Grundlage dieses 
Gesetzes während der Zeit von 1933 bis 1945 durch-
geführten Zwangssterilisierungen nationalsozialisti-
sches Unrecht sind. Die Maßnahmen wurden geäch-
tet, weil sie ein Ausdruck der inhumanen national-
sozialistischen Auffassung vom „lebensunwerten Le-
ben" sind. Den Opfern der Zwangssterilisierung und 
ihren Angehörigen bezeugte der Deutsche Bundes

-

tag schon damals Achtung und Mitgefühl. Dieser Be-
schluß wurde vom 12. Deutschen Bundestag am 29. 
Juni 1994 zu Recht bestätigt. 

(Dr. Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Richtig!) 

Es ist Ausdruck des rechtspolitischen und ethischen 
Fortschritts, der nur in einer Demokratie möglich ist, 
daß sich auch in der Bundesrepublik Deutschland 
ein Bewertungswandel vollzogen hat. Es hat eben 
auch dort  keine Stunde Null gegeben. Ich glaube, 
daß wir die Debatte, die wir in den 50er Jahren ge-
führt haben, daß dieses Gesetz kein typisch national-
sozialistisches Gesetz sei, weil auch andere demokra-
tisch regierte Länder wie Schweden, Dänemark, 
Finnland und Teile der USA ähnliche Gesetze ge-
kannt haben, zu Recht ad acta gelegt haben. Diese 
Debatte hatte nicht den einzigartigen Vollzug be-
rücksichtigt. Die Zahl der Ste rilisierungen in 
Deutschland war international ohne Beispiel. Auch 
die Rechtsanwendung war von typisch nationalsozia-
listischem Unrecht durchwirkt, indem auch bei den 
sogenannten Selbstanträgen die Betroffenen oft vor 
die Alternative „Sterilisation oder Konzentrationsla-
ger" gestellt worden sind. 

Wir müssen in der Beratung im Rechtsausschuß 
noch einmal die Gesetzgebungskompetenz klären. 
Es gibt Möglichkeiten, eine schlüssige Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes zu begründen. Gleich-
wohl will ich daran erinnern, daß dieses Gesetz be-
reits am 20. November 1945 in Bayern aufgehoben 
worden ist. Es gibt also auf Landesebene eine ganze 
Reihe von Entscheidungen, die bereits in dem Sinne 
der heutigen Antragsteller wirken. Gerade die baye-
rische Regelung ist geeignet, vorbildlich für uns zu 
sein. 

(Dr. Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Das ist in 
allen Ländern der amerikanischen Besat

-
zungszone so gewesen!) 

- In allen Ländern der amerikanischen Besatzungs-
zone, genau. 

Abschließend will ich sagen, daß wir diese Themen 
- ohne daß ich sie damit vergleichen will - zum Anlaß 
nehmen könnten, über den Lebensschutz in unserer 
heutigen Gesellschaft, in unserer Rechtswirklichkeit 
nachzudenken. Wir sollten in diesem Zusammen-
hang auch über die Praxis im Rahmen der medizini-
schen Indikation, die in Oldenburg deutlich gewor-
den ist, sprechen. Diese Debatte erinnert uns daran, 
daß der Schutz des menschlichen Lebens und der 
menschlichen Würde eine permanente Aufgabe des 
Gesetzgebers ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt Herr Bundesminister Edzard Schmidt-Jortzig. 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 
Heute ist ein bedeutender Tag in der deutschen 
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Nachkriegsrechtsgeschichte. Mit dem Ihnen vorlie-
genden Entwurf der Koalition - stopp, ich will aus-
drücklich sagen: mit dem Ansatz aller drei Entwürfe 
- wird ein Schlußstrich unter das dunkelste Kapitel 
deutscher Nachkriegsgeschichte, deutscher Justizge-
schichte überhaupt gezogen. Dieser von uns erarbei-
tete Ansatz, der im Juni vergangenen Jahres auf der 
Justizministerkonferenz vorgestellt wurde, soll nun 
wirklich - ich glaube, alle Beteiligten sind fest ent-
schlossen, das auch zu tun - noch in dieser Legisla-
turperiode Gesetz werden. 

Ich möchte an dieser Stelle auch für alle die Unter-
stützungen danken, die wir dabei empfangen haben. 
Ich möchte den hier vertretenen Fraktionen danken, 
speziell den Koalitionsfraktionen. Mein Dank gilt 
ebenso den Länderkolleginnen und -kollegen, die in 
ihren Kabinetten und dann wieder über ihre Partei-
schienen für meinen Entwurf geworben haben. Der 
Bundesrat wird am kommenden Freitag auch noch 
mindestens einen Entwurf, der fast gleichlautend ist, 
auf den Weg bringen. 

Meine Damen und Herren, ein Schlußstrich unter 
die unendliche Geschichte der Aufhebung national-
sozialistischer Unrechtsurteile ist wahrlich überfällig 
- das ist von allen betont worden -, denn der derzei-
tige Rechtszustand ist höchst unbefriedigend. Im 
Wiederaufnahmefall von Diet rich Bonhoeffer be-
durfte es wochenlanger Recherchen, bevor sich her-
ausstellte, daß das Urteil, das im KZ Flossenbürg 
1945 gefällt und dann sofort vollstreckt wurde, be-
reits von den bayerischen Vorschriften zur Aufhe-
bung von NS-Unrechtsurteilen erfaßt war. 

Im übrigen sind Todesurteile gegen Widerstands-
kämpfer wie Carl F riedrich Goerdeler oder Helmuth 
James Graf Moltke bis heute nicht aufgehoben. Auch 
das Wiederaufnahmeverfahren für die 36 hingerich-
teten Postbeamten, die am 1. September 1939 die 
Danziger Post vor der deutschen Besetzung vertei-
digten, konnte auf Grund schwieriger Zuständig-
keitsfragen immer noch nicht abgeschlossen werden. 
Gerade in diesem Fall ist der Blick Polens mit großen 
Erwartungen auf unser Vorhaben gerichtet. 

Diese Beispiele dokumentieren in unerträglicher 
Weise, daß es uns über 50 Jahre nach Ende des natio-
nalsozialistischen Unrechtsregimes immer noch nicht 
gelungen ist, dessen Justizbarbarei zweifelsfrei zu 
überwinden. Daß nun speziell auch noch ein zusätz-
licher Anlaß hinzukommt, nämlich durch die neuen 
Länder, die hier keine Vorschriften haben, wurde 
schon erwähnt. 

Lassen Sie mich noch kurz auf ein, zwei Kern-
punkte des Entwurfs zu sprechen kommen. Er sieht 
die pauschale Aufhebung der NS-Unrechtsurteile im 
Strafrechtsbereich vor. Mich hat einigermaßen über-
rascht, daß zu diesem Punkt Vorversuche daran ge-
scheitert waren, daß man aus Gründen der Gewal-
tentrennung glaubte, so nicht vorgehen zu können. 
Die erste Gewalt dürfe nicht pauschal die Entschei-
dungen der ditten aufheben. 

(Dr. Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Das hat 
man so gesagt!) 

Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Deswegen 
war es gut, daß wir mit dieser Vorstellung aufge-
räumt haben. 

(Beifall bei der F.D.P., der CDU/CSU und 
der SPD) 

Aufgehoben werden nun alle Entscheidungen, die 
nach dem 30. Januar 1933 unter Verstoß gegen ele-
mentare Gedanken der Gerechtigkeit zur Durchset-
zung oder Aufrechterhaltung des NS-Unrechtsregi-
mes aus politischen, rassischen oder weltanschauli-
chen Gründen ergangen sind. Diese Pauschalierung 
ist notwendig, weil nach überschlägigen Schätzun-
gen - Sie haben auch die Zahlen von Frau Peschel-
Gutzeit genannt - mehrere hunderttausend Strafur-
teile aus der NS-Zeit als fragwürdig zu qualifizieren 
sind und sonst jeweils einzeln überprüft werden 
müßten. Das ist eine Anstrengung, die die Justiz si-
cherlich gar nicht bewältigen könnte. 

Der Gesetzentwurf differenzie rt  auch nicht zwi-
schen Deutschen und Nichtdeutschen. Er erfaßt also 
auch alle Entscheidungen deutscher Stellen gegen 
ausländische Staatsangehörige in ehemals besetzten 
Gebieten, wie beispielsweise Polen, der Ukraine, 
Belgien oder Frankreich. 

Die Generalklausel wird durch Regelbeispiele 
konkretisiert. Alle Entscheidungen des Volksge-
richtshofes werden aufgehoben. Der Deutsche  Bun

-

destag hat bereits am 25. Januar 1985 einstimmig 
festgestellt, daß der Volksgerichtshof kein Gericht im 
rechtsstaatlichen Sinne, sondern ein Terrorinstru-
ment zur Durchsetzung der nationalsozialistischen 
Willkürherrschaft war. 

Darüber hinaus werden die Todesurteile des 
Reichsgerichts, der Militärgerichte und aller sonsti-
gen Gerichte, also auch der Standgerichte, der 
Schnellgerichte, die es damals gegeben hat, aufge-
hoben, soweit sie nicht ein Delikt betreffen, für das 
bereits vor dem 30. Januar 1933 die Todesstrafe ver-
hängt werden konnte. Daß wir über diesen Punkt 
noch intensiv diskutieren werden, ist völlig klar. 

In der Weimarer Republik - darauf will ich doch 
hinweisen - konnten praktisch nur zwei Delikte mit 
der Todesstrafe geahndet werden. Unter der NS- 
Herrschaft waren es sage und schreibe 46 Delikte. 
Schon das belegt rein quantitativ, welche völligen 
Unterschiede der Rechtsauffassung sich da doku-
mentierten. 

Aber nicht nur Todesurteile, auch alle übrigen Un-
rechtsurteile, die auf spezifischen NS-Vorschriften 
beruhen, werden durch die Generalklausel auf geho-
ben.  Deswegen glaube ich, daß dieser Ansatz richtig 
ist. Von der Überfälligkeit seiner Verfolgung habe ich 
gesprochen. 

Am Schluß meiner kurzen Rede möchte ich denn 
doch noch ein, zwei Sätze zu den Parallelentwürfen 
von Bündnis 90/Die Grünen und der SPD sagen. Ich 
bin selbstverständlich höchst angetan davon, wie 
nachhaltig und positiv unsere Entwurfsarbeit gewirkt 
hat. Beide Parallelentwürfe sind weithin und bis in 
einzelne Formulierungen hinein ein treues Abbild 
dieses Entwurfs. 
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Liebe Frau Däubler-Gmelin, dies ist im übrigen 
nicht ein Entwurf der SPD von 1950, sondern schlicht 
und ergreifend die Kontrollratsproklamation Nr. 3 
von 1945. Für mich speziell war nun die britische Ver-
ordnung vom 3. Juni 1947 Vorbild. Wir haben deswe-
gen die dortigen Formulierungen übernommen. 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Herr Minister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Däub-
ler-Gmelin? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Gerne. 

Dr. Herta Däubler-Gmelin (SPD): Herr Bundesju-
stizminister, würden Sie mir vielleicht zustimmen, 
wenn ich Ihnen sage, daß der Ansatz, durch Gesetz 
diese scheinbar in Gerichtsform ergangenen NS-Un-
rechtsurteile pauschal aufzuheben, bereits 1950 in 
dem Entwurf der SPD-Bundestagsfraktion eine große 
Rolle gespielt hat und daß deshalb der Gedanke, daß 
das das Arbeiten auch des Bundesjustizministeriums 
in den späteren Jahrzehnten befruchtet hat, nahe-
legt, daß man zu diesem Ansatz zurückgekehrt ist, 
weil man erkannt hat, daß die Aufhebung auf Antrag 
aus verschiedenen Gründen gar nicht möglich und 
auch nicht tunlich ist? Sind Sie nicht mit mir der Mei-
nung, daß es angesichts dieser verschiedenen An-
sätze, Entscheidungen und Initiativen vielleicht ganz 
gut wäre, Persönlichkeiten wie Adolf Arndt oder 
Georg August Zinn ein gewisses Maß an Respekt zu 
zollen? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Adolf Arndt zolle ich ohnehin - auch ohne 
Ihre Anmahnung - höchsten Respekt, 

(Dr. Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Sehr gut!) 

und zwar aus ganz anderen naheliegenden Grün-
den. 

(Dr. Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Vielleicht 
auch aus diesem!) 

- Aus diesem könnte ich es tun, wenn ich diesen Ent-
wurf gekannt hätte. Ich will auch gar nichts gegen 
diesen Ansatz sagen. Nur für mich ganz persönlich 
kann ich feststellen: Für mich waren ganz andere 
Punkte maßgeblich, so und nicht anders zu formulie-
ren. Das waren die Punkte, die ich Ihnen vorgetragen 
habe. 

(Dr. Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Das war 
ein Fall von Kongenialität!) 

- Wunderbar. 

Deswegen würde ich auch gerne noch auf Sie, 
Herr Heuer, eingehen. Natürlich habe ich nie ver-
kündet, daß das alles nun nichts werde. Sie dürfen 
da nicht zu schnell das Opfer Ihrer eigenen Propa-
ganda werden. Dem war überhaupt nicht so. Es ist 
mitunter nur eine längere Überzeugungsarbeit nötig. 
Zum Schluß sind wir dann bei dem Ziel angelangt, 
das wir nun heute hier im Parlament besichtigen 
können. 

Ich will noch eines zu den wenigen Punkten sagen, 
in denen Sie - dies betrifft insbesondere die Grünen; 
aber ich wende mich hier speziell an die SPD; im 
übrigen Respekt vor § 3 Ihres Gesetzentwurfes; ich 
denke, darauf sollten wir noch einmal zu sprechen 
kommen - über den Koalitionsentwurf hinausgehen. 
Denn da wird meines Erachtens einiges fragwürdig. 
Da steht dann nicht mehr nur spezifische NS-Willkür 
im Visier. Es sollen vielmehr - aus heutiger Sicht si-
cherlich politisch falsche - gesellschaftliche Bewer-
tungen von damals, wie etwa die Strafbarkeit der 
Homosexualität, ungeschehen gemacht werden. Ich 
erinnere daran, daß wir die Strafbarkeit erst 1969 
und letzte Reste sogar erst 1994 aufgehoben haben. 

Das mag in der Sache alles berechtigt sein, hat 
aber nichts mit Bereinigung spezifischen NS-Un-
rechts zu tun. Das kann deswegen so nicht funktio-
nieren und belastet und erschwert das jetzige Anlie-
gen der NS-Unrechtsbereinigung sehr. Ich rufe des-
wegen alle Beteiligten zu historischer Ehrlichkeit - 
manches war eben ziemlich kritikwürdig, ganz unab-
hängig von der Tatsache des NS-Unrechts - und ziel-
führender Mitarbeit auf. 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Herr Minister, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Beck? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Gerne. 

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Minister, würden Sie mir zustimmen, daß sich 
durch die Entscheidung des Reichsgerichtshofes die 
Verfolgung von Homosexuellen nach 1934 erheblich 
verschärft hat, die Strafbarkeit in großem Umfang 
ausgedehnt wurde und daß durch die Novelle von 
1935 zu den §§ 175 und 175a des Reichsstrafgesetz-
buches die Strafbarkeit ein zuvor in Deutschland 
nicht gekanntes Ausmaß beim Thema Homosexuali-
tät annahm? Würden Sie mir ferner zustimmen, daß 
die Rechtslage, die bis 1969 bestanden hat, dahin ge-
hend zu bewerten ist, daß hier eine menschenrechts-
widrige Rechtslage, wie dies in mehreren Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte gegenüber Zypern, der Republik Irland 
und Großbritannien wegen der Rechtslage auf der 
Isle of Man festgestellt wurde, bestand und daß es 
das Gesetz nicht besser macht, daß wir als Bundesre-
publik Deutschland von 1949 bis 1969 hier eine fal-
sche Bewe rtung vorgenommen haben und uns dies 
nicht abhalten sollte, wenigstens die Strafnorm der 
§§ 175 und 175a Nr. 4 aufzuheben? 

Wir haben hier schon einmal darüber diskutiert. 
Da haben Sie behauptet, Reste davon seien tatbe-
standlich heute noch umfaßt. Das gilt für die zwei 
Normen, die ich gerade zitiert habe, explizit nicht. 
Könnten wir nicht da zueinander finden, indem wir 
feststellen, daß hier NS-Unrecht geschehen ist, und 
indem wir dieses Unrecht aufheben und diesen Men-
schen ihre Würde zurückgeben? 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Herr Beck, Sie haben in allem recht, was die 
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Bewertung aus heutiger Sicht anbetrifft. Da stimmen 
wir überein. Ich glaube nur nicht, daß Ihre Vorstel-
lung mit unserem Ansatz vereinbar ist, pauschal Ur-
teile aufzuheben, die spezifisches NS-Unrecht dar-
stellen, weil sie auf spezifischen NS-Vorschriften be-
ruhen. 

(Norbert Geis [CDU/CSU]: Das ist der 
Unterschied!) 

Deswegen ist das, was Sie wollen, zwar politisch ver-
ständlich, paßt aber einfach nicht hierein und ist 
auch, wie ich finde, historisch nicht ehrlich. 

Natürlich kann man das alles fürchterlich bekla-
gen. Aber es gab damals noch keine judizierbaren 
Menschenrechte. Deswegen bringt es gar nichts, 
wenn Sie hier Akte aus den Jahren 1920, 1930, ja 
zum Teil bis 1948 mit den heutigen Menschenrechts-
maßstäben beurteilen. Ich glaube nicht, daß wir so 
weiterkommen. 

Ich möchte nur noch einen Punkt ansprechen, weil 
da möglicherweise ein Mißverständnis oder ein Infor-
mationsdefizit besteht: In beiden Parallelentwürfen 
wird im zweiten Teil auch die Aufhebung der Ent-
scheidungen der Erbgesundheitsgerichte betrieben, 
die ja keine Strafgerichte waren, sondern, jedenfalls 
aus heutigem Verständnis, Verwaltungsbehörden. 

Daß das Vorhaben, die Entscheidungen der Erbge-
sundheitsgerichte aufzuheben, von uns unterstützt 
wird, ist völlig eindeutig. Der Deutsche Bundestag 
hat, zuletzt am 31. Mai 1995, die Bundesregierung 
ausdrücklich aufgefordert, diese Aufhebung zu be-
treiben. Das wird auch geschehen. 

Dieser Gesetzentwurf, ein Regierungsentwurf, be-
findet sich in der Schlußabstimmung zwischen den 
Ressorts. Ich gehe davon aus, daß er noch in die jetzt 
anlaufenden Beratungen mit eingebracht werden 
kann. Es ist eine Frage der Optik, ob man dies als 
Art. 2 hinzunimmt oder wie auch immer. 

(Dr. Herta Däubler-Gmelin [SPD]: Das ist 
uns egal! Wir wollen es nur haben!) 

In der Sache gibt es keine Differenzen - nur damit 
das eindeutig ist. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns an der 
Schwelle zum 21. Jahrhundert einen Schlußstein un-
ter die juristische Bewältigung des NS-Unrechts set-
zen. Die andere Art der Bewältigung wird uns noch 
so lange beschäftigen, wie es deutsche Geschichte 
gibt. Da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Lassen 
Sie uns alle Opfer der nationalsozialistischen Willkür-
herrschaft endgültig wieder ins Recht setzen, damit 
sie ihren Frieden finden können und Deutschland - 
das ist mir sehr wichtig - sich selber rechtlich endgül-
tig rehabilitieren kann. Lassen Sie uns dann die Leh-
ren aus unserer Geschichte in die Zusammenfügung 
des gemeinsamen Rechtsraumes Europa einbringen. 
Wir haben in Europa eine ganz spezifische Aufgabe 
zu erfüllen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Ich schließe da-
mit die Aussprache. 

Interfraktionell wird die Überweisung der Gesetz-
entwürfe auf den Drucksachen 13/9747, 13/9774 und 
13/10013 an die in der Tagesordnung aufgeführten 
Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es dazu anderwei-
tige Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Dann ist die 
Überweisung so beschlossen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 sowie den 
Zusatzpunkt 3 auf: 

4. Zweite und dritte Beratung des vom Bundesrat 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Verbesserung der zivilrechtlichen Entschädi-
gung der Opfer von Straftaten 

(Zivilrechtliches Opferentschädigungsgesetz 
— ZOEG) 
- Drucksache 13/6831 - 

(Erste Beratung 163. Sitzung) 

Beschlußempfehlung und Bericht des Rechts-
ausschusses (6. Ausschuß) 
- Drucksache 13/9311 - 

Berichterstattung: 
Abgeordnete Ronald Pofalla 
Dr. Eckhart Pick 
Volker Beck (Köln) 
Jörg van Essen 

ZP3 Beratung der Großen Anfrage der Abgeordne-
ten Dr. Jürgen Meyer (Ulm), Dr. Herta Däub-
ler-Gmelin, Hermann Bachmaier, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD 

Zeugenschutz im Strafprozeß 
- Drucksachen 13/5034, 13/8156 - 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für 
die Aussprache eine Stunde vorgesehen. - Wider-
spruch gibt es nicht. Dann ist das so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile zunächst 
dem Abgeordneten Irmer als Berichterstatter das 
Wort . 

Ulrich Irmer (F.D.P.): Frau Präsidentin! Meine Da-
men und Herren! Ich habe die Freude, Ihnen einmal 
ein echtes Vermittlungsergebnis vorstellen zu kön-
nen. Es handelte sich hier um ein Anspruchsgesetz, 
das heißt, wir hätten einen Anspruch des Bundesra-
tes zurückweisen können. Wir haben uns aber auf 
eine sachliche Diskussion eingelassen. Ich finde das 
in Ordnung, weil wir im Vermittlungsausschuß auch 
ein gutes Ergebnis erzielt haben. Ich bedanke mich 
bei den Hauptbeteiligten, Herrn Professor Meyer, 
Herrn Geis, Herrn Kleinert, Frau Ministe rin Schubert 

 und Herrn Minister Leeb, der jetzt nicht hier ist. 

Es ging letzten Endes um zwei Streitpunkte. Der 
eine Streitpunkt war: Wie hält man es, wenn ein 
Zeuge - hier ist insbesondere an Kinder gedacht - 
außerhalb des Gerichtssaals vernommen werden 
soll? Es gab einige, die gesagt haben: Das muß in je-
dem Fall der Vorsitzende tun. Aber es gibt das Mo- 
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dell aus Österreich und Großbritannien, wo dies nicht 
der Vorsitzende macht. Vielmehr bleibt der Vorsit-
zende im Gerichtssaal, weil er beobachten soll, wie 
die Reaktion beispielsweise des Angeklagten auf die 
in den Gerichtssaal überspielte Zeugenaussage ist. 

Bei der Frage, wer mit dem Zeugen außerhalb des 
Gerichtssaales die Zeugenbefragung durchführt 
bzw. unmittelbar die Fragen an den Zeugen stellt - 
das betone ich jetzt, weil das aus dem Gesetzestext 
nicht hervorgeht -, sind sich alle Beteiligten des Ver-
mittlungsverfahrens darüber einig, daß hier theore-
tisch auch ein nicht zum Spruchkörper gehörender 
ersuchter Richter die Fragen an den Zeugen stellen 
kann. 

Ein zweiter Streitpunkt war, wie das Verhältnis ei-
nerseits Opferanwalt und andererseits Zeugenschutz 
gestaltet werden sollte. Der Bundestag hatte in sei-
nem ursprünglichen Gesetzentwurf den Zeugen-
schutz in den Vordergrund gestellt. Insbesondere der 
Freistaat Baye rn, aber auch andere Bundesländer - 
das war Grund der Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses - waren der Meinung, daß man auch den 
Opferschutz verstärken sollte. Wir haben uns dem 
mehrheitlich angeschlossen und sind, glaube ich, zu 
einem vernünftigen und abgewogenen System ge-
kommen. 

Insgesamt kann man feststellen, daß wir in dem 
modernen Strafrecht immer mehr von dem rein täter-
bezogenen Strafrecht wegkommen und die Opfer so-
wie die sonstigen Beteiligten, die mittelbar Opfer 
sind, hier stärker in ihren Rechten fördern und be-
rücksichtigen wollen. 

Es ist sicher so, daß wir mit diesem Gesetz noch Er-
fahrungen werden sammeln müssen; wir begeben 
uns hier auf Neuland. Deswegen waren sich auch 
alle Beteiligten darüber einig, daß wir innerhalb der 
nächsten Jahre die Erfahrungen sammeln und aus-
werten müssen, um später, wenn die Erfahrungen 
ausgewertet sind, möglicherweise noch bestehende 
Lücken oder Unebenheiten ausgleichen zu können. 

Meine Damen und Herren, alles andere ergibt sich 
aus dem Text. Meine Redezeit ist abgelaufen. Ich 
möchte sie auch nicht überziehen. Ich danke Ihnen 
für die Aufmerksamkeit und empfehle Ihnen den in 
meinen Augen äußert geglückten Kompromiß zur 
Annahme. 

Danke. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Vizepräsidentin Michaela Geiger: Das war die Be-
richterstattung. 

Wir kommen nun zur Aussprache. Ich rufe den Ab-
geordneten Professor Jürgen Meyer auf. 

Dr. Jürgen Meyer (Ulm) (SPD): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Heute ist ein guter 
Tag für den Opferschutz. Nach Verabschiedung des 
Zweiten Opferschutzgesetzes durch den Deutschen 
Bundestag haben wir vom Bundesrat eine Reihe 
wichtiger Anregungen erhalten. Selbstverständlich 

hat der Bundesrat auch sehr kritisch geprüft, wieviel 
für Opferschutz von den Ländern bezahlt werden 
kann. 

Wir haben dann in einem Vermittlungsverfahren, 
das, wie der Kollege Irmer zu Recht betont hat, sehr 
konstruktiv gelaufen ist, ein sehr gutes Ergebnis er-
zielt, für das allen Beteiligten, insbesondere auch 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteilig-
ten Justizministerien, Dank gebührt. 

Heute werden wir drei neue bzw. stark ausgebaute 
Rechtsinstitute, die dem besseren Schutz von Opfern 
und Opferzeugen im Strafverfahren dienen, beschlie-
ßen. Die SPD-Bundestagsfraktion ist ein bißchen 
stolz darauf, daß wir zu allen drei Neuregelungen 
durch parlamentarische Initiativen in dieser Legisla-
turperiode eine Initialzündung geben konnten, die 
sicherlich auch aus der Sicht der anderen Fraktionen 
nützlich war. 

Ich will aber auch deutlich machen, daß wir unsere 
Initiativen - soweit sie noch nicht voll zum Ziel ge-
führt haben - in der nächsten Legislaturpe riode auf 
der Grundlage der Erfahrungen mit dem Zweiten 
Opferschutzgesetz fortsetzen wollen. 

Ich nenne als erstes unsere Große Anfrage zum 
Zeugenschutz im Strafprozeß, die wir 1996 einge-
bracht haben. Darin haben wir darauf hingewiesen, 
daß in den vergangenen Jahren fast ausschließlich 
Bestimmungen zur erleichterten Ermittlung von Tä-
tern eingeführt worden sind. 

Ich zitiere aus unserer Großen Anfrage: 

Dabei trat das Ziel einer von Drohungen und Ein-
schüchterungen möglichst unabhängig vorge-
brachten Zeugenaussage trotz ihrer erheblichen 
Bedeutung für die Wahrheitsermittlung in den 
Hintergrund. Die dadurch entstandene Vernach-
lässigung des Zeugenschutzes zeigt sich gerade 
auch darin, daß sich der Zeuge häufig als bloßes 
„Objekt der Beweisaufnahme" benutzt fühlt und 
seine Bedrohungen und Ängste nicht ernst ge-
nommen werden oder er vor konkreten Gefahren 
nicht hinreichend geschützt wird. Dies kann zu 
einer belastenden Vernehmungsatmosphäre füh-
ren, die letztlich auch der Wahrheitsermittlung 
abträglich ist. 

Wir haben auf unsere Große Anfrage eine sorgfäl-
tig ausgearbeitete, aber nicht durchgehend überzeu-
gende Antwort des Bundesjustizministeriums erhal-
ten. Lobend will ich aber hervorheben, daß auf un-
sere Frage 15, die den Zeugenbeistand betraf, die 
Antwort durchaus positiv gewesen ist. Möglicher-
weise war das auch ein Anstoß dazu, daß wir uns 
schon im Opferschutzgesetz, wie es der Bundestag 
vor einigen Monaten verabschiedet hat, auf den Zeu-
genbeistand verständigen konnten. Es ist ganz wich-
tig, daß Zeugen, die ihre Rechte ohne einen solchen 
Beistand nicht wahrnehmen können, künftig auf 
Staatskosten einen Anwalt unter den im Gesetz nä-
her bezeichneten, teilweise einschränkenden Bedin-
gungen erhalten. 

Wir vertreten aber zum Zeugenschutz noch weiter-
gehende Forderungen. Ich will Ihnen in Frageform 
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eine Forderung nahebringen: Sollten wir nicht end-
lich dafür sorgen, daß Frauen, die als Opfer von Men-
schenhändlern zur Prostitution gezwungen werden 
und eine Zeugenaussage scheuen, weil sie befürch-
ten müssen, dann abgeschoben zu werden, künftig 
durch eine Änderung des Ausländerrechtes anders 
behandelt werden? Ist es nicht sozial verträglicher, 
diesen Frauen ein befristetes oder sogar unbef ristetes 
Aufenthaltsrecht bei uns zu geben, als die Täter wei-
ter ungestört ihrem Gewerbe des Menschenhandels 
nachgehen zu lassen? 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Ich bin der Auffassung, hier ist Zeugenschutz not-
wendig. Wir sollten uns darüber weiter Gedanken 
machen. 

Ich komme als zweites zum neuen Institut des Op-
feranwaltes. Dieses war in unserem Gesetzentwurf 
von 1995 weitergehend, als es jetzt verabschiedet 
werden soll, vorgesehen. Immerhin gab es im Bun-
desratsentwurf vom Februar 1997 - das ist der Monat, 
in dem er uns erreicht hat - eine interessante Erwei-
terung der Nebenklage. Hierauf haben wir uns jetzt 
verständigt. Das bedeutet, das künftig kindliche und 
jugendliche Opfer, die bei der Antragstellung das 
16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, einen 
Opferanwalt auf Staatskosten erhalten werden. Das 
ist ein großer Fortschritt. Jetzt muß man sehen, ob 
das reicht. 

Es bleibt die Frage, die ich bei der Einbringung un-
seres Gesetzentwurfes gestellt habe: Wie begründen 
wir eigentlich, daß potentielle Täter, die als Ange-
klagte ihre Rechte nicht selbst wahrnehmen können, 
eventuell auf Grund einer schwierigen Sach- oder 
Rechtslage, auf Staatskosten einen Pflichtverteidiger 
erhalten, Opfer aber, wenn sie in vergleichbarer 
Lage ihre Rechte nicht wahrnehmen können, nicht 
generell einen Opferanwalt auf Staatskosten erhal-
ten? Das ist eine Frage, die nach wie vor nicht über-
zeugend beantwortet ist. Wir machen aber einen er-
sten Schritt in die aus unserer Sicht richtige Rich-
tung. 

Die dritte Neuerung ist die Einführung der Video-
graphie in das Strafverfahren. Hierzu wird mein Kol-
lege Eckart  Pick, weil wir hierbei intensiv zusam-
mengearbeitet haben, noch einige Ausführungen 
machen, insbesondere zum Mainzer Modell, das wir 
abgewandelt, wie es der Kollege Irmer eben vorge-
stellt hat, nun Gesetz werden lassen wollen. 

Ich finde, daß durch die grundsätzliche Gleichbe-
handlung von Videoaufzeichnungen mit Protokollen 
ein Ziel, das wir immer gemeinsam betont haben, er-
reicht werden könnte, nämlich die Vielfachvreneh-
mungen von kindlichen Opfern insbesondere bei 
Sexualdelikten endlich einzuschränken und mög-
lichst ganz zu vermeiden. Das ist ein Ziel, das wir 
durch die Einführung der Videographie in das Straf-
verfahren ansteuern. Ich jedenfalls bin optimistisch, 
daß wir diesem Ziel näherkommen. 

Die Grundphilosophie des Zweiten Opferschutzge-
setzes ist - auch darüber sind wir in diesem Hause si-
cherlich einig -, daß Opfer stärker in den Mittelpunkt 

des Strafverfahrens gerückt werden müssen. Die Re-
naissance des Opfers im Strafverfahren ist eine der 
bemerkenswertesten kriminalpolitischen Entwick-
lungen der letzten Jahrzehnte. Heute tun wir einen 
weiteren Schritt, um diese Entwicklung zu beschleu-
nigen. Die Menschenwürde des Verletzten erfordert, 
ihn nicht als Zeuge und Objekt des Strafverfahrens 
zu instrumentalisieren; der Verletzte muß eine eigene 
Handlungskompetenz und Subjektqualität erhalten. 

Dieses ist übrigens auch das Ziel einer Sanktion, 
die wir künftig verstärken sollten, nämlich die des 
Täter-Opfer-Ausgleichs. Er hilft den Opfern und för-
dert die Unrechtseinsicht der Täter. Lassen Sie uns 
also in diesem Sinne dem vorliegenden Gesetzent-
wurf zustimmen und weiter an der Verbesserung des 
Opferschutzes arbeiten. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD und der F.D.P. sowie 
des Abg. Volker Beck [Köln] [BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN]) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort hat 
jetzt der Abgeordnete Ronald Pofalla. 

Ronald Pofalla (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte meinen beiden Vorrednern ausdrücklich 
darin zustimmen, daß wir heute in der Tat mit den 
verschiedenen Vorlagen einen großen Tag für den 
Opferschutz in Deutschland haben. Alle haben daran 
mitgewirkt. Ich möchte im folgenden nun nicht zu 
dem Ergebnis des Vermittlungsausschusses spre-
chen, sondern zu dem eigentlichen Tagesordnungs-
punkt, der ursprünglich an dieser Stelle vorgesehen 
war, nämlich zum Opferanspruchssicherungsgesetz. 

Daß alle mitgewirkt haben, erkennt man daran, 
daß es sich bei diesem Gesetzentwurf um einen Ent-
wurf des Bundesrates gehandelt hat, der auf einem 
Entwurf aus Bayern fußt. Ich will mich vorweg bei 
der Bayerischen Staatsregierung für diesen ausge-
zeichneten Entwurf und für die gute Initiative bedan-
ken, weil hiermit ein zahlenmäßig wohl überschau-
bares Problem sehr qualifiziert einer Lösung zuge-
führt worden ist. 

Beim Opferanspruchssicherungsgesetz geht es 
nicht darum, den Opfern Ansprüche zu sichern, die 
sozusagen zusätzlich geschaffen werden; vielmehr 
geht es - wie der Gesetzeswortlaut schon deutlich 
macht - um eine Sicherung von vorhandenen Rech-
ten, die im Wege des Pfandrechts dem Opfer zuge-
ordnet werden sollen. Der Hintergrund dieser Initia-
tive ist der Umstand, daß sich unsere Medienland-
schaft in Deutschland im Zusammenhang mit der öf-
fentlichen Darstellung von Kriminalität rapide ent-
wickelt und verändert hat. Wir alle erleben Exklusiv-
berichterstattungen. Kaum ein Tag vergeht, an dem 
nicht irgendeine neue Sensationsstory „enthüllt", 
„geoutet" oder „live", „extra" und „exklusiv" auf 
den Altären von publikumswirksamen Talkshows 
analysiert wird. 

Diese Entwicklung mag man als bedenklich oder 
etwa als Auswuchs globaler Vernetzung bezeichnen. 
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Ändern oder gar aufhalten werden wir sie nicht 
mehr. Gegen ein wachsendes Angebot von Informa-
tionen und ein dementsprechend steigendes Bedürf-
nis nach Crimestories ist ja auch grundsätzlich nichts 
zu sagen. Wenn halb Amerika einen flüchtenden 
O. J. Simpson jagt, warum soll man dies nicht per 
Bildschirm verfolgen? Medienvielfalt ist dann nicht 
zu beanstanden, wenn und solange sich ein jeder 
diesem Treiben einzeln entziehen kann. Was aber, 
wenn da ein Täter munter über ein Verbrechen plau-
dert, dessen Opfer man selbst ist oder war? 

Hier hilft das vom Freistaat Bayern beim Bundesrat 
eingebrachte Opferanspruchssicherungsgesetz. Es 
begründet zugunsten der Opfer von Straftaten ein 
gesetzliches Pfandrecht an Honorarforderungen für 
die Vermarktung der Tat durch den Täter. Wenn das 
Opfer einer Straftat schon nicht verhindern kann, 
daß sich ein Täter in Wort  und Bild eine Einnahme-
quelle auf Grundlage von persönlichem Leid oder fi-
nanziellen Einbußen des Opfers verschafft, so soll 
das Opfer hiervon wenigstens auch profitieren. 

Dieser Opferentschädigungsanspruch ist als zivil-
rechtliches Pfandrecht ausgestaltet. Ein solches 
Pfandrecht entsteht also zum einen an einer Forde-
rung, die ein Täter oder Teilnehmer einer rechtswid-
rigen Straftat im Hinblick auf eine öffentliche Dar-
stellung der Tat gegen einen Dritten erwirbt. Ferner 
soll ein solches Pfandrecht aber auch dann entstehen, 
wenn die öffentliche Darstellung zwar lediglich die 
Person bzw. die Lebensgeschichte des Täters oder 
des Teilnehmers zum Gegenstand hat, aber die 
rechtswidrige Tat für diese Darstellung bestimmend 
ist. 

Für diesen Fall sieht das Gesetz jedoch eine Frist 
von fünf Jahren ab Beendigung der Tat vor, inner-
halb derer die öffentliche Darstellung erfolgen muß. 
Vergeht mehr Zeit, soll auch kein Pfandrecht entste-
hen. Insofern waren sich die Berichterstatter aller 
Fraktionen einig, daß die Schutzwürdigkeit des Op-
fers in diesen Fällen als geringer anzusehen ist. Ein 
unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Lebens- 
bzw. ,,Berufs"-Geschichte des Täters und dem Opfer 
wird nach einem Zeitraum, der diese Frist übersteigt, 
in der Öffentlichkeit nicht mehr unbedingt herge-
stellt werden können. 

Bereits in der Bezeichnung des Gesetzes wird 
deutlich - ich will das betonen -, daß es hier nicht um 
die Schaffung neuer Ansprüche geht, sondern nur 
um die Sicherung vorhandener Ansprüche, nämlich 
die Sicherung von Ansprüchen eines Opfers gegen-
über Ansprüchen des Täters, die er seinerseits im 
Rahmen der Vermarktung gegenüber den Medien 
erworben hat. 

Um dem Opfer bei der Durchsetzung bzw. bei der 
Verwirklichung seines Entschädigungsrechts ein wir-
kungsvolles Instrumentarium an die Hand zu geben, 
sieht der Gesetzentwurf ferner eine Auskunftspflicht 
vor. Diese erstreckt sich auf das Bestehen und den 
Umfang einer Forderung, die im Hinblick auf die öf-
fentliche Darstellung der Tat erworben wurde. Aus-
kunftspflichtig sind neben dem Täter und dem Teil-
nehmer auch an der Veröffentlichung beteiligte 
Dritte und sonstige Begünstigte. Hiervon unberührt 

müssen und sollen die gesetzlichen Auskunfts- und 
Aussageverweigerungsrechte sowie Verschwiegen-
heitspflichten bleiben. Im Rahmen der Beratungen 
der Berichterstatter haben wir großen Wert darauf 
gelegt, daß in diese schutzwürdigen Rechte nicht 
eingegriffen wird. Ich glaube, wir sind zu sehr akzep-
tablen Lösungen gekommen. 

Als erforderlich wurde des weiteren eine Norm an-
gesehen, welche auch sogenannte Umgehungsge-
schäfte erfassen und an diesen ein Pfandrecht entste-
hen lassen soll. Wie die Praxis nämlich zeigt, lassen 
sich manche Strafverteidiger an Stelle des ihnen zu-
stehenden Honorars einfach die Exklusivrechte für 
die Vermarktung der Lebens- und Verbrechensge-
schichte vom Täter abtreten. Auch in diesem Fall er-
langt der Täter schließlich einen geldwerten Vorteil 
aus der Veröffentlichung seiner Tat. Hier ist es das 
Freiwerden von der Verbindlichkeit des Anwaltsho-
norars. 

Alles in allem glaube ich, daß wir mit diesem Ge-
setzentwurf des Bundesrates, der ja auf einem Ent-
wurf aus Bayern fußt, einen wichtigen Beitrag in ei-
nem kleinen Segment geleistet haben, um einen wei-
teren Schutz für Opfer herbeizuführen, der sich mög-
licherweise finanziell erheblich auswirken kann. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU, der F.D.P., der 
SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Alfred Hartenbach [SPD]: Vivat Bava ria!) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
der Abgeordnete Volker Beck. 

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Beide 
hier zur Abstimmung stehenden Gesetzentwürfe 
wollen die Rechtsstellung von Opfern von Straftaten 
verbessern. Beiden Entwürfen werden wir zustim-
men. 

Trotzdem, Herr Pofalla, muß ich sagen: Ein ganz 
so großer Tag für die Opfer von Straftaten ist 
der heutige Tag nicht. Das sind kleine Korrekturen 
und minimale Verbesserungen im Opferschutz. Ich 
möchte hinsichtlich des Opferschutzes daran erin-
nern 

(Ronald Pofalla [CDU/CSU]: Loben Sie doch 
auch mal!) 

- ich komme gleich dazu -, daß wir in dieser Wahlpe-
riode auch andere kleine Korrekturen, die wir insbe-
sondere für nicht in Deutschland lebende Opfer von 
Straftaten im Rahmen des Opferentschädigungsge-
setzes durchsetzen wollten, hier nicht durchsetzen 
konnten, obwohl es nur eine kleine Gruppe gewesen 
wäre und die Entschädigung nicht viel Geld gekostet 
hätte. Wir sollten daher ein bißchen auf dem Teppich 
bleiben und den Mund nicht ganz so voll nehmen. 

Dem Zivilrechtlichen Opferentschädigungsgesetz 
werden wir zustimmen, weil es zumindest eine Wil-
lensbekundung für mehr Gerechtigkeit ist, und der 
Beschlußempfehlung des Vermittlungsausschusses 
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zum Zeugenschutzgesetz, weil wir hiermit die Hoff-
nung verbinden, daß Opfer schwerer Straftaten im 
Ermittlungs- und Strafverfahren wirkungsvoller als 
bisher vor unnötigen Belastungen geschützt werden 
können. 

Es wird zu Recht beklagt, daß Opfer von Straftaten 
häufig keine müde Mark Entschädigung erhalten. 
Dies hängt in dem einen oder anderen Fall tatsäch-
lich damit zusammen, daß es einem Täter gelingt, 
seine Tat gewinnbringend medial zu vermarkten und 
den Gewinn durch Vorausabtretung dem Zugriff des 
Opfers zu entziehen. Dem soll ein Riegel vorgescho-
ben werden, und das ist richtig so. Das Ziel, den vom 
Täter erzielten Gewinn aus einer Medienverwertung 
der Tat zur Entschädigung der Opfer zu verwenden, 
verdient volle Unterstützung. Einem Meinen Teil der 
Opfer von Straftaten kann damit geholfen werden. 
Wenn wir stärker an die Opfer denken, mag das für 
den Gesetzgeber ein großer Schritt sein - für die Op-
fer ist es jedoch nur ein kleiner. 

Wir dürfen nicht vergessen: Es geht um einen win-
zigen Teilbereich. Die Mehrzahl der Fälle, in denen 
das Opfer ohne Entschädigung bleibt, ist doch da-
durch gekennzeichnet, daß beim Täter schlichtweg 
nichts zu holen ist. Wird der Täter zu einer Freiheits-
strafe verurteilt, verliert er seinen Arbeitsplatz. Mit 
einem Arbeitsentgelt im Vollzug in Höhe von täglich 
durchschnittlich 10 DM besteht kaum eine Chance, 
die Schulden draußen abzuarbeiten und das Opfer 
zu entschädigen. Je höher die Strafen, um so mehr 
sinken die Chancen für eine Entschädigung der Op-
fer. An dieser für die Praxis bedeutenden Sachlage 
ändert auch der vorliegende Entwurf nichts. Man 
müßte manches im Strafvollzug reformieren, um hier 
eine Entspannung zu erreichen. 

Es ist erfreulich, daß es den Ländern im Vermitt-
lungsausschuß gelungen ist, den Koalitionsentwurf 
zum Zeugenschutz in einigen Punkten nachzubes-
sern. Daß erstmals die Voraussetzung für die Beiord-
nung eines Opferanwaltes auf Staatskosten geschaf-
fen werden soll, ist gerade in Zeiten knapper Kassen 
ein Signal, daß der Staat das berechtigte Interesse 
von Opfern, im Strafverfahren nicht erneut Opfer zu 
werden, ernst nimmt. Im ursprünglichen Koalitions-
entwurf suchte man eine solche Regelung noch ver-
geblich. Wir von der Seite der Opposition hatten in 
den Ausschußberatungen hierfür gestritten. Ich 
glaube, wir hatten sogar einen entsprechenden Än-
derungsantrag von der Opposition im Plenum, der 
nicht die Mehrheit des Hauses fand. Ich bin froh, daß 
hier durch eine Korrektur des Bundesrates eine Ver-
besserung erreicht wurde. 

Ebenfalls entspricht einer grünen Forderung, die 
Videovernehmung im Ermittlungsverfahren und 
Strafverfahren auf eine gesetzliche Grundlage zu 
stellen. Hier hätte ich mir eine etwas andersgeartete 
Regelung gewünscht. Wir hatten sie in unserem An-
trag zur Verbesserung des Schutzes von Kindern, die 
Opfer von sexuellem Mißbrauch geworden sind, aus-
geführt. Der insbesondere für die Schutzbedürftig-
sten aller Zeugen, nämlich die Kinder, die Opfer ei-
nes Sexual- oder Gewaltdelikts geworden sind, be-
stehende Spielraum wird nicht voll ausgeschöpft. Die 

Regelungen werden hier etwas verbessert, aber in 
der Grundlage nicht korrigiert, weil man alle Opfer 
in diese Regelungen einbezogen hat. Sie wissen, daß 
dadurch, daß man Kinder im Strafverfahren nicht mit 
Zwangsmaßnahmen vorladen kann, hier letztendlich 
ein größerer Spielraum für den Opferschutz und die 
Anwendung der Videovernehmung schon im Ermitt-
lungsverfahren besteht, als das bei Strafverfahren 
der Fall ist, bei denen das Opfer oder der Zeuge älter 
als 14 Jahre ist. 

Ob es tatsächlich gelingt, den Schutz insbesondere 
von Kindern im Ermittlungs- und Strafverfahren zu 
verbessern und belastende Mehrfachvernehmungen 
auf das notwendige Minimum zu reduzieren, ist frag-
lich. Meine Fraktion stellt sich aber dem nun gefun-
denen Kompromiß nicht in den Weg. Wir werden die 
Praxis genau beobachten müssen. Sollte sich zeigen, 
daß die an das Gesetz gestellten Erwartungen nicht 
erfüllt werden, muß deutlich nachgebessert werden. 
Denn im Bereich des Schutzes von kindlichen Opfern 
von sexuellem Mißbrauch in solchen Strafverfahren 
darf uns als Gesetzgeber keine Mühe zuviel sein, um 
hier das Mögliche zu tun. Oftmals ist es eine erneute 
Traumatisierung und verhindert es die Verarbeitung, 
wenn Kinder, die die an ihnen begangene Straftat 
zum Teil schon bewältigt haben, durch das Strafver-
fahren noch einmal mit dem Täter und mit der Tat 
konfrontiert werden. Das kann den Verarbeitungs-
prozeß erheblich stören. Hier gibt es noch mehr 
Spielraum für den Schutz des kindlichen Opfers. Wir 
sollten ihn in der Zukunft nutzen, wenn es sich nicht 
schon, wie wir es vermuten, durch die vorgeschla-
gene Regelung aus der Praxis ergibt, daß der Opfer-
schutz zu einer befriedigenden Lösung gekommen 
ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt der Herr Kollege van Essen. 

Jörg van Essen (F.D.P.): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Die Vorredner haben deutlich 
gemacht, daß wir in der Frage des Opferschutzes er-
freulicherweise eine breite Mehrheit im Deutschen 
Bundestag haben. Man mag sich darüber streiten, ob 
dies ein guter Tag für den Opferschutz ist oder ob wir 
nur kleine Fortschritte erzielt haben, wie der Kollege 
Beck gerade gesagt hat. Ich halte es insgesamt für 
gut, daß wir heute gleich mehrere Gesetze auf den 
Weg bringen können, die nach meiner Auffassung 
das, was Vorredner angesprochen haben, in der Pra-
xis ermöglichen werden, daß nämlich die „professio-
nelle Verbiegung", die viele Abgeordnete auf Grund 
ihrer Tätigkeit als Richter, Staatsanwälte, Verteidiger 
von Straftätern haben - in all diesen Tätigkeiten be-
schäftigt man sich eben vorzugsweise mit den Tätern 
und ist auf sie fixiert -, Gott sei Dank ein Ende hat. 
Es gehört ganz selbstverständlich zu unserem 
Rechtsstaat, daß wir den Schutz vor Straftaten und 
den Schutz derjenigen, die Opfer von Straftaten ge- 
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worden sind, in den Mittelpunkt unserer Überlegun-
gen stellen. Ich freue mich sehr darüber. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es hat im Bundesrat verschiedene Überlegungen 
gegeben, die sich von denen aller Fraktionen im 
Bundestag unterschieden haben. Ein Punkt ist vom 
Kollegen Irmer schon angesprochen worden - ich bin 
froh, daß wir in dieser Frage bei unserer Linie geblie-
ben sind -: Wer vernimmt das Kind, das in einem an-
deren Raum als dem der Hauptverhandlung sitzt? Da 
gab es Vorstellungen im Bundesrat, daß der Vorsit-
zende den Gerichtssaal verlassen und sich unmittel-
bar mit dem Kind unterhalten solle. Ich bin sehr froh, 
daß wir uns weiterhin für das Modell entscheiden, 
das sich - der Kollege Irmer hat die beiden Länder 
genannt - in Österreich und in Großbritannien sehr 
bewährt  hat. Ich meine, es gilt, den Grundsatz der 
Unteilbarkeit der Hauptverhandlung besonders hier 
hochzuhalten. Der gesamte Spruchkörper, alle zwei 
oder drei Berufsrichter - je nachdem, wie die Haupt-
verhandlung ausgestaltet ist -, soll die gleiche 
Grundlage für seine Urteilsfindung haben wie die 
anderen Prozeßbeteiligten, nämlich Verteidiger und 
Staatsanwalt. Ich glaube, daß wir uns hier richtig ent-
schieden haben. 

Der Kollege Beck hat den Eindruck erweckt, als 
wenn in diesem Hause die Einrichtung des Opferan-
waltes kritischen Überlegungen ausgesetzt gewesen 
sei. Ich will hier für die F.D.P.-Bundestagsfraktion 
ausdrücklich deutlich machen, daß wir uns über 
diese ersten Schritte zur Einführung eines Opferan-
waltes außerordentlich freuen. Sie finden meine aus-
drückliche Unterstützung. Denn insbesondere bei 
dem anderen Gesetz, das wir heute verabschieden 
werden, dem Opferanspruchssicherungsgesetz - Sie 
merken, daß ich das etwas langsam sagen muß, weil 
es nicht ganz leicht über die Lippen zu bekommen 
ist -, 

(Zuruf von der SPD: Aber korrekt!) 

bedarf jemand, der nicht gerichtserfahren ist, der 
nicht juristisch erfahren ist, natürlich der Hilfe eines 
Anwaltes. Das wäre nach meiner Auffassung ein 
ganz typischer Anwendungsfall für die Tätigkeit ei-
nes solchen Anwalts. 

Daß ich mich über dieses Opferanspruchssiche-
rungsgesetz besonders freue, werden Sie vor dem 
Hintergrund verstehen, daß ich beruflich sehr eng 
mit der Gladbecker Geiselaffäre verbunden war. Ich 
war damals bei der Generalstaatsanwaltschaft in 
Hamm für die justitielle Aufarbeitung zuständig. 
Wenn man sich da bei der Bearbeitung einer Be-
schwerde mit allen kleinen Einzelheiten dieses Falles 
befassen mußte und deshalb den Fall praktisch per-
sönlich miterlebt hat und gesehen hat, was sich do rt 

 alles ereignet hat, und wenn man dann erleben 
mußte, daß die Täter, die unglaublich vielen Men-
schen ein ganz schreckliches Leid angetan hatten, 
auch noch kassierten, indem sie ihre unerträgliche 
Geschichte an die Medien verkauften, und wenn 
man dann noch mitbekam, daß es Gerüchte gab - ich 
will das nur so darstellen, weil ich es nicht nachge-
prüft habe -, daß das Geld da und dort bei einem 

Strafverteidiger, wie man leichtfertig sagt, gelandet 
ist, dann wird man doch sehr nachdenklich. Deshalb 
war das für mich ein ganz wichtiger Punkt, wo ich, 
als ich Abgeordneter wurde, gesagt habe: Da muß 
sich etwas ändern. Deshalb bitte ich, mir abzuneh-
men, daß ich mich über diesen Punkt, daß wir hier zu 
einer gesetzlichen Regelung kommen, auf Grund 
meiner persönlichen Erfahrungen ganz besonders 
freue. 

(Alfred Hartenbach [SPD]: Wir freuen uns 
alle!) 

- Das glaube ich, Herr Hartenbach, daß wir uns alle 
freuen. Aber ich bitte, wegen dieser persönlichen Si-
tuation zu verstehen, daß das bei mir ganz besonders 
der Fall ist. Ich nehme das allen ab. 

(Beifall bei der F.D.P. und der SPD - Ul rich 
Irmer [F.D.P.]: Er darf sich doch freuen! 
Freuen wir uns doch, wenn sich einer 

freut!) 

Ich möchte allen danken. Es hat eine wirklich sehr 
gute Zusammenarbeit quer durch das Haus und auch 
mit dem Bundesrat gegeben. Wir sollten uns alle an-
strengen, auf diesem Weg weitere Schritte zu tun. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Jetzt hat der 
Kollege Uwe-Jens Heuer das Wort. 

(Zuruf von der SPD: Der war doch schon 
mal dran! - Gegenruf des Abg. Norbe rt 

 Geis [CDU/CSU]: Der redet am laufenden 
Band!)  

Dr. Uwe-Jens Heuer (PDS): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Auch wenn der Gesetz-
entwurf des Bundesrates angenommen werden wird, 
kann die oft unschöne, sensationslüsterne und das 
Opfer belastende Vermarktung von Straftaten in den 
Medien weitergehen. Ich kann diesen Prozeß auch 
nicht für dera rt  harmlos ansehen, wie das nach mei-
nem Eindruck Herr Pofalla tut. Wir sollten nicht nur 
festhalten, daß möglicherweise Strafverteidiger dabei 
Geld verdienen; wir sollten ebenfa lls feststellen, daß 
die Medien dabei außerordentlich viel Geld verdie-
nen. Dazu enthält der Entwurf nichts, und er kann 
das auch nicht regeln. 

Auch das Recht eines Beschuldigten oder Verur-
teilten, sich im Rahmen seiner Verteidigung an die 
Öffentlichkeit zu wenden, und das Recht der Öffent-
lichkeit, durch die Medien über Straftaten und ihre 
Verfolgung auch aus der Sicht des Täters informiert 
zu werden, bleiben unberührt. 

Das Ziel des Entwurfs ist begrenzt. Es soll der Fa ll 
 verhindert werden, daß ein Täter sein Verbrechen 

und seine Vita durch Veröffentlichungen in Presse, 
Rundfunk und Fernsehen zu Geld macht und später 
- wenn er das Opfer entschädigen soll - erklärt: Bei 
mir ist nichts mehr zu holen; das Geld ist weg -. Eine 
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solche Verfahrensweise kann man natürlich nicht bil-
ligen. 

Die Gruppe der PDS tritt generell für eine stärkere 
Berücksichtigung der Belange der Opfer, einschließ-
lich der Sicherung ihrer zivilrechtlichen Ansprüche, 
ein. Der Opferschutz ist ein Kerngedanke auch unse-
rer Strafrechtspolitik. Das bezieht sich auch darauf, 
daß das Opfer gerichtlich zugesprochene finanzielle 
Entschädigungen auch tatsächlich erhalten kann. 
Dem soll ja das gesetzliche Pfandrecht auf Geldforde-
rungen des Täters zugunsten des Opfers dienen. 

Die Zustimmung zum Entwurf wird mir dadurch er-
leichtert, daß in der Fassung des Rechtsausschusses 
einige Präzisierungen enthalten sind. Ich meine die 
Ausschlußfrist von fünf Jahren, die zwischen Tat und 
öffentlicher Darstellung des Lebens des Täters liegen 
muß, und die Klarstellung, daß gesetzliche Aus-
kunfts- und Aussageverweigerungsrehcte und Ver-
schwiegenheitspflichten unberüh rt  bleiben. 

Ich muß dem ein paar Aber hinzufügen. 

Erstens beschließen wir wieder einmal ein Gesetz 
ohne genaue Kenntnis der ihm zugrunde liegenden 
Tatsachen. Wie viele einschlägige Fälle der Nicht-
realisierbarkeit von Schadensersatzansprüchen der 
Opfer - weil vorher eingenommene Honorare der Tä-
ter nicht mehr zur Verfügung stehen - gibt es denn 
eigentlich? Vielleicht wird uns das BMJ dazu noch et-
was sagen. 

Zweitens können § 4 über die Auskunftspflicht 
und § 7 über das Umgehungsverbot als Einfallstor für 
das Herumschnüffeln von Behörden in Redaktionen 
und Anwaltsbüros mißbraucht werden. Nachdem das 
Hohe Haus den großen Lauschangriff gebilligt hat - 
wir befassen uns ja morgen noch einmal damit -, bin 
ich in dieser Beziehung sehr mißtrauisch. Die in bei-
den Paragraphen genannten beteiligten Dritten und 
sonstigen Begünstigten können nach Lage der Dinge 
in der Regel nur Journalisten und Anwälte sein. Im 
Bericht des Rechtsausschusses wird in einer nach 
meiner Meinung unzulässigen Weise von einer „Ver-
marktungskette (z. B. Rechtsanwalt/Agentur/Presse-
organ)" gesprochen. Hier ist auf jeden Fall Wach-
samkeit geboten. 

Drittens bleibt ein gewisses Unbehagen darüber, 
daß Geldforderungen von Menschen einem Pfand-
recht unterliegen können, die noch gar nicht rechts-
kräftig verurteilt sind, für die also noch die Un-
schuldsvermutung gilt. 

Aber für das Sich-Hinwegsetzen über solche Be-
denken und das Ja zum Entwurf ist die beabsichtigte 
Stärkung des Opferschutzes für uns ausschlagge-
bend. 

(Beifall bei der PDS) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort hat 
jetzt der Herr Staatssekretär im Staatsministerium 
der Justiz des Freistaates Bayern, Kränzle. 

Staatssekretär Bernd Kränzle (Bayern): Frau Präsi-
dentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Bei aller Bescheidenheit, die hier angebracht ist, 
halte ich es doch mehr mit dem Grundtenor der 
Freude. Dieses Gefühl der Freude läßt sich sehr wohl 
begründen. Wer sich in den letzten eineinhalb Jah-
ren an der Diskussion um das 6. Strafrechtsreformge-
setz - es ist dann schließlich verabschiedet worden - 
beteiligt hat, wer do rt  Rede und Antwort stehen 
mußte, der wird zugeben, daß er immer wieder ge-
fragt worden ist: Wie haltet ihr es mit den Opfern? 
Was tut ihr im Hinblick auf den Opferschutz? Stich-
wort  in diesem Zusammenhang war der „Opferan-
walt". Ich kann aber in diesem Zusammenhang auch 
das Gesetz zur Verbesserung der zivilrechtlichen 
Entschädigung der Opfer von Straftaten nennen. 

Meine Vorredner haben es auf den Punkt gebracht: 
Ich möchte bei aller Bescheidenheit erwähnen, daß 
dieser Entwurf vom Freistaat Bayern eingebracht 
worden ist. Ich möchte mich bei den Vorrednern da-
für bedanken, daß sie dies gewürdigt haben. 

Ich möchte aber auch gleich dazusagen: Wir haben 
alle zu danken, weil wir im Grunde genommen nichts 
anderes gemacht haben, als die Signale der Bevölke-
rung aufzunehmen. Wir haben in der Diskussion 
gespürt - wir waren sensibel genug, dies festzustel-
len -, daß etwas bewegt werden muß. 

Kollege Irmer, Sie haben es im ersten Wortbeitrag 
gleich auf den Punkt gebracht: An diesem Tag kann 
niemand „draußen" - und was heißt das „draußen"? 
- sagen, der Gesetzgeber habe die Signale der Bevöl-
kerung nicht weitergegeben. Wir sind uns doch alle 
in diesem Hohen Hause einig: Mit dem Konsens, der 
zwischen Bundestag und Bundesrat erzielt wurde, ist 
eine anerkannte Schutz- und Gerechtigkeitslücke 
geschlossen worden. 

Noch einmal die drei Spiegelstriche, die anzufüh-
ren notwendig ist - der Kollege Pofalla hat es bereits 
getan -: 

Erstens die Geltendmachung eines Pfandrechtes. 
Bisher können Straftäter für die Vermarktung ihrer 
„Story" beträchtliche Summen erzielen. Genau das 
ist der Punkt: Die Tatopfer haben mit ihren berechtig-
ten zivilrechtlichen Ansprüchen dabei meist das 
Nachsehen. Dieser Zustand ist untragbar. Deswegen 
hat man diese Korrektur angebracht. Darüber hinaus 
ist es ein emotional und psychologisch außerordent-
lich wichtiges Signal, wenn Täter das Opfer durch 
die medienwirksame Vermarktung der Tat erneut in 
das Rampenlicht der Öffentlichkeit zerren, dadurch 
Gewinn erzielt wird und dieser Gewinn dem Tatopfer 
durch rasche Verwertung sehr schnell entzogen 
wird. Der Gesetzgeber mußte hier handeln. - Ich 
möchte mich ganz herzlich bedanken, daß Sie die 
wesentlichen Gesichtspunkte des Gesetzes skizziert 
haben und dies in dieser ausführlichen Art gesche-
hen ist. 

Zweitens der Auskunftsanspruch. Der Auskunfts-
anspruch - um mehr handelt es sich nicht - ist not-
wendig. Denn wenn man keine Auskunft bekommt, 
kann man keinen Anspruch geltend machen. Die da-
mit zusammenhängenden Probleme der Beweislast 
möchte ich einmal dahingestellt lassen. 

Drittens sind auch Umgehungsgeschäfte erfaßt. 
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Herzlichen Dank all den Kolleginnen und Kolle-
gen, die hier im Bundestag mitgewirkt, die dies vor-
angebracht haben. Als Vertreter des Bundesrates be-
danke ich mich ausdrücklich dafür. Ich habe die gute 
Hoffnung, daß das Gesetz auch von Ihnen einstim-
mig verabschiedet wird. Der Bundesrat wird sich si-
cher anschließen, ebenfalls wohl einstimmig. Dies ist 
absehbar nach der ersten Verabschiedung im De-
zember 1996, als Einstimmigkeit geherrscht hat. 

Eine sehr gute Sache ist es, daß man darauf hinge-
wiesen hat, daß es sich um ein „ Opferanspruchssi-
cherungsgesetz " handelt - auch wenn man, wie Kol-
lege van Essen gesagt hat, ein bißchen länger 
braucht, bis man ein solches Wo rt  über die Lippen 
gebracht hat. Hochgeschätzter Kollege, wir werden 
das sehr leicht über die Lippen bringen. Ihnen allen 
noch einmal herzlichen Dank! 

Herr Kollege Beck, freuen wir uns doch einmal, 
daß wir als Gesetzgeber - Bundestag und Bundesrat 
- ein Gesetz einstimmig verabschieden. 

(Jörg van Essen [F.D.P.]: Genau, sehr rich

-

tig! - Norbe rt  Geis [CDU/CSU]: Das kann 
der nicht! - Ulrich Irmer [F.D.P.]: Die Grü

-

nen können sich nicht freuen!) 

Herzlichen Dank. 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort  hat 
jetzt die Justizministerin des Landes Sachsen-Anhalt, 
Karin Schubert . 

Ministerin Karin Schubert (Sachsen-Anhalt): Sehr 
geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 
Auch ich freue mich heute ganz besonders und 
nehme für mich in Anspruch, Herr van Essen: Trotz 
meiner langjährigen professionellen Verbiegung 
habe ich den Blick für die Opfer nicht verloren. 

Mit dem vorliegenden Gesetzespaket haben wir 
alle die notwendige und längst überfällige Aufmerk-
samkeit auf das verletzte Opfer einer Straftat gelenkt 
- eine Aufmerksamkeit, die bisher ausschließlich 
dem Täter gegolten hat. Er bekommt staatliche Un-
terstützung zur Wahrnehmung seiner Rechte im Ver-
fahren, und er bekommt wirtschaftliche Unterstüt-
zung, indem er mit seiner schändlichen Tat auch 
noch Geschäfte machen kann. Das Opfer muß sehen, 
wie es mit der Tat fertig wird. Damit ist jetzt Schluß. 

Mit dem Pfandrecht des Verletzten der Straftat an 
dem Gewinn des Täters aus der Veröffentlichung 
kann das Opfer erleichterten Ersatz der erlittenen 
Schäden erlangen. Mit dem Zeugenschutzgesetz hat 
das Opfer endlich auch seine Gleichstellung als Be-
teiligter des Prozesses gefunden. 

Die SPD-Fraktion hatte bereits 1995 einen Gesetz-
entwurf zur Verbesserung der Rechtsstellung von 
Deliktsopfern und zum Einsatz von Videogeräten bei 
Zeugenvernehmungen während der Hauptverhand-
lungen in den Deutschen Bundestag eingebracht. 
Bereits damals hatte sie gefordert, die Vernehmung 
eines Zeugen unter 16 Jahren oder in Fällen von 
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung per 
Videokamera zuzulassen. Weiteres Ziel war damals, 

dem Verletzten im Strafverfahren einen Rechtsan-
walt beizuordnen und die Kosten dieses Beistands 
nicht dem Zeugen aufzuerlegen. 

Dieser Gesetzentwurf ist allerdings im vorliegen-
den Gesetzgebungsverfahren nunmehr für erledigt 
erklärt worden. Doch zeigt der Gesetzesantrag meh-
rerer Bundesländer und der von Ihnen am 14. Novem-
ber 1997 angenommene Entwurf eines Zeugen-
schutzgesetzes, daß sich in den letzten Jahren ein ge-
sellschafts- und rechtspolitischer Konsens partei- und 
länderübergreifend herausgebildet hat: Dem Opfer 
einer Straftat muß in seiner Rolle als Zeuge im Ermitt-
lungsverfahren und in der Hauptverhandlung ein 
größerer Schutz als bislang gesetzlich vorgesehen 
zuteil werden. 

Letzter Anstoß dieses gesellschaftspolitischen Sin-
neswandels waren offenbar die Kindesmißbrauchs-
prozesse, unter anderem in Worms. Ich denke, ich 
muß nicht daran erinnern, daß das Gericht seinerzeit 
ohne gesetzliche Grundlage kurzerhand die Verneh-
mung der mißbrauchten Kinder per Videokamera an-
geordnet hatte, um diesen die wiederholten Verneh-
mungen in Gegenwart der Täter zu ersparen. 

Hier hat die Rechtsprechung den Gesetzgeber auf-
gefordert, schon lange allgemein als notwendig er-
kannte Maßnahmen zu normieren. Trotz der Über-
einstimmung aller, daß hier etwas getan werden 
müßte, waren Bund und Länder lange Zeit unter-
schiedlicher Auffassung hinsichtlich der nötigen 
Maßnahmen. Um das Wie der Umsetzung haben wir 
dann im Vermittlungsausschuß und in der von die-
sem einberufenen Arbeitsgruppe mit großem persön-
lichen Einsatz aller Beteiligten gerungen. Ich möchte 
dafür ganz herzlich danken. Das Ergebnis der ernst-
haften Bemühungen ist vorgestern vom Vermitt-
lungsausschuß einstimmig angenommen worden. Ich 
denke, wer häufiger im Vermittlungsausschuß ist, 
weiß, daß das ein sehr seltenes Ergebnis ist. 

Wichtig sind mir besonders zwei Zielsetzungen 
dieses Gesetzes: Zum einen soll die möglichst scho-
nende Vernehmung der Zeugen, die oftmals zu-
gleich Opfer von Straftaten geworden sind, per Vi-
deokamera gewährleistet sein. Ich meine, ich muß 
nicht weiter ausführen, daß sich aus den Erfahrungen 
von Strafverfahren, in denen Frauen und Kinder als 
Opfer und Zeugen auftreten müssen, die Verpflich-
tung ergibt, die notwendigen Vernehmungen mög-
lichst so durchzuführen, daß der Opferzeuge nicht er-
neut unnötigen enormen psychischen Belastungen 
ausgesetzt ist. Die gesetzlich geregelten Fälle, die 
die Vernehmung des Zeugen auf Bild-Ton-Träger zu-
lassen, stehen im ausgewogenen Verhältnis zu den 
ausdrücklich gewahrten Verteidigungsrechten des 
Angeklagten und der sonst Mitwirkungsberechtig-
ten. 

Eine zweite Zielsetzung war mir ein ganz besonde-
res Anliegen: Die Länder Bayern und Sachsen-An-
halt haben mit Nachdruck auf die Einführung eines 
Beistands für die Opfer von Straftaten, die zugleich 
Zeugen in Strafverfahren sind, gedrängt. Allerdings 
war auch für uns Voraussetzung, daß diese Opferan-
wälte mit den dem Justizbereich zur Verfügung ste- 
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henden begrenzten Mitteln finanziert werden konn-
ten. 

Ich meine, daß uns das in der Arbeitsgruppe des 
Vermittlungsausschusses vorbildlich gelungen ist. 
Wir haben eine abgestufte Regelung nach dem Alter 
der Zeugen und der Schwere der an ihnen verübten 
Straftaten gefunden. Es gibt einen kostenlosen An-
walt für minderjährige Opfer, die Verletzte eines Se-
xual- oder eines Tötungsdelikts sind. Für Erwach-
sene gibt es einen Beistand auf Staats- bzw. auf Ko-
sten des Angeklagten dann, wenn sie Opfer eines 
Verbrechens aus dem Bereich der Sexual- oder Tö-
tungsdelikte oder Zeugen einer Straftat aus dem Be-
reich der organisierten Kriminalität und so einge-
schüchtert sind, daß sie ihre Rechte offensichtlich 
nicht mehr selbst wahrnehmen können. 

Allgemein war das Bedürfnis vorhanden, den Op-
ferzeugen „eine professionelle Unterstützung durch 
Beiordnung eines Rechtsanwalts im Verlaufe des 
Strafverfahrens zu bieten" . Wir haben uns nicht zu-
letzt auch an der Regelung der Strafprozeßordnung 
orientiert, nach der einem Angeklagten schon von 
Gesetzes wegen oftmals ein Verteidiger durch das 
Gericht beigeordnet werden muß. Spiegelbildlich 
sollte auch einem schutzwürdigen Zeugen ein Bei-
stand beigeordnet werden, der, wenn der Zeuge 
dazu selbst nicht in der Lage ist, dessen Abwehr- und 
Schutzrechte wahrnehmen kann. Die neuen Bestim-
mungen der Strafprozeßordnung werden diesen An-
forderungen meines Erachtens in vollem Maße ge-
recht. 

Ich bitte Sie daher, diesem Vermittlungsergebnis 
so zuzustimmen, wie es die Länder und der Vermitt-
lungsausschuß bereits getan haben. Dann besteht 
endlich ein für die Zeugen und Opfer von Straftaten 
erträglicher Rechtszustand im Ermittlungs- und 
Strafverfahren, auf den wir schon lange hingewirkt 
haben. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne

-

ten der CDU/CSU, der F.D.P. und der PDS) 

Vizepräsidentin Dr. Antje Vollmer: Das Wort hat 
jetzt der Abgeordnete Horst Eylmann. 

Horst Eylmann (CDU/CSU): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben im No-
vember letzten Jahres ein Zeugenschutzgesetz ver-
abschiedet. Der Bundesrat wollte dieses Gesetz 
durch Vorschriften, die dem Opferschutz dienen, an-
gereichert wissen. Das ist im Vermittlungsausschuß 
gelungen. Der Vermittlungsausschuß ist seiner Auf-
gabe gerecht geworden; Herr Kollege Irmer hat das 
hier zu Recht hervorgehoben. Er sollte auf diesem 
Wege fortfahren und mehr echte Vermittlungsergeb-
nisse liefern. 

Jetzt haben wir ein Gesetz, das dem Zeugenschutz 
und dem Opferschutz dient. Mir liegt daran, deutlich 
zu machen, daß das ein Unterschied ist. Zwar ist das 
Opfer einer Straftat in aller Regel auch Zeuge, aber 
nicht jeder Zeuge ist vorher Opfer gewesen. Deshalb 

ist es auch gerechtfertigt, hier beide Zielrichtungen 
zu nennen. 

Der Zeuge - auch wenn er nicht Opfer ist - ver-
dient Schutz, wenn er besonderen Belastungen aus-
gesetzt ist, wenn es sich um Kinder, um alte Perso-
nen, um gebrechliche Personen handelt, wenn es 
sich um gefährdete Zeugen handelt, die mit Repres-
salien rechnen müssen, wenn sie wahrheitsgemäß 
aussagen. 

Daß in dem Zusammenhang die Videotechnik ge-
nutzt werden soll, ist bereits gesagt worden. Ich will 
das nicht wiederholen. 

Wir haben ein Weiteres getan: Wir haben einen 
Zeugenbeistand geschaffen, der nicht nur beim Ein-
satz der Videotechnik zum Zuge kommen soll. Hin-
tergrund dieser Regelung ist, daß nach einer rechts-
tatsächlichen Untersuchung zeugenschonende und 
zeugenschützende Maßnahmen im Strafprozeß viel 
häufiger dann vom Gericht ausgesprochen und ange-
wandt werden, wenn der Zeuge auch Nebenkläger 
ist und durch einen Anwalt vertreten wird. Das wirft 
ein Schlaglicht auf die noch immer verbreitete Unfä-
higkeit oder Unwilligkeit der Justiz, mit Zeugen an-
gemessen umzugehen. 

Ich erinnere mich noch an meine Referendarzeit. 
Da erlebte ich einmal einen Strafkammervorsitzen-
den, der den Zeugen noch in der dritten Person anre-
dete, etwa in der Art: Was glaubt er denn am sound-
sovielten gesehen zu haben? 

(Ulrich Irmer [F.D.P.]: Sie sind doch so alt 
wirklich nicht, daß Sie das noch erlebt 

haben!) 

Das ist sicherlich vorbei. Aber ich will aus einer Un-
tersuchung des Bundeskriminalamtes aus dem Jahre 
1991 zitieren: 

Der Umgang der Justiz mit den Zeugen im Ge-
richtsgebäude, d. h. vor Aufruf des Zeugen zu sei-
ner Vernehmung in den Gerichtssaal, gibt zu viel-
fältigen Bedenken, wenn nicht gar Klagen, An-
laß. Der mehrere Stunden in einem Gerichtsflur 
auf harten Bänken wartende Zeuge, der den ge-
nauen Zeitpunkt seiner Vernehmung nicht kennt, 
in der Regel nicht über seine Aufgaben und 
Rechte im einzelnen Bescheid weiß, der sich mög-
licherweise Repressalien seitens des Angeklag-
ten oder aber dessen Angehörigen im Gerichts-
flur ausgesetzt sieht, der aus Angst vor dem Ver-
sagen vor dem Gericht sich während seines War-
tens mehr und mehr in eine Aufregung hinein-
steigert, ist keine Seltenheit. Hier gilt es dringend 
Abhilfe zu schaffen ... 

Ich meine, Frau Ministerin, es wäre durchaus auch 
eine Aufgabe für die Justizministerkonferenz, sich 
dieser Frage zuzuwenden; denn die Justiz ist zur Er-
mittlung der Wahrheit dringend auf den Zeugen an-
gewiesen. Wenn Sie heute die Bürgerinnen und Bür-
ger auf der Straße fragen, ob sie gern als Zeuge zum 
Gericht gehen, dann sagen fast alle: Nein, lieber zum 
Zahnarzt als zum Gericht. Da muß die Justiz umler-
nen, im übrigen unter Einschluß der Anwaltschaft. 
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Auch Anwälte behandeln Zeugen nicht immer 
freundlich. 

Die Justiz agiert bei uns noch weithin bürgerfremd. 
Sie ist nicht bürgerfreundlich. Sie hat hier eine gute 
Gelegenheit, ihr Ansehen zu verbessern. Die Große 
Strafrechtskommission des Deutschen Richterbundes 
hat dazu gerade einige Vorschläge gemacht und ge-
fragt: Warum kann einem Zeugen nicht eine Skizze 
des Gerichtsgebäudes gegeben werden, damit es 
ihm leichterfällt, in großen Gerichtsgebäuden den 
richtigen Saal zu finden? Vielleicht kann man ihm 
auch einen Lageplan geben. Es gibt in vielen Gerich-
ten nach wie vor kein Wartezimmer. Die Zeugen sit-
zen stundenlang auf zugigen Gerichtsfluren. Nach 
ihrer Vernehmung werden sie nach alter Art  entlas-
sen, als wenn sie vorher verhaftet worden sind - häu-
fig genug ohne ein Wo rt  des Dankes. 

(Zustimmung bei der F.D.P.) 

Dann müssen sie auch noch den Bittsteller spielen, 
wenn es um die Zeugenentschädigung geht. Hier gilt 
es viel zu verbessern. Das kann man nicht durch Ge-
setze machen. Da muß sich vielmehr die gesamte 
Einstellung ändern. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.) 

Wir haben eine Verbesserung des Opferschutzes. 
Es ist schon gesagt worden, daß das Opfer als eigen-
ständiges Subjekt im Strafprozeß jahrzehntelang ei-
gentlich gar nicht existierte. Das Opfer war Zeuge. 
Ein Zeuge hatte zu funktionieren. Er war bloßes In-
strument bei der Wahrheitsermittlung. Es wurde 
höchste Zeit, daß sich dies sowohl in der Strafrechts-
wissenschaft als auch in der Rechtspolitik änderte. 

Allerdings - lassen Sie mich das auch sagen - 
scheint man jetzt zuweilen über das Ziel hinauszu-
schießen. Ich las neulich, der Strafprozeß habe in er-
ster Linie die Aufgabe, den Opferinteressen zu die-
nen. So ist es nun auch nicht. Der Strafprozeß ist ein 
Verfahren, das dazu dienen soll, einem verdächtigen 
Angeklagten die Tat nachzuweisen und ihn zu be-
strafen, wenn sich herausstellt, daß er es gewesen ist. 
Dieses Verfahren hat - mit Recht - für den Angeklag-
ten eine Reihe von rechtsstaatlichen Garantien, die 
niemand abschaffen will. 

Es geht um eine umfassende Sachverhaltsaufklä-
rung. Es geht nicht in erster Linie um eine Auseinan-
dersetzung zwischen Opfer und Täter. Nicht das Op-
fer ist der Ankläger, sondern Ankläger ist die Rechts-
gemeinschaft, ist die Gesellschaft, vertreten durch 
die Staatsanwaltschaft. Es geht auch nicht in erster 
Linie um die Erfüllung von Rachegelüsten, sondern 
es geht um die Bewahrung der Rechtsordnung und 
um den Schutz potentieller zukünftiger Opfer. Das 
alles schließt natürlich nicht aus, daß auch dem Opfer 
Verfahrensrechte eingeräumt werden, die insbeson-
dere dazu dienen müssen, daß es als Subjekt des Ver-
fahrens auch in seiner Menschenwürde geschützt 
wird. Das Opfer muß insbesondere in die Lage ver-
setzt werden, Angriffe des Angeklagten gegen sich, 
die der Angeklagte natürlich zu seiner Entlastung 
vorbringt, abzuwehren. Auch hier liegt es im großen 
Interesse der Justiz, daß wir die Opfer vor Gericht an-
gemessen behandeln. Denn wodurch werden Strafta

-

ten bekannt? Dadurch, daß Opfer die Täter anzeigen. 
Die Tätigkeit unserer Strafjustiz, unserer Strafverfol-
gungsbehörden ist zu einem großen Teil davon ab-
hängig, daß eine Anzeigebereitschaft besteht. Wenn 
Opfer das Gefühl haben, daß sie im Strafverfahren 
nicht angemessen behandelt werden, zeigen sie 
nicht an. 

(Vo r s i t z: Vizepräsident Hans-Ulrich Klose) 

Ich hoffe, daß dieses Gesetz, so wie es jetzt verab-
schiedet werden wird, beiden Anliegen gerecht wird: 
dem Zeugenschutz und dem Opferschutz. Wir wer-
den nach einigen Jahren überprüfen müssen, ob viel-
leicht hier und dort  Verbesserungen notwendig sind, 
weil sich einiges nicht bewäh rt  hat. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. 
sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Das Wort hat der 
Kollege Professor Dr. Pick, SPD. 

Dr. Eckhart Pick (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich habe mir vorhin überlegt - es 
sind nur wenige Zuhörer hier -: Wenn jemand nach-
liest, was heute in dieser Debatte gesagt worden ist, 
müßte er eigentlich verwundert sein: Es sind sich 
zwar alle einig - es liegt sogar ein einstimmiger Be-
schluß der Gremien vor -, dennoch wird an dem Er-
gebnis herumgemäkelt. Wir tun uns selber keinen 
Gefallen, wenn wir unsere eigenen, mühsam gefun-
denen Ergebnisse insoweit wieder in Frage stellen. 
Das ist angesichts des Ergebnisses, das wir gemein-
sam erzielt haben, verwunderlich. 

(Jörg van Essen [F.D.P.]: Dieser Hinweis an 
Herrn Beck ist sicherlich richtig!) 

- Herr Beck ist leider nicht mehr da. Aber er hat mir 
versprochen, meine Rede nachzulesen. Ich nehme 
an, er wird es ein wenig auch auf sich beziehen. 

(Ulrich Irmer [F.D.P.]: Er grämt sich drau

-

ßen!) 

Ich verstehe auch nicht, Herr Heuer, warum man 
hier unbedingt auf Fakten, auf rechtstatsächliche Un-
tersuchungen wartet. Wir wissen mit Sicherheit, daß 
es hier einen Graubereich gibt, der gar nicht an die 
Öffentlichkeit gelangt. Viele haben ein Interesse 
daran, daß das, was do rt  im verborgenen geleistet 
wird, nicht publik wird. 

Auch darüber, ob es viele oder wenige Fälle gibt, 
ist eine Debatte müßig. Es muß uns genügen, daß die 
Fälle, die wir im Auge haben, künftig entsprechend 
geregelt werden und den Opfern hinsichtlich der 
Durchsetzung ihrer Ansprüche eine gewisse Sicher-
heit gewährt wird. 

Ich will auch nicht fragen, wer hier das Recht des 
ersten Antrags gehabt hätte. Ich will aber darauf hin-
weisen, daß Auslöser der Diskussion sicher die mu-
tige Entscheidung einer Kammer des Landgerichts 
Mainz gewesen ist, die einmal versucht hat, Kinder, 
um die es in diesen Prozessen ging, vor einer Verneh- 
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mung zu schützen, die ihnen zusätzliche Belastun-
gen beschert hätte. Ich habe eine große Hochachtung 
davor, daß sich damals alle Beteiligten - Verteidi-
gung, Anwaltschaft, Staatsanwaltschaft und Gericht 
- einig gewesen sind, daß man so verfährt. Insofern, 
denke ich, ist es wichtig. 

Man muß auch sagen, daß damals alle Angeklag-
ten in den mehreren Prozessen freigesprochen wor-
den sind. Das hat unterschiedliche Ursachen. Wir 
müssen uns also auch fragen, ob die Vorbereitung in 
jeder Hinsicht professionell gewesen ist oder nicht. 

Mit diesem Hinweis auf die strafprozessuale Seite 
des Opferschutzes, mit der wir uns heute beschäfti-
gen, möchte ich es bewenden lassen. Ich halte es je-
denfalls für eine höchst erfreuliche Kooperation der 
verschiedenen Bundesorgane und der Ausschüsse, 
daß wir heute diese Ergebnisse vorlegen können. 

Ich will mich auf die Thematik der zivilrechtlichen 
Seite beschränken und dazu sagen, daß der Entwurf 
eines Opferanspruchssicherungsgesetzes sicher ein 
etwas schwieriger Ausdruck ist, aber haargenau das 
bezeichnet, um was es geht. Insofern, denke ich, ha-
ben wir die Vorlage des Bundesrats - das meine ich 
jetzt nicht sportlich, sondern im technischen Sinne - 
wirklich genutzt und auch verbessert, ohne daß wir 
uns das, Herr Pofalla, ans Bein binden müssen. Ich 
denke, der Gesetzentwurf ist besser, anschaulicher 
und praktikabler geworden, als er vorher war. Er er-
gänzt die Verpflichtung des Staates zur Solidarität 
mit den Opfern von Straftaten auch nach Beendi-
gung des Strafverfahrens. Der Staat muß bestrebt 
sein, dem Verletzten weitgehend Ersatz und Genug-
tuung für das geschehene Unrecht zu gewährleisten. 

Wenn dieses Gesetz heute verabschiedet wird, 
dann wird eine als unbillig empfundene gesetzliche 
Lücke geschlossen. Es ist schon gesagt worden: Das 
Gesetz begründet keine neue Forderung auf Scha-
denersatz gegen Täter oder Teilnehmer, sondern si-
chert lediglich eine bestehende Forderung. Als Si-
cherungsinstrument ist hierbei ein Pfandrecht an For-
derungen begründet, die der Täter oder Teilnehmer 
seinerseits aus der Vermarktung seiner Tat erzielt. 

Ich denke, daß spektakuläre Fälle wie der eines 
gewissen Herrn Z. besonders deutlich machen, daß 
ein Täter aus seiner Tat erhebliches Kapital schlagen 
kann, ohne daß es dem Opfer dann auch zugute 
kommt. Nicht nur das Mitgefühl mit dem Opfer, son-
dern auch der Maßstab der Gerechtigkeit selbst er-
fordert es, Ansprüche des Opfers auf die durch die 
Vermarktung seines Leids entstehende Forderung zu 
sichern. 

Ich will nicht verschweigen, daß der Rechtsaus-
schuß auch die an einer solchen Vermarktungskette 
Beteiligten, in nicht wenigen Fällen also weitere Pro-
fiteure, im Auge hat. Diese müssen wissen, daß sie 
mit dem Zugriff auf sogenannte Honorarforderungen 
des Täters zu rechnen haben. Wobei das ja auch ver-
räterisch ist: Wir sprechen hier von Honorar, und ho-
nor hat etwas mit Ehre zu tun. Im Grunde ist das ein 
völlig beschönigender Begriff, der sich hier eingebür

-

gert hat. Es ist eine Unrechtsforderung, die do rt  ge-
meint ist. 

Ganz deutlich wollen wir im übrigen hervorheben, 
daß das Gesetz nicht etwa die freie Berichterstattung 
in den Medien einschränken will. Nur wer mit Hilfe 
des Täters den Voyeurismus seines Publikums befrie-
digen will, der muß künftig mit dem Anspruch des 
Opfers, der durch ein Pfandrecht gesichert ist, rech-
nen. 

Jedes Pfandrecht setzt seinerseits eine zu si-
chernde Forderung voraus, von der das Pfandrecht 
abhängig ist. Juristen wissen, daß dabei die soge-
nannte Akzessorietät angesprochen ist. Das bedeutet 
in unserem Fall ganz konkret, daß nur der Teil der 
vom Pfandrecht erfaßten Forderungen des Täters 
oder Teilnehmers gegen Dritte erfaßt wird, der auch 
der Forderung des Opfers entspricht. Wenn der Täter 
darüber hinaus Vorteile erzielt, dann verbleiben sie 
ihm. Das wird auch nach Inkrafttreten des Gesetzes 
weiter möglich sein, weil wir in diesem Sinne keine 
weitere Bestrafung des Täters im Auge haben kön-
nen. 

Das gesetzliche Pfandrecht bedeutet aber auch, 
daß es die Forderungen an den Täter ganz automa-
tisch ergreift und damit vorrangig die Ansprüche des 
Opfers gegenüber anderen Berechtigten absichert, 
also zum Beispiel gegenüber einem Anwalt. Das er-
schien uns gerechtfertigt, weil niemand „näher" am 
Tatgeschehen als das Opfer selbst ist. 

Ich will  zusammenfassend sagen, daß wir in dem 
Opferanspruchssicherungsgesetz einen sozialen und 
rechtlichen Fortschritt zu erkennen haben. Es bietet 
damit die Chance für einen weiteren praktischen Op-
ferschutz. Wir werden sehen, wie die Praxis mit die-
ser Möglichkeit künftig umgeht. Aber der Gesetzge-
ber, meine ich, hat zunächst einmal das Erforderliche 
getan. 

Vielen Dank. 

(Beifall im ganzen Hause) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Das Wort  hat der 
Bundesminister Professor Dr. Schmidt-Jortzig. 

Dr. Edzard Schmidt-Jortzig, Bundesminister der 
Justiz: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es 
besteht eine Schutzpflicht des Staates für die Frei-
heit, für die Integrität, für das Eigentum der sich in 
ihm zusammenschließenden Menschen, also seinen 
Bürgern. Auch besteht eine Fürsorgepflicht für die 
Opfer einer Straftat, also diejenigen Bürger, die nicht 
geschützt werden konnten. Deswegen ist die Verbes-
serung des Opferschutzes für die Bundesregierung 
ein zentrales Anliegen. 

Ich habe fünf Minuten Redezeit und will und muß 
zu allen drei Dingen etwas sagen, also zu allem nur 
ganz kurz. 

Erstens. Dem Ziel des Opferschutzes dient auf dem 
Gebiet des Privatrechts das Opferanspruchssiche- 
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rungsgesetz. Ich biete hierfür im übrigen für alle, die 
damit sprachliche Schwierigkeiten haben, die Ab-
kürzung OASG an. 

(Norbert  Geis [CDU/CSU]: Das ist eine 
gefährliche Geschichte mit dem OASG!) 

Wir müssen uns vor Augen halten, daß Kriminali-
tätsopfer immer häufiger doppelt leiden. Sie wurden 
Opfer einer Straftat und müssen nun auch oft noch 
erleben, daß die Einzelheiten dieser Straftat sowie ihr 
eigenes persönliches Verhalten und die persönlichen 
Umstände dabei durch den Täter öffentlich und ab-
scheulich vermarktet werden. Unabhängig von der 
Geschmacklosigkeit solcher Darstellungen ist es je-
denfalls nicht einzusehen, daß Kriminelle auch noch 
Geld für die Vermarktung ihrer Tat erhalten, ohne 
daß die Opfer Zugriff auf diesen „Lohn der bösen 
Tat" haben. Um aus der Straftat entstandene Scha-
densersatzansprüche des Opfers zivilrechtlich zu si-
chern, wird dem Opfer deshalb ein gesetzliches 
Pfandrecht an einer Honorarforderung eingeräumt, 
die ein Täter oder Teilnehmer der Straftat aus der öf-
fentlichen Darstellung seiner Tat oder seiner Person 
in den Medien erwirbt. 

Die Bundesregierung hat den Ansatz des dan-
kenswerterweise aus Bayern angestoßenen Gesetzes 
trotz aller rechtlichen Schwierigkeiten bei der Umset-
zung im Detail gern und nachhaltig unterstützt. Es ist 
auch gelungen, für einen sehr ernsten Zielkonflikt 
eine tragbare Lösung zu finden. Auf der einen Seite 
nämlich mußte durch eine Regelung zur Verhinde-
rung von Umgehungsgeschäften sichergestellt wer-
den, daß die Opfer von Straftaten tatsächlich Inhaber 
des Pfandrechts werden, damit ihre Lage durch die-
ses Gesetz auch wirklich verbessert wird. Auf der an-
deren Seite soll das Gesetz aber auch nicht zum Hin-
dernis für eine seriöse Berichterstattung durch die 
Medien, also ernsthaften und vertrauenswürdigen 
Journalismus werden. 

Die gefundene Regelung trägt beiden Aspekten 
durch eine ausgewogene Interessenabwägung Rech-
nung. Ich bitte Sie deshalb, für dieses Gesetz zu stim-
men, damit Opfer von Straftaten in Zukunft ihre An-
sprüche auf Schadensersatz gegen die Täter leichter 
verwirklichen können. 

Zweitens. Auf dem Gebiet des Strafrechts haben 
wir den Opferschutz bereits deutlich durch das 
6. Strafrechtsreformgesetz, also die Strafrahmenhar-
monisierung, und die Reform des Sexualstrafrechts 
verbessert. Darüber hinaus werden durch das heute 
definitiv mit zu verabschiedende Zeugenschutzge-
setz erhebliche Verbesserungen für den Zeugen-
schutz erreicht. Sie haben natürlich völlig recht, ver-
ehrter Herr Kollege Eylmann, daß man die beiden 
Aspekte Zeugenschutz und Opferschutz auseinan-
derhalten muß. Wir haben uns hier nur immer ange-
wöhnt, vom Opfer-Zeugen-Schutz zu sprechen, weil 
es in diesen Personen zusammenläuft und das auch, 
glaube ich, der politisch gemeinsame Anstoß für 
diese Initiativen war. 

Ich bin der Auffassung, daß die im Vermittlungs-
ausschuß gefundenen Ergebnisse ein wirklich tragfä

-

higes und konsensfähiges Resultat sind. Ich bitte Sie, 
auch diesem Gesetzentwurf zuzustimmen. Mein Kol-
lege Irmer hat dazu ja schon die näheren Ausführun-
gen gemacht. 

Letztens und drittens. Eine generelle Bestandsauf-
nahme zum Zeugenschutz im Strafprozeß hat die 
Bundesregierung bereits in der Antwort auf die 
Große Anfrage der SPD-Fraktion vorgelegt. Darauf 
kann und will ich verweisen. Sogar der Hauptinitia-
tor und -autor dieser Frage hat ja bescheinigt, daß 
das eine hilfreiche Antwort gewesen ist. Das ist ja 
nun immerhin etwas, wenn der Kollege Jürgen 
Meyer ein solches Lob verteilt. 

Die intensive Prüfung der Erforderlichkeit und Ge-
eignetheit weiterer gesetzgeberischer Maßnahmen 
zur Verbesserung des Zeugen- und Opferschutzes 
wird selbstverständlich auch in der nächsten Legisla-
turperiode fortgesetzt werden. 

Ich bleibe dabei - Herr Beck ist nicht mehr anwe-
send -: Es ist ein guter Tag für den Opfer- und den 
Zeugenschutz. Ein guter Tag macht noch kein Para-
dies. Aber viele gute Tage können uns ganz gut an-
stehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den vom Bun-
desrat eingebrachten Gesetzentwurf zur Verbesse-
rung der zivilrechtlichen Entschädigung der Opfer 
von Straftaten. Das sind die Drucksachen 13/6831 
und 13/9311. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetz-
entwurf in der Ausschußfassung zustimmen wollen, 
um das Handzeichen. - Gegenprobe! - Enthaltun-
gen? - Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Bera-
tung einstimmig angenommen. 

Dritte Beratung 

und Schlußabstimmung. Ich bitte diejenigen, die 
dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erhe-
ben. - Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich? - 
Der  Gesetzentwurf ist damit angenommen. 

Ich rufe jetzt Zusatzpunkt 4 auf: 

Beratung der Beschlußempfehlung des Aus-
schusses nach Artikel 77 des Grundgesetzes 
(Vermittlungsausschuß) zu dem Gesetz zur 
Änderung der Strafprozeßordnung (Gesetz 
zum Schutz von Zeugen bei Vernehmungen 
im Strafverfahren; Zeugenschutzgesetz - 
ZSchG) 
- Drucksachen 13/7165, 13/8990, 13/9063, 13/ 
9542, 13/10001- 

Berichterstattung: 
Abgeordneter Ulrich Irmer 

Der Berichterstatter hatte schon das Wo rt . Weitere 
Erklärungen sind nicht angemeldet. 
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Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Vermitt-
lungsausschuß hat gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 seiner 
Geschäftsordnung beschlossen, daß im Deutschen 
Bundestag über die Änderung gemeinsam abzustim-
men ist. Wer stimmt für die Beschlußempfehlung des 
Vermittlungsausschusses auf Drucksache 13/10001? 
- Gegenprobe! - Enthaltungen? - Die Beschlußemp-
fehlung ist damit bei Stimmenthaltung der PDS mit 
den Stimmen des Hauses im übrigen angenommen. 

Ich rufe jetzt Tagesordnungspunkt 10 auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Elke Leonhard, Freimut Duve, Tilo Braune, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
SPD 

Rückführung „kriegsbedingt verlagerter Kul-
turgüter" 

- Drucksache 13/9081 - 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist für 
die Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen. Kein 
Widerspruch? - Dann ist so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wo rt  hat die Kolle-
gin Elke Leonhard, SPD. 

Dr. Elke Leonhard (SPD): Herr Präsident! Meine 
verehrten Kolleginnen und Kollegen! Wissend, daß 
es um eine hochsensible und mit Emotionen bela-
dene Frage geht, verfolgen wir mit unserem Antrag 
eine Doppelstrategie, die zwei Momenten gerecht 
werden soll erstens dem internationalen Rechtsfrie-
den und zweitens der Psychologie beider Völker. 

Gemeinsames Ziel muß es sein, eine Brücke zu 
bauen, über die auch nachfolgende Generationen 
vertrauensvoll gehen können. Dies setzt bei den han-
delnden Politikern der Duma und des Deutschen 
Bundestages Konfliktbewältigung unter Anwendung 
größtmöglicher Sachlichkeit und Empathie voraus. 
Absolut unerläßlich ist der Verzicht auf demagogi-
sche Instrumente. 

Rußland hat alle Voraussetzungen, eine große Frie-
densbrücke zwischen verschiedenen Kulturkreisen 
zu bauen und damit im nächsten Jahrtausend eine 
bedeutende Rolle zu spielen. Rechtskultur allerdings 
ist hierfür eine der tragenden Säulen. Die rechtliche 
Seite bedarf keiner Argumentation, schon gar keiner 
juristischen Spitzfindigkeiten. Sie liegt klar auf der 
Hand. 

Jahrhundertelang haben die Staaten um Mäßigung 
und Beschränkung der Gewalt im Kriege gerungen. 
Endlich und nicht zuletzt auf russische Initiative ver-
ständigten sich 40 Staaten im Jahr 1907 auf die Haa-
ger Landkriegsordnung. Im Bewußtsein der identi-
tätsstiftenden Bedeutung von Kunst und Kultur für 
die Nationen stellten die Väter der Konvention Kul-
turgüter unter den besonderen Schutz des Völker-
rechts. In Art . 56 untersagten sie jede Beschlag-
nahme von geschichtlichen Denkmälern oder von 
Werken der Kunst und der Wissenschaften. 

Vom deutschsowjetischen Nachbarschaftsvertrag 
1990 über das Kulturabkommen 1992, das Dresdner 
Protokoll 1993 und das Abkommen der Bibliotheken, 
ebenfalls 1993, bis zur Stellungnahme Nr. 193 der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates, 
die den Aufnahmeantrag Rußlands mit der Frage ver-
lagerter Kulturgüter verknüpfte, herrschten Rechtssi-
cherheit, Vertrauen und die Hoffnung auf eine bal-
dige Lösung der Rückführungsfrage. Bis 1995 war 
Rechtssicherheit Ziel der russischen Politik, des Prä-
sidenten, der Duma und des Föderationsrates. 

Es ist nicht, wie einige russische Kollegen sagen, 
deutsche Pedante rie. Wir befinden uns vielmehr, wie 
ich eben betonte, in vollkommenem Einklang mit der 
Bewertung des russischen Präsidenten und der maß-
geblichen demokratischen Kräfte Rußlands. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich danke an 
dieser Stelle im Namen meiner Fraktion den demo-
kratischen Kolleginnen und Kollegen der Duma und 
des Föderationsrates sowie zahlreichen Journalisten, 
die uns in dieser Frage mit - ich würde sagen - hoher 
Sensibilität unterstützen. 

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN) 

Ich versichere Ihnen, daß wir alles, aber auch alles 
tun werden, um den Aufbau demokratischer und 
rechtsstaatlicher Strukturen und der russischen Wi rt

-schaft zu flankieren. Wir nehmen den Freundschafts-
vertrag ernst. 

Wenig hilfreich sind allerdings Vorschläge wie die 
des bayerischen Kultusministers, die Kulturgüter un-
ter - ich zitiere - „gemeinsame Verantwortung" der 
Bundesrepublik und Rußlands etwa in Form einer 
gemeinsamen Stiftung zu stellen. 

Es geht nicht nur um einen enormen Bestand an 
Kunstwerken, sondern vor allem um Archive und Bi-
bliotheksbestände. Dies sind insgesamt mehr als 
1 Million Einzelstücke, die der deutschen Forschung 
bislang entzogen bleiben. Ganz abgesehen von der 
reinen Zahl der Gegenstände, die letztlich inhaltlich 
nicht aussagekräftig nicht sein muß, wäre ein solches 
Modell, etwa eine Stiftung, mit hoher Wahrschein-
lichkeit vor allem eines: Quelle ständigen Streits und 
dauernder Zwietracht, die dem deutsch-russischen 
Verhältnis alles andere als zuträglich wäre. 

(Beifall bei der SPD) 

Ärger noch steht es um den Vorschlag des Mün-
chener CSU-Politikers Gauweiler, der die Kulturgü-
ter Rußland sozusagen in einer großzügigen Geste 
überlassen sehen will. Nein, weder das hehre, aber 
zweifelsfrei zum Scheitern verurteilte Ideal einer ge-
meinsamen Stiftung noch ein gedankenloses Laisser

-

faire bringen uns einer Lösung näher. 

Ich gebe zu diesem Punkt ein Weiteres zu beden-
ken: Gerade vor dem Hintergrund nach wie vor man-
gelnder Rechtssicherheit vor allem auf Gebieten, die 
für ausländische Investoren in Rußland von höchster 
Bedeutung sind, müssen wir einen Zustand der 
Rechtssicherheit schaffen. Einen Zustand rechtlicher 
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Unverbindlichkeit oder gar rechtlicher Willkür kön-
nen wir mit unseren Handlungen nicht zementieren. 

Abschließend, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
bin ich Ihnen eine Antwort auf die Frage schuldig, 
welche Motivation letztlich den Antrieb für unsere 
Initiative gibt, die auf die - ich bin mir der Sache voll 
bewußt - Rückführung der Kulturgüter zielt. Ich sage 
hier ganz klar: Wir haben lange gerungen. Es geht 
uns nicht ums Prinzip. Es geht nicht allein um die 
Durchsetzung formaler Rechtsansprüche, so berech-
tigt sie sein mögen. Es geht auch und vor allem 
darum, daß ein Stück nationalen Erbes auf dem Spiel 
steht. Wie geschichtslos müßte man sein, würde man 
die Archive der Wartburg, von der mit der Reforma-
tion das Ende des Mittelalters ausging, nicht dazu 
zählen oder den Nachlaß eines Ferdinand Lassalle, 
Mitbegründer einer der größten und bedeutendsten 
Bewegungen des 19. Jahrhunderts mit Wirkung bis 
in die Gegenwart? 

Ja, ich spreche von nationaler Würde in einer 
Weise, in der eine Partei, eine Fraktion sprechen 
kann, deren Vorgänger alles, aber auch alles daran-
gesetzt haben, jenes unmenschliche, barbarische Re-
gime der Jahre 1933 bis 1945 zu verhindern. Ich spre-
che von nationaler Würde in einer Weise, in der eine 
Fraktion sprechen kann, die die Unmenschlichkeit 
jener finsteren Jahre immer wieder aus dem Verges-
sen reißt, wissend, daß sie ein Teil unserer Ge-
schichte ist und ein Teil unserer Verantwortung 
bleibt. 

Unseren Kollegen von der Duma sage ich von 
dieser Stelle: Wir werden nicht vergessen, wieviel 
Leid das russische Volk ertragen mußte. Wir, die 
Nachkriegsgenerationen, werden Totalitarismus - in 
welcher Form auch immer - entschlossen entgegen-
treten - 

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der F.D.P.) 

nicht durch Appelle, sondern durch Aufklärung, 
durch Rechtskultur und durch Vertrauensbildung. 
Lassen Sie uns in einer gemeinsamen Kommission ei-
nen Dialog beginnen! 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und der F.D.P.) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Nach der Kolle-
gin Dr. Leonhard hat jetzt der Kollege Claus-Peter 
Grotz, CDU/CSU, das Wort. 

Claus-Peter Grotz (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die deutsch-russischen 
Beziehungen haben sich seit 1989 entwickelt, wie 
wir uns dieses Mitte des letzten Jahrzehntes noch gar 
nicht vorstellen konnten. Wie schön wäre es deshalb, 
gelänge über die Frage der Kulturgüter eine Eini-
gung. 

Zweifelsohne ist die Rückgabe der Kulturgüter 
nicht nur bei uns, sondern auch - und dafür müssen 
wir großes Verständnis haben - in Rußland mit vielen 
Emotionen verbunden. Es ist deshalb ein Gebot poli-
tischer Klugheit, wenn wir die Frage der Kulturgüter, 
die 1945, nach Kriegsende, von der Roten Armee aus 
Deutschland völkerrechtswidrig in die frühere So-
wjetunion verbracht wurden, im parlamentarischen 
Konsens und ohne großen Trommelwirbel behan-
deln. Dennoch muß es möglich sein - und es ist un-
sere Aufgabe als deutsches Parlament -, daß wir die 
Frage der sogenannten Beutekunst - ich verwende 
an der Stelle dieses harte Wo rt  bewußt; denn hier 
werden Kulturgüter als Geisel, als Faustpfand miß-
braucht - nicht unter den Tisch kehren. Denn wenn 
wir dieses Problem heute nicht ansprechen und nach 
einer gemeinsamen Regelung suchen, wird es mor-
gen zu einer Belastung in den deutsch-russischen 
Beziehungen werden. Das können wir nicht wollen. 

Es geht also bei der Rückgabe der Kulturgüter 
auch darum, daß eine offene Frage eines verheeren-
den Weltkrieges nicht zu einer Hypothek für die Zu-
kunft der deutsch-russischen Beziehungen werden 
darf. Dazu eignet sich Kultur, eignen sich Kulturgü-
ter, die doch Brücken zwischen Menschen und Völ-
kern  schlagen sollen, nun wirklich nicht. 

Es geht bei unserem heutigen Thema keineswegs 
um eine Bagatelle, weder ideell noch materiell. Kul-
tur stiftet Identität, prägt das Selbstverständnis eines 
jeden Volkes und Landes. Auch die Quantitäten 
sprechen für sich. Es wird geschätzt, daß die Rote Ar-
mee 1945 200 000 Museumsgüter, 3 Millionen Ar-
chivbücher und 3 Kilometer Archivgut aus Deutsch-
land verbrachte. 

Natürlich ist es wahr und bis heute bitter: Durch 
den Angriff auf die Sowjetunion wurden do rt  unfaß-
bare Kulturgüter unwiderru flich vernichtet. Aber Un-
recht kann und darf nicht mit Unrecht vergolten wer-
den. 

Die aus Deutschland verbrachten Kulturgüter la-
gern bis heute in Depots auch in Rußland. Lange Zeit 
handelte es sich um einen verschwiegenen und ver-
borgenen Schatz. Deshalb will ich sehr wohl aner-
kennen, daß 1995 die beiden Ausstellungen in Mos-
kau und Petersburg wenigstens einen Teil der Bilder 
nach Jahrzehnten erstmals wieder an das Licht der 
Öffentlichkeit brachten, und zwar in sehr gutem Zu-
stand. Leider ist dies eine Geste geblieben. Denn na-
türlich konnten auch die beiden Ausstellungen nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß 1945 die Beschlag-
nahme von Kulturgütern aus deutschem Besitz und 
Eigentum Unrecht war und bis heute geblieben ist. 

Die Haager Landkriegsordnung wurde schon 
angesprochen. Folgerichtig enthalten auch der 
deutschsowjetische Freundschafts- und Nachbar-
schaftsvertrag von 1990, der von beiden Parlamen-
ten, von Duma und Bundestag, ratifiziert wurde, und 
das spätere bilaterale Kulturabkommen jeweils einen 
Artikel über die Rückführung der Kulturgüter. Da-
mals wurde ein deutliches Signal gesetzt. Der Weg 
aus einer belasteten Vergangenheit in eine gemein- 
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same europäische Zukunft soll und muß für Deutsch-
land und Rußland über die Lösung der Kulturgüter

-

frage führen. 

Die Bundesregierung, an allererster Stelle Bun-
deskanzler Kohl, hat der Kulturgüterfrage von An-
fang an einen hohen politischen Stellenwert einge-
räumt. Es hat in den vergangenen Jahren kein Spit-
zengespräch zwischen Bundeskanzler Kohl und 
Präsident Jelzin gegeben, in dem die Beutekunst 
nicht auf der Tagesordnung gestanden hätte. Dieses 
Engagement ist wichtig und muß fortgesetzt wer-
den. Hierbei hat der Bundeskanzler unsere volle 
Unterstützung. 

Leider ist der SPD-Antrag dabei nicht hilfreich. 
Der von der SPD vorgeschlagene Weg eines inter-
nationalen Schiedsverfahrens beruht nämlich auf 
Wunschdenken und führt nicht weiter; denn schon 
vor Jahresfrist hat die Bundesregierung der russi-
schen Regierung per Note angeboten, die Frage vom 
Internationalen Gerichtshof entscheiden zu lassen. 
Dies geht jedoch nur, wenn beide Seiten dem Verfah-
ren zustimmen. Genau daran fehlt es aber bis heute; 
denn Rußland hat auf unser Angebot nicht reagie rt . 
Deshalb kommen wir mit dem Antrag der SPD nicht 
weiter. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ebenso 
wie die Kollegin Leonhard einen Punkt ansprechen, 
der häufig in den Diskussionen über die Rückgabe 
der Beutekunst auftaucht. Man solle, so wird von 
Politikern aller Richtungen vorgeschlagen - denn es 
ist keine parteipolitische Frage -, mit einer großzügi-
gen Geste verzichten bzw. eine deutsch-russische 
Stiftung einrichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ob es von hoher Intelligenz zeugt, in laufenden Ver-
handlungen öffentlich Vorschläge zu machen, 
möchte ich mit Fug und Recht bezweifeln. Sich vor-
schnell auf ein bestimmtes Modell festzulegen hieße 
außerdem, den zweiten vor dem ersten Schritt zu 
machen. Die Probleme, wie eben gesagt, liegen im 
Detail; denn ein Großteil der Kulturgüter gehört Pri-
vatpersonen oder ist Bestandteil privater Sammlun-
gen. Hierüber können wir ja nicht so einfach verfü-
gen. 

Wir sollten auf dem 1993 eingeschlagenen Ver-
handlungsweg, begleitet von den guten Gesprächs-
kontakten auf oberster Ebene, bleiben und eine ein-
vernehmliche Lösung mit Rußland suchen. Wir brau-
chen hierzu Geduld und Einfühlungsvermögen, aber 
auch Beharrlichkeit und Überzeugungstreue. Wir 
streben eine gemeinsame Lösung mit Rußland an, 
die den guten und freundschaftlichen Beziehungen 
unserer Länder Rechnung trägt. Eine solche Lösung 
muß das Völkerrecht und die geschlossenen Verträge 
respektieren. Darüber dürfen keine Zweifel aufkom-
men. Nur dieser Weg ist für uns und unsere russi-
schen Partner gangbar. Ein Abweichen hiervon 
würde nicht nur unseren Interessen schaden, son-
dern wäre auch ein Präzedenzfall für viele andere of-
fene Fragen in bezug auf den Raub von Kultur- und 
Kunstgütern. Insofern haben auch die deutsch-russi-
schen Verhandlungen eine Signalwirkung für viele 
andere Fälle. 

Deshalb muß auch für das sich demokratisch er-
neuernde Rußland klar sein: Vertragstreue gegen-
über Partnern und Freunden sowie Respekt vor den 
völkerrechtlichen Spielregeln sind unverzichtbare 
Güter. Erst dadurch werden internationales Ansehen, 
Vertrauen und Verläßlichkeit geschaffen. Ich erin-
nere daran, daß der Europarat 1996, als Rußland in 
ihm Mitglied wurde, in einer Resolution ausdrücklich 
die Regelung der Kulturgüterfrage ansprach. Auch 
derzeit steht im Europarat wieder ein Bericht über 
diese Frage an. 

Die CDU/CSU-Fraktion unterstützt die Bundesre-
gierung bei ihren Bemühungen, in Deutschland auf-
gefundene russische Kulturgüter, die gemäß Völker-
recht und bilateraler Verträge der Rückführungs-
pflicht unterliegen, an Rußland zurückzugeben. 
Gleichzeitig fordern wir die Bundesregierung auf - 
das erwarten wir von ihr -, mit der Russischen Föde-
ration eine für beide Seiten akzeptable Lösung der 
Rückführungsfrage auf der Grundlage des Völker-
rechts und der geschlossenen Verträge anzustreben. 

Unbeschadet der anstehenden Entscheidung des 
russischen Verfassungsgerichts möchte ich von die-
ser Stelle an Duma und Föderationsrat appellieren, 
nicht durch einseitige Gesetze den Weg für einver-
nehmliche Lösungen zu verbauen. Dadurch würde 
ein dauerhafter Schatten auf die guten Beziehungen 
zwischen Deutschland und Rußland geworfen. 

Vor wenigen Jahren wurde bei uns der mittlerweile 
verstorbene amerikanische Offizier Walter Farmer 
geehrt. Er wurde dafür geehrt, daß er unmittelbar 
nach Kriegsende die Rückgabe von Kulturgütern, die 
Deutschland geraubt hatte, organisierte und verhin-
derte, daß wertvolle Bildbestände aus Deutschland in 
die USA gelangen. Walter Farmer schrieb damals mit 
seinem „Wiesbadener Manifest" der internationalen 
Staatengemeinschaft ins Stammbuch: 

Wir möchten darauf hinweisen, daß unseres Wis-
sens keine historische Kränkung so langlebig ist 
und so viel gerechtfertigte Verbitterung hervor-
ruft wie die aus welchem Grund auch immer er-
folgte Wegnahme eines Teils des kulturellen Er-
bes einer Nation. 

Die Rückgabe kriegsbedingt verlagerter Kulturgü-
ter ist nicht nur rechtlich geboten. Sie ist auch ein 
Gebot politischer Klugheit, eine Geste der Versöh-
nung und eine wichtige Voraussetzung für eine gute 
und dauerhafte Zusammenarbeit zwischen Deutsch-
land und Rußland. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU, der F.D.P. und 
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Das Wort hat 
Frau Elisabeth Altmann, Bündnis 90/Die Grünen. 

Elisabeth Altmann (Pommelsbrunn) (BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN): Herr Präsident! Verehrte Damen und 
Herren! Der Streit um die sogenannte Beutekunst be- 
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lastet seit einigen Jahren die politischen und kultu-
rellen Beziehungen zwischen Deutschland und Ruß-
land. Der Unterausschuß für auswärtige Kulturpolitik 
hat sich intensiv um ausgleichende Regelungen be-
müht. In Delegationsreisen nach Rußland, Georgien 
und in die Ukraine haben wir mit den dortigen Ver-
handlungspartnern konstruktive Gespräche geführt. 
Mit der Ukraine und Georgien gibt es sehr gute Er-
gebnisse. Ich nenne hier nur die Rückgabe von zirka 
100 000 Kunstobjekten durch die ukrainische Regie-
rung. Auch Präsident Schewardnadse hat sich für die 
vollständige Rückgabe der verschollenen Kulturgü-
ter -100 000 Bücher insbesondere aus Bremen und 
Magdeburg - erfreulich offen gezeigt. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Es sollte selbstverständlich sein, daß zwischen be-
freundeten Staaten gegenseitig das kulturelle Erbe 
geachtet wird. Der Vertrag über gute Nachbarschaft, 
Partnerschaft und Zusammenarbeit von 1990 zwi-
schen Deutschland und Rußland weist hier den rich-
tigen Weg. Er sollte die Grundlage für eine gute Ko-
operation in Bildung und Wissenschaft sein. In dem 
Vertrag heißt es auch, daß „unrechtmäßig verbrachte 
Kulturgüter an die Eigentümer zurückgehen". Dieses 
muß eingehalten werden. 

Auch in der Haager Landkriegsordnung, die schon 
von Herrn Grotz und Elke Leonhard erwähnt wurde, 
ist ein Beuteverbot formuliert. Ebenso ist die Haager 
Konvention zum Schutz von Kulturgütern ein Grund-
satz des Völkerrechts. 

Die Rückgabe von sogenannter Beutekunst hat al-
lerdings mehrere Aspekte: zum ersten, die morali-
sche Bewertung, zum zweiten das wissenschaftliche 
Verständnis, zum dritten die humane Dimension der 
Freundschaft und zum vierten die Aufarbeitung der 
verheerenden Folgen des zweiten Weltkrieges. 

Gerade die Verhandlungen über die Rückgabe 
der verschleppten Kulturgüter stellen eine aktive 
Auseinandersetzung mit den Folgen des zweiten 
Weltkrieges dar. Deshalb sind hier einfühlsame Ver-
handlungen notwendig, auch für die Aufarbeitung 
des großen Leides, das über beide Völker gekommen 
ist. 

Es müssen die Bemühungen verstärkt werden, die 
Kulturschätze möglichst vielen Menschen zugänglich 
zu machen. Gegenseitige Achtung vor kulturellen 
Leistungen der Partnerländer soll geweckt und geför-
dert werden. Das kulturelle Erbe im zusammenwach-
senden Europa zu verdeutlichen ist dabei eine wich-
tige Aufgabe. Wir sollten das Trennende der Vergan-
genheit überwinden und uns auf das Gemeinsame in 
der Zukunft orientieren. Deshalb meine ich: Der fest-
gefahrenen Diskussion um die Beutekunst kann 
durch eine Stiftung eine neue Richtung gegeben 
werden. Es wäre schon ein sinnvoller Vorschlag, eine 
Stiftung ins Leben zu rufen, die folgende Aufgaben 
erfüllt: Sie muß dokumentieren, wie viele und welche 
Kunstgegenstände durch Krieg und Verwüstung ver-
nichtet wurden. Aufgabe der Stiftung ist es weiter-
hin, Kunstwerke in ihrem materiellen Bestand zu si-
chern und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu ma-

chen. Eine Stiftung bietet darüber hinaus die Mög-
lichkeit des Wissenschaftlerinnen- und Wissenschaft-
leraustausches. Kooperation und Zusammenarbeit 
von Archivaren, Kunsthistorikern und anderen For-
scherinnen und Forschern werden so gefördert. 
Auch private Ansprüche müssen hier geprüft werden 
und selbstverständlich gewahrt bleiben. 

Die richtigen Stichworte sind auch heute mit dem 
SPD-Antrag gegeben. Wir sollten auch auf unsere 
Einladung der Duma-Abgeordneten, die wir damals 
beim Rußland-Besuch ausgesprochen haben, zurück-
kommen, um dort  eine Akzeptanz für diesen Vor-
schlag zu erreichen. Hier gilt es, gemeinsam weiter-
zuarbeiten. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU und 

der SPD) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Das Wort  hat der 
Kollege Professor Laermann, F.D.P. 

Dr. -Ing. Karl-Hans Laermann (F.D.P.): Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolle-
gen! Das Thema der kriegsbedingt verlagerten Kul

-

turgüter ist, so denke ich, unbest ritten von zentraler 
kulturpolitischer Bedeutung in den Beziehungen der 
Bundesrepublik Deutschland zu den mittel- und ost-
europäischen Staaten. Ich möchte ausdrücklich sa-
gen: Es geht nicht allein um die Russische Födera-
tion. 

Die Rechtsposition der Bundesrepublik basiert auf 
dem Völker- und Vertragsrecht. Das ist hier von den 
Vorrednerinnen und Vorrednern schon ausführlich 
dargelegt worden. Diese völker- und vertragsrechtli-
che Position wird offensichtlich so auch von der russi-
schen Administration und vom Präsidenten Jelzin ge-
sehen, der das von einer Mehrheit der Duma be-
schlossene Gesetz bisher nicht unterzeichnet hat. Es 
bleibt abzuwarten, wie das russische Verfassungsge-
richt in Kürze entscheidet. 

Ich stimme Ihnen, Frau Kollegin Leonhard, zu, daß 
die unterschiedlichen Eigentümer der kriegsbedingt 
verlagerten Kulturgüter, Privatpersonen, Museen, 
Archive in kommunaler Trägerschaft, die überwie-
gend - weit mehr als der Bund selbst - betroffen sind, 
nach einer Lösung des Problems verlangen. 

Nun fordern Sie in Ihrem Antrag die Bundesregie-
rung auf, zu prüfen, inwieweit eine Lösung über ein 
internationales Gerichts- oder Schiedsverfahren 
herbeigeführt werden könne. Ein solches Verfahren 
ist aber nur möglich, wenn beide Seiten einem Ge-
richts- und Schiedsverfahren zustimmen. Die Bun-
desregierung ist dazu bereit. Sie hat einen solchen 
Versuch schon unternommen. Ich bin informiert, daß 
das Auswärtige Amt ein Rechtspapier mit einem ent-
sprechenden Vorschlag vorgelegt hat. Die russische 
Seite hat diesen aber abgelehnt. Der im Antrag der 
SPD, Frau Leonhard, vorgeschlagene Weg scheint 
also, wenigstens zur Zeit, nicht gangbar. 
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Es ist aber wohl unbest ritten notwendig, Bewe-
gung in die Verhandlungen zu bringen. Dazu ist ein 
geeignetes Klima zu schaffen, zum Beispiel durch 
eine verstärkte Kulturkooperation in und mit den 
betroffenen Partnerstaaten. Gemeinsame Kulturpro-
jekte können das Spektrum der Möglichkeiten einer 
Annäherung der Standpunkte in kleinen Schritten 
eröffnen. 

Ich denke, daß es eine wichtige Aufgabe des Deut-
schen Bundestages ist, eine diesbezügliche Strategie 
zu entwickeln, und zwar in interfraktioneller Über-
einstimmung, um dann auf parlamentarischer Ebene 
in einen offenen, konstruktiven Dialog mit der Duma 
und den anderen Parlamenten einzutreten. Dies hat 
unter der Prämisse und mit der ausgesprochenen 
Zielrichtung zu geschehen, ein vertrauensvolles Ver-
hältnis zwischen den beteiligten Ländern zu schaffen 
und das gegenseitige Verständnis zu stärken. Das 
sind wir dem nationalen wie dem - ich betone das 
ausdrücklich - gemeinsamen europäischen Kultur-
erbe schuldig. 

Eines ist gewiß: Eine Lösung in kurzer Zeit wird 
kaum erreichbar sein. Darauf müssen wir uns einstel-
len. Geduld und Beharrlichkeit sind angezeigt. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU) 

Vizepräsident Hans -Ulrich Klose: Das Wort  hat der 
Kollege Professor Elm, PDS. 

Dr. Ludwig Elm (PDS): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Im Mittelpunkt der bereits länger 
andauernden Kontroversen um die Rückführung 
kriegsbedingt verlagerter Kulturgüter und auch der 
heutigen Debatte stehen die auf diesem Gebiet zwi-
schen der Bundesrepublik und der Russischen Föde-
ration strittigen Fragen. Manches spricht dafür, daß 
die Bundesrepublik für die Rückführung deutscher 
Kulturgüter aus Rußland gültige völkerrechtliche Re-
gelungen bis zurück zu der heute wiederholt er-
wähnten Haager Landkriegsordnung von 1907 gel-
tend machen kann. Davon geht offenbar auch der 
vorliegende Antrag der SPD aus. 

Trotzdem kann der Antrag von uns nicht unter-
stützt werden. Der geschichtliche Ursprung und Hin-
tergrund der anstehenden Probleme legt es zwin-
gend nahe, sich statt schiedsgerichtlicher Entschei-
dungen oder eines Urteils des Internationalen Ge-
richtshofs gegen Rußland auf eine partnerschaftliche 
Regelung und Lösung mit diesem Land und seinen 
Repräsentanten zu orientieren. In der Erinnerung der 
heutigen Generationen ist das Ausmaß der Beschädi-
gung, der Zerstörung und der Verschleppung kultu-
reller Güter und Werte in der Sowjetunion durch die 
faschistische Eroberungs-, Besatzungs- und Vernich-
tungspolitik aus für jeden nachvollziehbaren Grün-
den noch sehr lebendig. In diesem Kontext sind in 
Rußland Vorstellungen wirksam und verbreitet, deut-
sche Kunstgegenstände als legitime materielle und  

moralische Kompensation dauerhaft zu behalten und 
die Rückgabe zu verweigern. 

Die friedenspolitisch destruktive NATO-Osterwei-
terung fördert keineswegs die politisch-psychologi-
schen Bedingungen für eine gegenseitig einver-
nehmliche Lösung. Auch Versuche, rechtlich kor-
rekte Entscheidungen internationaler Gerichte ge-
gen eine unzureichende Bereitschaft und Einsicht in 
Rußland durchzusetzen, erscheinen kontraproduktiv. 

Angesichts der geschichtlichen, politischen und 
kulturellen Komplexität und Ambivalenz plädieren 
wir dafür, daß sich die Bundesregierung weiterhin 
mit hinreichender Geduld um abgestimmte Schritte 
mit den russischen Partnern bemüht. Vielleicht 
könnte das Restitutionskomitee der UNESCO vermit-
telnd und unterstützend einbezogen werden. 

Vorrang hätten zunächst gemeinsame Bemühun-
gen um den Erhalt der Kunstwerke und ihre Präsen-
tation in beiden Ländern und darüber hinaus. In eini-
gen Fällen könnte gegenseitig die Ergänzung von 
Sammlungen und Beständen vereinbart werden. 
Auch bereits in der Diskussion befindliche Varianten 
einer gemeinsamen Kulturstiftung, eines deutsch-
russischen Museums oder multilateraler Stiftungen 
sind in diese Suche nach baldigen und auch zu-
kunftsträchtigen Lösungen einzubeziehen. 

Die gemeinsame Verantwortung - das ist meine 
abschließende Bemerkung - für den heutigen und 
zukünftigen Umgang mit wesentlichen Teilen des 
europäischen und Weltkulturerbes auf der Grund-
lage eines weitreichenden Verständnisses für die Si-
tuation und die Motive der jeweils anderen Seite 
sollte maßgeblicher Orientierungspunkt sein. Dies 
könnte außen- wie kulturpolitisch für beide Seiten 
annehmbare und entwicklungsfähige Perspektiven 
eröffnen. 

Danke schön. 

(Beifall bei der PDS) 

Vizepräsident Hans -Ulrich Klose: Das Wort hat der 
Staatsminister Dr. Hoyer. 

Dr. Werner Hoyer, Staatsminister im Auswärtigen 
Amt: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Angesichts der verkürzten Redezeit und der 
Tatsache, daß wir uns zwischen den Antragstellern, 
der Koalitionsseite und auch den Grünen in der poli-
tischen und rechtlichen Grundlage im Prinzip einig 
sind, kann ich meine Bemerkungen etwas kürzer hal-
ten, als es eigentlich geplant war. 

Es geht nach der Überwindung des kalten Krieges 
jetzt darum, in dieser Frage gemeinsam mit der Rus-
sischen Föderation eine einvernehmliche, einen In-
teressenausgleich herbeiführende Lösung zu finden, 
die - das ist allerdings wichtig - dem geltenden Völ-
ker- und Vertragsrecht entspricht und dabei die hi-
storische Hypothek, die mit dieser Problematik ver-
bunden ist, nicht ausklammert. 
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Das von der Duma und vom Föderationsrat verab-
schiedete Kulturgütergesetz läuft faktisch auf eine 
Verstaatlichung aller aus Deutschland verbrachten 
Kulturgüter hinaus und ist damit ein klarer Verstoß 
gegen internationales Völker- und Vertragsrecht. Die 
Bundesregierung hat frühzeitig und nachdrücklich 
ihre Besorgnis angesichts der Völkerrechtswidrigkeit 
der im russischen Parlament behandelten Gesetzent-
würfe deutlich gemacht, und zwar gegenüber dem 
russischen Präsidenten, dem russischen Außenmini-
ster und vielen anderen in Rußland, die in dieser 
Frage Einfluß haben. Präsident Jelzin hat dankens-
werterweise sein Veto gegen dieses Gesetz eingelegt 
und erklärt, daß das Gesetz eine einseitige Entschei-
dung in einer völkerrechtlichen Frage suche, ohne 
bestehende völkerrechtliche Verpflichtungen und 
die Rechte der übrigen betroffenen Völkerrechtssub-
jekte zu beachten. Das ist zweifellos richtig. Er sagte 
darüber hinaus, es werde weder eine Differenzierung 
unter den Staaten noch hinsichtlich der Kulturgüter 
vorgenommen. Auch das ist richtig. Die Angelegen-
heit ist derzeit beim russischen Verfassungsgericht 
anhängig. Die Verhandlung ist auf den 16. März 
1998 terminiert. 

Nach Kenntnis der Bundesregierung wird das rus-
sische Verfassungsgericht prüfen müssen, ob das 
Kulturgütergesetz in einem ordnungsgemäßen Ge-
setzgebungsverfahren zustande gekommen ist und 
ob es materiellrechtlich mit der Verfassung vereinbar 
ist. Wir wollen diese Entscheidung zunächst einmal 
abwarten. Aber wir hoffen, daß sich das Gericht den 
schlüssigen Argumenten des Präsidenten und der 
Regierung anschließt und damit den Weg für Ver-
handlungen ebnet, die zu einer einvernehmlichen 
Lösung führen müssen. 

Übrigens würde ein Inkrafttreten des Gesetzes - 
ich glaube, Herr Kollege Laermann hat darauf ange-
spielt - nicht nur in Deutschland zu massiver Kritik 
führen, sondern auch in Mittel- und Osteuropa, den 
Staaten der GUS, den baltischen Staaten und dem 
westlichen Ausland, also teilweise bei Staaten, die im 
zweiten Weltkrieg Teil der Sowjetunion waren oder 
als Alliierte auf seiten der Sowjetunion gekämpft ha-
ben, denn deren Kulturgüter würden de facto eben-
falls nationalisiert. 

Wir werden also weiterhin entschlossen die Bemü-
hungen fortführen, auf allen in Rußland zuständigen 
Ebenen für unsere Position Unterstützung zu finden. 

Ich denke, daß zum Thema Stiftungslösung das 
Notwendige hier schon gesagt worden ist. Die Stif-
tungslösung klingt aufs erste Hören sehr sympa-
thisch. Aber ich denke, sie übersieht die Struktur der 
Kulturgüter, um die es geht, und darüber hinaus die 
legitimen Rechte der Eigentümer, seien es Privatper-
sonen, Museen oder andere, auf deren Wahrung wir 
als Bund zu achten haben. Insofern fürchte ich, daß 
diese Lösung nicht funktioniert. 

Auch zum Vergleichs - und Schiedsgerichtshof in-
nerhalb der OSZE sowie zum IGH ist, glaube ich, das 
Notwendige gesagt worden. Wir wären sehr gerne 
bereit, ihre Zuständigkeit anzuerkennen, weil wir 

uns unserer Rechtsposition sehr sicher sind. Nur Ruß-
land ist offenbar bisher nicht dazu bereit. 

Es bleibt also nichts weiter übrig, als unbeir rt  und 
beharrlich an den Positionen in der Frage der Kultur-
güterrückführung festzuhalten und diese bilateral 
und international zu vertreten; dies übrigens auch, 
weil wir aus grundsätzlicher Erwägung nachdrück-
lich die Vorstellung ablehnen, innerstaatliches Recht 
könne Völkerrecht und Verträgen vorgehen, wie das 
in dem Gesetz, das in der Duma und dem Födera-
tionsrat beschlossen worden ist, zum Ausdruck 
kommt. 

Aber wir sind uns dabei sehr wohl bewußt, daß es 
im Kern nicht nur um rechtliche oder gar prozedurale 
Fragen geht, sondern um die Regelung eines auch 
politisch wesentlichen Bestandteils unserer bilatera-
len Beziehungen. 

(Dr. Karl-Heinz Hornhues [CDU/CSU]: Sehr 
gut! Sehr richtig!) 

Mehr noch: Vertragstreue und Achtung des Völker-
rechts sind unverzichtbare Grundlagen für die f ried-
liche Zusammenarbeit in der Staatengemeinschaft 
und Geschäftsgrundlage für das europäische Haus, 
das wir gemeinsam mit Rußland bauen wollen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der F.D.P., der CDU/CSU und 
der SPD) 

Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich schließe die 
Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag 
der Fraktion der SPD zur Rückführung ,,kriegsbe-
dingt verlagerter Kulturgüter" ; das ist die Druck-
sache 13/9081. Ich bitte diejenigen, die dem Antrag 
zustimmen wollen, um das Handzeichen. - Die Ge-
genprobe! - Enthaltungen? - Der Antrag ist mit den 
Stimmen der Koalitionsfraktionen und der PDS ge-
gen die Stimmen von SPD und Bündnis 90/Die Grü-
nen abgelehnt. 

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 15 auf: 

Beratung des Antrags der Abgeordneten Wal-
traud Schoppe, Gerd Poppe, Rita Grießhaber, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Freiwilliger Verhaltenskodex für deutsche 
und europäische Unternehmen in China 

- Drucksache 13/9974 -  

Überweisungsvorschlag: 

Ausschuß für Wi rtschaft (federführend) 
Auswärtiger Ausschuß 
Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung 
Ausschuß für die Angelegenheiten der Europäischen Union 

Es war für die Aussprache eine halbe Stunde vor-
gesehen. Mir ist aber erklärt worden, daß die betei- 
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Vizepräsident Hans-Ulrich Klose 

ligten Redner ihre Debattenbeiträge zu Protokoll ge-
ben. 

(Dr. Karl-Heinz Hornhues [CDU/CSU]: Sehr 
schön!) 

Es handelt sich dabei um die Kollegen F ritz, Schwan-
hold, Schmitt, Türk und Tippach sowie den Parla-
mentarischen Staatssekretär Kolb. Ich gehe davon 
aus, daß das Haus damit einverstanden ist. *) 

Das Wort  wird weiter nicht gewünscht. Dann 
schließe ich die Aussprache. 

*) Anlage 18 

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 13/9974 an die in der Tagesordnung auf-
geführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit 
einverstanden? — Das ist der Fall. Dann ist die Über-
weisung so beschlossen. 

Wir sind damit am Schluß der heutigen Tagesord-
nung. Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen 
Bundestages auf morgen, Donnerstag, den 5. März 
1998, 9 Uhr ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 19.49 Uhr) 

Berichtigung 

216. Sitzung, Seite 19776 A, 5. Zeile von unten: Statt 
„366" ist „336" zu lesen. 
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Anlage 1 

Liste der entschuldigten Abgeordneten 

Abgeordnete(r)  
entschuldigt bis 
einschließlich 

Albowitz, Ina F.D.P. 4. 3. 98 
Dempwolf, Gertrud CDU/CSU 4. 3. 98 
Dreßler, Rudolf SPD 4. 3. 98 
Duve, Freimut SPD 4. 3. 98 
Dr. Eid, Ursula BÜNDNIS 4. 3. 98 

90/DIE 
GRÜNEN 

Eymer, Anke CDU/CSU 4. 3. 98 
Fischer (Unna), Leni CDU/CSU 4. 3. 98 * 
Folta, Eva SPD 4. 3. 98 
Frankenhauser, Herbert  CDU/CSU 4. 3. 98 
Friedhoff, Paul K. F.D.P. 4. 3. 98 
Imhof, Barbara SPD 4. 3. 98 
Jacoby, Peter CDU/CSU 4. 3. 98 
Jelpke, Ulla PDS 4. 3. 98 
Kanther, Manfred CDU/CSU 4. 3. 98 
Dr. Kues, Hermann CDU/CSU 4. 3. 98 
Kurzhals, Christine SPD 4. 3. 98 
Lohmann (Witten), Klaus SPD 4. 3. 98 
Dr. Lucyga, Christine SPD 4. 3. 98 * 
Möllemann, Jürgen W. F.D.P. 4. 3. 98 
Müller (Köln), Kerstin BÜNDNIS 4. 3. 98 

90/DIE 
GRÜNEN 

Regenspurger, Otto CDU/CSU 4. 3. 98 
Dr. Rieder, Norbe rt  CDU/CSU 4. 3. 98 
Dr. Röhl, Klaus F.D.P. 4. 3. 98 
Saibold, Halo BÜNDNIS 4. 3. 98 

90/DIE 
GRÜNEN 

Dr. Schäfer, Hansjörg SPD 4. 3. 98 
Schäfer (Mainz), Helmut F.D.P. 4. 3. 98 
Schmitz (Baesweiler), CDU/CSU 4. 3. 98 

Hans Peter 
Schoppe, Waltraud BÜNDNIS 4. 3. 98 

90/DIE 
GRÜNEN 

Schulz (Berlin), Werner BÜNDNIS 4. 3. 98 
90/DIE 
GRÜNEN 

Schumann, Ilse SPD 4. 3. 98 
Teuchner, Jella SPD 4. 3. 98 
Titze-Stecher, Uta SPD 4. 3. 98 
Verheugen, Günter SPD 4. 3. 98 
Vosen, Josef SPD 4. 3. 98 
Wohlleben, Verena SPD 4. 3. 98 

für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 2 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Klaus Rose auf die Fragen 
des Abgeordneten Peter Dreßen (SPD) (Drucksache 
13/9987 Fragen 6 und 7): 

Welche Stellung bezieht die Bundesregierung zu rechtsextre-
men Äußerungen pensionierter Bundeswehroffiziere, wie sie im 
„Bericht aus Bonn" vom 20. Februar 1998 (ARD) wiedergege-
ben wurden, und welche Konsequenzen zieht sie disziplinar-
rechtlich daraus? 

Liegen der Bundesregierung weitere Erkenntnisse über Äu-
ßerungen pensionierter Offiziere der Bundeswehr vor, in denen 
rechtsextremes Gedankengut zum Ausdruck kommt, um' wie 
hat sie darauf reagiert bzw. reagiert sie in absehbarer Zeit 
darauf? 

Zu Frage 6: 

Weitere Erkenntnisse im Sinne eines Betätigens 
pensionierter Offiziere gegen die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung sind dem Resso rt  des Bun-
desministers der Verteidigung nicht bekannt ge-
worden. Hinzuweisen ist insoweit darauf, daß der 
Militärische Abschirmdienst zur Sammlung und Aus-
wertung solcher Daten nicht befugt ist, und daß das 
Bundesministerium der Verteidigung Erkenntnisse 
über extremistische Betätigungen ausgeschiedener 
Bundeswehroffiziere - abgesehen von Zufallserkennt-
nissen oder z. B. aus Medienberichten - grundsätz-
lich nur in den Fällen erhält, in denen eine strafrecht-
liche Relevanz vorliegt und eine Mitteilungspflicht 
nach den sogenannten Mitteilungen in Strafsachen 
seitens der Justizbehörden gegeben ist. Soweit im 
Einzelfall verfassungsschutzrelevante Erkenntnisse 
zu pensionierten Offizieren der Bundeswehr bei den 
Verfassungschutzbehörden anfallen, werden von 
dort  die zuständigen Stellen unterrichtet. 

Unabhängig von der in der vorangegangenen 
Frage behandelten Möglichkeit einer disziplinaren 
Würdigung ist die Bundesregierung bestrebt, aus 
dem aktiven Dienst ausgeschiedenen Offizieren, die 
rechtsextremes Gedankengut verinnerlicht haben 
und sich entsprechend äußern, keine Plattform für 
die Verbreitung ihrer Meinungen zu bieten und 
dem - wo und wann immer es geboten erscheint und 
zulässig ist - in angemessener Weise entgegenzu-
treten. 

Zu Frage 7: 

Die Bundesregierung distanziert sich von erwiese-
nen rechtsextremistischen Äußerungen - gleichgül-
tig ob sie aktiven oder ausgeschiedenen Soldaten der 
Bundeswehr zuzurechnen wären - auf das Schärfste. 

Die Prüfung, ob solche Äußerungen durch die in 
der Sendung „Tagesthemen - Be richt aus Bonn" vom 
20. Februar 1998 genannten früheren Offiziere getä-
tigt wurden, ist noch nicht abgeschlossen. Grund-
sätzlich ist zum Umfang der disziplinaren Hand-
lungsmöglichkeiten zu sagen, daß diese gegenüber 
aus der Bundeswehr ausgeschiedenen Soldaten 
durch die gesetzlichen Vorgaben erheblich einge- 
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schränkt sind. Die in § 8 des Soldatengesetzes nor-
mierte Pflicht, die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung im Sinne des Grundgesetzes anzuerkennen 
und durch das gesamte Verhalten für ihre Erhaltung 
einzutreten, gilt nur für den aktiven Soldaten. 

Deutlich geringere Anforderungen stellt das Ge-
setz im Rahmen der sogenannten nachwirkenden 
Dienstpflichten an ausgeschiedene Soldaten. Danach 
ist es für die Feststellung eines Dienstvergehens er-
forderlich, daß sich ein Offizier oder Unteroffizier 
nach seinem Ausscheiden gegen die freiheitliche de-
mokratische Grundordnung betätigt (§ 23 Absatz 2 
Nummer 2, 1. Alternative des Soldatengesetzes). 
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts setzt dies voraus, daß er nicht nur für sich 
den Bruch mit der Verfassung vollzogen hat, sondern 
zielgerichtet aktiv gegen die zur freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung zählenden Prinzipien 
agitiert und einem Wertewandel Vorschub leisten 
will. 

Handlungen eines ausgeschiedenen Soldaten un-
terhalb dieser Schwelle eines zielgerichteten Betäti-
gens gegen die tragenden Prinzipien der Verfassung 
stellen nur dann ein Dienstvergehen dar, wenn der 
ausgeschiedene Offizier oder Unteroffizier durch un-
würdiges Verhalten nicht der Achtung und dem Ver-
trauen gerecht wird, die für seine Wiederverwen-
dung als Vorgesetzter erforderlich sind (§ 23 Absatz 2 
Nummer 2, 2. Alternative des Soldatengesetzes). 

Die Anwendung dieser Norm kommt jedoch nur in 
Frage, wenn eine Wiederverwendung des betreffen-
den Soldaten noch möglich ist. Das ist bei früheren 
Berufssoldaten nach der Gesetzeslage nach Voll-
endung des 65. Lebensjahres nicht mehr der Fall. 

Ohne dem Ergebnis der disziplinarrechtlichen 
Prüfung vorgreifen zu wollen, ist festzustellen, daß 
eine verzerrte Darstellung des Geschichtsbildes, eine 
Relativierung der Kriegsschuld Deutschlands oder 
eine unkritische Sicht der Rolle der Wehrmacht im 
2. Weltkrieg für sich genommen nicht als ein Betäti-
gen gegen die freiheitliche demokratische Grundord-
nung gewertet werden können; eine bei solchen 
Meinungsäußerungen womöglich anzunehmende 
Feststellung eines Dienstvergehens wegen eines so-
genannten unwürdigen Verhaltens würde allerdings 
bei den genannten Generalen bereits wegen fehlen-
der Wiederverwendungsmöglichkeit - der älteste der 
genannten Generale befindet sich im 82. Lebensjahr - 
ausscheiden. 

Anlage 3 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Klaus Rose auf die Fragen 
des Abgeordneten Siegfried Vergin (SPD) (Druck-
sache 13/9987 Fragen 8 und 9): 

Wie haben sich die Haushaltsmittel für die Führung der 
Bibliotheken der Bundeswehr an den Kasernenstandorten, in 
den Spezialeinrichtungen und in der Führungsakademie der 
Bundeswehr seit 1992 entwickelt? 

Sind Beschwerden im Hinblick auf die Bibliotheken der Bun-
deswehr an den Kasernenstandorten, in den Spezialeinrichtun-
gen und in der Führungsakademie der Bundeswehr seit 1992 
eingegangen, und wie sind sie unter Einbeziehung der zustän-
digen Dienstaufsicht behandelt worden? 

Zu Frage 8: 

Die Bibliotheken sind im Fachinformationswesen 
der Bundeswehr zusammengefaßt. Do rt  standen fol-
gende Haushaltsmittel für alle Bibliotheken zur Ver-
fügung: 

1992 

	

12 149 TDM 
1993 

	

10 732 TDM 
1994 

	

10 241 TDM 
1995 

	

11 868 TDM 
1996 

	

12 049 TDM 
1997 

	

12 802 TDM 

Davon erhielt die Bibliothek der Führungsakade-
mie der Bundeswehr: 

1992 	203 TDM 
1993 	178 TDM 
1994 	140 TDM 
1995 	177 TDM 
1996 	176 TDM 
1997 	166 TDM 

Damit standen nach einer kontinuierlichen Redu-
zierung der Erwerbungsmittel des Fachinformations-
wesens mit Tiefpunkt in 1994 für 1997 Mittel in hö-
herem Umfang als 1992 zur Verfügung. 

Zu Frage 9: 

Dem Bundesministerium der Verteidigung sind 
keine Beschwerden bekannt. 

Anlage 4 

Antwort 

der Parl. Staatssekretärin Dr. Sabine Bergmann-Pohl 
auf die Fragen der Abgeordneten Lisa Peters (F.D.P.) 
(Drucksache 13/9987 Fragen 10 und 11): 

Liegen der Bundesregierung Statistiken über in der Bundes-
republik Deutschland an Parkinson erkrankte Personen vor, 
aus denen hervorgeht, in welchem Alter die Krankheit bei 
Männern bzw. Frauen auftrat, und verfügt sie über Zeitreihen, 
aus denen die Häufigkeit der Erkrankung in Verbindung mit 
der Berufsgruppenzugehörigkeit der Patienten hervorgeht? 

Ist der Bundesregierung bekannt, ob es eine Häufung dieser 
Krankheit bei Personen gibt, die in der Landwirtschaft zuzuord-
nenden Berufen tätig waren bzw. sind? 

Amtliche Statistiken über die Anzahl der an Par-
kinson erkrankten Personen, aus denen hervorgeht, 
in welchem Alter die Krankheit bei Männern bzw. 
bei Frauen auftrat oder „Zeitreihen", aus denen die 
Häufigkeit der Erkrankung in Verbindung mit der 
Berufsgruppenzugehörigkeit der Patienten hervor-
geht, liegen der Bundesregierung nicht vor, da keine 
amtlichen Morbiditätsstatistiken geführt werden. 
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Im Rahmen der Statistik über Krankenhausfälle 
nach Krankheitsarten ist feststellbar, daß in der 
Krankheitsgruppe „hereditäre und degenerative 
Krankheiten des Zentralnervensystems", zu denen 
auch Parkinson gehört, die Quote der Krankenhaus-
fälle für AKV-Mitglieder (Allgemeine Krankenver-
sicherung) der Landwirtschaftlichen Krankenkasse 
ungefähr dem Durchschnitt der GKV entspricht. 

Hieraus lassen sich aber keine zuverlässigen Aus-
sagen zu den genannten Fragen ableiten, da 

- ein Krankenhausfall nicht einer erkrankten Person 
entspricht; Personen, die mehrfach wegen der glei-
chen Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen 
werden, werden auch mehrfach als „Fall" erfaßt, 

- „Hereditäre und degenerative Krankheiten des 
Zentralnervensystems" auch andere Erkrankun-
gen als Parkinson umfassen, 

- Mit der Diagnose „Parkinson" keine Aussage hin-
sichtlich eines möglichen Zusammenhangs zwi-
schen der Erkrankung mit der Berufsgruppenzuge-
hörigkeit gegeben ist. 

Anlage 5 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Johannes Nitsch auf die Fra-
gen der Abgeordneten Karin Rehbock -Zureich 
(SPD) (Drucksache 13/9987 Fragen 16 und  17): 

Ist die Finanzierung der A 98 im Abschnitt Lörrach-Rheinfel-
den-Karsau mit der Querspange A 861 in der Form gesichert, 
daß in den kommenden Jahren weitere Baumaßnahmen auch 
an anderen Abschnitten der geplanten A 98 aufgenommen 
werden können, und wenn ja, wann? 

In welcher Höhe ist die Finanzierung für die einzelnen Teil-
stücke der geplanten A 98 gesichert, und in welchem Zeitraum? 

Zu Frage 16: 

Die Folgefinanzierung der A 98 im Abschnitt 
Lörrach/Inzlingen - Rheinfelden/Karsau einschl. der 
A 861 - Querspange zur Schweiz ist im aktuellen 
Bauprogramm des Landes enthalten. Damit ist der 
Weiterbau in den kommenden Jahren grundsätzlich 
gesichert. Eine Teilfreigabe in verkehrswirksamen 
Abschnitten ist beabsichtigt, um damit eine mög-
lichst frühzeitige Entlastung von Ortsteilen von 
Rheinfelden zu erreichen. Dabei soll zunächst eine 
Fahrbahn als Umgehung der kritischen B 316 - Orts-
durchfahrt Rheinfelden verwirklicht werden. Um 
dies bis 2000 zu erreichen wurden 1997 bis 2000 zu 
den Mitteln aus dem laufenden Bauprogramm zu-
sätzlich 50 Millionen DM bereitgestellt. Damit kann 
der zügige Fortgang der Maßnahme mit dem Bau des 
Tunnels (1. Röhre) durch den Nollinger Berg am 
3. April 1998 erreicht werden. 

Weitere Abschnitte der Hochrheinautobahn sind 
nicht in der mittelfristigen Finanzplanung des Bun-
des bis 2000 enthalten. Über weitere Baubeginne an 
der A 98 kann daher erst im Rahmen der Aufstellung 
des nächsten Fünfjahresplanes (2001 bis 2005) ent-
schieden werden. 

Zu Frage 17: 

Im Bauprogramm sind für die A 98 Lörrach/Inzlin-
gen - Rheinfeldem/Karsau einschl. der A 861- Quer-
spange zur Schweiz für die Jahre 1998 bis 2000 je-
weils rd. 45 Millionen DM enthalten. Da die Baupro-
gramme jährlich im Frühjahr und Herbst fortge-
schrieben werden, ist eine Änderung der Folgeraten 
entsprechend der jeweiligen Finanzierungssituation 
möglich. 

Anlage 6 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Johannes Nitsch auf die 
Frage des Abgeordneten Dietrich Austermann 
(CDU/CSU) (Drucksache 13/9987 Frage 18): 

Schließt die Präferenz der Gutachter der ,,verkehrswirt-
schaftlichen Untersuchung" für die A 20, die am 18. Februar 
1998 vom Bundesministerium für Verkehr vorgelegt wurde, 
eine Linienbestimmung und Realisierung der nordwestlichen 
Trassenalternative nach entsprechendem Raumordnungsver-
fahren aus? 

Nein. Ziel der Untersuchung war die Ermittlung 
geeigneter Trassen durch Eingrenzung potentieller 
Korridore, noch vor Aufnahme der detaillie rten Un-
tersuchungen zum Linienbestimmungsverfahren. 

Anlage 7 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Walter Hirche auf die Frage 
des Abgeordneten Dietrich Austermann (CDU/CSU) 
(Drucksache 13/9987 Frage 25): 

Unter welchen Voraussetzungen ist der Verzicht auf ein Plan-
feststellungsverfahren für Maßnahmen der Deichverstärkung 
und des Küstenschutzes denkbar? 

Nach § 31 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes be

-

darf die Herstellung, Beseitigung oder wesentliche 
Umgestaltung eines Gewässers oder seiner Ufer 
(Ausbau) grundsätzlich der vorherigen Durchfüh-
rung eines Planfeststellungsverfahrens. Deich- und 
Dammbauten, die den Hochwasserabfluß beeinflus-
sen, stehen dem Ausbau gleich. Auf Küstendeiche, 
die nicht den Hochwasserabfluß beeinflussen, son-
dern Schutz vor Sturmfluten bezwecken und bewir-
ken, erstreckt sich § 31 Abs. 2 Satz 2 WHG nicht. 

Ein Planfeststellungsverfahren für Küstendeiche 
kann jedoch nach dem Bundeswasserstraßengesetz 
oder nach Landeswasserrecht erforderlich sein. § 68 
Satz 1 des Landeswassergesetzes von Schleswig

-

Holstein legt - wie in ähnlicher Form auch andere 
Landeswassergesetze - fest, daß das Errichten, Besei-
tigen, Verstärken oder wesentliches Umgestalten von 
Deichen, Dämmen oder Sperrwerken in oder an 
Küstengewässern, die dem Küstenschutz dienen, der 
Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens be-
darf. Hinsichtlich der Ausnahmen von dieser Plan-
feststellungspflicht wird auf eine durch das 6. Än- 
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derungsgesetz vom November 1996 inzwischen ge-
änderte Regelung des EHG verwiesen. Ob in Schles-
wig-Holstein ohne Änderung der Verweisung im 
Landeswassergesetz nun die neue Fassung des 
WHG gilt oder ob derzeit die Planfeststellungspflicht 
ausnahmslos gilt, ist eine Frage der Auslegung des 
Landesrechts; eine klarstellende Anpassung an die 
geltende Fassung des WHG wäre aber empfehlens-
wert. 

Nach der neuen Fassung des WHG kann in drei 
Fällen statt eines Planfeststellungsverfahrens ein 
Plangenehmigungsverfahren ohne Öffentlichkeits-
beteiligung durchgeführt werden, wenn 

- es sich um einen Ausbau von geringer Bedeutung 
handelt, insbesondere um „naturnahe Ausbau-
ten", oder 

- das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima, Landschaft, einschließlich der 
jeweiligen Wechselwirkungen, Kultur und sonstige 
Sachgüter haben kann, oder 

- das Vorhaben den Zweck verfolgt, eine wesent-
liche Verbesserung für diese Schutzgüter herbeizu-
führen. 

Deichverstärkungen und ähnliche küstenbauliche 
Maßnahmen, die z. B. nicht zu einer erheblichen Er-
höhung des Deiches oder erheblichen Veränderung 
seiner Lage und Beschaffenheit führen, dürften da-
nach nur plangenehmigungspflichtig sein. Dies setzt 
allerdings voraus, daß die neue Fassung des WHG 
- wie eben ausgeführt - hier überhaupt anwendbar 
ist. Deichreparaturen dürften weder planfeststel-
lungs- noch plangenehmigungspflichtig sein. 

Letztlich ist es also eine Frage des Landesrechts 
und des landesbehördlichen Vollzuges, in welchen 
Fällen auf ein Planfeststellungsverfahren verzichtet 
wird. Die Länder könnten bei Küstendeichen in 
weiteren Fällen auf ein Planfeststellungsverfahren 
verzichten, da der Bund hier keine abschließende 
Regelung getroffen hat. Einen völligen Verzicht auf 
die Planfeststellung verbietet allerdings die UVP- 
Richtlinie der EG. 

Anlage 8 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Joachim Günther auf die 
Fragen des Abgeordneten Klaus -Jürgen Warnick 
(PDS) (Drucksache 13/9987 Fragen 26 und 27): 

Unter welchen Voraussetzungen hält die Bundesregierung 
eine behutsame, bestandsorientierte und den denkmalpflege-
rischen Belangen Rechnung tragende Asbestsanierung des 
Palastes der Republik mit der Maßgabe, diesen als städtisches 
kulturkommunikatives Zentrum kurzfristig - auch abschnitts-
weise - wieder zu eröffnen, für möglich? 

Gibt es für den gesamten Ablauf der Asbestsanierung einen 
Bauablaufplan, und unter welchen Umständen hält die Bundes-
regierung eine abschnittsweise Asbestsanierung (Volkskam-
mertrakt, Mitteltrakt mit Foyer und großem Saal sowie Marstall-
seite) für durchführbar? 

Zu Frage 26: 

Die eigentliche Asbestbeseitigung des ehemaligen 
Palastes der Republik wird etwa zwei Jahre dauern. 
Während der Asbestbeseitigung ist eine Nutzung 
des Gebäudes aus Gründen der Sicherheit bzw. des 
Gesundheitsschutzes nicht möglich. 

Zu Frage 27: 

Der auf der Grundlage des gegenwärtigen Pla-
nungsstandes vorhandene Rahmenterminplan wird 
in den nächsten Monaten in Abstimmung mit der 
ausführenden Firma zu einem differenzie rten Bauab-
lauf- und Arbeitsplan fortgeschrieben. Unter Be-
achtung der einschlägigen technischen und arbeits-
schutzrechtlichen Regeln und in Abstimmung mit 
dem Landesamt für Arbeitsschutz und Technische 
Sicherheit wird das gesamte Gebäude zur Asbest-
beseitigung in rd. 90 Abschnitte unterteilt. 

Anlage 9 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Joachim Günther auf die 
Fragen der Abgeordneten Dr. Dagmar Enkelmann 
(PDS) (Drucksache 13/9987 Fragen 28 und 29): 

Mit welchen Ergebnissen wurde das vom Gemeinsamen Aus-
schuß von Bundesregierung und Berliner Senat am 28. Mai 
1997 beschlossene Interessenbekundungsverfahren für die 
Neugestaltung des Schloßplatzes abgeschlossen, und wie sol-
len die Öffentlichkeit und das Parlament in das weitere Ver-
fahren einbezogen werden? 

In welchem Umfang sind in den für die Asbestsanierung des 
Palastes der Republik geplanten 101 Mio. DM die Kosten für 
einen behutsamen, bestandsorientierten und den denkmalpfle-
gerischen Belangen Rechnung tragenden Ausbau von Teilen ein-
geplant, und inwieweit teilt die Bundesregierung die Auffassung 
der Oberfinanzdirektion (lt. „Berliner Zeitung" vom 10. Februar 
1998), daß eine Asbestsanierung unter der Maßgabe, den Palast 
zu erhalten, Mehrkosten von 20 Mio. DM verursachen würde? 

Zu Frage 28: 

Die im Rahmen des Interessenbekundungsverfah-
rens eingereichten Unterlagen werden momentan 
hinsichtlich der wirtschaftlichen, städtebaulichen, 
funktionsbedingten und technischen Schlüssigkeit 
geprüft und ausgewertet. 

Es ist beabsichtigt, auf der Grundlage der Ergeb-
nisse des Interessenbekundungsverfahrens das wei-
tere Vorgehen gemeinsam mit dem Senat von Berlin 
zu entwickeln (Architektenwettbewerb, Investoren-
auswahl). 

Zu Frage 29: 

Die denkmalpflegerisch bedingten Mehraufwen-
dungen sowohl im Rahmen der laufenden vorbe-
reitenden Arbeiten als auch bei der eigentlichen 
Asbestbeseitigung sind in den Gesamtkosten der 
Baumaßnahme enthalten. Sie lassen sich nicht von 
den übrigen Kosten trennen und können deshalb 
nicht gesondert ausgewiesen werden. 

Die Bundesregierung teilt die Auffassung der 
Oberfinanzdirektion Berlin nicht. 
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Anlage 10 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Joachim Günther auf die 
Fragen der Abgeordneten Dr. Christa Luft (PDS) 
(Drucksache 13/9987 Fragen 30 und 31): 

Inwieweit sieht die Bundesregierung angesichts der Äuße-
rungen des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau, Eduard Oswald, in einem Berliner Radiosender ein 
22. Februar 1998, in dem er für eine Neugestaltung des Schloß-
platzes nach historischem Vorbild plädierte, zu den Erklärun-
gen des früheren Bundesministers für Raumordnung, Bauwe-
sen und Städtebau, Dr. Klaus Töpfer, im Oktober 1997, daß mit 
der nun beginnenden Asbestsanierung keine Vorentscheidung 
über die Zukunft des Palastes der Republik getroffen werde, 
den Belangen des Denkmalschutzes Rechnung ge tragen werde 
und auch die Wiederherstellung und Inbetriebnahme des Ge-
bäudes möglich bleibe? 

Auf welcher Grundlage im Hinblick auf Nutzungsziele, Ge-
staltungsvorgaben und Zeitvorstellungen soll der interna tionale 
Architekturwettbewerb ausgelobt werden, und inwieweit 
sollen die Öffentlichkeit und das Parlament in das weitere Ver-
fahren einbezogen werden? 

Zu Frage 30: 

Die Bundesregierung hält daran fest, daß die not-
wendige Asbestbeseitigung die Zukunft des ehema-
ligen Palastes der Republik nicht präjudiziert. Den 
denkmalpflegerischen Belangen wird im Einverneh-
men mit den Denkmalschutzbehörden Rechnung ge-
tragen. 

Zu Frage 31: 

Auf die Antwort zu Frage Nr. 28 wird verwiesen. 

Anlage 11 

Antwort 

des Staatsministers Dr. Werner Hoyer auf die Fragen 
des Abgeordneten Rudolf Binding (SPD) (Druck-
sache 13/9987 Fragen 32 und 33): 

Zu welchem Thema und wie l ange etwa (in Minuten) hat der 
Bundesminister des Auswärtigen, Dr. Klaus Kinkel, im Oktober 
1996 bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg einen Vor-
trag gehalten, für welchen nach öffentlichen Erklärungen der 
Landeskreditbank ein Vortragshonorar von 25000 DM gezahlt 
worden ist, welches wiederum als Spende (vgl. Rechenschafts-
bericht der F.D.P. für das Kalenderjahr 1996, Drucksache 
13/8923, S. 105) an die F.D.P. geflossen ist („Frankfu rter Allge-
meine Zeitung" vom 19. Februar 1998)? 

Wann und in welcher Form (schriftlich oder mündlich) ist die 
Vereinbarung getroffen worden, daß für diesen Vortrag ein 
Honorar der letztlich gezahlten Höhe gezahlt werden soll? 

Ich verweise auf meine Antwort auf Ihre Schriftli-
chen Fragen in gleicher Sache vom 20. Februar 1998. 

Anlage 12 

Antwort 

des Staatsministers Dr. Werner Hoyer auf die Fragen 
des Abgeordneten Gernot Erler (SPD) (Drucksache 
13/9987 Fragen 34 und 35): 

Welche Fragen bleiben auch nach Auffassung der Bundesre-
gierung bei der zwischen UN-Generalsekretär Kofi Annan und 
der irakischen Regierung am 22./23. Februar 1998 geschlosse-
nen Vereinbarung bisher noch offen, und wie beurteilt die Bun-
desregierung diese Vereinbarung im ganzen? 

Hält die Bundesregierung als Alternative zu der bisherigen, 
besonders von den Vereinigten Staaten bet riebenen doppelten 
Eindämmungspolitik gegenüber dem Iran und dem Irak die 
Organisation eines mittelfristig angelegten, regionalen Frie-
densprozesses in dieser Region für richtig, und welche Vorstel-
lungen hat die Bundesregierung für eine solche Ini tiative selbst 
entwickelt? 

Zu Frage 34: 

Die Bundesregierung begrüßt die Vereinbarung 
von Bagdad, die einen Erfolg der diplomatischen 
Bemühungen des VN-GS darstellt. Damit wurde die 
Autorität der VN gestärkt. Jetzt gilt es, den Anspruch 
der Staatengemeinschaft auf die Vernichtung des 
irakischen Potentials von Massenvernichtungswaffen 
durchzusetzen. Entscheidend kommt es darauf an, 
ob Saddam Hussein bei der Umsetzung Wo rt  hält. 

Der SR hat die Abmachung durch Res. 1154 am 
2. März ausdrücklich gebilligt und die Initiative des 
VN-GS gewürdigt. Die Sondergruppe für die Inspek-
tion präsidentieller Anlagen sollte nunmehr in die 
Lage versetzt werden, ihre Tätigkeit bald aufzuneh-
men. Hierzu ist der VN-GS aufgefordert, noch einen 
Bericht vorzulegen. 

Zu Frage 35: 

Die Bundesregierung und ihre Pa rtner in der 
Europäischen Union stimmen darin überein, daß 
Frieden und Sicherheit in der Region des Mittleren 
Ostens, insbesondere am Persischen Golf, unteilbar 
sind und daß zur Begründung dauerhafter Stabilität 
in der Region den legitimen Interessen a ller beteilig-
ten Länder Rechnung getragen werden muß. In die-
ser Zielsetzung stimmt die Europäische Union mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika überein. 

Die Europäische Union ist der Ansicht, daß daher 
versucht werden muß vor allem durch politische Ge-
sprächskontakte mit den Ländern der Region auf die 
Entwicklung Einfluß zu nehmen. Das gilt grundsätz-
lich auch für das Vorgehen gegenüber dem Iran und 
dem Irak, wobei allerdings klar festzuhalten ist, daß 
deren Verhalten nicht über einen Kamm geschoren 
werden darf. 

Angesichts der unterschiedlichen Ausgangslage 
und der starken Spannungen in der Region ist nach 
Meinung der Bundesregierung die Zeit für eine er-
folgversprechende Initiative mit dem Ziel, einen um-
fassenden regionalen Friedensprozeß in Gang zu 
setzen, nicht reif. 

Anlage 13 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Eduard Lintner auf die Fra-
gen des Abgeordneten Hans Wallow (SPD) (Druck-
sache 13/9987 Fragen 38 und 39): 
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In welcher Form hat die Bundesrepublik Deutschland in der 
jüngsten Vergangenheit dem Staat Indonesien Polizeihilfe ge-
währt, und welche Ergebnisse wurden dabei erzielt? 

Ist der Bundesregierung bekannt, welches Poleiizhilfe-Pro-
gramm für Indonesien das Bundesland Ber lin (oder andere Bun-
desländer) derzeit plant, und welchen Einfluß hat die Bundes-
regierung auf Polizeihilfe-Programme der Bundesländer? 

Zu Frage 38: 

Das Bundeskriminalamt hat in den Jahren 1996 
und 1997 jeweils einen Lehrgang zur Bekämpfung 
der Organisierten Kriminalität/Drogenkriminalität in 
Indonesien mit insgesamt 50 Teilnehmern durchge-
führt. Ziel dieser Ausbildung war, den Teilnehmern 
Fähigkeiten und Kenntnisse zur Verbesserung ihrer 
Arbeit im Bereich RG/OK-Bekämpfung zu vermit-
teln. Kurzfristig meßbare Ergebnisse sind bei solchen 
Maßnahmen kaum zu erzielen, sie können sich ledig-
lich langfristig in der internationalen Zusammen-
arbeit auswirken. 

Soweit der Bundesregierung bekannt, haben dar-
über hinaus in jüngster Zeit Informationsbesuche in-
donesischer Polizeibeamter zu verschiedenen allge-
mein- und kriminalpolizeilichen Themen, wie z. B. 
kriminalpolizeiliche Ermittlungen, Datenverwaltung, 
Verkehrswesen sowie Nachrichten- und Kommuni-
kationstechnik, in einigen Bundesländern und beim 
Bundeskriminalamt stattgefunden. 

Zu Frage 39: 

Soweit der Bundesregierung bekannt ist, sind der-
zeit keine Polizeihilfeprogramme der Bundesländer 
für Indonesien geplant. Sofern die Bundesländer 
Hilfsmaßnahmen für ausländische Polizeien durch-
führen, werden diese mit der Bundesregierung unter 
sicherheits- und rechtspolitischen sowie außenpoliti-
schen Aspekten abgestimmt. 

Anlage 14 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hansgeorg Hauser auf die 
Fragen des Abgeordneten Dr. Egon Jüttner (CDU/ 
CSU) (Drucksache 13/9987 Fragen 40 und 41): 

Wie hoch sind die Einnahmen, die der Bund bisher durch den 
Verkauf von Vermögen erzielt hat, das zwischen 1945 und 1949 
aufgrund politischer Verfolgung und Willkürjustiz in staatli-
chen Besitz überging und später durch die Bundesrepublik 
Deutschland übernommen worden ist? 

In welchem Umfang und zu welchem Preis hat bisher der 
Bund zwischen 1945 und 1949 in der sowjetischen Besatzungs-
zone enteignetes und später in den Besitz der Bundesrepublik 
Deutschland übergegangenes Vermögen an ehemalige Opfer 
der unter sowjetischer Besatzung erfolgten Enteignungen zu-
rückgegeben? 

Zu Frage 40: 

Nach dem im Einigungsvertrag festgeschriebenen 
und vom Bundesverfassungsgericht wiederholt für 
verfassungsgemäß erklärten Restitutionsausschluß 
sind Vermögenswerte, die zwischen 1945 und 1949 
in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone auf 
besatzungsrechtlicher oder besatzungshoheitlicher 

Grundlage enteignet wurden, grundsätzlich von dem 
im Vermögensgesetz verankerten Rückgabeprinzip 
ausgenommen. Die Berechtigten haben statt dessen 
Anspruch auf Ausgleichsleistungen nach Maßgabe 
des Ausgleichsleistungsgesetzes vom 27. September 
1994. 

Angesichts dieser klaren Rechtslage bestand für die 
mit der Verwertung ehemals volkseigenen Vermö-
gens beauftragten Bundeseinrichtungen (THA/BvS, 
TLG, BVVG, Bundesvermögensverwaltung) keine 
Veranlassung, die Erlöse aus der Veräußerung von 
Vermögen, das zwischen 1945 und 1949 enteignet 
wurde, gesondert zu erfassen. Belastbare Zahlen zur 
Höhe der Einnahmen des Bundes aus solchen Ver-
käufen kann ich Ihnen daher nicht nennen. 

Zu Frage 41: 

Ich gehe davon aus, daß sich Ihre Frage nicht auf 
die Rückgabe, sondern auf den Rückerwerb von Ver-
mögenswerten durch Alteigentümer bezieht, die in 
den Jahren 1945 -1949 in der sowjetischen Be-
satzungszone enteignet wurden. Aussagen zum Um-
fang und Preis solcher Veräußerungen sind nicht 
möglich, da bei Veräußerungen regelmäßig nicht sta-
tistisch erfaßt worden ist, aus welchen Enteignungen 
das Vermögen herrührt oder ob die Käufer zwischen 
1945 und 1949 enteignet worden sind. 

Lediglich für nach dem Entschädigungs- und Aus-
gleichsleistungsgesetz (EALG) zu privatisierende 
land- oder forstwirtschaftliche Flächen, die überwie-
gend zwischen 1945 und 1949 enteignet worden 
sind, ist eine Aussage zu den im Gesetz genannten 
Käufergruppen möglich. Nach diesem Gesetz kön-
nen u. a. natürliche Personen, denen land- oder forst-
wirtschaftliches Vermögen auf besatzungsrechtlicher 
oder besatzungshoheitlicher Grundlage entzogen 
worden ist, begünstigt von der BVVG Bodenverwer-
tungs- und -verwaltungs GmbH land- bzw. forstwirt-
schaftliche Flächen erwerben. 

Von den nach EALG bisher privatisierten rd. 
114 000 Hektar Waldflächen haben frühere Eigen-
tümer bisher rd. 74 000 Hektar und von rd. 11000 
Hektar privatisierten landwirtschaftlichen Flächen 
rd. 1000 Hektar erworben. Der durchschnittliche 
Preis betrug - bezogen auf sämtliche Verkäufe nach 
dem EALG - 1 840 DM/Hektar für Waldflächen und 
3 480 DM/Hektar für landwirtschaftliche Flächen. 

Anlage 15 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hans-Georg Hauser auf die 
Fragen des Abgeordneten Peter Conradi (SPD) 
(Drucksache 13/9987 Fragen 42 und 43): 

Trifft es zu, daß der Bundesrepublik Deutschland mit der Ein-
führung des Euro bei der Verteilung von Gewinnen der Euro-
päischen Zentralbank zukünftig Jahr für Jahr Milliardenein-
nahmen entgehen, weil die auf Deutschland entfallenden Geld-
schöpfungsgewinne der Europäischen Zentralbank weit ge-
ringer sind als die Geldschöpfungsgewinne der Deutschen 
Bundesbank? 
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Wer hat diese für Deutschland ungünstige Regelung im Ver-
trag von Maastricht ausgehandelt, und welche Anstrengungen 
hat die Bundesregierung unternommen, diese Umverteilungs-
regelung zu ändern? 

Zu Frage 42: 

In einem einheitlichen Währungsraum ist der Ent-
stehungsort der Gewinne aus geldpolitischen Ge-
schäften nicht mehr steuerbar. Aus diesem Grunde 
sieht der Maastricht-Vertrag eine Poolung dieser Ein-
künfte aller teilnehmenden EU-Zentralbanken und 
eine anschließende Zurückverteilung entsprechend 
der Anteile am Kapital der Europäischen Zentral-
bank vor. Wie hoch die zunächst an den Pool abzu-
führenden Gewinne sind, hängt von den Bilanzstruk-
turen der Zentralbanken, insbesondere der Höhe der 
Banknotenumläufe, ab. Das Statut der Europäischen 
Zentralbank hat für den Fall zu stark divergierender 
Bilanzstrukturen bereits vorsorglich Korrekturmög-
lichkeiten für eine Übergangszeit vorgesehen. 

Würde es dauerhaft bei den derzeitigen Bilanz-
strukturen der EU-Zentralbanken bleiben und zu 
keiner Korrektur der Gewinnverteilung durch eine 
Übergangsregelung kommen, dann könnte eine 
Minderung der Erträge einiger EU-Zentralbanken, 
darunter auch der Deutschen Bundesbank eintreten. 
Wie groß dieser Effekt sein könnte, läßt sich derzeit 
nicht vorhersagen, da der Umfang der monetären 
Einkünfte im Europäischen System der Zentralban-
ken und damit auch der auf die Deutsche Bundes-
bank entfallende Anteil von der Auswahl der Teil-
nehmerstaaten, von den möglichen Mindestreserve

-

regelungen, von den Marktentwicklungen in der 
Währungsunion und der A rt  der Korrekturregelun-
gen abhängen wird. Die Nutzung von Korrekturmög-
lichkeiten wird gegenwärtig im Europäischen Wäh-
rungsinstitut geprüft. Im Grundsatz besteht bereits 
ein weitgehender Konsens darüber, daß im Rahmen 
der rechtlichen Möglichkeiten zumindest in der An-
fangsphase der Währungsunion Korrekturen vorge-
nommen werden sollen. 

Unabhängig hiervon ist darauf hinzuweisen, daß 
auch ohne eine Wirtschafts- und Währungsunion un-
ter Umständen sinkende Erträge der Bundesbank 
möglich wären. So wäre es z. B. für die Deutsche 
Bundesbank denkbar, daß der gegenwärtig hohe 
DM-Banknotenumlauf in den Staaten Mittel- und 
Osteuropas mit fortschreitender Stabilisierung der 
Lage in diesen Ländern sinkt. 

Zu Frage 43: 

Die Vorschriften zur Verteilung der monetären Er-
träge in der dritten Stufe der Währungsunion wurden 
weitgehend im Ausschuß der EG-Notenbankpräsi-
denten (Vorläufer des Rates des Europäischen Wäh-
rungsinstituts) vorbereitet. Der Vertragstext selbst 
und insbesondere der Kapitalschlüssel wurden dann 
von den Verhandlungsdelegationen der nationalen 
Regierungen festgelegt. Die Vorarbeiten knüpften an 
die Strukturen der Notenbankbilanzen zu diesem 
Zeitpunkt an. Die u. a. seit Wegfall des „Eisernen 
Vorhangs " ausgelösten Veränderungen der Bilanz-
strukturen waren damals noch nicht erkennbar. 

In den Beratungen über Korrekturregelungen tritt 
die Bundesbank innerhalb des Europäischen Wäh-
rungsinstituts mit Nachdruck dafür ein, die Vertei-
lungsregeln so anzuwenden, daß es möglichst nicht 
zu Deutschland benachteiligenden Ergebnissen 
kommt. Zumindest für die Übergangsphase zeichnen 
sich bereits entsprechende Korrekturmöglichkeiten 
ab. 

Anlage 16 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hans Georg Hauser auf die 
Fragen der Abgeordneten Dr. Liesel Hartenstein 
(SPD) (Drucksache 13/9987 Fragen 45 und 46): 

Trifft es zu, daß die Umstellungskosten auf den Euro von den 
Wirtschaftsunternehmen, Banken etc. als Werbungs- und Be-
triebsausgaben steuermindernd abgesetzt werden können, und 
mit welchen dadurch bedingten Steuerausfällen rechnet die 
Bundesregierung in den Jahren 1999 bis 2002? 

Welche Umstellungskosten werden durch die Währungs-
union auf die Sozialversicherungssysteme, also die Kranken-
kassen, Rentenkassen, Arbeitslosenversicherung und Pflege-
versicherung, zukommen und wie wi ll  die Bundesregierung 
sicherstellen, daß diese Kosten nicht auf die Beitragszahler 
übergewälzt werden? 

Zu Frage 45: 

Währungsumstellungskosten auf den Euro können 
in der Regel als Betriebsausgaben oder Werbungs-
kosten abgesetzt werden, weil diese Aufwendungen 
gemäß § 4 Abs. 4 EStG durch den Bet rieb veranlaßt 
sind bzw. nach § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG der Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen die-
nen. Dabei handelt es sich um eine Ausprägung des 
Nettoprinzips bei der Einkommensbesteuerung und 
nicht um eine Steuervergünstigung. 

Über den Umfang des steuerwirksamen Wer-
bungs- und Betriebsausgabenabzugs liegen keine 
Daten oder Schätzungen vor. Solche Kosten eines be-
stimmten Unternehmens stehen bei anderen Unter-
nehmen entsprechende Erträge gegenüber, die zu 
Steuermehreinnahmen führen können. Die Gesamt-
wirkung auf das Steueraufkommen läßt sich nicht be-
ziffern. Mittel- und langfristig führt die Einführung 
des Euro für die Wirtschaft zu erheblichen Kostenein-
sparungen. 

Zu Frage 46: 

Die Sozialversicherungsträger haben diese Kosten 
bisher nicht ermittelt, da es dafür entscheidend auf 
die Art  und Weise der Einführung des Euro im Be-
reich der öffentlichen Hand ankommt. Noch offen ist 
dabei vor allem, wie in der Übergangsfrist vom 
1. Januar 1999 bis 1. Januar 2002 zu verfahren ist. 
Die Entscheidung darüber wird voraussichtlich end-
gültig erst Anfang Mai 1998 nach der Beschlußfas-
sung über die Einführung des Euro und über den 
Teilnehmerkreis getroffen werden. Die Bundesregie-
rung wird sich für eine möglichst kostengünstige 
Lösung einsetzen. 
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Anlage 17 

Antwort 

des Parl. Staatssekretärs Hansgeorg Hauser auf die 
Frage des Abgeordneten Dr. Olaf Feldmann (F.D.P.) 
(Drucksache 13/9987 Frage 47): 

Wie gedenkt die Bundesregierung nach dem Scheitern des 
Steuerreformgesetzes die Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofes (BFH XI R 18/94 vom 26. Juni 1996) bzw. des Euro-
päischen Gerichtshofes (EuGH vom 2. Mai 1996) umzusetzen, 
und welche Übergangsregelung ist für das Gastgewerbe zu er-
warten? 

In den von Ihnen erwähnten Urteilen haben EuGH 
und BFH entschieden: 

- Restaurationsumsätze (Abgabe von Speisen und 
Getränken zum sofortigen Verzehr) sind Dienst-
leistungen (sonstige Leistungen). 

- Für Restaurationsumsätze auf Schiffen richtet sich 
das Besteuerungsrecht nach dem Sitzort des Unter-
nehmers. 

Im nationalen Recht wurden die Restaurationsum-
sätze bisher den Lieferungen zugeordnet und - als 
Lieferungen von Speisen und Getränken zum Ver-
zehr an Ort und Stelle - dem allgemeinen Steuersatz 
unterworfen. Diese Behandlung hinsichtlich des 
Steuersatzes ändert sich durch die Rechtsprechung 
im Ergebnis nicht. 

Die im Steuerreformgesetz 1999 vorgesehenen 
Regelungen hatten im wesentlichen klarstellende 
Bedeutung. Die Trennung der begünstigten von den 
nicht begünstigten Umsätzen im Gastronomiebereich 
sollte nach den gleichen Kriterien wie bisher vorge-
nommen werden. 

Mit den obersten Finanzbehörden der Länder be-
steht Einvernehmen, daß bei Abgrenzungsfragen 
zum Steuersatz - bis zum Wirksamwerden einer ent-
sprechenden gesetzlichen Regelung - nach den bis-
herigen Grundsätzen verfahren wird. 

Anlage 18 

Zu Protokoll gegebene Reden 
zu Tagesordnungspunkt 15 

(Antrag: Freiwilliger Verhaltenskodex für deutsche 
und europäische Unternehmen in China) 

Erich G. Fritz (CDU/CSU): Dem Antrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für einen „freiwil-
ligen Verhaltenskodex für deutsche und europäische 
Unternehmen in China" liegt eine Analyse der sozia-
len, gesellschaftlich-politischen und Menschen-
rechtssituation in China zugrunde, über die nicht 
lange gestritten werden muß. Bundestag und Bun-
desregierung sind sich in dieser Einschätzung einig. 

Die wirkliche Lage zu erkunden ist allerdings nicht 
leicht. Während der chinesische Dissident Jingsheng 
Wei nach seiner Freilassung aus der Haft feststellte, 
daß die Menschenrechtslage in China eher be- 

drückender geworden sei, erklärt der deutsche 
Botschafter in Peking in einem „General-Anzeiger"-
Interview, es gebe Fortschritte bei Menschenrechts-
fragen, allerdings nicht ohne gleich zwischen dem 
Bemühen um den Aufbau eines Rechtsstaates und 
den anhaltenden Repressalien gegen Dissidenten zu 
unterscheiden. 

Es gibt keinen Zweifel daran, daß es das Ziel deut-
scher und europäischer Politik sein muß, den allmäh-
lichen Wandel in China zu fördern und innerhalb der 
verschiedenen Formen der Zusammenarbeit daran 
mitzuwirken, daß Zwangsarbeit reduziert und abge-
schafft, Kinderarbeit verboten wird. Es ist unstreitig, 
daß Korruption nicht Grundlage wirtschaftlichen 
Engagements in China sein darf. Internationale Be-
mühungen, zum Beispiel in der OECD, für Anti

-

Korruptionsregelungen sind der Beleg für die Ernst-
haftigkeit der Bemühungen der Bundesregierung, 
Korruption zu bekämpfen. Die Durchsetzung demo-
kratischer Grundrechte sowie der von China unter-
zeichneten Abkommen der Internationalen Arbeits-
organisation bleiben gemeinsames Anliegen des 
Bundestages, können aber nicht erzwungen werden. 
Deshalb ist jede Initiative für einen kontinuierlichen 
Dialog zur Verbesserung der Menschenrechtssitua-
tion zu begrüßen. Im Rahmen der Möglichkeiten, die 
Regierung und Parlament haben, wird dieser Dialog 
ja auch geführt. 

Die erneute Aufnahme des politischen Dialogs der 
Europäischen Kommission und des Rates mit China 
ist zu begrüßen. Das vor wenigen Tagen in Peking 
durchgeführte Menschenrechtsseminar war kein 
überwältigender Erfolg, aber es war ein Anfang, den 
man auch nicht geringschätzen soll. Solche Bemü-
hungen sollten wir gemeinsam unterstützen. 

Soweit die Gemeinsamkeit! Bei einem Blick in die 
Begründung des Antrages ist diese Gemeinsamkeit 
sogar sehr groß. Sowohl die Bedeutung der chinesi-
schen Volkswirtschaft wie des chinesischen Außen-
handels ist richtig eingeschätzt. China sollte aus die-
ser Tatsache und seinem Willen, Mitglied der Welt-
handelsorganisation WTO zu werden, die Konse-
quenz ziehen, die Bedingungen für einen solchen 
Beitritt zu erfüllen. Ohne einen deutlichen Schritt in 
Richtung Demokratie und Gewährung von Rechten 
werden die formal für einen Beitritt nötigen Voraus-
setzungen und die nötigen Schritte zur Liberalisie-
rung und Privatisierung der Wirtschaft in China nicht 
zu erreichen sein. Deshalb liegt es im eigenen Inter-
esse Chinas, eine Politik der Öffnung und der Libera-
lisierung fortzusetzen. 

Dazu wird die zunehmende Einbindung des Lan-
des in die Weltwirtschaft zwangsläufig beitragen. 
Die europäische Erfahrung zeigt, daß man Bürgern, 
denen man die wirtschaftliche Freiheit aus Ver-
nunftsgründen gegeben hat, auch die politischen 
Freiheiten nicht auf Dauer vorenthalten kann. Daß 
an die Geschwindigkeit und Vorgehensweise in 
einem Land mit 1,2 Milliarden Menschen nicht die 
gleichen Ansprüche gestellt werden können wie an 
andere Länder, ist vielleicht einsehbar. Daß der Pro-
zeß aber deutlich vorangehen muß, bleibt unsere 
Forderung. 
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Wir können den Verantwortlichen in China auch 
nicht oft genug sagen, daß die Einhaltung von Nor-
men wie der Nichtdiskriminierung, dem Verbot von 
Zwangsarbeit und Kinderarbeit, der Vereinigungs-
freiheit und dem Recht auf Kollektivverhandlungen 
nach OECD-Untersuchungen die wirtschaftliche Ent-
wicklung eines Landes deutlich fördert und daß des-
halb seinem Volk schadet, wer diese Normen miß-
achtet. 

Die Grünen schreiben in der Begründung auch, daß 
die Wirtschaft Chinas zwar noch durch Staats- und Kol-
lektivunternehmen bestimmt wird, aber zunehmend 
auch durch Joint-ventures und p rivate Unternehmen 
geprägt ist. Die Einsicht, daß durch die Privatunterneh-
men Parteikontrolle geschwächt, politischer Einfluß 
reduziert und damit eine veränderte Reaktionsnot-
wendigkeit der Politik erreicht worden ist, die auch zu 
Rechtsänderungen führt, ist allerdings in ihrer Konse-
quenz nicht richtig gewürdigt. Ausländische Unter-
nehmen sind in China nicht eo ipso solche, die rück-
sichtslos die ihnen gegebenen Möglichkeiten niedrig-
ster Standards ausnutzen. Vielmehr gibt es gute Bei-
spiele dafür, wie mit ausländischen Investitionen auch 
Standards in Arbeitnehmerrechten, Bezahlung und 
Umwelt in der chinesischen Wirtschaft Platz greifen 
und ihre Wirkung auf die Veränderungen haben. 

Ich kann mir sehr gut vorstellen, daß die Bundesre-
gierung, aber auch wir als Parlamentarier in unseren 
tagtäglichen Kontakten mit Verantwortlichen we-
sentlich dazu beitragen können, daß diese indirekte 
Form der Einflußnahme weiter ausgebaut wird. Sie 
ist allerdings von seiten der Wirtschaft nicht in erster 
Linie politisch motiviert; das kann auch nicht er-
wartet werden. Jeder in China wirtschaftlich tätige 
Europäer muß allerdings wissen, daß seinem Han-
deln enorme politische Bedeutung zukommt. Aller-
dings wären deren Möglichkeiten, zur Veränderung 
beizutragen, auch schnell vorbei, wenn sie sich in 
der Weise als Aktivisten verhalten wollten, wie der 
Antrag das impliziert. 

Das Instrument der freiwilligen Vereinbarung ist 
eine von uns sehr hoch eingeschätzte Vorgehens-
weise. Ein solches Instrument darf allerdings auch 
nicht überschätzt werden. Keinesfalls darf eine sol-
che Vereinbarung durch bürokratische Überfrach-
tung und staatliche Überwachungs- und Sanktions-
mechanismen in politische Steuerung perveriert 
werden. Das würde schnell auf die wi rtschaftliche 
Beweglichkeit zurückfallen. 

Die bereits vorliegenden Beispiele zeigen, daß 
auch ohne solchen staatlichen Überbau gute Er-
gebnisse zu erzielen sind. Die im Antrag genannten 
Beispiele der Firmen Reebock und Levi Strauss zei-
gen im übrigen den wichtigen Ansatzpunkt, die Ver-
braucher und ihre Macht nicht aus dem Auge zu ver-
lieren. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir hier über 
Spielzeugimport gesprochen und dabei festgestellt, 
daß die europäischen Spielwarenhersteller und -im-
porteure mit einer Selbstverpflichtung vorangegan-
gen sind. Schon bei dieser Diskussion, bei der dann 
auch andere Waren eine Rolle gespielt haben, war 
allerdings deutlich geworden, daß es sich dabei nicht 
um ein perfekt steuerbares Instrument handelt, wie 
die Grünen das gerne hätten. 

Verhaltenskodizes sind vor allem dann etwas we rt , 
wenn sie nicht nationale Alleingänge, sondern inter-
national abgestimmt sind. Das Beispiel Südafrika 
zeigt dies ganz deutlich. Dort  ist auch zu besichtigen, 
daß die wirtschaftlichen Chancen für die Zukunft 
durch ein Engagement für die Menschen bei Arbeits-
standards, innerbetrieblicher Ausbildung und Quali-
fizierung und einer entsprechenden Unternehmens-
kultur nur besser werden. 

Es spricht deshalb sehr viel dafür, daß die Bundes-
regierung gut daran tut, im Gespräch mit den Wi rt

-schaftsverbänden dafür zu werben, daß die Zielset-
zung des Antrages verfolgt wird. So, wie der Antrag 
der Grünen jetzt vorliegt, halte ich ihn allerdings für 
nicht umsetzbar. Er würde vor allem zu einer weitge-
henden Diskriminierung der deutschen Unterneh-
men führen, die auch die Grünen wohl nicht befür-
worten können. 

Im Prinzip erkennt der Antrag den Ansatz „Wan-
del durch Handel" an. Das ist positiv. Ich gehe davon 
aus, daß die vorgeschlagenen bürokratischen Vor-
gehensweisen und die Forderung nach politischer 
Steuerung über das Instrument der Ausfuhrbürg-
schaften nicht ernst gemeint ist und lediglich be-
stimmte Organisationen befriedigen soll. Deshalb 
will  ich darauf nicht weiter eingehen. 

Zum Schluß bleibt die Frage: Warum eigentlich 
nur China? Ist das Anliegen des Antrags wirklich 
eine spezielle Frage der Zusammenarbeit mit China? 
Ist nicht ein vergleichbarer Wunsch auch für die 
Situation in anderen Ländern denkbar? Die Frage 
stellen heißt gleichzeitig auch die Schwierigkeiten 
aufzuzeigen, die in einer weltweit verflochtenen und 
unter hohem Konkurrenzdruck agierenden deut-
schen Wirtschaft bei ihrem Expo rt  und ihrem Investi-
tionsengagement in problematischen Ländern be-
stehen. Gesinnungsethische Forderungen wie „Wir 
vereinbaren einfach, daß uns politische Erfolge wich-
tiger sind als wirtschaftliche Ziele " ist mit den Ziel-
setzungen unserer internationalen Pa rtner und Kon-
kurrenten nur wenig kompatibel. Deshalb ist für die 
deutsche Vorgehensweise Michael Kohlhaas nicht 
der richtige Schutzpatron. 

Ernst Schwanhold (SPD): Der Antrag ist ehrenvoll 
in der Zielsetzung. Er zeigt aber auch, wie schwierig 
es ist, sich in die Verhältnisse in einem fremden Land 
und in einer fremden Kultur von außen einzumischen 
und deutsche Vorstellungen ungeprüft zu übertragen. 

Ich stimme dem Antrag voll zu, mit der chinesi-
schen Seite einen permanenten Dialog aufzunehmen, 
der die Verbesserung der Menschenrechte in China 
zum Ziel hat. Zusammen mit den anderen Staaten 
- insbesondere der Europäischen Union und den in-
ternationalen Organisationen, z. B. der Weltbank - 
sollten reale und in China umsetzbare Möglichkeiten 
zur Verbesserung der Situation gesucht werden. Wie 
die Weltbank so sollte auch die deutsche Seite auf 
konkrete und möglicherweise kleine Schritte setzen. 
Es wird in China in den kommenden Jahren eine wei-
tere Dezentralisierung von Entscheidungen und da-
mit auch eine Liberalisierung des politischen Prozes-
ses geben, der vielfältige Ansatzmöglichkeiten zur 
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Verbesserung der Lage bietet. Es ist deshalb eher 
kontraproduktiv, mit dem dicken Knüppel der Han-
delspolitik in innerchinesische Angelegenheiten hin-
einregieren zu wollen. Ganz abgesehen davon, ob die 
Chinesen sich von deutschen Alleingängen beein-
drucken lassen, stellt sich die Frage, ob das, was im 
Antrag gefordert wird, tatsächlich über handelspoliti-
sche Zwangsmaßnahmen erreicht werden kann. 

Die hier vorgeschlagenen Instrumente der Her-
mes-Bürgschaften und die Entwicklungshilfe sind 
wenig geeignet, um einen freiwilligen Verhaltens-
kodex zu erzwingen. 

Die Vergabe von Hermes-Bürgschaften erfolgt pro-
jektgebunden und nicht unternehmensgebunden. 
Auch das Unternehmen, das zum erstenmal nach 
China exportiert, kommt in den Genuß von Hermes

-

Bürgschaften. Ein solches Unternehmen ist aber in 
den hier geforderten Verhaltenskodex bestenfalls am 
Rande involviert. Insofern liegt hier das falsche In-
strument vor, um einen Verhaltenskodex zu erzwin-
gen, der nur von in China tätigen Unternehmen ver-
wirklicht werden kann. Was ich gerade über die Her-
mes-Bürgschaften gesagt habe, gilt auch für die Ent-
wicklungshilfemaßnahmen. 

Lassen Sie mich nun auf einige Aspekte dieses An-
trages im einzelnen eingehen. 

1. Die Korruptionsklausel ist im Antrag völlig über-
flüssig. Die OECD hat gerade einen Anti-Korrup-
tionskodex verabschiedet, der für alle Länder gilt 
und insofern diesen Teil des Antrages ersetzt. 

2. Die Nichtverwendung von Produkten, die in 
Zwangs- oder Gefangenenarbeit oder in Kinder-
arbeit gefertigt werden, legt den Unternehmen um-
fangreiche Prüfungspflichten auf. Insbesondere die 
Importeure solcher Produkte sind überfordert, diese 
Prüfungen vorzunehmen. So richtig die Forderung 
an sich ist: Hier fehlt es völlig an den erforderlichen 
Durchführungs- und Unterstützungsmaßnahmen für 
die Unternehmen. 

3. Lohn- und Personalpolitik. Die verschiedenen 
Abschnitte des Antrages zeigen, daß die Antrag-
steller mit den tatsächlichen Verhältnissen nur unzu-
reichend vertraut sind. China zählte zu den Entwick-
lungsländern, die mit 19 Prozent den größten Lohn-
nebenkostenanteil unter den großen asiatischen Ent-
wicklungsländern haben. Unternehmen in China 
zahlen nicht nur um 20 Prozent höhere Löhne als 
vergleichbare chinesische Bet riebe, sie haben auch 
vielfältige Lohnnebenkosten, z. B. Fahrkostenerstat-
tungen, Wohn- und Kleidungsgeld, Zahlungen für 
unternehmensinterne Gesundheitsleistungen, Pen-
sionsfonds und Bereitstellung von Wohnraum für die 
Beschäftigten. Der Kündigungsschutz in China ist 
sehr weitgehend. Die Arbeitsbehörden können die 
Kündigung verweigern, wenn durch die Entlassung 
eines Beschäftigten oder mehrerer Beschäftigter der 
„soziale Friede" in der Region gefährdet ist. Ange-
sichts hoher versteckter Arbeitslosigkeit fällt diese 
Begründung in der Regel sehr leicht. Insofern bauen 
gerade deutsche Unternehmen Personal häufig über 
großzügige Vorruhestandsregelungen ab oder be-
wegen Mitarbeiter durch Abfindungszahlungen zu 
einer Eigenkündigung. 

Das Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Arbeit" 
würden viele deutsche Unternehmen in China gerne 
verwirklichen, um damit von Zahlungen nach Partei-
zugehörigkeit, Alter oder anderen sozialen Kriterien 
wegzukommen. 

Im Bereich der Ausbildung haben viele deutsche 
Unternehmen bereits umfangreiche Eigenmaßnah-
men ergriffen. Es bestehen inzwischen auch einige 
Berufsbildungszentren, die mit Unterstützung der 
GTZ teilweise von deutscher Seite finanziert werden. 

In China sind alle Unternehmen gesetzlich zur Zu-
lassung einer Betriebsgewerkschaft verpflichtet. Der 
Arbeitnehmervertretung sind 2 Prozent der Netto-
löhne als monatliches Budget zur Verfügung zu stel-
len. Sie soll bei wichtigen Unternehmensentschei-
dungen hinzugezogen werden. Zweifellos reichen 
die Mitwirkungsrechte der Gewerkschaft in China 
nicht an das deutsche Niveau heran. Es ist aber kei-
neswegs so, daß chinesische Arbeitnehmer völlig 
recht- und schutzlos sind. Mögliche Verbesserungen 
können aber nicht nur auf der Unternehmensebene 
eingeführt werden, sie müssen auch mit dem gesell-
schaftspolitischen Umfeld abgestimmt werden. 

Letzteres gilt auch für die Forderung, sich in die 
chinesische Bevölkerungspolitik als Unternehmen 
einzumischen. Hier sind politische Konflikte vorpro-
grammiert, wenn das Unternehmen gegen die chine-
sische Bevölkerungspolitik vorgehen würde. Allein-
gänge deutscher Unternehmen bei der Verhinderung 
von Schwangerschaftsabbrüchen würden und könn-
ten von chinesischen Behörden schon aus Gründen 
der Gleichbehandlung nicht tole riert werden. Es ist 
auch weltfremd, wenn Unternehmen per Verhaltens-
kodex aufgefordert werden, Konflikte mit der chine-
sischen Verwaltung per Betriebszeitung oder Mittei-
lungsaushänge öffentlich zu machen. Die Unter-
nehmen würden sich hier gegen die chinesische kul-
turelle Tradition stellen und eher das Gegenteil von 
dem erreichen, was mit Verhandlungen erreicht wer-
den könnte. 

Meine Damen und Herren, über Menschenrechts-
fragen muß mit China gesprochen werden. Dieser 
Antrag ist aber für diesen Zweck ungeeignet und 
kontraproduktiv: Ich empfehle Ablehnung. 

Wolfgang Schmitt  (Langenfeld) (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): Wir sprechen heute einmal nicht über die 
Menschenrechtssituation in China im Sinne der klas-
sischen Menschenrechtsdebatte, obwohl es aktuell 
viel zu sagen gäbe: zur Leisetreterei der Bundes-
regierung und der EU, die bei der UN-Menschen-
rechtskommission in Genf China nicht öffentlich kri-
tisieren werden, zur drastischen Zunahme der zum 
Tode Verurteilten, die Amnesty International diese 
Woche beschrieben hat, übrigens auch für geradezu 
lächerliche Eigentumsdelikte, zu den schweren An-
schuldigungen im Zusammenhang mit der „Organ-
entnahme" und dem Organhandel bei Hingerichte-
ten in China (SZ/IHT). 

Und doch hat der Antrag „Freiwilliger Verhaltens-
kodex für deutsche und europäische Unternehmen in 
China" sehr wohl mit der Frage der Menschenrechte 
zu tun! 
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Trotz der Finanzkrise in Südostasien ist die Anzie-
hungskraft des chinesischen Marktes ungebrochen. 
So scheint von der deutschen Versicherungswirt-
schaft bis zu den Anlagebauern, von BASF bis Sie-
mens alles, was Rang und Namen hat, sein China

-

Engagement auszubauen. Die Bedeutung p rivater 
Investitionen ist stark gestiegen. So gibt es mittler-
weile 100 000 Joint-ventures mit weltweiten Part-
nern, von denen circa 1 400 deutsch-chinesische 
Joint-ventures sind. 

Wir diskutieren die Frage eines Verhaltenskodex 
für Unternehmen vor dem Hintergrund der Globalisie-
rung. Wie - das ist meine Leitfrage - kann zumindest 
unterstützt werden, daß soziale, ökologische und 
menschenrechtliche Kriterien in der Produktion in 
Schwellen- und Entwicklungsländern, in diesem Fall 
China, eingehalten bzw. weiterentwickelt werden? 

Was können deutsche und europäische Unterneh-
men zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, 
die nicht auf Kosten der Beschäftigten, sei es in sog. 
Sonderwirtschaftszonen oder in „ sweat-shops " bei 
der Textilproduktion, geht? Wie kann der privatwirt-
schaftliche Beitrag zu einer Entwicklung aussehen, 
die mehr ist als die Wiederholung der klassischen 
europäischen Industrialisierung des 19. Jahrhunderts? 

Um es vorwegzunehmen: Die Idee eines freiwilli-
gen Verhaltenskodex für Unternehmen ersetzt nicht 
die nationale Verantwortung und insbesondere inter-
nationale Rahmenbedingungen, wie sie z. B. in den 
Konventionen der internationalen Arbeitsorganisa-
tion (IAO) oder den internationalen Umweltabkom-
men zum Ausdruck kommen. Sie ersetzt auch nicht 
die soziale und ökologische Flankierung des liberali-
sierten Weltwirtschaftssystems im Rahmen der Welt-
handelsorganisation (WTO), um deren Aufnahme 
sich China seit Jahren bemüht. Sie trägt aber der ge-
wachsenen Bedeutung transnational operierender 
Unternehmen Rechnung, deren Einfluß auf die Ent-
wicklung von Staat und Gesellschaft rapide zuge-
nommen hat. Sie plädiert für einen M ix  aus staatli-
cher (national und international) Rahmensetzung 
und privatwirtschaftlicher Verantwortung. 

Wird diese Verantwortung nicht wahrgenommen, 
werden einseitige protektionistische Politikansätze 
wie in den USA verstärkt auf Resonanz stoßen. Allein 
die heutigen Dimensionen des internationalen Han-
dels deuten darauf hin, wie wichtig es ist, in der 
Frage eines Verhaltenskodex für internationale Un-
ternehmen voranzukommen. 

Beispielhafte Initiativen, die soziale und ökologi-
sche Kategorien verbindlich berücksichtigen, ken-
nen wir bereits von Firmen wie dem Otto-Versand 
und den amerikanischen Firmen Nike und Reebok. 
Dabei muß es sich um ein Versprechen an die Öffent-
lichkeit, an die Konsumenten und Konsumentinnen 
handeln, bestimmte Standards unabhängig vom Pro-
duktionsstandort einzuhalten. Die Transparenz und 
Nachvollziehbarkeit sind entscheidend. Warum soll 
nicht auf jedem Schuhkarton draufstehen, daß die 
Schuhe nicht in Kinderarbeit produziert worden sind 
(Stichwort: labeling und Zertifizierung)? Warum soll 
es eigentlich nicht zur Normalität einer Aktionärsver-
sammlung gehören, neben der Darstellung der wirt-

schaftlichen Entwicklung auch über die sozialen und 
ökologischen Auswirkungen der Produktion insbe-
sondere in den ausländischen Produktionsstätten zu 
berichten? 

Bei unserer Initiative dient uns das amerikanische 
Beispiel als Vorbild. US-Präsident Clinton hat das 
Ansehen seines Amtes dafür eingesetzt, daß es unter 
seiner Vermittlung und Federführung im Ap ril letz-
ten Jahres zu einer Vereinbarung zwischen Umwelt-, 
Verbraucher- und Menschenrechtsgruppen, den Ge-
werkschaften und den einschlägigen Branchenver-
tretern gekommen ist. Diese Vereinbarung über die 
Schuh- und Bekleidungsindustrie im Ausland legt 
die Standards für Unternehmen und ihre Zulieferbe-
triebe (!) im In- und Ausland fest. In dem Abkommen 
werden Festlegungen bezüglich Kinder- und Zwangs-
arbeit sowie zur Arbeitszeit getroffen. Um diesem 
Abkommen zum Durchbruch zu verhelfen, bedarf es 
eines unabhängigen, externen Überprüfungsmecha-
nismus (monito ring). Den Vorschlag, wie das konkret 
umgesetzt werden kann, haben wir im Antrag ausge-
führt. 

Zu besseren Geschäftspraktiken gehört auch der 
Verzicht auf die Korruption. Auch und gerade in der 
VR China stellt dies ein gravierendes Problem dar. 
Hat das System der Korruption erst einmal alle Poli-
tik- und Lebensbereiche durchdrungen, ist eine er-
wünschte Demokratisierung der VR China in noch 
weitere Ferne gerückt. Mit einer an Menschenrech-
ten und Demokratie orientierten Politik, aber auch 
mit dem Grundsatz eines effektiv funktionierenden 
marktwirtschaftlichen Systeme ist die Korruption un-
vereinbar. 

Die Organisation Transparency Inte rnational propa-
giert die Schaffung sog. Inseln der Integ rität in von der 
Korruption heimgesuchten Ländern. Auf dem Wege 
freiwilliger Vereinbarungen sollen sich Unternehmen 
und Behörden zum Verzicht auf die Zahlung bzw. 
Entgegennahme von Schmiergeldern verpflichten. 
Wir greifen in unserem Antrag diesen Gedanken auf. 
Die Bundesregierung und die Mehrheit des Bundesta-
ges müssen allerdings endlich die steuerliche Abzugs-
fähigkeit von Schmiergeldern gesetzlich verbieten. 

Mit dem von uns eingebrachten Ansatz betreten 
wir konzeptionelles Neuland. Weder soll die Indu-
strie ordnungsrechtlich gezwungen werden, was in 
diesem Falle auch schwerlich möglich ist, noch ist in 
diesem Falle der unmittelbare Adressat unseres men-
schenrechtlichen Engagements die chinesische Re-
gierung. Uns ist bewußt, daß sich viele deutsche Un-
ternehmen nicht an den teilweise skandalösen Ge-
pflogenheiten des chinesischen Wi rtschaftslebens 
orientieren. Es dürfte für seriöse Unternehmen kaum 
Probleme bereiten, die in unserem Entwurf aufge-
zählten Geschäftsprinzipien einzuhalten. Es geht um 
nicht mehr und nicht weniger als die Einhaltung all-
gemein anerkannter . Mindeststandards. Das eigent-
liche Problem sind chinesische Zulieferbetriebe, auf 
die die zahlungskräftigen Kunden aus den Industrie-
ländern sehr wohl Druck ausüben können. 

Die Bundesregierung sollte das Zustandekommen 
einer solchen Vereinbarung befördern. Einen Ver-
such dürfte es Wert sein. 
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Jürgen Türk (F.D.P.): Auf Initiative von Bündnis 90/ 
Die Grünen haben wir uns im Deutschen Bundestag 
schon 1995 mit einem ähnlichen Antrag beschäftigt. 
In diesem Antrag ging es jedoch speziell gegen Im-
porte von Spielzeugen, die in chinesischen Arbeits-
lagern hergestellt worden sind. Als eine Reaktion 
darauf hat der Deutsche Verband der Spielwaren-In-
dustrie im Zusammenwirken mit dem Europäischen 
Verband der Spielwarenindustrie einen Verhaltens-
kodex entwickelt und für die Mitglieder verbindlich 
gemacht. 

Der heutige Vorstoß der Grünen geht aber über die 
Aktion von 1995 deutlich hinaus. Ziel des jetzigen 
Antrags ist eine Verpflichtung der Bundesregierung 
gegenüber der deutschen und europäischen Wirt-
schaft, auf einen freiwilligen Verhaltenskodex für 
Joint-ventures und Investitionen in China hinzuwir-
ken und damit die Initiative zu einem kontinuier-
lichen Dialog mit dem Ziel der Verbesserung der 
Menschenrechtssituation in China zu ergreifen. Der 
angestrebte Verhaltenskodex umfaßt eine Vielzahl 
von Selbstverpflichtungen, wie Verbot von Korrup-
tion und Zwangsarbeit, Schutz der Umwelt und der 
Gesundheit, Arbeitssicherheit, demokratische Rechte 
sowie gewerkschaftliche Betätigung in Bet rieben, 
Löhne und Lohnstruktur, und Sozialleistungen. Nur 
wer sich zur Einhaltung dieser vielen Verhaltens-
kodizes verpflichtet, soll bei der Vergabe von Her-
mes-Bürgschaften und Exportsubventionen bedacht 
werden. 

Es steht hier sicherlich nicht zur Debatte, daß die 
aufgeführten Ziele mehr als anerkennenswert sind 
und in China in diesen Bereichen Defizite vorherr-
schen. 

In der konkreten Ausformulierung dieser Zielvor-
stellungen geht der Antrag in vielen Fällen aller-
dings zu weit. Es werden Ansprüche erhoben, deren 
Erfüllung zwar wünschenswert ist, die aber bereits 
für deutsche Unternehmer kaum durchsetzbar sind. 
Für chinesische Unternehmen stellen sie dagegen 
unüberbrückbare Hürden dar. Das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit in den 
Betrieben durchzusetzen, geht zum Beispiel weit 
über die Möglichkeiten eines chinesischen Unter-
nehmens hinaus. Der Handel mit China käme abso-
lut zum Erliegen. Auch würde für die Antragsteller 
von Hermes-Bürgschaften noch mehr Bürokratie ge-
schaffen, die wieder einmal besonders den Mittel-
stand treffen würde. Für sie wäre es auch unmöglich, 
alle aufgezählten Tatbestände in China zu überprü-
fen, von der Durchsetzung der Ziele ganz zu schwei-
gen. Mittelständler brauchten dann gar nicht erst bei 
chinesischen Unternehmen vorzusprechen, wenn sie 
vor Vertragsverhandlung diese ganze Palette von 
Vorbedingungen aufstellen würden. 

Auch möchte ich den Antragsteller darauf hin-
weisen, daß Exportsubventionen nach einschlägigen 
GATT/WTO-Regeln ohnehin verboten sind - Arti-
kel XVI B GATT 1947 in Verbindung mit Art . 3 des 
WTO-Übereinkommens über Subventionen und 
Ausgleichsmaßnahmen. Dieses Resultat kann aber 
nicht im Sinne des Antragstellers sein, da auch sie 
über den Weg der wirtschaftlichen Kooperation 

- Stichwort Wandel durch Handel - mittel- und lang-
fristig zu einer Verbesserung der Menschenrechts-
situation und Einhaltung der Sozialstandards beitra-
gen wollen. Wenn, wie die Antragsteller es wollen 
- und hier herrscht Übereinstimmung mit der F.D.P. - 
durch intensive Wirtschaftsbeziehungen eine Plurali-
sierung der chinesischen Gesellschaft vorangetrie-
ben und damit ein Fundament für eine Demokratisie-
rung gelegt werden soll, sollten wir dafür keine uner-
füllbaren Hürden aufbauen. Denn damit ist weder 
den Menschen in China, noch den Unternehmen hier 
und dort geholfen. 

Anders beurteile ich die Selbstverpflichtung bei 
hergestellter Ware aus Arbeitslagern, denn es ist nicht 
ersichtlich, warum bei anderen Waren als Spielzeug 
etwas anderes gelten soll. Problematisch erscheint 
jedoch bei Ausdehnung auf alle Waren aus Zwangs-
arbeit die praktische Durchführung und Überwa-
chung einer solchen Selbstverpflichtung. Auch müßte 
eine Sanktionsregelung auf europäischer Ebene in-
stalliert werden, damit sie EU-Recht erfüllt. 

Schlußbewertung ist darum, daß dieser Antrag in 
seiner Zielsetzung sehr ehrenwert, aber in bezug auf 
Praktikabilität realitätsfern ist. Letztendlich würde die 
Umsetzung die eigenen Zielvorstellungen zunichte 
machen, da der Handel und die Wirtschaftsbeziehun-
gen zum Erliegen kommen und damit ein „Wandel 
durch Handel" nicht mehr ermöglicht würde. 

Steffen Tippach (PDS): Ein Verhaltenskodex, durch 
den sich Unternehmen verpflichten, die Einhaltung 
grundlegender Menschenrechtsstandards in chinesi-
schen Joint-ventures und Zulieferbetrieben zu ge-
währleisten, ist eine positive Sache. Jede Maßnahme, 
die auf eine Verbesserung der Menschenrechtslage 
abzielt, findet unsere volle Unterstützung. 

Die Schaffung von Verhaltenskodizes darf jedoch 
nicht heißen, daß still und heimlich die Verantwor-
tung für Menschenrechte von der Regierungsebene 
an die Unternehmen delegiert wird und die Bundes-
regierung so die Möglichkeit bekommt, das Thema 
Menschenrechte in China säuberlich von ihrer sonsti-
gen Politik zu trennen. Angesichts der hinlänglich 
bekannten Menschenrechtslage in China ist eine 
konsequente Politik der Bundesregierung auf allen 
Ebenen notwendig: Dies muß auch die Ausfuhrbürg-
schaften betreffen, wie der vorliegende Antrag rich-
tig herausstellt. 

Die in der Begründung des Antrags durchschim-
mernde Begeisterung für die ach so progressiven Un-
ternehmer kann ich allerdings nicht ganz teilen. Un-
erwähnt bleibt, daß die gepriesene - und selbstver-
ständlich positiv zu bewe rtende - Selbstverpflich-
tung US-amerikanischer Unternehmer wohl weniger 
darauf zurückzuführen ist, daß die Gewissensbisse 
der Manager angesichts fürchterlicher Arbeitsbedin-
gungen zu groß wurden, sondern vielmehr das Er-
gebnis veränderten Kaufverhaltens aufgrund breit 
angelegter Öffentlichkeitsarbeit durch Nichtregie-
rungsorganisationen ist. 

Bei aller Begeisterung über freiwillige Verhaltens-
kodizes von Unternehmen darf auch nicht vergessen 
werden, daß diese eben nicht verpflichtend sind, son- 
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dern auf Freiwilligkeit beruhen. Eine universell gül-
tige Umsetzung und ein effektiver Schutz von Men-
schenrechten läßt sich nicht auf die Unternehmer-
ebene reduzieren, sondern muß durch umfassende 
internationale Vereinbarungen abgesichert werden. 

Freiwillige Verpflichtungen können kein Ersatz 
sein für internationale Regelungen, wie sie zum Bei-
spiel die ILO-Konventionen darstellen. China hat be-
kanntlich den Sozialpakt kürzlich unterzeichnet, die 
Ratifizierung steht jedoch noch aus. Es ist somit an 
der Zeit, auf die Ratifizierung und vollständige Um-
setzung hinzuwirken. Dies betrifft auch die Umset-
zung anderer von China unterzeichneter Konventio-
nen wie die AntiFolterkonvention und die Konven-
tion über die Rechte des Kindes. Hier ist gerade auch 
die Bundesregierung gefordert, Einfluß auszuüben, 
denn es kann nicht angehen, daß Menschenrechts-
schutz privatisiert wird und vom Wohlwollen einzel-
ner Unternehmen abhängt. 

Dr. Heinrich L. Kolb, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister für Wirtschaft: Wir befassen uns hier mit 
einem Antrag der Grünen, über dessen moralische 
Zielsetzung hier im Hause wohl weitgehender Kon-
sens besteht. Nur die Konsequenzen hieraus sind 
typisch für die Politik der Grünen. Am deutschen 
Wesen soll die Welt genesen! 

Für die Bundesregierung steht außer Frage, daß die 
im Rahmen der Vereinten Nationen vereinbarten Kon-
ventionen über fundamentale Menschen- und Arbeit-
nehmerrechte von allen weltweit einzuhalten sind. 

Universelle Geltung beanspruchen die grundle-
genden Menschenrechte, das Verbot der Kinder- und 
Zwangsarbeit, der Schutz von Leben und Gesund-
heit am Arbeitsplatz, die Gewährung grundlegender 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte. 

Die Einhaltung der Konventionen sicherzustellen 
obliegt in erster Linie den Vereinten Nationen und 
der Internationalen Arbeitsorganisation. Die Bundes-
regierung unterstützt alle Bemühungen um Über-
wachung und strikte Einhaltung der Konventionen. 

Die Bundesregierung sieht in der Politik des Dialogs 
und der Kooperation den einzigen und besten Weg, 
den Menschenrechten und fundamentalen Arbeitneh-
merrechten weltweit zum Durchbruch zu verhelfen. 

China ist unser wichtigster Handelspartner in der 
Dritten Welt, Deutschland ist umgekehrt der wichtig-
ste Absatzmarkt für chinesische Güter in Europa. 

Deutsche Unternehmen bemühen sich erfolgreich 
um Aufträge in China, die in Deutschland Arbeits-
plätze sichern. Bei diesen Bemühungen werden die 
deutschen Unternehmen, insbesondere die kleinen 
und mittleren Unternehmen, von der Bundesregie-
rung nachhaltig unterstützt. 

Ich bin davon überzeugt, daß durch diese engen 
wirtschaftlichen Kontakte, die eine Vielfalt mensch-
licher Begegnungen zur Folge haben, sowie durch 
Aus- und Fortbildungsprogramme für chinesische 
Studenten, Wissenschaftler und Experten der Dialog 
über die auf beiden Seiten noch diffe rierenden Kul-
tur- und Wertvorstellungen gefördert wird. Nur ein 

solcher Dialog wird letztlich dazu führen, daß sich 
die gegenseitigen Standpunkte annähern und sich 
dabei mehr Verständnis und Beachtung für unseren 
Begriff von Menschenrechten und Arbeitnehmer-
rechten entwickelt. 

In freiwilligen Verhaltenskodizes von Unterneh-
men sieht die Bundesregierung eine weitere Mög-
lichkeit, auf humanere Arbeitsbedingungen hinzu-
wirken. Die Bundesregierung hat es deshalb be-
grüßt, daß schon in der Vergangenheit deutsche und 
europäische Unternehmen durch sogenannte Code 
of Conducts Verhaltensregeln für Arbeitsbedingun-
gen und Sozialstandards gesetzt haben. Beispiel ist 
hier die deutsche Spielwaren-Industrie, die einen 
freiwilligen Verhaltenskodex aufgestellt hat. Mir ist 
bekannt, daß Mitglieder des Vorstandes der deut-
schen Spielwaren-Indust rie Fertigungsstätten in 
China und anderen Ländern inspiziert haben und die 
dortigen Arbeitsbedingungen, auch gemessen an 
deutschen Maßstäben, als akzeptabel einstuften. 
Konkrete Beschwerden, die allerdings noch nicht 
vorgetragen wurden, werden auf Kosten des Verban-
des durch unabhängige Experten untersucht. 

Auch andere Verbände des Handels und der Indu-
strie haben für ihre Mitglieder ähnliche Verhaltens-
kodizes aufgestellt. 

Vor diesem Hintergrund sind die im Grünen-An-
trag enthaltenen weiteren Forderungen schlicht 
überflüssig und aktionistische Augenwäscherei: In 
der Praxis wird mit ihnen sicherlich nicht mehr zu-
gunsten der Menschen- und Arbeitnehmerrechte in 
China erreicht werden. Im Gegenteil: Wir düpieren 
die chinesische Seite einerseits und überfordern an-
dererseits unsere Wirtschaft. 

Wir können an sich wünschenswerte Anliegen nicht 
einfach den deutschen Unternehmen aufbürden, de-
ren Umsetzung über den Einflußbereich der Unter-
nehmen, insbesondere der deutschen Joint-venture

-Partner, in den fraglichen Ländern hinausgehen. 

Auch die Forderung, die Vergabe von Exportsub-
ventionen an die Einhaltung des Verhaltenskodex zu 
knüpfen, berücksichtigt nicht unsere internationalen 
Verpflichtungen. Denn Exportsubventionen sind 
nach den einschlägigen Regeln des GATT  bzw. der 
Welthandelsorganisation nicht zulässig und dürfen 
deshalb auch nicht instrumentalisiert werden. 

Auch die Vergabe der Hermes-Bürgschaften kann 
sinnvollerweise nicht an die Einhaltung des Kodex 
geknüpft werden. Haushaltsgesetz und Richtlinien 
enthalten klare Vorgaben für die Übernahme von 
Hermes-Bürgschaften. Eine Erweiterung der Verga-
bebedingungen hatte die Bundesregierung erst vor 
kurzem abgelehnt. 

Die Einführung einer jährlichen Berichtspflicht für 
die Unternehmen steht dem Ziel einer Deregulierung 
und Entlastung der Wirtschaft entgegen. Die Gefahr 
einer routinemäßigen Erstarrung liegt auf der Hand. 

Lassen Sie mich zusammenfassen: ein Ja zu den 
fundamentalen Menschen- und Arbeitnehmerrech-
ten, ein Ja zur Politik des Dialogs und der Koopera-
tion, ein Ja zu freiwilligen Kodizes der Unternehmen, 
ein Nein zur Überforderung der Wi rtschaft. 
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